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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
zum Gesetz Uber die sozialen Leistungsangebote

1. Zusammenfassung

Mit dieser Vorlage wird aufgrund der Motion 221-2010 Muller (Bern, FDP) ,Externe Kinderbe-
treuung: Gleich lange Spiesse flir KMUs und Staatsbetriebe® die gesetzliche Grundlage fir die
definitive Einfihrung von Betreuungsgutscheinen im Bereich der familienerganzenden Kinder-
betreuung geschaffen. Gleichzeitig wird die Aufsicht und Bewilligung im Bereich Kindertages-
statten (Kita) neu geregelt, wobei den Anliegen der Motion 252-2014 Rufener (Langenthal,
SVP) ,Familienexterne Kinderbetreuung aus einer Hand — Augenmass bei der kantonalen Re-
gulierung“ Rechnung getragen wird. Hinzu kommt Anpassungsbedarf aufgrund des Konzepts
frihe Férderung des Kantons Bern?.

Im Bereich der Gesundheitsférderung, Suchtpravention und Suchthilfe kommt es aufgrund
des Suchthilfekonzepts? des Kantons Bern und dessen Zusatzberichts® zu Anpassungen der
Begrifflichkeiten.

Zu einer Anpassung kommt es zudem im Bereich der Ausbildungsverpflichtung, welche eben-
falls eine Anpassung des Spitalversorgungsgesetzes vom 13. Juni 2013 (SpVG)* nach sich
zZieht.

Anderungen werden zudem nétig aufgrund der Umsetzung der Sonderschulstrategie und des
Projektes ,,Optimierung der erganzenden Hilfen zur Erziehung im Kanton Bern®.

Die umfangreichen rechtlichen Anpassungen boten Gelegenheit, den gesamten Bereich der
institutionellen Sozialhilfe neu zu strukturieren und starker von der individuellen Sozialhilfe
(wirtschaftliche und personliche Hilfe) abzugrenzen. Mit Ausnahme der Bereitstellung und Fi-
nanzierung der Angebote fiir erwachsene Menschen mit Behinderung werden neu alle Ange-
bote der institutionellen Sozialhilfe als ,soziale Leistungsangebote® im vorliegenden neuen
Gesetz geregelt.

Das neue SLG wird erganzt um — bisher fehlende — Bestimmungen betreffend Auswertung,
Weitergabe und Publikation der statistischen Daten, um Strafbestimmungen etc.

Im Gesetz vom 11. Juni 2001 tber die 6ffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG)® verblei-
ben die Bestimmungen zur individuellen Sozialhilfe sowie die grundsatzlichen Bestimmungen

! Bericht des Regierungsrats vom Juni 2012 zur Umsetzung der Motion (068-2009) Messerli, Nidau
(EVP) vom 28. Januar 2009 «Integration férdern — das frihkindliche Potenzial besser ausschépfen! Fir
ein Frihférderungskonzept im Kanton Bern»

Geschaftsnummer 2012.RRGR.164

2 Suchthilfekonzept des Kantons Bern vom 21. Dezember 2011, Strategien und Massnahmen, Bericht
des Regierungsrates, Bericht zur Umsetzung der Motion (285-2008) Blaser, Steffisburg (SP) vom 17.
November 2008 ,Es braucht eine zeitgemasse Suchthilfe im Kanton Bern®

Geschéaftsnummer 2011.RRGR.11103

3 Zusatzbericht vom 13. August 2014 zum Suchthilfekonzept des Kantons Bern, Bereiche Pravention
und Repression, Bericht des Regierungsrates Bericht zur Umsetzung der Kommissionsmotion (047-
2012) «Bericht Suchthilfekonzept Kanton Bern» und zu Punkt 3 der Motion Muihlheim (047-2013) «Vor
lauter planen und analysieren das Umsetzen und Realisieren im Bereich Pravention/Frihférderung
nicht vergessen!»

Geschaftsnummer 2011.RRGR.11103

4 BSG 812.11

®BSG 860.1



zum Lastenausgleich Sozialhilfe. Ebenso verbleiben darin die Regelungen zur Bereitstellung
und Finanzierung der sozialen Leistungsangebote fir die erwachsenen Menschen mit Behin-
derung. Vorgesehen ist, diese Angebote spater in einem separaten Gesetz zu verankern.

Zudem werden punktuelle Anpassungen vorgenommen. Eine umfangreiche Revision und for-
male Anpassung des SHG sollen zu einem spéateren Zeitpunkt angegangen werden.

2. Ausgangslage

2.1 Frihe Forderung

Das Familienkonzept des Kantons Bern® wurde unter Federfiihrung der Gesundheits-, Sozial-
und Integrationsdirektion (GSI) erarbeitet und vom Grossen Rat am 17. Marz 2010 zur Kennt-
nis genommen. Das Konzept formuliert als Ziel der Familienpolitik, ,die Familien zu befahigen,
ihre gesellschaftspolitisch bedeutsamen Leistungen zu erbringen®. Der erste Bericht des Re-
gierungsrates zur Umsetzung des Familienkonzepts des Kantons Bern wurde vom Grossen
Rat am 17. November 2014 mit einer Planungserklarung zur Kenntnis genommen.’

Auch das Konzept friithe Férderung im Kanton Bern wurde federfiihrend von der GSI erarbei-
tet. Der Bericht des Regierungsrats vom Juni 2012 wurde vom Grossen Rat am 03. Septem-
ber 2012 mit Planungserklarungen zur Kenntnis genommen.® Der Grosse Rat hat sich dabei
fur die Umsetzung eines Massnahmenpakets ausgesprochen, welches auf eine bedarfsge-
rechte friihe Forderung abzielt.

Bezlglich der niederschwelligen Elternbildung wurde im Rahmen der parlamentarischen Dis-
kussion des Konzepts folgende Planungserklarung Gberwiesen: ,Der Kanton Bern nimmt
seine Rolle in der Elternbildung mit besonderem Fokus auf den Friihbereich aktiv wahr und
schafft Rahmenbedingungen, eine gesetzliche Verankerung der Elternbildung und geeignete
Strukturen, welche eine Neuausrichtung der derzeit uniibersichtlichen Angebotslandschaft er-
maoglichen. Insbesondere niederschwellige Angebote fur bildungsferne Familien sollen gefér-
dert werden.”

Das Ziel des Handlungsfelds 4 des Konzepts frihe Férderung ,frihe Sprachférderung fur Kin-
der im Vorschulalter® lautet wie folgt: ,Der Kanton Bern nimmt seine Rolle in der friilhen
Sprachférderung im Vorschulbereich aktiv wahr. Er fordert spezifische, paddagogische an den
Vorschulbereich angepasste Angebote oder Programme der friilhen Sprachférderung fur Kin-
der mit Forderbedarf. Dies mit dem Ziel, sprachliche Hirden fir Kinder aus Familien mit Mig-
rationshintergrund bis zum Kindergarteneintritt zu reduzieren.”

Im Sozialbericht 2015°, welcher am 16. Marz 2016 vom Grossen Rat mit Planungserklarungen
zur Kenntnis genommen wurde, wurden schliesslich Anpassungen und Ergdnzungen zu den
Massnahmen der friihen Forderung beschlossen.

Das vorliegende neue Gesetz bietet die Chance, die Aufgaben der GSI in den Bereichen Fa-
milien-, Kinder- und Jugendpolitik, friihe Férderung und Elternbildung gesetzlich abzubilden.
Im Bereich der frihen Sprachférderung wurden bislang einzelne Angebote verschiedener Tra-
gerschaften nach ausgeschriebenen Kriterien auf Gesuch hin unterstitzt. Dieses Modell wird
ab 2020 durch eine alltagsintegrierte und kindgerechte Sprachférderung in Kitas und Tagesfa-
milien abgel6st.

® Bericht des Regierungsrats vom 4. November 2009 zur Umsetzung der Motion (M 177/2006) Streiff-
Feller, Oberwangen (EVP) vom 4. September 2006 ,Einfiihrung einer direktionsiibergreifenden Famili-
enkonferenz® und der Motion (M 178/2006) Schnegg-Affolter, Lyss (EVP) vom 4. September 2006 ,Er-
arbeitung eines Familienkonzepts*®

" Geschéaftsnummer 2014.RRGR.11111

8 Geschéaftsnummer 2012.RRGR.164

9 Geschéaftsnummer 2014.GEF.10872



2.2 Familienergéanzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Die im Jahr 2011 Uberwiesene Motion 221-2010 verlangt, dass der Kanton sein Finanzie-
rungssystem der familienergénzenden Kinderbetreuung so anpasst, dass auch Gemeinden
mit Betreuungsgutscheinen ihre Kosten fur die Mitfinanzierung der Elterntarife in Kitas und bei
Tagesfamilien tGber den kantonalen Lastenausgleich abrechnen kénnen. Nachdem im Mai
2011 das Stimmvolk der Stadt Bern die Einfilhrung von Betreuungsgutscheinen beschlossen
hatte, schlug der Regierungsrat in der Antwort auf die Motion 221-2010 vor, die Einfihrung in
der Stadt Bern als Pilotprojekt mitzufinanzieren, um aus der Erfahrung ableiten zu kénnen, wie
das System der Betreuungsgutscheine idealerweise auf kantonaler Ebene umgesetzt werden
kbnnte.

Aufgrund der positiven Erfahrungen der Stadt Bern'® beschloss der Regierungsrat im Juni
2016, dass die Verglnstigung der Elterntarife ab dem Jahr 2019 im ganzen Kanton nur noch
Uber Betreuungsgutscheine erfolgen soll und der Kanton auf eine Kontingentierung der Gut-
scheine verzichtet. Eine Kontingentierung auf Gemeindeebene soll hingegen moglich sein.
Neu erhalten Eltern, die Uber einen entsprechenden Bedarf verfligen, von ihrer Wohnge-
meinde einen Betreuungsgutschein, den sie beim Anbieter ihrer Wahl einlésen kénnen. Die
Leistungsvereinbarungen zwischen Gemeinde und Kitas und Tagesfamilienorganisationen
(TFO) zwecks Bereitstellung von subventionierten Kita- und Tagespflegeplatzen fallen weg.

Der Kanton Bern vollzieht damit den Wechsel von einer indirekten zu einer reinen Subjektfi-
nanzierung und ebnet zugleich den Weg fir den Aufbau eines bedarfsgerechten Betreuungs-
angebots im Vorschulbereich. Dieser Systemwechsel erfolgt in zwei Schritten: Mit der Teilrevi-
sion der Verordnung vom 2. November 2011 Uber die Angebote zur sozialen Integration
(ASIV)! wurde das Betreuungsgutscheinsystem eingefiihrt und die Gemeinden kénnen seit
August 2019 die Kosten fir die ausgerichteten Betreuungsgutscheine in den Lastenausgleich
eingeben. Das neue System wurde somit auf freiwilliger Basis eingefuhrt. Mit dem SLG wird
der vollstandige Wechsel vollzogen und die Gemeinden kénnen die Kosten fir die familiener-
ganzende Kinderbetreuung nur noch im Lastenausgleich abrechnen, wenn sie sie mittels Be-
treuungsgutscheinen finanzieren.

2.3 Betriebsbewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstatten
Der Betrieb einer Kindertagesstatte bedarf einer Bewilligung (Art. 13 Abs. 1 Bst. b PAVO??).

Kindertagesstatten im Kanton Bern stehen aktuell entweder unter der Aufsicht des Kantonalen
Jugendamts (KJA) oder unter der Aufsicht der Gemeinde (Art. 5 Abs. 1 ASIV), je nachdem ob
sie bei der Griindung subventionierte Platze angeboten haben oder nicht. Im Gutscheinsys-
tem gibt es an sich nur noch Kitas mit privaten Platzen, welche — mit entsprechender Zulas-
sung — entscheiden kénnen, Betreuungsgutscheine als Zahlungsmittel entgegenzunehmen. In
der ASIV-Teilrevision, welche per 1. April 2019 in Kraft getreten ist, wird in den Ubergangsbe-
stimmungen festgehalten, dass die Kitas unter ihrer derzeitigen Aufsicht bleiben.

Mit der definitiven Einfihrung von Betreuungsgutscheinen wird die Aufsicht Uber die Kitas neu
geregelt und die Zustandigkeit vereinheitlicht. In Zukunft sollen alle Kitas von derselben Stelle
beaufsichtigt und bewilligt werden.** Die Mdoglichkeit, die Aufsicht und Bewilligung tber die
Kitas den Gemeinden zu Ubertragen, wurde von den Gemeinden in der Vernehmlassung ab-
gelehnt und eine kantonale Zustandigkeit als sinnvoller erachtet. Kantonal ist eine Zuweisung

10 Ecoplan (2016): Betreuungsgutscheine in der Stadt Bern. Evaluation des Pilotprojekts.

11 BSG 860.113

12 verordnung 19. Oktober 1977 uiber die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO; SR 211.222.338)

13 Ausnahme: Tagesschulangebote gemass VSG und Tagesschulangebote von Privatschulen verblei-
ben in der Zustandigkeit der BKD. Betreuungsangebote fir Schulkinder ausserhalb des VSG sind be-
willigungspflichtig nach SLG (Kita)



dieser Aufgabe an die GSI folgerichtig, da diese bereits zustandig fir die Zulassung von Kitas
ins Betreuungsgutscheinsystem ist.

In Umsetzung der Motion 252-2014 soll die Regulierung mit Augenmass erfolgen. Die Anfor-
derungen sollen mdglichst einheitlich und verstéandlich sein.

Mittelfristig soll die gesamte familienerganzende Kinderbetreuung vereinheitlicht und die Zu-
standigkeit fur die Tagespflege ebenfalls angepasst werden. Die Tagespflege ist derzeit mel-
depflichtig (Art. 12 PAVO), zusténdig fur die Aufsicht ist die ortlich zustandige KESB (Art. 26a
EG ZGB, Art. 7 der Pflegekinderverordnung vom 4. Juli 1979%°). Diese Ubertragt die Aufsicht
der zustandigen kommunalen Pflegekinderaufsichtsperson (haufig: Sozialdienste), welche
wiederum die Aufgabe mittels Delegationsvertrag einer Tagesfamilienorganisation (TFO)
Ubertragen kann. Diese bisherige Regelung beziiglich Tagesfamilien soll vorerst weitergeftihrt
und unverandert ins SLG tibernommen werden (keine Anderung bei den Zustandigkeiten und
der Durchfiihrung der operativen Aufsicht). Mit der Uberfiihrung ins SLG wird aber bereits die
Absicht gezeigt, die Aufsicht tber die familienergdnzende Kinderbetreuung mittelfristig aus ei-
ner Hand zu bieten und eine Bewilligungspflicht fir TFO zu prifen.

2.4  Aufteilung des bisherigen SHG in zwei Erlasse

Beim bisherigen SHG handelt es sich um einen sehr grossen Erlass. Die beiden Hauptteile
»individuelle Sozialhilfe* und ,institutionelle Sozialhilfe* stellen zwei eigenstandige Bereiche
dar, die vom Umfang her beide je einem grésseren Gesetz entsprechen. Ausgepragte Syner-
gien sind keine vorhanden.

Die Aufteilung in zwei Gesetze bietet einerseits den Vorteil, dass der Begriff ,Sozialhilfe* zu-
kunftig ausschliesslich fur die individuelle Sozialhilfe verwendet werden kann, was auch dem
allgemeinen Sprachgebrauch entspricht. Die bisherigen institutionellen Leistungsangebote
werden neu als ,soziale Leistungsangebote® bezeichnet. Damit werden auch diese genauer
beschrieben, da diese Angebote keineswegs nur durch Institutionen erbracht werden.

Die sozialen Leistungsangebote werden neu im hier vorgelegten SLG geregelt, allerdings mit

Ausnahme der Regelungen zur Bereitstellung und Finanzierung der sozialen Leistungsange-

bote fir erwachsene Menschen mit Behinderung, welche weiterhin im SHG verbleiben und zu
einem spateren Zeitpunkt in einem separaten Gesetz verankert werden.

Die beiden Erlasse (SHG und SLG) einzeln sind Ubersichtlicher, stringenter und verstandli-
cher, was der Benutzerfreundlichkeit dient.

Regelung Geltendes Recht Kunftiges Recht

Leistungsangebot Art. 67 i.V.m. Art. 74 ff. SHG Art. 26 ff SLG

Menschen mit Pflegebe-

darf

Leistungsangebot Art. 67 i.V.m. Art. 74 ff. SHG SLG

Erwachsene Menschen Betreffend Bereitstellung und

mit Behinderungen Finanzierung: Art. 67 i.V.m.
Art. 74 ff. SHG

zukiinftig: Gesetz Uber die
Leistungen fir Menschen mit
Behinderung)

Leistungsangebot Art. 69 und Art. 70 i.V.m. Art. 74 |Art. 31 ff. SLG
Gesundheitsforderung ff. SHG
und Suchthilfe Art. 71a Abs. 1 Bst. d SHG

14 Gesetz vom 28. Mai 1911 betreffend die Einfilhrung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG
ZGB, BSG 211.1)

15BSG 213.223



Regelung Geltendes Recht Kunftiges Recht
Leistungsangebot Art. 68 i.V.m. 74 ff. SHG Art. 38 ff. SLG
Familien-, Kinder- und Ju- |Art. 71 Abs. 1 Bst. ai.V.m. Art. [E-KFSG*®
gendforderung 74 ff. SHG E-VSGY'
Art. 71a Abs. 1 Bst. aund b
SHG
Leistungsangebot Art. 72 SHG i.V.m. 74 ff. Art. 62 ff. SLG
berufliche und soziale In-
tegration
Weitere soziale Leis- Art. 71 Abs. 1 Bst. ¢, d, e SHG  |Art. 69 ff. SLG
tungsangebote i.V.m. Art. 74 ff.
Aufsicht und Bewilligung Heime: Art. 65 ff. SHG Heime: Art. 89 ff. SLG
Kitas: ASIV, PAVO Spitex: Art. 89 ff. SLG
Spitex: GesV1!® Kitas: Art. 107 ff. SLG
Wirtschaftliche Sozialhilfe Art. 22 ff. SHG Art. 22 ff. SHG
Ausbildung im Bereich Art. 77b ff. SHG Art. 79 ff. SLG
der nichtuniversitaren Ge-
sundheitsberufe

2.5 Koordination mit anderen Gesetzgebungsprojekten

Folgende im Kanton Bern laufenden Gesetzgebungs-Projekte haben einen Einfluss auf die
Ausgestaltung des SLG:

- Die Umsetzung der Sonderschulstrategie durch die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD),
die im Projekt ,REVOS* (Revision Volkschulgesetz) erfolgt.

- Die Umsetzung der Ergebnisse des Projektes ,Optimierung der erganzenden Hilfen zur Er-
ziehung im Kanton Bern® durch die Direktion fir Inneres und Justiz (DIJ), welche mit dem
neuen ,Gesetz Uber die Leistungen fir Kinder mit besonderem Férder- und Schutzbedarf*
erfolgen soll.

Mit beiden Erlassen werden gewisse Leistungen, fur die aktuell die GSI zusténdig ist und die
entsprechend bisher im SHG geregelt waren, neu in die Zustandigkeit der BKD bzw. der DIJ
wechseln; dies jedoch erst mit Inkrafttreten der entsprechenden Gesetzgebungen. Es ist ge-
plant, dass das SLG zeitgleich mit den vorgenannten Gesetzesrevisionen in Kraft tritt. Die drei
beteiligten Direktionen stehen in regelméassigem, engem Austausch zur Koordination der Ge-
setzgebung.

3. Erledigung von politischen Vorstéssen

3.1 Motionen

Die folgenden, vom Grossen Rat Uberwiesenen, parlamentarischen Vorstosse enthalten Anlie-
gen, die mit der Schaffung des vorliegenden Gesetzesentwurfs bearbeitet wurden:

16 Gesetz liber die Leistungen fiir Kinder mit besonderem Férder- und Schutzbedarf (KFSG); Vernehm-
lassungsentwurf vom Mai 2019

17 volksschulgesetz vom 19. Méarz 1992 (VSG, BSG 432.210); Vernehmlassungsentwurf vom April
2019

18 verordnung uber die beruflichen Tatigkeiten im Gesundheitswesen (Gesundheitsverordnung, GesV;
BSG 811.111)



10

Geschéftstyp Geschéftstitel

Motion 102-2007 Ryser Die Erziehungsdirektion soll neu fir die Sonderschulen zustan-
(Bern, SP) dig sein

Motion 221-2010 Miiller Externe Kinderbetreuung: Gleich lange Spiesse fir KMUs und
(Bern, FDP) Staatsbetriebe

Motion 051-2014 Muiller Die Finanzkompetenz des Regierungsrates ist zu korrigieren!
(Bowil, SVP)
Motion 252-2014 Rufener | Familienexterne Kinderbetreuung aus einer Hand — Augenmass
(Langenthal SVP) bei der kantonalen Regulierung

3.2 Planungserklarungen

Geschaéftstyp Geschéftstitel
Konzept frihe Forderung | Handlungsfeld 4 / Friihe Sprachfoérderung fur Kinder im Vor-
des Kantons Bern?® schulalter; Massnahme Nr. 4.2 (neu)

Handlungsfeld 7 / Elternbildung im Friihbereich starken
Massnahme Nr. 7.3 (neu)

«Finanzierung der Massnahmen:

In Anbetracht der angespannten finanziellen Situation des Kan-
tons Bern sind die Massnahmen in der frihen Férderung unter

anderem auch Uber den Fonds fiir Suchtprobleme zu finanzie-

ren.»

4, Grundzlige der Neuregelung

4.1  Anpassungen im stationdren und ambulanten Versorgungsbereich

Die Bewilligungsvoraussetzungen fir Heime werden neu formuliert. Weiter werden die be-
trieblichen Pflichten von Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber im Gesetz klar ge-
regelt.

Die Bewilligungspflicht fur Spitex-Organisationen wurde aus dem Gesundheitsgesetz in dieses
Gesetz Uberfuihrt.?° Damit befinden sich die Bestimmungen betreffend Finanzierung und Be-
willigung der Spitex-Organisationen im selben Erlass.

Ebenfalls eingeflihrt werden soll eine Aufnahmepflicht in Ausnahmefallen fir Institutionen.

4.2  Anpassungen aufgrund des Suchthilfekonzepts des Kantons Bern

Die Leistungsangebote der Gesundheitsforderung und Suchthilfe werden neu gemass der
ihnen zugrundeliegenden Konzepte (Suchthilfekonzept des Kantons Bern sowie Zusatzbericht
zum Suchthilfekonzept des Kantons Bern) und der darin aufgefiihrten Leistungsbereiche
(Handlungsfelder) beschrieben. Die Formulierungen des Zwecks der Angebote orientieren

19 Bericht des Regierungsrats vom Juni 2012 zur Umsetzung der Motion (M 068/2009) Messerli, Nidau
(EVP) vom 28. Januar 2009 «Integration férdern — das frihkindliche Potenzial besser ausschdpfen! Fir
ein Frihférderungskonzept im Kanton Bern»

Geschéftsnummer 2012.RRGR.164

20 Nicht davon betroffen ist die Berufsausiibungsbewilligung fiir selbsténdig tatige Pflegefachpersonen.
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sich an den nationalen Strategien des Bundes zu diesen Themen: nationale Strategie Praven-
tion nichtlibertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) der GDK und des Bundes?! sowie natio-

nale Strategie Sucht des Bundes??. Diese neue Formulierung wird auf den Vollzug keine Aus-
wirkungen haben.

4.3 Frihe Foérderung

Bislang wurden Leistungen im Bereich der friihen Férderung inklusive Elternbildung gestiitzt
auf die Berichte des Regierungsrates und deren jeweilige Kenntnisnahme im Grossen Rat so-
wie Artikel 71 des bisherigen SHG erbracht. Nun werden sie explizit als Bestandteil der Ange-
bote zur Familien-, Kinder- und Jugendférderung genannt und damit auch im Gesetz sichtbar
und es wird gemass einer Uberwiesenen Planungserklarung sichergestellt, dass die Finanzie-
rung der friihen Forderung auch tber den Fonds fir Suchtprobleme erfolgen kann.

Im Bereich der friihen Sprachférderung wird geregelt, dass bei einem von einer bezeichneten
Fachstelle nachgewiesenen Bedarf an Sprachférderung Betreuungsgutscheine ausgegeben
werden kénnen. Wie bei den Betreuungsgutscheinen aufgrund von Erwerbstatigkeit erfolgt
eine Beteiligung der Eltern an den Kosten.

4.4 Familienergéanzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Bereits seit dem Inkrafttreten der ASIV-Teilrevision per 1. April 2019 kdnnen die Gemeinden
ihre Kosten fiir die Betreuungsgutscheine Uber den Lastenausgleich abrechnen. Mit dem In-
krafttreten des SLG wird das Betreuungsgutscheinsystem gesamtkantonal als einziges Sub-
ventionierungsmodell eingefiihrt. Betreuungsgutscheine sind eine geldwerte Leistung an die
Kosten der Erziehungsberechtigten fur die Angebote der familienergdnzenden Kinderbetreu-
ung.

Erziehungsberechtigte, die einen Bedarf an Betreuungsgutscheinen haben, weil sie erwerbs-
tatig sind oder einer Tatigkeit nachgehen, die der Erwerbstatigkeit gleichgestellt ist — also z. B.
in Ausbildung oder auf Arbeitssuche sind — oder weil eine fachlich bestatigte gesundheitliche
oder soziale Indikation vorliegt (durch bezeichnete Fachstelle, Arzt), stellen bei ihrer Ge-
meinde ein Gesuch. Die Gemeinde bzw. die von ihr als zusténdig bezeichnete Stelle stellt ent-
weder einen Betreuungsgutschein aus oder lehnt das Gesuch ab. Dagegen steht der ordentli-
che Beschwerdeweg offen.

Die ausgestellten Betreuungsgutscheine konnen die Eltern bei jeder Kita oder TFO, welche
als Leistungserbringer zugelassen wurde, einlésen. Ob die Kita/TFO ihren Standort in der
Wohngemeinde oder in einer anderen Gemeinde des Kantons Bern, z. B. in der Gemeinde
des Arbeitsplatzes hat, spielt keine Rolle. Der Gutscheinbetrag wird dabei direkt an die Be-
treuungseinrichtung Uberwiesen, die diesen von den Betreuungskosten abzieht. Eltern, wel-
che in einer Gemeinde wohnhaft sind, die nicht am Gutscheinsystem teilnimmt, erhalten keine
Betreuungsgutscheine fir den Besuch einer Kita bzw. die Nutzung eines Tagesfamilienange-
bots, auch nicht in einer anderen Gemeinde.

21 hitps://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrate-
gien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html? organization=317

22 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrate-
gien/strategie-sucht.html? organization=317



https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html?_organization=317
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html?_organization=317
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-sucht.html?_organization=317
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-sucht.html?_organization=317
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Erziehungsberechtigte

Gemeinde /

Auszahlung Vergiinstigung | Zustandige
Behérde
zZugelassene
Kita / TFO
A
A ot o e o o o e e o e e e e e e e e e o
SR Zulassung zum System ______ _ ! =

Die Anbieter von Betreuungslosungen werden auf Gesuch hin zur Teilnahme am Gutschein-
system und damit zur Entgegennahme von Gutscheinen zugelassen, sofern sie die entspre-
chenden Anforderungen erflillen. Gegen diese Zulassungsverfiigung steht der ordentliche Be-
schwerdeweg offen.

Fur die Zulassung der Kitas sowie fur die (aktuell knapp 40) TFO im Kanton Bern ist die GSI
zustandig. Sie fuhrt eine Liste der zur Entgegennahme von Betreuungsgutscheinen berechtig-
ten Kitas und TFO und macht diese den Eltern zuganglich. Tageseltern missen einer TFO an-
geschlossen sein, um Zugang zum Betreuungsgutscheinsystem zu erhalten.

Vorgaben zu den Preisen fur die Betreuung macht der Kanton keine mehr. Kitas und TFO sind
in ihrer Tarifgestaltung frei, wobei das Tarifsystem keine Unterschiede fir Familien mit oder
ohne einen Gutschein vornehmen darf.

Jede Gemeinde entscheidet, ob sie Betreuungsgutscheine ausstellen und tber den Lasten-
ausgleich abrechnen will oder nicht. Gibt eine Gemeinde Betreuungsgutscheine aus, finanziert
der Kanton samtliche Gutscheine via Lastenausgleich mit, wobei die Gemeinden grundsétz-
lich einen Selbstbehalt tragen.?® Die Gemeinden kdnnen die Anzahl Gutscheine, welche sie
jahrlich ausgeben, begrenzen. Sind die Gutscheine in einer Gemeinde limitiert, muss sie zwin-
gend eine Warteliste fir die anspruchsberechtigten Eltern fiihren.

Die Kosten steuert der Kanton im Gutscheinsystem nicht Gber die Anzahl der erméachtigten
Platze bzw. Stunden sondern Uber die Grundvoraussetzungen fir den Bezug von Betreuungs-
gutscheinen sowie tber die Gutscheinhthe. Um einen effizienten Mitteleinsatz zu gewéhrleis-
ten, werden die Beitrage starker als bis anhin an die Erwerbstatigkeit bzw. an die soziale Situ-
ation in der Familie gekoppelt.

4.5 Betriebsbewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstéatten

Aktuell ist das Bewilligungs- und Aufsichtsverfahren fur private Kinderbetreuungsangebote
ohne subventionierte Platze in der Pflegekinderverordnung geregelt. Die zustandige Behdrde
zur Prufung des Gesuchs ist das KJA. Kitas mit subventionierten Platzen hingegen sind ein

23 Der Regierungsrat kann den Selbstbehalt geméss Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe b auf Null senken.
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Angebot der institutionellen Sozialhilfe der Gemeinden zur sozialen Integration und unterste-
hen als solche der Aufsicht der Gemeinde. Rund 45% der Kitas werden aktuell von den Ge-
meinden beaufsichtigt. Diese strikte Trennung zwischen ,subventionierten Kitas® und ,privaten
Kitas* ist faktisch bereits heute Uberholt. Schon bisher fihrten viele Kitas subventionierte und
private Platze. Mit der Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem verschwindet diese
Abgrenzungsmaglichkeit (subventioniert vs. privat) endgultig. Die Aufsicht Gber die Kitas muss
deshalb neu geregelt werden. In den Ubergangsbestimmungen zur teilrevidierten ASIV (per 1.
April 2019 in Kraft getreten) ist geregelt, dass bestehende Kitas bis zum Inkrafttreten des SLG
von der bisher zustandigen Instanz beaufsichtigt werden.

Die Richtschnur fir die kantonalen Vorgaben betreffend die Bewilligung und Aufsicht der Kitas
bildet die eidgendssiche PAVO. Der Kanton definiert sodann die wichtigsten Vorgaben und
Grundsatze zu Prozess- und Strukturqualitéat (Betreuungsschlissel, Vorhandensein eines pa-
dagogischen und organisatorischen Konzepts, unabhéngige Aufsicht, etc.). Auf eine hohe Re-
gelungsdichte soll im Hinblick auf die Umsetzung der Motion 252-2014 bewusst verzichtet
werden.

Fur die Tragerschaften ist eine einheitliche Rechtsauslegung zentral. Die Motion 252-2014 kri-
tisiert, dass heute die zahlreichen Amtsstellen die Aufsicht oft nach unterschiedlichen Regeln
und Massstaben wahrnehmen, wobei diese Unterschiede primar auf die unterschiedliche Aus-
legung der massgebenden Bestimmungen durch die Vollzugsakteure zurtickzufiihren sind. Es
ist deswegen sinnvoll und effizient, wenn kiinftig dieselbe Stelle Kitas bewilligt und beaufsich-
tigt, die auch fur die Zulassung zum Betreuungsgutscheinsystem zustandig ist. Damit kann zu-
dem die grosstmdgliche Harmonisierung erreicht werden. Weil die Betreuungsgutscheine ge-
meindetbergreifend eingeltst werden kdnnen, ist eine mdglichst einheitliche Praxis auch fur
die Umsetzung des Betreuungsgutscheinsystems wichtig.

Die aufgrund der Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem und der Motion 252-2014
veranlassten Anderungen im Bereich Aufsicht und Bewilligung lber die Kindertagesstatten ha-
ben keine Auswirkung auf die Aufsicht tber die Tagesfamilien. Diese bleiben in der Verant-
wortung der KESB. TFO sind vorderhand nicht bewilligungspflichtig. Die im Rahmen der Zu-
lassung zum Gutscheinsystem erfolgende Uberpriifung der Anforderungen wird durch die zu-
standige Stelle der GSI vorgenommen.

4.6  Ausbildungsverpflichtung

Die Ausbildungsverpflichtung fiir die Institutionen des Gesundheitswesens wurde per 1. Ja-
nuar 2014 eingefihrt (Art. 106-114 SpVG und Art. 77b-77n SHG; die entsprechenden Bestim-
mungen des SHG werden neu ins SLG aufgenommen).

Die Ausbildungspflicht fiir die nichtuniversitaren Gesundheitsberufe hat zum Ziel, die im Kan-
ton Bern bendétigten Fachkrafte mit der Ausschdpfung der im Kanton vorhandenen Ressour-
cen (Lernende/Studierende/Schulinfrastrukturen und praktische Ausbildungsplatze) bereitzu-
stellen. Neu soll klargestellt werden, dass sich die erbrachten Ausbildungsleistungen auf jene
Ausbildungsleistungen beziehen, welcher der Leistungserbringer fir Lernende und Studie-
rende erbracht hat, welche die schulische Aus- und Weiterbildung bei einem bernischen Bil-
dungsanbieter absolviert haben. Ausgenommen sind erbrachte Ausbildungsleistungen fur Ler-
nende und Studierende in Studiengdngen von ausserkantonalen Bildungsanbietern. Diese
sollen nur dann anerkannt werden konnen, wenn der Kanton Bern kein entsprechendes schu-
lisches Aus- und Weiterbildungsangebot dafur bereitstellt bzw. wenn fur Studierende und Ler-
nende des franzgsischsprachigen Kantonsteils kein Aus- und Weiterbildungsangebot auf
Franzgdsisch bereitsteht.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen hat sich zudem gezeigt, dass Anpassungsbedarf bei der
Ermittlung der Ausgleichzahlung besteht. In Absprache mit den betroffenen Leistungserbrin-
gern wird der Berechnungsmodus deswegen neu geregelt.
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4.7  Indirekte Anderungen im SHG

Bis auf die Bestimmungen zur Bereitstellung und Finanzierung der Angebote flr erwachsene
Menschen mit Behinderung werden samtliche Bestimmungen betreffend die institutionelle So-
zialhilfe aufgehoben, da sie sich neu im SLG befinden.

Dies hat zur Folge, dass die Bestimmungen zum Sozialhilfegeheimnis gestrafft werden kén-
nen.

Neu wird zudem festgehalten, dass mehrere Gemeinden, die einen gemeinsamen Sozial-
dienst bilden, eine Tragerschaft benennen missen, welche als Ansprechstelle fungieren kann.
Was die Aufgaben des Sozialdienstes anbelangt, wird neu ausdricklich festgehalten, dass
auch praventive Kindesschutzberatungen dazu gehoren. Diese Aufgabe wird von den Sozial-
diensten bereits jetzt wahrgenommen.

Wenn Touristinnen und Touristen in der Schweiz in eine medizinische Notlage gelangen, ha-
ben sie Anspruch auf Hilfeleistung?*. In diesen Fallen ist haufig unklar, ob eine gentigende
Versicherung besteht oder die Betroffenen die Kosten aus eigenen Mitteln begleichen kdnnen.
Im Kanton Bern bestehen derzeit wenig konkrete Regelungen betreffend Vorgehen und Uber-
nahme von Notfallkosten fur auslandische Touristen. Einerseits besteht fir die Gemeinden mit
der aktuellen Gesetzesgrundlage lediglich die Moglichkeit, auf Antrag der bedirftigen Person
oder in Ausnahmefallen von Amtes wegen Sozialhilfe zu leisten. Andererseits ist die Aufent-
haltsgemeinde flr die Ausrichtung von Nothilfe zustandig. Je nach Fallkonstellation fihrt dies
zu ungeklarten Fragen beziglich Vorgehen und Kostenibernahme. Deswegen wird ein Artikel
geschaffen, der es Listenspitéler und Listegeburtshduser ermdglicht, in ausserordentlichen
Fallen und nach Ausschdpfung aller anderen Quellen direkt eine Kostenlibernahme fiir Not-
fallbehandlungen von mittellosen Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz bei der zustandi-
gen Gemeinde zu beantragen. Diese Notfallkosten sollen sodann tiber den Lastenausgleich
Sozialhilfe getragen werden, wenn alle anderen Quellen ausgeschdpft sind. Konkret handelt
es sich dabei um die Ubernahme von Kosten von medizinischen Notfallbehandlungen, bis die
Person reisefahig ist, sowie um allfallige Repatriierungskosten. Im Verordnungsrecht missen
sodann klare Rahmenbedingungen fir die Ausstellung einer Kostengutsprache definiert wer-
den. Insbesondere gilt es festzulegen, wann ein ausserordentlicher Fall vorliegt, wie eine me-
dizinische Behandlung als Notfallbehandlung zu qualifizieren ist, welche Bemihungen zur Ein-
forderung solcher Kosten erforderlich sind und nachgewiesen werden missen und welche An-
forderungen an die Subsidiaritatsabklarung und Dokumentation gestellt werden.

Die Anpassungen im Bereich der institutionellen Sozialhilfe wurden zum Anlass genommen,
auch die Rickerstattungspflicht in diesem Zusammenhang zu Uberpriifen. Neu sollen einer-
seits Personen in stationaren Einrichtungen in Bezug auf die Riickerstattungspflicht nicht
mehr bevorzugt werden. Andererseits wird die Befreiung von der Rickerstattungspflicht fur
Personen, die an einem von der GSI finanzierten Integrationsangebot teilnehmen, aufgeho-
ben. Stattdessen sollen alle Personen, die eine Integrationsleistung erbringen, gleichbehan-
delt werden. Aus diesem Grund sollen neu Integrationszulagen und Einkommensfreibetrage
vom Rickerstattungsbetrag ausgenommen werden.

Im Beschwerdeentscheid vom 31. August 2017 betreffend das in der Sozialhilfegesetzgebung
verankerte Bonus/Malus-Modell gelangte die GSI gestiitzt auf ein Expertengutachten zum
Schluss, dass das Modell in der Praxis wegen zahlreicher Unsicherheiten nicht in der Lage ist,
verlassliche Aussagen zur Kosteneffizienz der Sozialdienste zu machen.

Da die Bestimmungen zum Bonus/Malus-Modell folglich nicht mehr angewendet werden, wer-
den sie vorerst ersatzlos gestrichen. Die GSl ist derzeit daran, zusammen mit der FIN und
dem Gemeindeverband eine Nachfolgelésung zum Bonus/Malus-Modell zu erarbeiten. Dieses
soll zum Ziel haben, die Kosteneffizienz der Sozialdienste zu steigern.

24 vgl. Art. 21 ZUG
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Gegen die vom Grossen Rat am 28. Marz 2018 verabschiedete Teilrevision des Sozialhilfege-
setzes wurde ein Referendum in Form eines Volksvorschlages ergriffen. Der Volksvorschlag
richtete sich jedoch ausschliesslich gegen die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Be-
messung der wirtschaftlichen Hilfe. Nicht bestritten wurden die tbrigen in der Teilrevision
ebenfalls enthaltenen Anderungen; beispielsweise die Einfiihrung der Pflicht fir die Festle-
gung von Obergrenzen fir die Wohnkosten in der wirtschaftlichen Hilfe, Anpassung der Ge-
setzgebung an die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Eintragung von Grundpfand, Zu-
standigkeit der GSI fur die Ausrichtung wirtschaftlicher Hilfe fir Opfer und Zeuginnen und Zeu-
gen von Menschenhandel, Datenlieferungspflicht der Gemeinden im Bereich der wirtschaftli-
chen Hilfe usw.

Da am 19. Mai 2019 in der Volksabstimmung sowohl der Volksvorschlag als auch die vom
Grossen Rat beschlossene Teilrevision abgelehnt wurden, werden diese unbestrittenen Teile
der SHG-Revision als indirekte Anderungen in die vorliegende Vorlage aufgenommen — alle
aufgefuihrten Themen bedurfen relativ dringend einer Anpassung (bspw. Grundpfandeintra-
gung) bzw. Neuregelung (bspw. Zustandigkeit der GSI fiir Opfer und Zeuginnen und Zeugen
von Menschenhandel, Datenlieferungspflicht der Gemeinden im Bereich der wirtschaftlichen
Hilfe). Die entsprechenden Artikel wurden unverandert so in die Vorlage aufgenommen, wie
sie vom Grossen Rat bereits verabschiedet worden sind; ebenso wurden die dazugehdrigen
Vortragsteile von der Teilrevision unverandert ibernommen.

Aufgrund des Projekts Sozialrevisorat, welches die GSI unter Einbezug der Gemeinden durch-
fuhrt, hat sich gezeigt, dass ein einheitliches Fallfihrungssystem einen Effizienzgewinn schaf-
fen wirde. Aus diesem Grund wurde nach der Vernehmlassung ebenfalls ein neuer Artikel
aufgenommen, welche dem Regierungsrat ermdglichen soll, die Tragerschaften der Sozial-
dienste zur Verwendung eines von der GSI festgelegten Fallfihrungssystems zu verpflichten.

5. Rechtsvergleich: Familienergédnzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Im SLG wird die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits gestartete Umstellung auf das Be-
treuungsgutscheinsystem gesetzlich verankert und das Gebuhrensystem definitiv abgeldst.
Der Kanton Bern gehort zu den Kantonen, welche die Mitfinanzierung der familienerganzen-
den Kinderbetreuung kantonal regeln. Er ist der erste Kanton tiberhaupt, welcher dabei aus-
schliesslich auf Betreuungsgutscheine setzt. Bis jetzt wurden Erfahrungen mit Betreuungsgut-
scheinen einzig auf kommunaler Ebene gesammelt. Die Stadt Luzern hatte nach einer vierjah-
rigen Pilotphase von 2009 bis 2012 im Jahr 2013 Betreuungsgutscheine eingeftihrt und so
den Weg fur deren Verbreitung geebnet. Seither wurde das System von verschiedenen Ge-
meinden der Zentralschweiz und im Jahr 2014 in der Stadt Bern eingefiihrt und adaptiert.

6. Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs

6.1 Familienerganzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Die Umstellung auf Betreuungsgutscheine wurde mit der ASIV-Teilrevision per 1. April 2019
maglich. Informationen zur Umsetzung sowie zur geplanten Evaluation des Vollzugs wurden
deshalb im Rahmen des Vortrags zur ASIV-Teilrevision geteilt.

6.2 Umsetzung Betriebsbewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstatten

Nach altem Recht Gben die Gemeinden die Aufsicht Uber die sogenannten subventionierten
Kitas aus. Der Kanton ist zustandig fur die Aufsicht Giber die privaten Kitas. Mit dem SLG
wechselt die Aufsichtszustandigkeit fir alle Kitas zum Kanton.

Mit der ASIV-Revision per 1. April 2019 wurde das Betreuungsgutscheinsystem eingefuhrt.
Damit gibt es keine subventionierten Kitas im eigentlichen Sinn mehr. In den Ubergangsbe-
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stimmungen der ASIV wurde vorgesehen, dass die bisher zustandige Aufsichtsbehérde zu-
standig bleibt. Kitas welche wahrend dieser Zeit eréffnen, erhalten eine Betriebsbewilligung
des KJA.

Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bzw. nach Ablauf der Ubergangsfrist werden alle Kitas
von der zustandigen Stelle der GSI beaufsichtigt. Neu 6ffnende Kitas erhalten direkt eine Be-
willigung nach diesem Gesetz.

7. Erlauterungen zu den Artikeln

7.1 Gesetz Uber die sozialen Leistungsangebote (SLG)
1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Grundsatze

Artikel 1 (Zweck)

Absatz 1

Die Leistungsangebote dieses Gesetzes erfassen einen wesentlichen Teil der Sozialziele und
Sozialrechte der Kantonsverfassung (Art. 29 und 30 KV BE?). Sie sollen zudem der Verwirkli-
chung der Ziele gemass den Buchstaben b bis g dienen.

Absatz 2

Gleichzeitig tragt jede Person auch Verantwortung fur sich selbst und gegentiber ihren Mit-
menschen (Art. 8 Abs. 2 KV BE). Daraus ableiten lasst sich die Pflicht zur Mobilisierung der
eigenen Ressourcen und zur Eigeninitiative, welche immer im Zentrum stehen soll.

Artikel 2 (Soziale Leistungsangebote)
Absatz 1

In dieser Bestimmung werden die einzelnen Bereiche aufgezahlt, in denen der Kanton und die
Gemeinden primér tatig werden und Unterstiitzung gewahrleisten. Umfasst sind ambulante,
teilstationare und stationare Leistungen.

Absatz 2

Die sozialen Leistungsangebote sind auf eine bestimmte Wirkung bzw. Zielsetzung hin ausge-
richtet. Ihre Bereitstellung erfolgt zudem in einer angemessenen Qualitat. Die Qualitat, die
Wirkung und das Kosten-Nutzen-Verhaltnis der einzelnen Leistungsangebote werden regel-
massig uberpriift. Die Periodizitat der Uberpriifung wird in der Praxis festzulegen sein (bei-
spielsweise auf Verordnungsstufe). Soweit erforderlich, werden die Angebote oder die Abgel-
tungen angepasst.

Absatz 3

Zu beachten ist, dass auch die Leistungsangebote fir erwachsene Menschen mit einer Behin-
derung als soziale Leistungsangebote gelten. Deren Bereitstellung und Finanzierung soll in
Zukunft in einem separaten Gesetz geregelt werden. Bis zu dessen Inkrafttreten befinden sich
die Finanzierungsbestimmungen noch im SHG.

Bei den Ausbildungsinstitutionen fur junge Klienten der Invalidenversicherung (V) zwischen
16 und 25 Jahren handelt es sich ebenfalls um ein soziales Leistungsangebot. Die Finanzie-
rung erfolgt jedoch durch die IV und nicht durch dieses Gesetz. Die Beaufsichtigung durch die
GSil ist hier wichtig, um die Schnittstelle zum Erwachsenenbereich sicherzustellen.

25 verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1)
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Artikel 3 (Zugéanglichkeit)
Absatze 1 und 2

Die sozialen Leistungsangebote, die der Kanton bereitstellt, stehen grundséatzlich allen Perso-
nen mit Wohnsitz im Kanton?® offen, welche tber einen entsprechenden Leistungsbedarf ver-
fugen. In einigen Bereichen ist ein anerkannter Leistungsbedarf erforderlich. In anderen Berei-
chen muss zwar auch ein Leistungsbedarf vorliegen, dieser wird jedoch nicht in einem beson-
deren Verfahren uberprift, der Zugang erfolgt vielmehr niederschwellig (z.B. bei der Mitter-
und Vaterberatung).

Die Zuganglichkeit der sozialen Leistungsangebote flr Personen mit ausserkantonalem
Wohnsitz ist in Ausnahmeféllen méglich. Diese Bestimmung dient der Vermeidung von Harte-
fallen, wenn interkantonale Vereinbarungen fehlen und der Wohnortkanton keine Kosteniber-
nahmegarantie abgibt. Dabei ist insbesondere an Kinder mit Aufenthalt im Kanton Bern zu
denken, die keinen eigenen Wohnsitz begriinden kdnnen.

Die Zuganglichkeit der sozialen Leistungsangebote fir Personen im Asylbereich kann der Re-
gierungsrat in einer Verordnung regeln.

Absatz 3

Gemeinden, die Angebote bereitstellen, missen in einzelnen Bereichen Kosten tibernehmen,
die nicht voll Gber den Lastenausgleich abgewickelt werden kénnen. Die Standortgemeinden
mussen deshalb die Mdglichkeit haben, den Zugang fur diese Angebote auf Personen mit
Wohnsitz in ihrer Gemeinde oder in einer Gemeinde, mit der sie einen Vertrag tber die Kos-
tenbeteiligung abgeschlossen haben, zu beschranken. Gemeinden kdnnen vertraglich die ge-
genseitige Nutzung und Kostenlibernahme von Leistungsangeboten vereinbaren.

Artikel 4 (Subsidiaritat)

Der Grundsatz der Subsidiaritat bedeutet, dass Kanton und Gemeinden soziale Leistungsan-
gebote nur soweit bereitstellen und finanzieren, als dies zur Sicherstellung eines bedarfsge-
rechten Angebotes notig ist.

Dementsprechend beauftragen Kanton und Gemeinden Dritte mit der Erbringung von Leistun-
gen nur soweit, als diese es ohne Auftrag bzw. ohne Leistungsabgeltung nicht selber tun wir-
den. Zudem bertcksichtigen Kanton und Gemeinden bei der Beitragsgewahrung (Leistungs-
abgeltung) an die Leistungserbringer deren Eigenmittel und Drittmittel.

Auch bei subjektorientierter Finanzierung — d.h. wenn Beitrage direkt den Leistungsempfange-
rinnen und Leistungsempfangern ausgerichtet werden — ist der Grundsatz der Subsidiaritat zu
beachten.

1.2  Zustandigkeiten und Aufgaben

Das SLG regelt die sozialen Leistungsangebote. Bei der Aufgabe der sozialen Leistungsange-
bote handelt es sich grundsatzlich um eine Verbundaufgabe, die von Kanton und Gemeinden
gemeinsam wahrgenommen und finanziert wird (vgl. Art. 38 KV), Ausnahmen sind im Gesetz
festgehalten. Im SLG wird pro Leistungsbereich die Zustandigkeit fur die Bereitstellung der
Leistungsangebote und die Finanzierung festgelegt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rollen von Kanton und Gemeinden dargestellt:

Kanton Gemeinden
Aufgaben | e Abschluss von Leistungsvertragen / | e Bereitstellung von Angeboten / Ab-
Bereitstellung von Angeboten schluss von Leistungsvertragen

26 Auch Personen bspw. aus dem Asyl- und Fliichtlingsbereich, deren Wohnsitz sich ausschliesslich
nach den Artikeln 23 bis 26 ZGB begriindet (Absicht des dauernden Verbleibs und Vorliegen des Le-
bensmittelpunkts an einem Ort), erhalten Zugang zu den Leistungsangeboten.
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e Erméchtigung von Gemeinden / Zu-
lassung zum Lastenausgleich
e Gewahrung von Beitragen an Ge-
meinden
e Bedarfsanalyse / Controlling / Pla-
nung

nung

e Abrechnen mit dem Kanton
e Bedarfsanalyse / Controlling / Pla-

Behdrden

Amter der GSI

dereglement

e Sozialbehdrden der Gemeinden o-
der Gemeindeverbande

e Sozialdienste

e Allenfalls weitere gemass Gemein-

Die nachfolgende Tabelle ergibt eine Ubersicht tiber die Zustandigkeiten fiir die sozialen Leis-
tungsangebote gemass SLG:

Leistungsan-
gebote

Kanton

Gemeinden

Bemerkungen

Menschen mit
Pflegebedarf

e Der Kanton ist zu-
standig fur die Bereit-
stellung von Leis-
tungsangeboten.

¢ Die Finanzierung er-
folgt durch den Kan-
ton.

Gemass SLG werden
den Gemeinden
keine Aufgaben Uber-
tragen.

Im Rahmen ihrer Ge-
meindeautonomie
kénnen die Gemein-
den (oder Gemeinde-
verbande etc.) selber
Angebote bereitstel-
len und finanzieren.

Das Grundangebot
wird durch den Kan-
ton bereitgestellt
und finanziert (ohne
Lastenausgleich).

Erwachsene
Menschen mit
Behinderungen

e Der Kanton ist zu-
standig fur die Bereit-
stellung von Leis-
tungsangeboten.

¢ Die Finanzierung er-
folgt durch den Kan-
ton.

Den Gemeinden wer-
den keine Aufgaben
Uibertragen.

Im Rahmen ihrer Ge-
meindeautonomie
kénnen die Gemein-
den (oder Gemeinde-
verbande etc.) selber
Angebote bereitstel-
len und finanzieren.

Das Grundangebot
wird durch den Kan-
ton bereitgestellt
und finanziert (ohne
Lastenausgleich).
Die entsprechenden
Regelungen zur Fi-
nanzierung befin-
den sich derzeit
noch im SHG.

Gesundheits-
forderung und
Suchthilfe

e Der Kanton ist zu-
standig fur die Bereit-
stellung von Leis-
tungsangeboten der
Gesundheitsforde-
rung und der Sucht-
hilfe.

¢ Die Finanzierung er-
folgt Uber den Las-
tenausgleich.

Die Gemeinden kén-
nen in folgenden Be-
reichen Leistungen
bereitstellen:
- Obdach/ Wohnen
- Schadensminde-
rung und Uberle-
benshilfe.
Die Finanzierung er-
folgt Uber den Las-
tenausgleich im Um-
fang der erteilten Er-
machtigung.
Im Rahmen ihrer Ge-
meindeautonomie

Das Grundangebot
wird teilweise durch
den Kanton und teil-
weise durch die Ge-
meinden bereitge-
stellt und via Las-
tenausgleich finan-
ziert (Ausnahme:
Fonds fir Sucht-
probleme,).
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Leistungsan-
gebote

Kanton

Gemeinden

Bemerkungen

kénnen die Gemein-
den (oder Gemeinde-
verbande etc.) dar-
Uber hinaus selber
Angebote bereitstel-
len und finanzieren.

Familien-, Kin-
der- und Ju-
gendférderung

¢ Bereitstellung von
Leistungsangeboten:
Frihe Forderung, El-
ternbildung, familien-
erganzende Kinder-
betreuung, OKJA.

¢ Bereitstellung von
Leistungsangeboten:
Beratungs- und Infor-
mationsstellen, pada-
gogisch-therapeuti-
sche Massnahmen
fur vorschulpflichtige
Kinder.

¢ Finanzierung uber
Lastenausgleich

¢ Bereitstellung von
Leistungsangeboten
(Fruhe Foérderung, El-
ternbildung, familien-
erganzende Kinder-
betreuung, OKJA)

¢ Die Finanzierung er-
folgt Uber den Las-
tenausgleich im Um-
fang der erteilten Er-
machtigung.

¢ Im Rahmen ihrer Ge-
meindeautonomie
kénnen die Gemein-
den (oder Gemeinde-
verbande etc.) dar-
Uber hinaus selber
Angebote bereitstel-
len und finanzieren.

Das Grundangebot
wird teilweise durch
den Kanton und teil-
weise durch die Ge-
meinden bereitge-
stellt und via Las-
tenausgleich finan-
ziert.

Berufliche und
soziale Integra-
tion

¢ Bereitstellung von
Leistungsangeboten

¢ Finanzierung uber
Lastenausgleich

e Im Rahmen ihrer Ge-
meindeautonomie
kénnen die Gemein-
den (oder Gemeinde-
verbande etc.) selber
Angebote bereitstel-
len und finanzieren.

e Teilweise Mitfinanzie-
rung durch die GSI

Das Grundangebot
wird primér durch
den Kanton und er-
ganzend durch die
Gemeinden bereit-
gestellt und via Las-
tenausgleich finan-
Ziert.

Weitere soziale
Leistungsan-
gebote

¢ Bereitstellung von
Leistungsangeboten
(Ehe-, Partner-, Fa-
milienberatung; Frau-
enhduser; Beratung
fur Menschen, die
Prostitution ausiiben;
Beratung fir Men-
schen mit Ubertrag-
barer Krankheit; Be-
treuung fur Men-
schen mit einem be-
sonders anspruchs-
vollen Bedarf, Trans-
porte zur sozialen
Teilhabe)

e Gemass SLG werden
den Gemeinden
keine Aufgaben Uber-
tragen.

¢ Im Rahmen ihrer Ge-
meindeautonomie
kdnnen die Gemein-
den (oder Gemeinde-
verbénde etc.) dar-
Uber hinaus selber
soziale Leistungsan-
gebote bereitstellen
und finanzieren.

Das Grundangebot
wird durch den Kan-
ton bereitgestellt.
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Leistungsan-
gebote

Kanton

Gemeinden

Bemerkungen

Finanzierung Uber
Lastenausgleich; mit
Ausnahme der Trans-
porte zur sozialen
Teilhabe

Artikel 5

Die GSI tbernimmt folgende Aufgaben:

folgreiche Ombudsstelle fur Alters-, Betreuungs- und Heimfragen.
Artikel 6

Die Gemeinden stellen selber Angebote bereit. Die kantonalen Vorgaben stellen dabei einen
fur alle Gemeinden verbindlichen Minimalstandard dar. In ihrem Zustandigkeitsbereich nehmen
sie wichtige Steuerungsfunktionen wahr. Die Gemeinden nehmen im Rahmen ihrer Gemeinde-

Sie ist die operative Behorde auf kantonaler Ebene. (Bst. a)

(Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion)

Sie erfullt Steuerungsaufgaben wie Erhebung und Analyse des Bedarfs. (Bst. b)

Sie plant und koordiniert die Angebote und stellt damit eine bedarfsgerechte Versorgung

sicher. (Bst. c)

Sie stellt die erforderlichen Leistungsangebote nach Massgabe von Artikel 16 bereit. (Bst.

d)

Sie Uberprift die Wirkung, Wirtschatftlichkeit und Qualitat der Angebote. (Bst. e)

Sie stellt das Controlling und das Erreichen der Kennzahlen sicher (Bst. f)
Absatz 2

Die GSI hat die Mdglichkeit, Ombudsstellen zu férdern und zu unterstutzen. Dank einer sol-
chen Stelle kénnen verschiedene Falle einer unbirokratischen Losung zugefihrt und auf-
wendige Beschwerdeverfahren vermieden werden. Bereits heute unterstitzt die GSI die er-

(Gemeinden)

autonomie weitere wichtige soziale Aufgaben wahr.

1

3 Begriffe

Artikel 7

— Als Leistungserbringer oder Leistungserbringerin gilt, wer soziale Leistungsangebote
gemass diesem Gesetz erbringt. Dies kdnnen einerseits 6ffentliche Tragerschaften (Ge-
meinden, Gemeindeverbande, der Kanton) und private Tragerschaften (z. B. juristische
Personen des Privatrechts) sein. Andererseits kénnen auch natirliche Personen Leis-
tungserbringer sein. Dies ist insbesondere der Fall im Bereich der Sonderpadagogik und
der Pflege.

— Als Leistungsempfangerin oder Leistungsempféanger gilt, wer die sozialen Leistungsan-
gebote gemass diesem Gesetz nutzt. Bei den Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Leis-
tungsangebote handelt es sich immer um natirliche Personen in ihrer Eigenschaft als
Privatpersonen. Unerheblich ist dabei, ob das soziale Leistungsangebot subjekt- oder

objektorientiert finanziert wird.
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— Vom Begriff Beitragsempfangerin oder Beitragsempfanger erfasst sein kénnen sowohl
Leistungserbringer und Leistungsempféangerinnen als auch weitere Personen, die Bei-
trage gestitzt auf dieses Gesetz erhalten,

1.4  Erbringung von sozialen Leistungsangeboten
1.4.1 Alligemeines

Artikel 8 (Leistungsorientierung)

Absatz 1

Die Beitrage sind outputorientiert zu bemessen, sie orientieren sich am Bedarf und an der
Leistung. Normkosten sind so anzusetzen, dass eine wirtschaftliche und sparsame Erbringung
von qualitativ guten Leistungen abgegolten ist.

Absatz 2

Die Berticksichtigung von Ertragen und Eigenmitteln der Leistungserbringer bei der Beitrags-
gewahrung ist eine Folge des Subsidiaritatsprinzips. Die Einschrankung auf Mittel ,im Rah-
men der Leistungserbringung”® soll sicherstellen, dass Subventionsempfanger, die aus einem
anderen, klar abgegrenzten Tatigkeitsfeld Einnahmen generieren, diese nicht zur Reduktion
des Staatsbeitrags verwenden mussen.

Bei der Bemessung der Beitrage sind die Tarifertrédge (Kostenbeitrage der Leistungsempfan-
ger/innen, Elternbeitrédge) und die Beitrage der Sozialversicherer (Leistungen der Versicherer
fur inre Versicherten; aber auch institutionenbezogene Beitréage der Versicherer wie etwa Bau-
oder Betriebsbeitréage der AHV und V) voll anzurechnen. Die Eigenmittel sind insbesondere
bei Investitionsvorhaben in angemessener Weise zu berticksichtigen.

Im Falle von Normkosten sind gewisse Rickstellungen zum Auffangen finanzieller Schwan-
kungen nicht ausgeschlossen. Kénnen hingegen ungebihrlich hohe Riickstellungen gemacht
werden, ist zu prifen, ob die Normkosten zu hoch sind oder die Qualitat nicht eingehalten
wird.

Absatz 3

Der Regierungsrat wird zum Erlass von Ausfuhrungsvorschriften betreffend die Bemessung
und Festsetzung der Beitrdage ermdachtigt. Von Bedeutung sind hier namentlich die Tarifvor-
schriften. Darin wird festzulegen sein, welche vom Kanton oder von den Gemeinden abgegol-
tenen Leistungen fur die Leistungsempfanger/innen kostenlos oder kostenpflichtig sind und
nach welchen Grundséatzen die kostenpflichtigen Leistungen zu verrechnen sind.

Artikel 9 (Staatsbeitragsrecht)

Mit diesem deklarativen Artikel wird festgehalten, dass das Staatsbeitragsrecht auch fiir Staats-
beitrdge gemass diesem Gesetz zur Anwendung gelangt.

Artikel 10 (Zweckkonforme Verwendung)
Absatz 1

Gemass Staatsbeitragsgesetzgebung missen die ausgerichteten Beitrédge von den Beitrags-
empfangerinnen und Beitragsempfangern zweckkonform verwendet werden. Dies gilt unab-
hangig davon, ob die Beitrdge an die Leistungserbringer oder direkt den Leistungsempfangern
ausgerichtet werden. Die zustandige Stelle der GSI hat die zweckkonforme Verwendung der
Beitrége zu kontrollieren (z. B. durch Stichproben). Beitragsempfanger sind dabei zur Mitwir-
kung verpflichtet, namentlich zur Offenlegung der Biicher. Dazu zwei Beispiele:

— Der Abrechnungs- und Leistungserfassungsprozess der ambulanten Pflege wird mithilfe
einer Risikoanalyse (Risikokontrolimatrix) analysiert und daraus abgeleitet werden Pri-
fungsschwerpunkte resp. Prifungshandlungen definiert, welche vor Ort anlasslich von Re-
visionen angewendet werden. So wird beispielsweise bei einer Spitex-Organisation die
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Prifung des von einem Arzt unterzeichneten Bedarfsabklarungsformular zu einer zentralen
Prifungshandlung, indem die Einhaltung der arztlich verordneten Leistung anhand einer
reprasentativen Stichprobe gepriift wird resp. die daraus resultierende verrechnete Leis-
tung mit der Abrechnung der Krankenkasse und des Kantons tbereinstimmen muss.

— Auch das Betreuungsgutscheinsystem wird auf einer webbasierten Applikation aufbauen.
Die GSI kann direkt aus der Applikation die ausgegebenen Gutscheine einsehen und die
fur die Abrechnung fiir den Lastenausgleich relevanten Daten Gbernehmen. Es ist sinnvoll,
auch strichprobenmassig zu Uberprifen, ob die Gutscheine durch die Gemeinden gemass
den gesetzlichen Vorgaben ausgegeben werden.

Artikel 11 (Verrechnung von Forderungen)

Die Verrechnungsmaglichkeit von Forderungen des Kantons gegeniber einem Beitragsemp-
fanger dient dazu, Inkassomassnahmen und damit Arbeitsaufwand des Kantons zu vermei-
den. Zudem wird damit auch das Risiko vermindert, dass der Kanton eine ihm zustehende
Forderung nicht durchsetzen kann. Der Beitragsempféanger oder die Beitragsempféangerin ist
nur mit Zustimmung des Kantons zur Erklarung der Verrechnung berechtigt.

Somit kann beispielsweise eine verwaltungsrechtliche Sanktion, welche die zustandige Stelle
der GSI wegen nicht vollstandig gelieferter Daten verfligt hat, verrechnet werden mit einer
Forderung des betreffenden Leistungserbringers gegeniiber dem Kanton (z. B. aus Staatsbei-
trag). Bei Beitragen an Leistungsempfanger sind vor allem Ruckerstattungsforderungen be-
troffen (z. B. wegen unzweckmassiger Verwendung).

Artikel 12 (Sicherung des Verwendungszwecks)

Grundsatzlich sind Beitrdge an die Empfangerinnen und Empféanger auszurichten. In Ausnah-
mefallen kénnen sie auch Dritten (z. B. Untervertragspartnern) ausgerichtet werden.

Artikel 13 Pfandungs- und Abtretungsverbot

Der Sicherung des Verwendungszwecks dient auch das Verbot der Verpfandung und Abtre-
tung fur Beitrage an die Leistungsempfanger. Denn diese Beitrdge sind fir den individuell aus-
gewiesenen Bedarf der Leistungsempfanger bestimmt. In diesem Zusammenhang ist auch auf
das Pfandungsverbot gemass Artikel 92 Absatz 1 Ziffer 8 SchKG?” hinzuweisen.

Artikel 14 (Rechtsverhaltnisse)
Absatz 1

Nach der Funktionstheorie ist ein Rechtsverhaltnis 6ffentlich-rechtlich, wenn es die Erfiillung
einer offentlichen Aufgabe zum Inhalt hat oder einen 6ffentlich-rechtlich normierten Gegen-
stand betrifft. Dies ist beim Rechtsverhaltnis zwischen Leistungserbringern und Leistungsemp-
fangern gegeben. Um Unklarheiten zu vermeiden, wird dies im Gesetz festgehalten. In Uber-
einstimmung mit der gelebten Praxis wird zudem festgehalten, dass das Rechtsverhéltnis ver-
traglich begrindet wird.

Davon betroffen ist eine Vielzahl von Rechtsverhaltnissen, z. B. zwischen Tragerschaften von
Alters- und Pflegeheimen, Suchthilfeinstitutionen, Beratungsstellen etc. und den Nutzerinnen
und Nutzern dieser Angebote. Im Bereich der Kindertagesstatten hat dies zur Folge, dass in
Bezug auf die mittels Betreuungsgutscheinen finanzierten Platze ein offentlichrechtliches
Rechtsverhaltnis zwischen den Eltern und der Kita bzw. der TFO entsteht.

Soweit der Vertrag keine besonderen Bestimmungen vorsieht, kommen die einschlagigen
Bestimmungen des ZGB und des OR zur Anwendung, da das offentliche Recht kaum Uber ei-
gene Regelungen hinsichtlich vertraglicher Leistungsstorungen verfugt.

Auf die Ausgestaltung des Vertrags hat diese Bestimmung keinen Einfluss. Fir die betroffe-
nen Leistungsempfanger bedeutet das verwaltungsrechtliche Verfahren einen vergleichsweise

27 Bundesgesetz vom 11. April 1889 iiber Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1)
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besseren Rechtsschutz. Dies wirkt sich z. B. dadurch aus, dass der Sachverhalt in einem
Streitfall im Rahmen der Sachbehauptungen der Parteien von Amtes wegen abzuklaren ist.

Absatz 2

Anspriiche aus diesem Vertrag sind neu beim Regionalgericht geltend zu machen. Das Ver-
fahren richtet sich nach der ZPO. Dies entspricht der Regelung im neuen Artikel 104a Absatz
3 des Personalgesetz vom 16. September 2004 (PG)?® sowie dem Artikel 117 Absatz 2 SpVG
und fahrt zu einer Verfahrensvereinfachung. Damit soll sichergestellt werden, dass fir Empféa-
gerinnen und Empfanger gleicher Leistungen (z.B. Eltern mit einem Betreuungsgutschein und
Eltern ohne Betreuungsgutschein, welche dieselbe Kita nutzen) derselbe Rechtsweg gilt.

1.4.2 Bereitstellung
Artikel 15 (Bereitstellung durch den Kanton)
Absatz 1

Die GSl ist hauptverantwortlich fiir die Bereitstellung der sozialen Leistungsangebote. Dabei
halt sie sich an die Ubergeordneten Vorgaben, insbesondere die vom Grossen Rat zur Verfi-
gung gestellten Mittel und die strategischen Entscheide des Regierungsrates. Im Rahmen der
vorhandenen Mittel hat sie eine Priorisierung vorzunehmen. Es besteht kein Rechtsanspruch
auf Abgeltung nach diesem Gesetz, ausser dies wird ausdriicklich so verankert.

Absatz 2

Die GSI muss die Leistungen nicht selber anbieten und erbringen. Sie kann auch dafiir sor-
gen, dass die Leistungen von Dritten, namentlich von 6ffentlichen und privaten Tragerschaf-
ten, angeboten und erbracht werden.

— Die Bereitstellung von Leistungsangeboten erfolgt in der Regel durch den Abschluss eines
Leistungsvertrages mit Dritten. (Bst. a)

— Es ist auch mdglich, privaten Organisationen Beitrage zu sprechen, ohne dass ein eigentli-
cher Leistungsvertrag vorliegt, beispielsweise im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung.
(Bst. b)

— In manchen Leistungsbereichen sorgt die GSI fir die erforderlichen Leistungsangebote, in-
dem sie eine Subjektfinanzierung gewahrleistet. (Bst. c)

— Die GSI kann die Gemeinden ermdachtigen, selber Angebote bereitzustellen (u. a. offene
Kinder- und Jugendarbeit, Obdach und Wohnen). (Bst. d)

— Die Gemeinden kénnen auch in den in diesem Gesetz vorgesehenen Leistungsbereichen
auf eigene Kosten zusatzliche Angebote finanzieren. Dies ist bisher z. B. bei Beschafti-
gungsprogrammen der Fall. Die GSI hat die Méglichkeit, Beitrage an diese Kosten der Ge-
meinden zu gewahren. Dabei ist insbesondere an eine Anstossfinanzierung oder an die
Mitfinanzierung von Betriebskosten zu denken. (Bst. e)

— Der Kanton kann auch selber Leistungen erbringen. (Bst. f)
Artikel 16 (Bereitstellung durch die Gemeinden)
Absatz 1

In verschiedenen Bereichen wird in diesem Gesetz festgelegt, dass die Gemeinden zustandig
sind fur die Bereitstellung von Angeboten. Eine Pflicht, tatig zu werden, wird ihnen damit nicht
auferlegt. Die Zuweisung an die Gemeinden schliesst auch nicht aus, dass der Kanton in die-
sen Bereichen gewisse Angebote bereitstellen konnte, um z. B. eine Koordination und Vernet-
zung der Angebote zu gewahrleisten.

28 BSG 153.01
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Die Gemeinden sind unter anderem in der familienergdnzenden Kinderbetreuung (Ausgabe von
Betreuungsgutscheinen), der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie den Angeboten im Be-
reich Obdach und Wohnen (z. B. Notschlafstellen) als primére Bereitsteller tétig.

Absatz 2

Der Kanton behélt seine Steuerungsmdoglichkeit. So bedarf es einer Zulassung der Angebote
zum Lastenausgleich durch die GSI (Bst. a). Der Kanton kann eine angemessene regionale
Angebotsverteilung anstreben, indem die Ressourcen bei der Erteilung von Ermachtigungen
zum Lastenausgleich entsprechend verteilt werden (Bst. b). Er kann auch Mindestanforderun-
gen an die Leistungsangebote in qualitativer Hinsicht sowie bezuglich finanzieller Vorgaben
festlegen (Bst. c).

Absatz 3

Den Gemeinden ist es freigestellt, auf eigene Kosten tber den kantonalen Minimalstandard
hinauszugehen, weitergehende Angebote bereitzustellen oder Leistungen zu gewéhren.

1.4.3 Leistungsvertrage
Artikel 17 (Grundsatze)
Absatz 1

Die Bereitstellung der erforderlichen Leistungsangebote erfolgt in der Regel durch Leistungs-
vertrage, welche von der zustandigen Stelle der GSI — oder mit ihrer Ermachtigung von den
Gemeinden — mit einzelnen Leistungserbringern oder mit Gruppen von Leistungserbringern
abgeschlossen werden. Ebenfalls erfolgt die Beauftragung von Dritten mit Vollzugsaufgaben
aus diesem Gesetz in der Regel mittels Leistungsvertrag. Das 6ffentliche Beschaffungsrecht
regelt, in welchen Féllen ein 6ffentliches Beschaffungsverfahren durchzufthren ist.

Absatz 2

Das Staatsbeitragsgesetz vom 16. September 1992 (StBG)? enthalt in Artikel 13c neu Be—
stimmungen Uber die Leistungsvertrage. Im vorliegenden Artikel sind deswegen lediglich er-
ganzende Bestimmungen enthalten.

So ist festzuhalten, ob die Leistung fiir die Empfanger/innen kostenlos oder kostenpflichtig ist
und nach welchen Kriterien kostenpflichtige Leistungen zu verrechnen sind (kostendeckender
Tarif oder Sozialtarif).

Absatz 3

Von den Staatsbeitragsempfangern wird erwartet, dass sie ihre soziale Verantwortung wahr-
nehmen. Nach Mdglichkeit sollen sie beispielsweise Personen aus der Sozialhilfe, mit Migrati-
onshintergrund und Menschen mit Behinderung anstellen, um damit einen weiteren Integrati-
onsbeitrag zu leisten.

Artikel 18 (Pflichtverletzungen)
Absatz 1

Diese Bestimmung regelt das Verhaltnis, wenn Leistungserbringer ihre vertraglichen Pflichten
gegeniuber dem Kanton bzw. der Gemeinde verletzen. Das umgekehrte Verhaltnis wird
dadurch nicht berthrt.

Bei einer Pflichtverletzung durch einen Leistungserbringer wird der zustandigen Stelle die
Mdglichkeit gegeben, die (in der Regel) finanziellen Leistungen zu kirzen bzw. keine Zahlun-
gen fur Leistungen erbringen zu missen, die nicht vertragsgemass erbracht worden sind (z.

29BSG 641.1
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B. indem der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin trotz gegenteiliger Vereinba-
rung einen kostenintensiveren Standort betreibt). Entsteht dem Kanton oder der Gemeinde
weiterer Schaden, bleiben Ruckerstattungsanspriiche vorbehalten.

Absatz 2

Verletzt ein Leistungserbringer seine Pflichten schwer, indem er entweder den Abmachungen
in schwerwiegender Art und Weise oder trotz Mahnung wiederholt zuwiderhandelt, kann die
Fortsetzung der Zusammenarbeit fir den Kanton oder fur die Gemeinde unzumutbar werden.
Diesfalls steht ihm bzw. ihr das Recht zu, den Vertrag fristlos zu kindigen.

1.4.4 Investitionsbeitrage, Burgschaften und Darlehen
Artikel 19 (Investitionsbeitrage)
Absatz 1

Neu werden die Voraussetzungen, unter denen der Kanton Investitionsbeitrage gewahren
kann, im Gesetz festgelegt.

Absatz 2

Aufgrund des Subsidiaritatsprinzips wird vorausgesetzt, dass keine anderweitige Finanzierung
des Investitionsvorhabens mdglich ist. Dies ist durch den Leistungsvertragspartner nachzu-
weisen. Im Vordergrund steht weiter die Ubereinstimmung mit der Bedarfsplanung. Zudem ist
erforderlich, dass die Investition mit dem Betriebskonzept tUbereinstimmt und in die Ge-
samtstrategie des Leistungserbringers passt. Um einen Investitionsbeitrag gewahren zu kén-
nen, midssen somit die in den Buchstaben a bis ¢ aufgeflihrten Punkte kumulativ erftillt sein.

Absatz 3

Die Erfahrung im Altersbereich hat gezeigt, dass die Infrastruktur-Pauschale ausreicht, um die
Versorgung sicherzustellen. Es ist deswegen grundsatzlich auch in besonderen Fallen nicht
angezeigt, Investitionsbeitrdge zu gewéhren. Dennoch wird dem Regierungsrat die Kompe-
tenz erteilt, restriktive Ausnahmen in Form von besonderen Griinden festzulegen.

Als besondere Griinde denkbar sind beispielsweise in dussersten Ausnahmesituationen die
Notwendigkeit von besonderen Raumen oder Bauweisen fir eine ganz spezielle Zielgruppe
oder Sanierungen aufgrund ausserordentlicher Umstéande.

Artikel 20 (Burgschaften und Darlehen)
Absatz 1

Damit die Leistungserbringer nicht unnétig Mittel aufgrund unginstiger Konditionen einsetzen
mussen, kann ihnen die GSI privatrechtliche Blrgschaften oder Darlehen gewéhren. Die Dar-
lehen sind offentlich-rechtlicher Natur und werden verfligungsweise gewahrt.

Absatz 2

Die GSI kann Burgschaften und Darlehen nur gewéhren, wenn die Gesuchstellerin oder der
Gesuchsteller aufzeigt, dass die Investition mit den kiinftigen Einnahmen aus den Leistungen
refinanziert werden kann. Im Vordergrund steht weiter die Ubereinstimmung mit der Bedarfs-
planung. Zudem ist erforderlich, dass die Investition mit dem Betriebskonzept Ubereinstimmt
und in die Gesamtstrategie des Leistungserbringers passt. Um eine Bulrgschaft oder ein Dar-
lehen zu erhalten, missen somit die in Buchstaben a bis ¢ aufgefihrten Punkte kumulativ er-
fullt sein.

Absatz 3

Der Regierungsrat regelt die allfallige Verzinsung und die Riickerstattung der Darlehen in der
Verordnung.
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Artikel 21 (Ruckerstattung)

Die Ruckerstattung von Investitionsbeitrage, Burgschaften und Darlehen, die gestiitzt auf die-
ses Gesetz ausgerichtet wurden, richtet sich nach der Staatsbeitragsgesetzgebung.

Absatz 1
In Abweichung vom StBG sind samtliche Rickerstattungen verzinslich.
Absatz 2

Auf die Ruckforderung kann in Ergdnzung zum StBG auch bei wesentlichen Kantonsinteres-
sen verzichtet werden. Wirde eine versorgungshotwendige Institution wegen einer Ricker-
stattungspflicht in Konkurs geraten, so ware dies ein Beispiel fur einen Hartefall, bei dem
gleichzeitig auch gerade ein wesentliches kantonales Interesse am Verzicht auf eine Ricker-
stattung bestehen wirde.

1.5 Zusammenarbeit
Artikel 22 (Pflicht zur Zusammenarbeit)

Fir eine optimale Versorgung sind die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungserbrin-
ger, weiterer Partner und Behorden sowie deren Vernetzung erforderlich. Entsprechend be-
steht eine Pflicht zur Zusammenarbeit und zum Austausch.

Artikel 23 (Interinstitutionelle Zusammenarbeit)
Abséatze 1 und 2

Oft weisen Klientinnen und Klienten der Sozialdienste mehrfache Problemlagen auf. Um eine
effiziente Abklarung dieser komplexen Féalle zu ermdglichen, missen die Involvierten zusam-
menarbeiten.

Das vom Staatssekretariat fur Wirtschaft (seco) lancierte Projekt ,Interinstitutionelle Zusam-
menarbeit (I12)“ verfolgt das Ziel, das Wirken von Arbeitslosenversicherung, Invalidenversi-
cherung, Sozialdiensten sowie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung besser zu koordinie-
ren. In einem koordinierten Miteinander aller Akteure werden vorhandene Kompetenzen ver-
eint und Schnittstellenprobleme geldst. Eine rasche und dauerhafte Wiedereingliederung von
erwerbslosen Personen in den Arbeitsmarkt oder eine anderweitige Integration ist oberstes
Ziel der 11Z. Menschen mit Mehrfachproblemen sollen friih erfasst werden, um eine einzelfall-
gerechte, koordinierte Einleitung von Beratungs- und Integrationsmassnahmen zu initialisie-
ren. Ein verstarkter und regelmassiger Informationsaustausch tragt zudem dazu bei, Miss-
brauchsmoglichkeiten beim Leistungsbezug einzuschrénken.

Absatz 3

Die Datenbearbeitung und -bekanntgabe fur die I1Z ist im Arbeitsmarktgesetz vom 23. Juni 2003
(AMG)* geregelt.

Artikel 24 (Interkantonale Zusammenarbeit)
Absatz 1

Soweit fur eine bedarfsgerechte Versorgung erforderlich und in diesem Gesetz nicht anders
vorgesehen, kénnen die GSI und die Gemeinden auch Leistungsangebote in anderen Kanto-
nen bertcksichtigen. Ebenfalls kdbnnen ausserkantonale Angebote berticksichtigt werden,
wenn dies die kostengtinstigste Option darstellt.

30BSG 836.11
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Absatz 2

Um eine bedarfsgerechte Versorgung zu gewahrleisten, kann der Regierungsrat mit anderen

Kantonen Vertrage abschliessen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Interkan-

tonale Vereinbarung fir Soziale Einrichtungen (IVSE)®.. Sie regelt die Finanzierungsmodalit&-
ten fur den Aufenthalt von Personen mit speziellen Betreuungs- und Férderungsbedirfnissen
in sozialen Einrichtungen ausserhalb ihres Wohnkantons.

2. Leistungsangebote fir Menschen mit Pflegebedarf

Die GSl ist derzeit daran, die Steuerung und Finanzierung im ambulanten Pflegebereich und
im Langzeitbereich zu Gberprifen. Die Schlussfolgerungen daraus werden sich auf die Rege-
lungen zur Pflegefinanzierung auf Verordnungsebene auswirken.

2.1 Leistungsangebote
Artikel 25 (zZiel)

Die Leistungsangebote fir pflegebedurftige und &ltere Menschen dienen sowohl dem Zweck,
deren Selbststandigkeit und Gesundheit zu erhalten und zu férdern sowie gesundheitlichen
Schaden vorzubeugen als auch dazu, pflegebedirftige Menschen in der Behandlung und im
Umgang mit Auswirkungen von Krankheiten und deren Therapien zu unterstitzen.

Die GSI bertcksichtigt bei der Bereitstellung die spezifischen Anliegen chronisch kranker und
sterbender Menschen. Erfasst sind auch an Demenz erkrankte Personen. Bei pflegebedurfti-
gen Kindern ist deren besondere Schutzbedurftigkeit zu beachten. Unterstiitzt werden sollen
neben der Person mit Pflegebedarf auch deren Angehérige sowie Bezugspersonen.

Grundlage fur die Bereitstellung der Angebote sind die Ziele der Alterspolitik seit 2005 und die
Pflegeheimplanung (gemass Artikel 39 Absatz 3 KVG??). Diese richtet sich priméar an tber 65-
jahrige Bernerinnen und Berner.

Artikel 26 (Inhalt)

Die nicht abschliessende Aufzahlung der Leistungsangebote wird weitgehend aus den Best-
immungen des bisherigen SHG Ubernommen.

— Die GSI kann Leistungen von Beratungs- und Informationsstellen (Bst. a) sowie Leistungen
zur Gesundheitsforderung und Pravention (Bst. b) im Bereich Alter und Pflege finanzieren.

— Die Angebote konnen ambulant (Spitex-Organisationen oder Freischaffende, Bst. ¢), teil-
stationar (Tagesstatten, Bst. d) sowie stationar (Pflegeheime, Bst. e) erbracht werden.

Artikel 27 (Zustandigkeit)

Die Zustandigkeit liegt beim Kanton. Dessen ungeachtet nehmen die Gemeinden — aus-
serhalb der Leistungen dieses Gesetzes — eine wichtige Rolle in der Alterspolitik ein.

2.2 Finanzierung
Artikel 28 (Beitrage an Leistungserbringer)

Der Kanton gewahrt Beitrage an die Leistungserbringer. Das SLG bildet einerseits Grundlage
fur die bundesrechtlich vorgesehene Auszahlung der Pflegekostenfinanzierung nach KVG
(Art. 25a Absatz 5). Daneben kann der Regierungsrat weitere leistungsorientierte Abgeltungen
im Bereich Pflege fur Leistungsarten, die bewusst gesteuert werden (sollen), festlegen (z.B.
Abgeltungen fur Spezialleistungen oder fiir Weg und die Versorgungspflicht, Kinderspitex).
Weitere Beitrdge des Kantons (Beratungs- und Informationsstellen sowie Tagesstatten) wer-
den mittels Leistungsvertrag gesprochen.

31 BSG 862.71-1
32 Bundesgesetz vom 18. Marz 1994 iber die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)
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Die Hochstgrenze fur den Aufenthaltstarif fur Pflegeheime, welcher eine Betreuungs-, Hotelle-
rie- und Infrastruktur-Pauschale umfasst, wird jahrlich vom Kanton in Form eines héchstmog-
lich bei der EL anrechenbaren Tarifs auf Verordnungsstufe festgelegt. Bei entsprechend nach-
gewiesenem Bedarf erhalten Leistungsempféanger und -empfangerinnen Ergénzungsleistun-
gen zur Deckung dieser Kosten.

Artikel 29 (Finanzierung der Pflegekosten)
Allgemeines
Diese Bestimmung entspricht Artikel 75a des bisherigen SHG.

Die Krankenversicherer finanzieren nur einen Teil der von einem Pflegeheim oder der Spitex
erbrachten Pflege. Die H6he der Vergutung der Krankenversicherer legt das Eidgendssische
Departement des Innern (EDI) gesamtschweizerisch einheitlich fest (Art. 7a KLV?2). Von den
verbleibenden Pflegekosten tragen die Patientinnen und Patienten der Spitex bzw. die Be-
wohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen einen ebenfalls vom EDI festgelegten maxima-
len Betrag (Kostenbeteiligung der Leistungsempféanger). Konnen Leistungsempfangerinnen
und Leistungsempfanger ihren Pflegekostenanteil nicht mit eigenen Mitteln decken, haben sie
Anspruch auf Erganzungsleistungen (EL), sofern sie die Anforderungen der EL erflllen (Art. 3
EV ELG** bzw. Art. 15 Abs. 2 Bst. a EV ELG).

Fur die Deckung der verbleibenden Pflegekosten sind die Kantone gemass Artikel 25a Absatz
5 KVG verantwortlich. Der Regierungsrat legt aus diesem Grund Normkosten fir die Pflege
fest (Abs. 2). Die Differenz zwischen den Normkosten fir die Pflege und den von den Kran-
kenversicherern und Leistungsempfangern finanzierten Kosten ergibt den Kantonsbeitrag fiir
die Pflegekosten (Restkostenfinanzierung Pflege). Dieser ist den Leistungserbringern (Spitex
und Pflegeheime) direkt auszurichten.

Der Regierungsrat kann zudem regeln, ob die Kostenbeteiligung der Leistungsempfanger
ganz oder teilweise oder gar nicht durch den Kanton getragen wird (Abs. 2).

3. Leistungsangebote der Gesundheitsférderung und Suchthilfe

3.1 Leistungsangebote

Artikel 30 (Ziel)

Allgemeines

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Artikel 69 Absatz 1 des bisherigen SHG.
Absatz 1

Die Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Gesundheitsférderung so-
wie der Suchthilfe (Suchtpréavention sowie Angebote der stationdren und ambulanten Sucht-
hilfe und der Schadensminderung) ist eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinden.

Absatz 2

Die Ziele orientieren sich an der nationalen Strategie Pravention nichtiibertragbarer Krankhei-
ten (NCD-Strategie) sowie an der nationalen Strategie Sucht. Sie beschreiben den inhaltlichen
Rahmen der Angebote der Gesundheitsférderung und der Suchthilfe.

33 Verordnung des EDI vom 29. September 1995 iiber Leistungen in der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31)

34 Einfihrungsverordnung vom 16. September 2009 zum Bundesgesetz iiber Ergéanzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EV ELG; BSG 841.311)
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Artikel 31 (Gesundheitsforderung)

Die Gesundheitsférderung orientiert sich primar an der Gesundheit. Sie will Ressourcen stér-
ken, Lebensbedingungen verbessern und Menschen beféhigen, ihr Potenzial betreffend psy-
chischer, physischer und sexueller Gesundheit auszuschopfen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Pravention im Bereich HIV und sexuell Gibertragbarer Krankheiten
(STI).

Im Bereich der Ubertragbaren Krankheiten verpflichtet zudem Artikel 19 des Epidemiengeset-
zes (EpG)* Bund und Kantone Massnahmen zur Kontrolle, Verminderung und Beseitigung
von Risiken der Ubertragung von Krankheiten zu treffen. Die Kantone vollziehen das EpG, so-
weit nicht der Bund zustandig ist (Art. 75 EpG). Gewisse Aufgaben des EpG werden sodann
direkt der Kantonsarztin oder dem Kantonsarzt zugewiesen (Art. 53 EpG). Im Ubrigen be-
zeichnen die Kantone die Behorden und Institutionen, die im kantonalen Aufgabenbereich fur
den Vollzug des Epidemiengesetzes und dieser Verordnung zustéandig sind (Art. 102 Abs. 3
EpV3e).

Artikel 32 (Suchthilfe)

Die Leistungsangebote der Suchthilfe werden entsprechend den im kantonalen Suchthilfekon-
zept definierten Leistungsbereichen aufgefiihrt. Diese Handlungsfelder (Buchstaben a-g) ori-
entieren sich an den vier Saulen der Suchtpolitik der Schweiz, die in der Nationalen Strategie
Sucht weiter ausdifferenziert werden. Die durch das vorliegende Gesetz finanzierten Ange-
bote sollen - ergénzt durch die Suchthilfeangebote, die durch das KVG finanziert werden
(Suchtfachkliniken, Entzugskliniken, Leistungen der ambulanten und stationaren Psychiatrie) -
eine bedarfsgerechte, ausdifferenzierte Palette an Suchthilfeangeboten ergeben.

- Suchtpravention, insbesondere Primarpravention: Diese Massnahmen werden vor Eintritt
einer Abhéangigkeit/eines Suchtverhaltens durchgefiihrt und sollen die individuelle Erkran-
kungswahrscheinlichkeit senken. (Bst. a)

- Die Fruiherkennung und Frihintervention stellen die Schnittstellen zwischen Pravention und
Therapie dar. Es sind Massnahmen, die der Sekundéar- oder Tertiarpravention zugeordnet
werden kénnen. Diese sollen verhindern, dass Suchterkrankungen manifest werden oder
aufgetretene Erkrankungen weiter fortschreiten. (Bst. b)

- Die GSI stellt fir Personen mit Abhéngigkeitsstérungen sowie deren Angehdrige ambu-
lante Beratungs- und Behandlungsangebote bereit. (Bst. ¢)

- Mit den Angeboten der stationdren Suchthilfe sollen Personen erreicht werden, die eine
umfassende Betreuung und Behandlung bendétigen. Die stationdre Suchthilfe stellt in Er-
ganzung zu Entzugs- und Suchtfachkliniken sozialtherapeutische Therapieprogramme be-
reit. (Bst. d)

- Angebote und Projekte der Schadensminderung und Uberlebenshilfe umfassen Strategien
und Masshahmen zur Verringerung der negativen Folgen des Drogenkonsums sowohl auf
die einzelne substanzkonsumierende Person als auch auf die Gesellschaft. Mit Blick auf
die einzelne Person sind die gesundheitliche Situation sowie die soziale Integration zu sta-
bilisieren und zu verbessern und die Risiken des Substanzkonsums zu mindern. Auf gesell-
schaftlicher Ebene sollen die in der Offentlichkeit wahrnehmbaren negativen Folgen des
Substanzkonsums mit geeigneten Massnahmen eingeschrénkt werden. (Bst. e)

- Personen, deren Wohnkompetenzen aufgrund der Abhangigkeitsstorung voriibergehend
oder dauerhaft eingeschrankt sind, benétigen begleitete oder betreute Wohnformen. Die

35 Bundesgesetz vom 28. September 2012 (iber die Bekampfung tibertragbarer Krankheiten des Men-
schen (Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101)

36 verordnung vom 29. April 2015 (iber die Bekampfung libertragbarer Krankheiten des Menschen (Epi-
demienverordnung, EpV; SR 1.818.101.1)
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GSI und die Gemeinden gewahrleisten ein Angebot an verschiedenen, den individuellen
Bedirfnissen angepassten Wohnlésungen. (Bst. f)

- Abhéngigkeitsstérungen mittleren bis schweren Ausmasses fihren bei Betroffenen norma-
lerweise vorubergehend oder dauerhaft zu Einschrankungen der Arbeitsfahigkeit. Um die
Wiedererlangung, Verbesserung oder Erhaltung der Arbeitsfahigkeit zu erreichen, sollen
entsprechende Arbeitsintegrations- und Tagesstrukturangebote flr Personen mit Abhan-
gigkeitsstorungen bereitgestellt werden. (Bst. g)

Artikel 33 (Zustandigkeiten)
Absatz 1

Im Bereich der Gesundheitsforderung ist die GSI Bereitstellerin von Angeboten. Ferner sind
auch Gemeinden mit eigenfinanzierten Projekten Bereitsteller.

Absatz 2

Angebote der niederschwelligen Obdachlosenhilfe, des begleiteten Wohnens und der Scha-
densminderung und Uberlebenshilfe konnen weiterhin von den Gemeinden bereitgestellt und
Uber den Lastenausgleich finanziert werden. Es bedarf einer Zulassung der Angebote zum
Lastenausgleich durch die GSI. Der Kanton kann eine angemessene regionale Angebotsver-
teilung anstreben, indem die Ressourcen bei der Erteilung von Ermachtigungen zum Lasten-
ausgleich entsprechend verteilt werden. Er kann auch Mindestanforderungen an die Leis-
tungsangebote in qualitativer Hinsicht festlegen.

3.2 Finanzierung
Artikel 34 (Fonds fur Suchtprobleme)
Allgemeines

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen Artikel 70 des bisherigen SHG. Sie stellt die
Rechtsgrundlage fur den aus verschiedenen Quellen gedufneten Fonds fur Suchtprobleme
dar.

Absétze 1 und 2

Die dem Fonds zugewiesenen Mittel sind zweckgeméass gemass den einschlagigen Erlassen
zu verwenden. Die zweckbestimmte Verwendung der Mittel und die geforderten separaten Ab-
rechnungen zuhanden der Bundesbehérden Uber die Mittel des Alkoholzehntels und der
Spielsuchtabgabe werden mit der Fondslésung in optimaler Weise sichergestellt. Dem Fonds
kénnen — wie bisher — neben den herkdmmlichen Mitteln auch weitere Mittel von Dritten zuge-
wiesen werden (z.B. zweckgebundene Mittel aus neuen Erlassen).

Absatz 3

Aus dem Fonds werden gemass heutiger Praxis vor allem Massnahmen zur Pravention und
Behandlung von Suchtmittelabhangigkeiten und zur allgemeinen Gesundheitsférderung finan-
ziert. Ebenfalls werden tber den Fonds fiir Suchtprobleme — in Umsetzung einer Planungser-
klarung des Grossen Rats zum Konzept frihe Férderung — Massnahmen der friihen Forde-
rung finanziert.

Absatz 4

Mit diesem Absatz wird die Zweckbindung verankert und es wird implizit geregelt, dass ein
Fondsreglement erstellt werden muss.

Artikel 35 (Beitrage an Leistungserbringer)

Primér werden die Leistungen durch Dritte erbracht. Die GSI und die Gemeinden gewéhren im
Rahmen der Leistungsvertrage Beitrage an die Leistungserbringer.
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Artikel 36 (Beitrdge an Leistungsempfangerinnen und Leistungsempféanger)

Die Leistungen werden primar Uber Betriebsbeitrage finanziert. Die Moglichkeit zur Ausrich-
tung von Beitrdgen an einzelne Personen wird dennoch rechtlich verankert.

4. Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendférderung

Dieses Kapitel entspricht grundsétzlich den Leistungsangeboten im Bereich der Familien-,
Kinder- und Jugendfdrderung von Artikel 71 und 71a des bisherigen SHG.

4.1 Leistungsangebote
Artikel 37 (Inhalt)

Die Angebote fir Kinder, Jugendliche und Familien werden neu in einem eigenen Kapitel zu-
sammengefasst.

— Frihe Forderung: Die GSI hat das Konzept friihe Forderung federfiihrend erarbeitet. Die-
ses Feld wird nun auch im Gesetz abgebildet. (Bst. a)

— Familienerganzende Kinderbetreuung: Die familienerganzende Kinderbetreuung umfasst
institutionelle Betreuung und nicht institutionelle Betreuung im Vorschul- und Schulbereich
(0-16-jahrige Kinder). Sie wird von diesem Gesetz erfasst, soweit sie nicht in der Volks-
schulgesetzgebung geregelt ist ( wie z.B.Tagesschulen). (Bst. b)

— Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfasst insbesondere die professionellen pada-
gogischen und soziokulturellen Angebote, welche Kinder und Jugendliche stitzen (Praven-
tion), férdern (Partizipation) und ihnen einen angemessenen Platz in unserer Gesellschaft
ermdglichen (Integration) sollen. Sie verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche sozial zu in-
tegrieren und ist daher sowohl unter dem Aspekt der Bek&mpfung der Armut als auch unter
dem Aspekt einer ganzheitlichen Familienpolitik zentral. Mit der OKJA kann unter anderem
ein Beitrag dazu geleistet werden, Folgekosten in den Bereichen Suchthilfe, Kindes- und
Erwachsenenschutz sowie Kriminalitdt zu vermindern. Die Angebote der OKJA richten sich
primér an Kinder und Jugendliche zwischen 6 Jahren und dem vollendeten 20. Lebensjahr
sowie an deren Bezugspersonen und Umfeld, insofern die Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen im Zentrum stehen. Der Kanton erméchtigt im Rahmen der zur Verfigung ste-
henden Mittel die Gemeinden, die Aufwendungen fir die von ihnen bereitgestellten und auf
ein bestimmtes Einzugsgebiet ausgerichteten Leistungsangebote dem Lastenausgleich zu-
zufiihren. Angebote, die der allgemeinen und spezifischen Férderung der OKJA in weiten
Teilen des Kantons dienen, werden direkt vom Kanton bereitgestellt. (Bst. ¢)

— Beratungs- und Informationsangebote fur Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung
sowie deren Familien: Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und Familien mit Behinderung
oder in schwierigen psychosozialen Verhaltnissen. (Bst. d)

— Bei den padagogisch-therapeutischen Massnahmen fir Kinder im vorschulpflichtigen Alter
und Jugendliche nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit sowie der heilpadagogi-
schen Fruherziehung handelt es sich zwar um indizierte Leistungsangebote, diese verblei-
ben jedoch im SLG. Die padagogisch-therapeutischen Massnahmen fiir Kinder und Ju-
gendliche wahrend der Schulzeit werden im E-VSG geregelt. (Bst. €)

Diese Leistungsangebote grenzen sich damit ab von Massnahmen fur Familien, Kinder und
Jugendliche gemass E-KFSG.

Bei den Massnahmen geméss SLG handelt es sich um praventive oder freiwillige Angebote.
Familien, Kinder und Jugendliche mit bestehenden Entwicklungsauffalligkeiten kénnen indes
auch von den Angeboten nach diesem Gesetz profitieren, benétigen aber zur Adressierung
der spezifischen Problematik in der Regel besondere Unterstiitzung. Die Massnahmen ge-
mass E-KFSG bendtigen hingegen immer einer fachlichen Indikation oder sie werden kindes-
schutzrechtlich oder jugendstrafrechtlich angeordnet.
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Die padagogisch-therapeutischen Massnahmen hingegen stellen eine Schnittstelle zum
Volksschulbereich dar. Die GSI finanziert padagogisch-therapeutische Massnahmen im Vor-
schulbereich, da auch im Frihbereich ein solcher Bedarf besteht. Ausserdem werden auch
Massnahmen im Nachschulbereich finanziert, um den Ubergang in den Erwachsenenbereich
zu sichern.

Artikel 38 (Zustandigkeiten)
Absétze 1 und 2

Die Familien-, Kinder- und Jugendférderung ist eine Verbundaufgabe von Kanton und Ge-
meinden. Der Kanton kann Mindestanforderungen an die Leistungsangebote in qualitativer
Hinsicht festlegen (vgl. Art. 17 Abs. 2 Bst. c).

Im Bereich der padagogisch-therapeutischen Massnahmen ist die GSI primarer Bereitsteller,
wobei die Angebote mit der BKD zu koordinieren sind.

Absatz 3

Die Gemeinden kdénnen den Vollzug der familienerganzenden Kinderbetreuung einer geeigne-
ten Stelle delegieren. Davon erfasst ist auch der GERES-Zugriff. Dabei kbnnen sie die damit
verbundene Verfligungskompetenz ebenfalls delegieren oder weiterhin selber austiben. Es ist
darauf zu achten, dass bei der Wahl der zustandigen Stelle keine Interessenkonflikte entste-
hen. Dies kdnnte beispielsweise der Fall sein, wenn ein Leistungserbringer im Gutscheinsys-
tem selber auch Gutscheine ausstellt. Ebenfalls muss von der beauftragten Stelle der Daten-
schutz beachten werden.

4.2 Frihe Forderung
Artikel 39 (Ziel)

Friihe Forderung bezweckt, allen Vorschulkindern eine optimale Entwicklung zu ermdglichen.
Die Ressourcen von Kindern und ihren Familien sollen gestéarkt werden, damit sie in einem
anregenden Umfeld ihre Lebenswelt spielerisch entdecken kénnen. Im Vorschulalter erwor-
bene motorische, kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen sind wichtige Grundlagen
fur die weitere Entwicklung und dadurch auch fiir spatere Lebenschancen. Damit hilft frihe
Forderung, die Chancengleichheit zu erhdhen, die Gesundheit zu starken und Armut zu ver-
hindern und muss auch aus wirtschaftlicher Perspektive als lohnende Investition gesehen wer-
den.

Zur frihen Férderung gehoéren u. a. die vorschulische Sprachférderung, niederschwellige
Hausbesuchsprogramme, Elternbildung, Mitter- und Vaterberatungen sowie die regionale
Vernetzung. Die Angebote der familienergdnzenden Kinderbetreuung erfullen neben dem
Zweck der Forderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenfalls Funktionen der friihen
Forderung.

Auch Spielgruppen stellen ein Angebot der frithen Férderung dar. Derzeit erfolgt aber keine
kantonale Finanzierung.?’

Artikel 40 (Vorschulische Sprachférderung)
Absatz 1

Die vorschulische Sprachférderung ist eine vorbereitende Massnahme fur einen guten Eintritt
in den Kindergarten bzw. in die Schullaufbahn. Geférdert werden sollen Kinder, welche unge-
nigende Kenntnisse in der Unterrichtssprache ihres Wohnortes aufweisen (vgl. Artikel 9a des
Volksschulgesetz vom 19. Marz 1992 [VSG]®®). Zur Beurteilung der Erwartung der Entwick-
lung soll v. a. die Forderlichkeit des Umfeldes fir den Spracherwerb berlcksichtigt werden.

37 vgl. Entlastungspaket 2018 (EP 2018), 2016.RRGR.942
38 BSG 432.210
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Absatz 2

Als geeignetes Angebot der friihen Sprachférderung gelten insbesondere Kitas. Die GSI und
die Gemeinden unterstitzen deshalb den vorschulischen Spracherwerb mittels Abgabe von
Betreuungsgutscheinen.

Artikel 41 (Mutter- und Véterberatung)

Die Mutter- und Vaterberatung stellt ein zentrales Angebot der frihen Férderung dar. Sie un-
terstitzt Familien und Erziehungsberechtigte mit Kindern bis zum vollendeten funften Alters-
jahr in Fragen der Pflege, Gesundheit, Erndhrung, Entwicklung und Erziehung. Im Zentrum
steht das Wohl des Kindes und der gesamten Familie. Eltern und Erziehungsberechtigte wer-
den in ihren Erziehungskompetenzen gestéarkt. Gesundheitliche Probleme und Entwicklungs-
auffalligkeiten von Sauglingen und Kindern sollen mdéglichst friih erkannt und die notwendigen
Massnahmen eingeleitet werden. Die Leistungserbringerin arbeitet vernetzt mit den Bera-
tungsstellen, Fachpersonen und Institutionen im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen
im Frihbereich. Zur Erstkontaktaufnahme mit den Eltern benétigt sie den Zugriff zur Gemein-
deregistersysteme-Plattform (GERES)*°.

Artikel 42 (Elternbildung)

Familien erflllen wichtige Funktionen — sowohl fur das darin aufwachsende Kind selber wie
auch fir die Gesellschaft. Méglichkeiten und Grenzen einer Familie beeinflussen die Entwick-
lung des darin aufwachsenden Kindes deutlich und nachhaltig: Eltern und ihr Erziehungsver-
halten haben etwa einen starken Einfluss auf die physische, soziale und psychische Entwick-
lung des Kindes.

Die universellen Elternbildungsangebote sind diejenigen, die sich grundséatzlich an alle Eltern
richten: Zum Beispiel die allgemeinen Beratungsleistungen der Mutter- und Vaterberatung und
der Erziehungsberatung, kommerzielle Elternbildungskurse, aber auch Erziehungsratgeber in
Buchform, Internetforen und solches mehr. Dass diese genutzt werden kdnnen, setzt oft vo-
raus, dass man z.B. der Sprache méchtig ist, aus strukturierten Texten die fur sich relevanten
Informationen ziehen kann, das Geld fir einen Kursbesuch aufbringen kann etc.

Selektive Angebote richten sich im Gegensatz zu den universellen Angeboten an spezifische
Zielgruppen und sind auf diese zugeschnitten. Insbesondere niederschwellige Angebote fiir
bildungsferne Familien sollen geférdert werden. Die niederschwellige Elternbildung richtet sich
an diejenigen Eltern, welche aufgrund der genannten fehlenden Ressourcen anders abgeholt
werden missen: In anderer Sprache, durch kostenlose Angebote, durch kulturell adaptierte
Vermittlungstechniken, durch spezifische Fragen und Inhalte etc. Im Hinblick auf effizienten
Mitteleinsatz liegt der Fokus insbesondere auf Familien mit Kindern im Vorschulalter.

4.3 Familienergdnzende Kinderbetreuung
4.3.1 Grundséatze

Artikel 43 (Ziel)

Primére Zielgruppe sind Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschulalter. Die familiener-
ganzende Kinderbetreuung soll mehrere Ziele erreichen:

— Die Eltern der Kinder sollen die Gelegenheit erhalten, einer Erwerbstéatigkeit nachzugehen
und sich dadurch ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften. Dies ist insbeson-
dere fur Alleinerziehende und fir Familien mit tiefem bis mittlerem Einkommen von Bedeu-
tung.

39 vgl. Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 28. November 2006 (iber die Harmonisierung amtlicher Register
(RegG; BSG 152.05)
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— Familie und Berufsaustibung der Eltern knnen nicht miteinander vereinbart werden, wenn
die Betreuung der Kinder nicht sichergestellt ist. Mit den Leistungen der familienerganzen-
den Kinderbetreuung wird ein Beitrag geleistet, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zu verbessern. Muttern und Vatern wird damit ermoglicht, die erworbenen beruflichen Fa-
higkeiten in der Berufswelt zu nutzen, wovon sowohl die Wirtschaft wie auch die Volkswirt-
schaft stark profitieren. Zudem wird damit auch die Gleichstellung der Geschlechter gefor-
dert.

— Die Betreuung von Kindern in einem grdsseren sozialen Rahmen soll dazu beitragen, dass
die Kinder lernen, sich in einer Gruppe zu integrieren, andere zu respektieren und soziales
Verhalten zu tben. Damit soll auch ein Beitrag zur Integration von Kindern geleistet wer-
den, die sonst mit wenig Kontakt zu anderen Kindern aufwachsen wirden oder aufgrund
ihrer personlichen oder ihrer Familiensituation mit der sozialen Integration Schwierigkeiten
haben.

— Mit den Leistungen der familienerganzenden Betreuung wird sichergestellt, dass Kinder
wahrend der Abwesenheit der Eltern mdglichst gut betreut und gefordert werden. Sie stel-
len damit auch einen wichtigen Beitrag zur Préavention sozialer Probleme und zur Forde-
rung der Chancengleichheit dar.

— Angebote der familienergdnzenden Betreuung leisten zudem einen wertvollen Beitrag zur
sprachlichen Integration der Kinder.

— Unter gewissen Bedingungen dienen sie auch dem Ziel, zur Entlastung eines (berlasteten
Familiensystems beizutragen.

Artikel 44 (Betreuungsgutscheine)
Abséatze 1 und 2

Betreuungsgutscheine sind eine geldwerte Leistung an die Kosten der Erziehungsberechtig-
ten fur die Angebote der familienerganzenden Kinderbetreuung.

Ein Betreuungsgutschein wird den Erziehungsberechtigten ausgestellt, wenn sie einen ent-
sprechenden Bedarf ausweisen und die Kriterien betreffend wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit
erfillen. Er berechtigt zum vergunstigten Bezug von Betreuungsleistungen bei Leistungser-
bringern, welche zum Gutscheinsystem zugelassen sind.

Absatz 3

Die Hohe der Verglnstigung bemisst sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der El-
tern. Sie wird mittels Verfugung festgelegt. Der Umfang der verginstigten Betreuungszeit ori-
entiert sich am Bedarf.

4.3.2 Gemeinden
Artikel 45 (Teilnahme am Gutscheinsystem)
Absatz 1

Die familienerganzende Kinderbetreuung wird vom Kanton und den Gemeinden mittels Be-
treuungsgutscheinen subventioniert. Die Gemeinden entscheiden weiterhin eigenstandig, ob
sie den Familien in ihren Gemeinden den Zugang zu subventionierten Betreuungsangeboten
ermdglichen wollen. Dabei geht es fir die Gemeinden nicht nur um die Beteiligung an den
Kosten der Betreuungsgutscheine, sondern auch darum, die entsprechenden Kredite zu bean-
tragen, ein Reglement zu erlassen und die Ausgaben zu bewirtschaften.

Absatz 2

Fur die elektronische Abwicklung von Betreuungsgutscheinen stellt der Kanton eine als
Webapplikation konzipierte Softwareldsung zur Nutzung bereit. Zu diesem Zweck wurde die
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Lésung der Stadt Bern weiterentwickelt und fiir die kantonsweite Nutzung adaptiert Ab dem
Schuljahr 2020/2021 wird es dank der Zusammenarbeit mit der BKD auch méglich sein, die
Tagesschulanmeldungen iber die Plattform abzuwickeln.

Die Webapplikation bietet zur Unterstiitzung der Ausgabe von Betreuungsgutscheinen unter
anderem folgende Funktionen:

- Registration und Zulassung der Leistungserbringer

- Gesuchstellung der Eltern

- Platzbestéatigung durch die Institution

- Berechnung und Erstellen der Verfligung des Betreuungsgutscheins
- Erfassen von Mutationen

- Erstellung der Zahlungslisten zwecks Uberweisung der Gutscheinbetriage an die Leistungs-
erbringer

- Reporting und Abrechnung mit der GSI

Gemeinden, die am Betreuungsgutscheinsystem teilnehmen, sind verpflichtet, fir die Admi-
nistration der Betreuungsgutscheine die auf die gesetzlichen Grundlagen und auf die Bedurf-
nisse der verschiedenen Zielgruppen abgestimmte Webapplikation zu verwenden. Die anvi-
sierten Effizienzgewinne kénnen am besten realisiert werden, indem der Kanton die zu nut-
zende Softwarelésung bestimmt, welche flachendeckend im ganzen Kanton zur Anwendung
kommt. Ohne Verpflichtung zur Nutzung wirden beim Kanton weiterhin Doppelspurigkeiten
mit Kostenfolgen bestehen. Auch aus der Perspektive der Eltern und Institutionen ist es hilf-
reich, wenn im ganzen Kanton die Anmeldungen fiir Betreuungsgutscheine und Tagessschul-
platze Uber dieselbe Plattform getatigt und administriert werden kénnen. Der administrative
Aufwand fur die Gemeinden wird durch die Webapplikation deutlich gesenkt und sie kbnnen
sicher sein, dass diese auf die gesetzlichen Grundlagen abgestimmt ist. Zudem entfallt die
Einreichung des Reportings und des revisionstechnischen Kontrollblatts fiir den Bereich der
familienergdnzenden Kinderbetreuung.

Artikel 46 (Zuganglichkeit)

Den Gemeinden steht es frei, die Betreuungsgutscheine unlimitiert auszustellen oder Kontin-
gente festzulegen. Kontingentiert eine Gemeinde die Betreuungsgutscheine, hat sie die vom
Regierungsrat allenfalls vorgegebenen Prioritéaten einzuhalten.

4.3.3 Leistungsempfangerinnen und Leistungsempféanger

Artikel 47 (Bedarf an Betreuungsgutscheinen)

Allgemeines

Voraussetzung fur den Erhalt eines Betreuungsgutscheins ist ein entsprechender Bedarf.
Absatz 1

Ein Bedarf liegt grundsatzlich vor, wenn die Erziehungsberechtigten erwerbstatig sind (Bst. a).
Der Regierungsrat legt fest, welche Tatigkeiten der Erwerbstatigkeit gleichgestellt sind. Zu
denken ist dabei an den Besuch von berufsorientierten Aus- oder Weiterbildungen, die Ver-
mittlungsfahigkeit und Arbeitsfahigkeit Arbeitsloser oder die Teilnahme an qualifizierenden In-
tegrations- oder Beschaftigungsprogramme.

Der Bedarf ist weiter gegeben, wenn das betreute Kind eine soziale bzw. sprachliche Indika-
tion aufweist (Bst. b). Beriicksichtigt wird bei der Gutscheinausgabe auch die bleibende oder
Uber eine langere Zeitspanne bestehende gesundheitlich bedingte Einschrankung der Betreu-
ungsfahigkeit der Eltern (Bst. c). Dieser Bedarf muss bestatigt sein, beispielsweise durch eine
bezeichnete Fachstelle oder die behandelnde Arztin/den behandelnden Arzt.
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Absatz 2

Der Regierungsrat kann Zusatzleistungen bzw. eine Abgeltung fiir die héheren Betreuungs-
kosten von Kindern mit besonderen Bedirfnissen vorsehen, damit Kinder mit besonderen Be-
dirfnissen gleichberechtigten Zugang zu den mitfinanzierten Angeboten der familienergan-
zenden Kinderbetreuung haben.

Der Regierungsrat regelt die massgebenden Kriterien. Beispielsweise kann er Vorgaben ma-
chen, bis zu welchem Alter der Kinder die Nutzung von Angeboten der familienerganzenden
Kinderbetreuung mitfinanziert wird oder minimale Elternbeitrage festlegen. Er regelt die Abstu-
fung nach Einkommen und die Mindesterwerbstatigkeit fur den Erhalt eines Gutscheins.

Artikel 48  (Mitwirkungspflicht)

Die Eltern sind zur Mitwirkung und Zusammenarbeit verpflichtet. Fehlen Unterlagen zur Fest-
legung, ob eine Berechtigung zum Bezug eines Betreuungsgutscheins vorliegt, kann kein sol-
cher ausgestellt werden. Die Mitwirkungspflicht umfasst auch die Zustimmung zur Einsicht in

Steuerdaten gemass Artikel 57.

4.3.4 Leistungserbringer
Artikel 49 (Zulassung)
Absatz 1

Kitas und Tagesfamilienorganisationen (TFO), welche am Gutscheinsystem teilnehmen, gel-
ten als Leistungserbringer. Damit sie als solche zugelassen sind und Betreuungsgutscheine
als Zahlungsmittel entgegennehmen kénnen, missen sie die vom Regierungsrat festgelegten
Anforderungen erfllen.

Die Zulassung ist zu unterscheiden von der Betriebsbewilligung. Bei der Betriebsbewilligung

handelt es sich um eine Polizeibewilligung. Ohne Betriebsbewilligung darf eine Kita ihren Be-
trieb nicht aufnehmen. Die Zulassung hingegen ist relevant fur die Finanzierung: Sie berech-
tigt dazu, Betreuungsgutscheine als Zahlungsmittel entgegen zu nehmen.

Absatz 2

Der Regierungsrat wird die Anforderungen in einer Verordnung néher festlegen und weitere
Bestimmungen erlassen. Er kann ebenfalls spezifische Anforderungen fir Kitas bzw. TFO
festlegen. Geplant sind u.a. Kriterien beziliglich Zuganglichkeit, Aufnahme von Kinder mit be-
sonderen Bedurfnissen oder in besonderen sozialen Situationen sowie Gleichbehandlung von
Familien mit und ohne Betreuungsgutscheinen.

Absatz 3
Die Zulassung einer Kita oder TFO erfolgt mittels Verfligung der zustéandigen Stelle der GSI.
Artikel 50 (Einschrankung, Entzug und Erléschen)

Artikel 94 und 95 sind sinngemass anwendbar. Das heisst, die Zulassung kann einerseits be-
fristet oder unter Bedingungen erteilt sowie mit Auflagen verbunden werden. Andererseits hat
dies zu Folge, dass die fur die Zulassung zustandige Stelle diese auch wieder entzieht, wenn
deren Voraussetzungen nicht mehr erfiillt sind oder Tatsachen festgestellt werden, aufgrund

derer sie hatte verweigert werden miissen. Im Ubrigen erlischt die Zulassung, wenn ein zuge-
lassener Leistungserbringer sein Angebot aufgibt und keine Betreuungsplatze mehr anbietet.
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Artikel 51 (Pflichten)
Absatz 1

Kitas und TFO, die berechtigt sind, Betreuungsgutscheine entgegenzunehmen, gelten als
Leistungserbringer und missen damit gewisse Pflichten erfillen.

— Sie sind zur Datenlieferung verpflichtet. (Bst. a und b)

— Sie sind ebenfalls verpflichtet, mit den nétigen Stellen zusammenzuarbeiten, z. B. mit dem
Friherziehungsdienst bei Kindern mit besonderen Bedurfnissen. (Bst. c)

— Genauso wie die Gemeinden und das kantonal zustdndige Amt nutzen die Leistungserbrin-
ger die vorgegebene einheitliche Webapplikation. (Bst. d)

Artikel 52 (Pflichtverletzungen)

Bei Pflichtverletzungen kénnen gegen die Zulassungsinhaber Massnahmen nach Artikel 103
ergriffen werden. Das heisst, die flr die Zulassung zustandige Stelle kann eine Verwarnung
aussprechen, eine Busse erteilen oder im aussersten Fall die Zulassung entziehen.

Artikel 53 (Verdffentlichung)

Der Kanton veroffentlicht eine Liste mit den zugelassenen Angeboten.
4.3.5 Verfahren und Datenschutz

Artikel 54 (Verfahren)

Die Abwicklung des Verfahrens zum Erhalt der Betreuungsgutscheine (inkl. Bedarfsabklarung
und Berechnung der Verglnstigung) ist Aufgabe der Gemeinden. Der Aufwand dafir ist durch
die Gemeinde zu tragen.

Der Kanton Gbernimmt die Zulassung der Leistungserbringer, die Bewilligung und Aufsicht so-
wie die Bereitstellung der Webapplikation.

Absatz 1

Die Betreuungsgutscheine werden grundsétzlich auf Gesuch hin gewahrt. Das Gesuch ist bei
der Wohngemeinde bzw. der von ihr bezeichneten Stelle einzureichen.

Absatz 2

Die Erteilung eines Betreuungsgutscheins erfolgt mittels Verfiigung. Die Verfigung enthalt die
Hohe des Betreuungsgutscheins pro Tag (Kitas) bzw. pro Stunden (TFO) sowie das verguns-
tigte Betreuungspensum.

Erflllen die Gesuchsteller die Anforderungen fur einen Betreuungsgutschein nicht, wird das
Gesuch mittels Verfigung abgelehnt.

Absatz 3

Der Gutscheinbetrag wird direkt dem Leistungserbringer ausgerichtet. Dadurch wird die
zweckgemasse Verwendung sichergestellt. Der Leistungserbringer zieht den Gutscheinbetrag
vom Betrag, den er den Eltern in Rechnung stellt, ab.

Artikel 55 (Ruckerstattung)
Absatz 1

Beitrage, die an Leistungserbringer ausbezahlt oder gegeniber Eltern verfigt wurden, werden
von der Wohnsitzgemeinde zuriickgefordert, wenn zu hohe Auszahlungen aufgrund unrichti-
ger oder unvollstandiger Angaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen wurden. Die Ge-
meinde fordert die zu viel gemachten Auszahlungen inklusive der entsprechenden Verzugs-
zinsen grundsétzlich bei jener Partei ein, welche die unrichtigen oder unvollstandigen Anga-
ben gemacht oder Tatsachen verschwiegen hat.
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Absatz 2

Fordert eine Gemeinde eine Rickforderung trotz Verpflichtung nicht ein, muss eine Kiirzung
des anrechenbaren Betrags der Gemeinde erfolgen.

Artikel 56 (Datenbearbeitung)

Die zustandigen Behérden im Betreuungsgutscheinsystem dirfen die erforderlichen Perso-
nendaten bearbeiten. Bei den zu Uberprifenden Daten kann es sich um besonders schiitzens-
werte Personendaten handeln, falls der Bedarf mit gesundheitlichen Griinden begriindet wird.
Naheres ist in der Verordnung zu regeln. Uberdies besteht in Artikel 112 eine formell-gesetzli-
che Auskunftspflicht der Steuerbehérden gegeniiber den mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Stellen.

Artikel 57 (Steuerdaten)

Die fir die Ausstellung der Betreuungsgutscheine zustandige Stelle ist mit dem Einverstand-
nis der betroffenen Personen berechtigt, zur Feststellung der wirtschaftlichen Leistungsféahig-
keit der Erziehungsberechtigten in einem Abrufverfahren auf Steuerdaten der kantonalen
Steuerverwaltung zugreifen.

4.4 Offene Kinder- und Jugendarbeit
Artikel 58

Die offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche sozial
zu integrieren. Die OKJA richtet sich an Kinder und Jugendliche, primar von sechs bis 20 Jah-
ren, an nicht institutionell organisierte Gruppen von Kindern und Jugendlichen sowie an deren
Umfeld. Mit professionellen padagogischen und soziokulturellen Angeboten sollen die Kinder
und Jugendlichen altersgerecht in die Gesellschaft integriert werden. Sie sollen befahigt wer-
den, soziale Verantwortung zu tbernehmen und soziale Beziehungen aufzunehmen und zu
erhalten. Weiter soll OJKA kinder- und jugendgerechte Strukturen schaffen, jugendkulturelle
Aktivitdten und Angebote férdern sowie den Selbstfindungs-, Selbstdarstellungs- und Selbst-
deutungsprozess von Kindern und Jugendlichen unterstiitzen (vgl. auch die Ausfiihrungen zu
Art. 37 Abs. 2 Bst. d).

4.5 Beratungs- und Informationsangebote fiir Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung
sowie deren Familie

Artikel 59

Erfasst sind Beratungs- und Informationsangebote fir Kinder, Jugendliche und Familien mit
Behinderung oder in besonders schwierigen psychosozialen Verhaltnissen, ihre Angehérigen
sowie Fachpersonen in allen Lebensbereichen. Es handelt sich dabei um freiwillige bzw. pra-
ventive Leistungen.

4.6 Padagogisch-therapeutische Massnahmen
Artikel 60

Die padagogisch-therapeutischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich umfassen ins-
besondere Logopadie und Psychomotorik. Ebenfalls erfasst ist die Frilherziehung, die in der
Regel den Vorschulbereich betrifft.

5.6 Finanzierung
Artikel 61 (Beitrage an Leistungserbringer)

Die Finanzierung der Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendférderung erfolgt
mittels Beitragen an Leistungserbringer, in der Regel im Rahmen von Leistungsvertragen.
Ausnahme bilden die Betreuungsgutscheine.
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Artikel 62 (Beitrage an Leistungsempfénger)

Im Bereich der padagogisch-therapeutischen Massnahmen sollen bei Bedarf vereinzelt Kos-
ten direkt an die Eltern ausgerichtet werden kénnen (z. B. Transportentschadigung). Dies ent-
spricht der heutigen Praxis und soll auch weiterhin moglich sein.

Artikel 63 (Betreuungsgutscheine)

Die Finanzierung im Bereich der familienergénzenden Kinderbetreuung erfolgt mittels Betreu-
ungsgutscheinen. Diese werden den Erziehungsberechtigen (Leistungsempfanger) gewahrt.
Die Auszahlung erfolgt aber direkt an die Leistungserbringer (d. h. Kitas oder TFO).

5. Leistungsangebote der beruflichen und sozialen Integration
Allgemeines

Dieses Kapitel entspricht grundsétzlich den Leistungsangeboten von Artikel 72 des bisherigen
SHG.

5.1 Leistungsangebote
Artikel 64 (Ziel)
Absatz 1

Die berufliche Integration ist eng verbunden mit der Existenzsicherung und mit der sozialen
Integration. Gelingt die berufliche Integration, kénnen bedirftige Personen von der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe abgelost werden. Fir Personen, die nur bedingt integriert werden kénnen, er-
fullen Angebote im Bereich der Stabilisierung und Beschéaftigung eine wichtige Funktion, in-
dem sie diesen Personen helfen, ihre Lebenssituation zu stabilisieren, hauptséchlich durch die
Schaffung einer Tagesstruktur.

Absatz 2

Die Angebote zur beruflichen Integration sind auf Personen ausgerichtet, die keine oder keine
hinreichenden Anspriiche gegeniiber der Arbeitslosenversicherung geltend machen kdnnen,
weil ihre Anspruchsberechtigung entweder ausgeschopft ist oder weil sie die Anspruchsvo-
raussetzungen nicht erfillen. Fir diese Personengruppen werden Programme zur Beschéfti-
gung und Wiedereingliederung ins Erwerbsleben durchgefuhrt. Diese Angebote sind ebenfalls
subsidiar zu Massnahmen der Invalidenversicherung.

Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbildung sollen prioritér einen Abschluss auf Se-
kundarstufe Il erreichen. Dazu besteht im Kanton Bern eine breite Palette an Briickenangebo-
ten, welche fur die Integration dieser Zielgruppe genutzt werden soll.*°

Sind Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren (noch) nicht bildungsfahig oder bil-
dungswillig und kommt ein anderes kantonales Angebot flir sie derzeit nicht in Frage, sollen
sie den Angeboten der beruflichen Integration nach diesem Gesetz zugewiesen werden kon-
nen.

Artikel 65 (Inhalt)

Die Leistungsangebote umfassen derzeit primar Beschaftigungs- und Integrationsangebote
der Sozialhilfe (BIAS), Teillohnmodelle, Kommunale Integrationsangebote (KIA), Motivations-
semester und Beratungsangebote (Schulden, Recht, Vorsorge, Budget, Alimente etc.). Diese
werden durch Leistungserbringer wie Beratungsstellen, Sozialfirmen etc. gefuhrt. Es sind je-
doch auch andere Formen der Leistungsangebote méglich.

40 7 B. Motivationssemester SEMO, Vorlehre, Vorlehre 25Plus und berufsvorbereitende Schuljahre
BVS
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Damit sollen folgende Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration gewahrleistet
werden:

- Massnahmen zur Vorbereitung und Abklarung der beruflichen Integration sollen eine Per-
spektive zur beruflichen Integration ermoglichen. Darunter fallen: Stabilisierung, Gruppen-
oder Einzelarbeitsplatze, Abklarungen, Test-Einsétze, berufliche Orientierung, Coaching,
Mentoring, Bewerbungs-Unterstitzung, Stellenvermittlung etc.

- Massnhahmen zur Sicherung und Unterstitzung der beruflichen Integration sollen die beruf-
liche Integration ermdglichen. Dazu zéhlen: Arbeits- und Qualifizierungsangebote, Grup-
pen- oder Einzelarbeitsplatze, Stellen mit Einarbeitungszuschissen, Stellenvermittiung,
Nachbetreuung, Supported Employment (Unterstlitzung von benachteiligten Gruppen beim
Erlangen und Erhalten von bezahlter Arbeit in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes), Sup-
ported Education (Begleitung wahrend einer Ausbildung) etc.

- Schliesslich dienen Massnahmen zur Beschéftigung und Stabilisierung primar der sozialen
Integration: Angebote zur sozialen Stabilisierung, Gruppen- oder Einzelarbeitsplatze, Pro-
jekte fur stunden- oder tageweise Aktivitaten, Dauernischenarbeitsplatze, Alltagsorientie-
rung, Beschaftigung mit Bildungsanteil etc.

Artikel 66 (Zusammenarbeit mit der Wirtschaft)

Im Vordergrund dieser Leistungsangebote steht die Integration von Sozialhilfebeziehenden
(auch Personen aus dem Asyl- und Flichtlingsbereich) in den Arbeitsmarkt. Zu diesem Zweck
sollen Synergien aller Angebote im Bereich der Arbeitsintegration genutzt werden. Der ver-
starkte Einbezug der Wirtschaft sowie der Sozialpartner ermoglicht die Schaffung von Anrei-
zen und innovativen Angeboten, welche den Bedurfnissen der Wirtschaft entsprechen.

Artikel 67 (Zustandigkeiten)
Absatz 1

Die zustandige Stelle der GSI schliesst zur Sicherstellung des Angebots Leistungsvertrage ab.
Die Leistungsvertragspartner sind fir ein differenziertes, bedarfsgerechtes Angebot verant-
wortlich (Bst. a).

Dabei soll auf eine angemessene regionale Angebotsverteilung geachtet werden. Die Uber
Jahre aufgebauten, gut funktionierenden regionalen Netzwerke aus Anbietern, Sozialdiensten
und Gemeinden sollen weiterentwickelt und gepflegt werden (Bst. b).

Im Bereich der beruflichen Integration stehen auch Angebote weiterer Akteure bereit. So bie-
ten die Arbeitsmarktbehérden arbeitsmarktliche Massnahmen an. Zudem gibt es Angebote fir
Schul- und Lehrabgénger, die Uber die Bildungsgesetzgebung finanziert werden. Auch die In-
validenversicherung sieht Massnahmen fir die Eingliederung von Personen ins Erwerbsleben
vor. Wichtig ist deshalb, dass all diese Moglichkeiten im Einzelfall optimal eingesetzt und ge-
nutzt werden kénnen. Dazu ist es notwendig, dass die Angebote vernetzt werden. Unter Um-
standen ist es auch notwendig, Angebote flr einzelne Personen aus verschiedenen Quellen
zu finanzieren. Diesem Zweck dient unter anderem die interinstitutionelle Zusammenarbeit
(Bst. c).

Absatz 2

Gemeinden kdnnen zusatzlich eigene, eigenfinanzierte Angebote bereitstellen. Dies entspricht
der heutigen Praxis vieler Gemeinden.

5.2 Finanzierung
Artikel 68 (Beitrage an Leistungserbringer)

Primér werden die Leistungen durch Dritte, welche einen Leistungsvertrag mit der GSI abge-
schlossen haben, erbracht. Die GSI gewahrt im Rahmen der Leistungsvertrége Beitrdge an
die Leistungserbringer.
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Artikel 69 (Beitrage an Gemeinden)

Da der Bedarf an Angeboten zur beruflichen Integration, Stabilisierung und Beschéftigung auf-
grund der finanziellen Mdglichkeiten des Kantons mit der flichendeckenden Grundversorgung
kaum vollstandig gedeckt werden kann, soll die GSI dartiber hinaus Gemeinden, die auf ei-
gene Kosten zuséatzlich Angebote in diesem Bereich bereitstellen, Beitrdge an die Kosten ge-
wahren konnen. Dabei ist insbesondere an eine Anstossfinanzierung oder an die Mitfinanzie-
rung von Betriebskosten zu denken.

Artikel 70 (Beitrage an Sozialdienste und Fachstellen)

Derzeit richtet die GSI in der Regel Beitrage an die Leistungserbringer aus. Mit diesem Artikel
wird ebenfalls die Moglichkeit einer indirekten Finanzierung geschaffen. Die zustandige Stelle
der GSI kdénnte somit Beitrage an zuweisende Stellen (Sozialdienste oder Fachstellen) ausrich-
ten, welche dann die passenden Platze auf dem ,freien Markt“ — d. h. bei geeigneten Anbietern
— einkaufen.

6. Weitere soziale Leistungsangebote

Dieses Kapitel entspricht grundsétzlich den Leistungsangeboten von Artikel 71 und 71a des
bisherigen SHG, wobei die Angebote der Familien-, Kinder- und Jugendférderung neu im se-
paraten Kapitel vier enthalten sind.

6.1 Leistungsangebote
Artikel 71 (Ziel)

Massgebend fir die Angebotsbereitstellung sind die Gbergeordneten Vorgaben, d. h. die stra-
tegischen Entscheide und Zielsetzungen des Regierungsrates und die vom Grossen Rat zur
Verfligung gestellten Mittel. Allen Leistungsangeboten gemeinsam ist das Ubergeordnete Ziel,
die Eigenverantwortung zu fordern und zu einem selbstbestimmten Leben zu befahigen.

Artikel 72 (Inhalf)

Es ist nicht absehbar, ob und welche sozialen Leistungsangebote sich je nach Entwicklung
der Gesellschaft als notwendig erweisen werden, um die soziale Integration von Menschen zu
ermoglichen. Deshalb ist die Aufzahlung der Angebote nicht abschliessend formuliert. Sie um-
fasst unter anderem:

— Schuldenberatung (Bst. a)

— Schutzunterklnfte bieten in Notsituationen Schutz und Unterkunft flr Opfer von Straftaten
und deren Angehdrige. Was ihre Beratungstatigkeit betrifft, fallen sie unter die Bestimmun-
gen im Einflhrungsgesetz vom 2. September 2009 zum Bundesgesetz liber die Hilfe an
Opfer von Straftaten (EG OHG)*. (Bst. b)

— Praventions- und Beratungsangebote fiir Sexarbeiterinnen und -arbeiter sind sehr wichtige
Mittel auf dem Weg zu einem rechtskonformeren Prostitutionsgewerbe (vgl. Artikel 16 und
17 PGG*?). Es konnen ebenfalls Angebote unterstiitzt werden, die den Ausstieg aus der
Prostitution zum Ziel haben. (Bst. c)

— Als Beratung fur Menschen, welche von einer Ubertragbaren Krankheit betroffen sind, ist
insbesondere die Aids-Hilfe von Relevanz. Die Beratung fir Menschen, welche von einer
Ubertragbaren Krankheit betroffen sind, erganzt im Hinblick auf soziale Aspekte; die Leis-
tungsangebote der Pravention. (Bst. d)

41 BSG 326.1
42 Gesetz vom 7. Juni 2012 Uiber das Prostitutionsgewerbe (PGG; BSG 935.90)
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— Gemass Artikel 20b EG ZGB finanziert der Kanton Beratungsstellen fir Ehegatten und in
eheadhnlicher Gemeinschaft lebende Personen bei partnerschaftlichen Schwierigkeiten.
(Bst. e)

— Die GSI kann im Einzelfall Beitrage gewahren fir Menschen, die einen besonders an-
spruchsvollen sozialen Betreuungsbedarf aufweisen, der nicht Gber einen anderen Finan-
zierer oder ein anderes Leistungsangebot abgedeckt werden kann. Zu denken ist beispiels-
weise an Personen mit einer Demenzerkrankung, die einer tiefen Pflegestufe zugeteilt sind,
jedoch praktisch rund um die Uhr betreut werden missen. Ein weiteres Beispiel ware der
Zugang zu einer Tagesstatte auf Grund einer sozialen Indikation. Es wird kein Rechtsan-
spruch geschaffen, sondern die Moglichkeit fur die GSI, auf eine spezifische Versorgungs-
licke zu reagieren und diese zu schliessen. (Bst. f)

— Ebenfalls als soziales Leistungsangebot gilt der Transport zur sozialen Teilhabe fir Men-
schen mit Mobilitdtsbeeintrachtigung. Damit sind hauptsachlich Freizeitfahrten gemeint. Sie
sind, soll die Teilhabe von Menschen mit Mobilitatseinschrdnkungen am gesellschaftlichen
Leben und damit verbunden deren Mobilisierung der eigenen Ressourcen gelingen, unab-
dingbar. Dartiber hinaus gehdéren auch Fahrten dazu, die sich aus dem Bezug bspw. thera-
peutischer oder medizinischer Leistungen begriinden. Diese werden Uber entsprechende
Finanzierungssysteme (KVG, IV) geregelt. Sind die seitens des Vorfinanzierers nicht abge-
goltene Fahrten zum Besuch der angeordneten Therapieangebote notwendig, finanziert
der Kanton diese zusatzlich. (Bst. g)

Artikel 73 (Zustandigkeit)
Allgemein

Entsprechend der heutigen Regelung erfolgt die Bereitstellung der erforderlichen Angebote
durch die GSI und die Gemeinden.

Absatz 1

Im Bereich der Angebote zur sozialen Integration soll der Kanton die Bereitstellung bei denje-
nigen Leistungsangeboten tibernehmen, bei denen entweder eine flachendeckende Versor-
gung des ganzen Kantons angestrebt wird (Schuldenberatung) oder die fir spezifische Be-
durfnisse bestimmt sind, flr die ein grosses Einzugsgebiet erforderlich ist (Schutzhauser).

Absatz 2

Die Gemeinden kdénnen erganzende Angebote bereitstellen. Es bedarf einer Zulassung der
Angebote zum Lastenausgleich durch die GSI. Der Kanton kann eine angemessene regionale
Angebotsverteilung anstreben, indem die Ressourcen bei der Erteilung von Ermachtigungen
zum Lastenausgleich entsprechend verteilt werden. Er kann auch Mindestanforderungen an
die Leistungsangebote in qualitativer Hinsicht festlegen.

Artikel 74 (Transporte zur sozialen Teilhabe von Menschen mit Mobilitatsbeeintrachtigung)
Allgemeines

Die GSI beauftragt bereits heute die Stiftung Behindertentransport Kanton Bern (BTB) mittels
Leistungsvertrag mit der Regulierung des Angebots an Transporten zur sozialen Teilhabe fir
Menschen mit Mobilitatsbeeintrachtigung. Damit die GSI die Regulierung des Angebots sowie
insbesondere die administrative Bearbeitung samtlicher Aufgaben in diesem Bereich weiterhin
delegieren kann, sind die gesetzlichen Grundlagen daflir zu schaffen.

Absatze 1 und 2

Die beauftragte Organisation ist zustandig fur die Regulierung und die Administration des An-
gebots an Transporten zur sozialen Teilhabe fur Menschen mit Mobilitatsbeeintréchtigung. In
diesem Zusammenhang legt sie sowohl die Kriterien fest, welche ein Transportdienst grund-

satzlich erfillen muss, als auch die Kriterien ftr den Erhalt einer Berechtigung, wobei die GSI
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diese Kriterien genehmigen muss. Schliesslich erteilt die Organisation mittels Verfligung Be-
rechtigungen an Transportdienste zur Gewahrleistung der Aufgabe.

Die beauftragte Organisation entscheidet Gber die Hohe der weiterzugebenden Verguinstigun-
gen pro Fahrt und tber den Umfang der individuellen Kontingente an vergunstigten Fahrten.
Verglunstigungen und individuelle Kontingente kénnen sich je nach Zielgruppe unterscheiden.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf vergtinstigte Fahrten.

6.2 Finanzierung
Artikel 75 (Beitrage an Leistungserbringer)

Primar werden die Leistungen durch Dritte erbracht. Die GSI gewahrt Beitrdge an die Leis-
tungserbringer, in der Regel im Rahmen der Leistungsvertrage.

Artikel 76 (Beitrage an Leistungsempfangerinnen und Leistungsempféanger)

Der Normallfall sind Beitrage an die Leistungserbringer. Die Méglichkeit der Subjektfinanzie-
rung besteht jedoch.

7. Besondere Massnahmen und Modellversuche
Artikel 77 (Besondere Massnahmen)

Diese Bestimmung stellt die Rechtsgrundlage fur besondere Massnahmen dar, welche von
der GSI im Rahmen der Ubergeordneten Vorgaben (strategische Zielsetzungen und Ent-
scheide des Regierungsrates sowie verfligbare finanzielle Mittel) getroffen werden kdnnen. Zu
den Massnahmen gehdren die Bereitstellung von allfalligen Leistungsangeboten fiir beson-
dere Bedurfnisse (soweit solche nicht unter die Gbrigen Angebote eingeordnet werden kén-
nen), die Gewahrung von Beitrdgen an Organisationen des Sozialwesens (z. B. an die SKOS
oder an die SODK) und die Férderung und Unterstiitzung der im Sozialwesen nicht wegzu-
denkenden Freiwilligenarbeit, welche namentlich von den Kirchen geleistet wird. Ebenfalls
kénnen relevante Studien und Evaluationen geférdert werden.

Artikel 78 (Modellversuche)
Absatz 1

Die GSI kann im Bereich der sozialen Leistungsangebote Modellversuche (z. B. Pilotprojekte)
durchftihren oder unterstiitzen. Modellversuche kdonnen insbesondere auch dem Ziel dienen,

neue innovative Zusammenarbeitsformen Uber verschiedene Versorgungsbereiche zu erpro-

ben.

Absatz 2

Bedeutend ist die Férderung und Unterstiitzung von Pilotprojekten. Zu denken ist hier in erster
Linie an Bestrebungen von Institutionen oder von Gemeinden zur Entwicklung und Evaluation
neuer Formen der Integration oder an Projekte zur Foérderung der Selbstbestimmung.

Artikel 79 (Grundsatze fur Modellversuche)
Absatz 1

Dieser Absatz definiert die grundsétzlichen Voraussetzungen der Modellversuche in inhaltlicher
und verfahrensmassiger Hinsicht.

Bei kleinen bzw. einfachen Pilotversuchen sind an die Erfillung dieser Grundsatze keine allzu
hohen Anforderungen zu stellen.
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Absatz 2

Die zustandige Stelle der GSI regelt die Modellversuche in Vertragen mit den beteiligten Leis-
tungserbringern oder anderen geeigneten Organisationen. Darin sollen namentlich die Zielset-
zungen des Modellversuchs, die Dauer des Versuchs, die Férderleistungen des Kantons und
die Leistungen der beteiligten Partnerinnen oder Partner umschrieben werden.

Absatz 3

Fir die Durchfiihrung von Modellversuchen kann es unter Umstanden wichtig sein, von ge-
setzlich geregelten Ablaufen oder Vorgaben abzuweichen, um Lésungen zu erproben, welche
(noch) nicht den rechtlichen Grundlagen entsprechen. Zu diesem Zweck soll der Regierungs-
rat Versuchsverordnungen erlassen kdnnen. Artikel 44 des Organisationsgesetzes* regelt die
Versuchsverordnungen des Regierungsrates.

8. Aus- und Weiterbildung

Dieses Kapitel entspricht dem bisherigen Kapitel 4a des SHG bzw. den Artikeln 77b bis 77n.
Anpassungen erfahren die bisherigen Artikel 77c (Pflicht) und 77g (Ausgleichszahlung) SHG.

8.1  Allgemeines
Artikel 80 (Massnahmen)
Absatz 1

Der zustandigen Stelle der GSI wird die Moglichkeit eingerdumt, Massnahmen im Bereich der
Aus- und Weiterbildung in nichtuniversitdren Gesundheitsberufen zu ergreifen, wenn die Si-
cherstellung des beruflichen Nachwuchses gefahrdet ist.

Absatz 2

Die Bestimmungen dieses Gesetzes lber die Aus- und Weiterbildung sind nur anzuwenden
auf die Wohn- und Pflegeheime fir Menschen mit Pflege- und Betreuungsaufwand sowie auf
die Spitex-Organisationen.

Absatz 3

Der Regierungsrat bezeichnet in einer Verordnung jene nichtuniversitdren Gesundheitsberufe,
fur die Massnahmen zur Sicherstellung des beruflichen Nachwuchses ergriffen werden mis-
sen.

8.2 Praktische Aus- und Weiterbildung
Artikel 81 (Pflicht)
Absatz 1

Die Nachfrage nach Versorgungsleistungen des Gesundheitswesens wird weiterhin zuneh-
men. Dieser Trend wird aufgrund der demografischen, epidemiologischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung noch verstarkt. Die bereits angespannte Personalsituation
in den nichtuniversitdren Gesundheitsberufen wird sich weiter verscharfen. Die Sicherstellung
des bendtigten Personalbedarfs in den nichtuniversitaren Gesundheitsberufen soll durch eine
Ausbildungsverpflichtung erreicht werden.

Neu wird prazisiert, dass die Aus- und Weiterbildungsleistungen von Leistungserbringern in
den vom Regierungsrat bezeichneten Gesundheitsberufen nur dann zur Erfillung der gefor-
derten Ausbildungsleistung anerkannt werden, wenn die verfigbaren Aus- und Weiterbil-
dungsplatze des Leistungserbringers fir die im Kanton Bern gelegenen Bildungsanbieter be-
reitgestellt wurden. Die Ausbildungskapazitat der im Kanton Bern gelegenen Bildungsanbieter

43 Gesetz vom 20. Juni 1995 Uber die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organi-
sationsgesetz, OrG; BSG 152.01)
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fur die versorgungsnotwendigen Gesundheitsberufe orientiert sich an der Versorgungspla-
nung gemass Spitalversorgungsgesetz. In fast allen nichtuniversitaren Aus- und Weiterbildun-
gen ist die Rekrutierung von gentigend praktischen Ausbildungsplatzen schwierig und mit ei-
nem grossen Aufwand fur die Bildungsanbieter verbunden. Unbedingt verhindert werden soll,
dass Lernende/Studierende an bernischen Schulen abgewiesen werden mussen, weil vorhan-
dene Praktikumsplatze im Kanton Bern mit Lernenden/Studierenden besetzt werden, welche
ihre Ausbildung an ausserkantonalen Schulen absolvieren. Die Erfahrung zeigt, dass Ler-
nende/Studierende ausserkantonaler Bildungsanbieter nach Abschluss der Ausbildung im
Schulstandortkanton verbleiben. Aus diesem Grund soll die praktische Ausbildungsleistung
der Leistungserbringer nur dann zur Erfullung der Ausbildungsverpflichtung anerkannt wer-
den, wenn die Aus- und Weiterbildungsplatze fur im Kanton Bern gelegene Bildungsanbieter
bereitgestellt werden.

Absatz 2

In diesem Absatz wird neu festgehalten, dass praktische Aus- und Weiterbildungsplatze, wel-
che fur ausserhalb gelegene Bildungsanbieter bereitgestellt werden, nur dann im Rahmen der
Erflllung der Ausbildungspflicht anerkannt werden, wenn kein bernischer Bildungsanbieter fur
diesen Beruf vorhanden ist. Zurzeit betrifft dies nur den Fachhochschulstudiengang Ergothe-
rapie, der in der deutschsprachigen Schweiz ausschliesslich an der Fachhochschule Win-
terthur (ZHAW) angeboten wird. Von Leistungserbringern bereitgestellte Ausbildungsplatze fur
den Studiengang Ergotherapie an der ZHAW werden daher mit Ausbildungspunkten aner-
kannt und in Franken entschadigt.

Ebenfalls anerkannt werden Ausbildungsplatze fiir Lernende und Studierende des franzo-
sischsprachigen Kantonsteils, wenn die entsprechende Ausbildung im Kanton Bern nicht auf
Franzésisch angeboten wird.**

Diese Anpassungen bergen keine Nachteile fiir Lernende und Studierende aus dem Kanton
Bern, die eine ausserkantonale Schule besuchen. Aufgrund der bestehenden Schulabkom-
men wie der interkantonalen Vereinbarung vom 3. September 2014 tber Beitrage an die Bil-
dungsgéange der Hoheren Fachschulen (HFSV)* oder der interkantonalen Fachhochschulver-
einbarung vom 23. November 2004 (FHV)* besteht die Moglichkeit flr die Berner Wohnbevol-
kerung, sich in der ganzen Schweiz ausbilden zu lassen (volle Freiziigigkeit). Entscheidet sich
z. B. eine Person mit stipendienrechtlichem Wohnsitz im Kanton Bern, eine HF-Pflegeschule
im Kanton Zurich zu besuchen, Gbernimmt der Wohnsitzkanton Bern die entsprechenden
Schulkosten flir den Theorieunterricht. In diesen Schulabkommen sind keine Regelungen zur
praktischen Ausbildung enthalten. In der Regel findet die praktische Ausbildung im Einzugsge-
biet des ausserkantonal gelegenen Bildungsanbieters statt und tangiert die bernischen Aus-
und Weiterbildungsplatze nicht.

Artikel 82 (Ausbildungskonzept)
Absétze 1 und 2

Betriebe verfiigen tber unterschiedliche strukturelle Voraussetzungen fir die praktische Aus-
und Weiterbildung in nichtuniversitdren Gesundheitsberufen. Dies gilt vorab fir die verschie-
denen Versorgungsbereiche (Akutspitaler und Kliniken, stationdrer Langzeitbereich, Spitex),
aber auch fir die einzelnen Betriebe innerhalb dieser Bereiche. Wahrend einzelne Versor-
gungsbereiche und/oder deren Betriebe aus strukturellen Griinden kaum in der Lage sind, ih-
ren eigenen Nachwuchsbedarf auszubilden, kdnnen andere aufgrund ihrer Voraussetzungen

44 Eine besondere Situation besteht im Berner Jura, wo nur die Pflege- und Betreuungsausbildungen
(AGS, FaGe und HF-Pflege) in bernischen Schulen auf Franzdsisch angeboten werden. Alle tbrigen
nichtuniversitaren Gesundheitsausbildungen werden von ausserkantonalen Bildungsanbietern in der
Romandie angeboten.

4> BSG 439.175-1
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problemlos praktische Aus- und Weiterbildung Uber ihren eigenen Nachwuchsbedarf hinaus

anbieten. Diese Differenzierung muss bei der Festlegung einer Ausbildungsverpflichtung be-
rucksichtigt werden. Einerseits sollen ungiinstige strukturelle Voraussetzungen nicht zur Be-
lastung mit Sanktionen fuihren. Andererseits soll das Ausbildungspotenzial von Betrieben mit
guten strukturellen Voraussetzungen voll ausgeschopft werden, um die Versorgung des ge-

samten Gesundheitswesens mit Fachpersonen zu gewahrleisten.

Die beim Leistungserbringer vorhandenen Rahmenbedingungen fir die praktische Aus- und
Weiterbildung in den vom Regierungsrat bezeichneten nichtuniversitaren Gesundheitsberufen
sind daher in einem Ausbildungskonzept zu dokumentieren. Die Erarbeitung eines solchen
Konzepts setzt eine innerbetriebliche Analyse der vorhandenen Voraussetzungen fir die Aus-
bildungstatigkeit voraus.

Artikel 83 (Aus- und Weiterbildungsleistung)
Absatz 1

Die konkrete Festlegung der Aus- und Weiterbildungsleistung gegeniber jedem Leistungser-
bringer stitzt sich einerseits auf die kantonale Versorgungsplanung und andererseits auf das
Ausbildungspotenzial ab. Damit wird die Ausbildungsleistung eines Leistungserbringers nicht
allein auf der Basis von Versorgungszielen ermittelt, sondern beriicksichtigt in einem hohen
Masse das vorhandene betriebliche Ausbildungspotenzial, welches in Absatz 2 beschrieben
wird. Die Aus- und Weiterbildungsleistung legt die zustandige Stelle der GSI gegenliber jedem
einzelnen Leistungserbringer durch Verfligung fest.

Absatz 2

Fur die Berechnung des Ausbildungspotenzials sind insbesondere die folgenden Parameter

von Bedeutung: Zahl der Mitarbeitenden pro Berufsgruppe; Struktur des Betriebs (Typ, Ange-
botsstruktur, Umfang der Angebote); Leistungen des Betriebs (Leistungen im stationéaren Be-
reich, Leistungen im ambulanten Bereich, therapeutische Leistungen, diagnostische Leistun-

gen).

Das Ausbildungspotenzial der Wohn- und Pflegeheime kann am besten lber die Richtstellen
berechnet werden, dasjenige der Spitex-Organisationen nach Artikel 7 KLV.

Das Ausbildungspotenzial wird mithilfe eines versorgungsbereichsspezifischen Standards be-

rechnet. Dieser Standard driickt aus, wie viele Wochen praktische Aus- und Weiterbildung pro
Vollzeitstelle (Vollzeitaquivalenz) bzw. pro 1000 Leistungsstunden nach Artikel 7 KLV geleistet
werden sollen. Das Ausbildungspotenzial eines Betriebs entspricht der Multiplikation der Voll-

zeitstellen gemass Richtstellenplan bzw. der Leistungsstunden nach Artikel 7 KLV in Tausend
mit dem jeweiligen versorgungsbereichsspezifischen Standard.

Fur die Ermittlung der Standards in Pflege- und Betreuungsberufen wurden die aktuellen Aus-
bildungsleistungen in mehreren Referenzbetrieben, ausgedriickt in praktischen Ausbildungs-
wochen pro Vollzeitstelle bzw. pro 1000 Leistungsstunden nach Artikel 7 KLV, erhoben und
ausgewertet. Der versorgungsbereichsspezifische Standard basiert auf diesen Auswertungen.
Diese Herleitung gewahrleistet eine breit abgestiitzte und nachvollziehbare Ermittlung des
Ausbildungspotenzials. Das Ausbildungspotenzial wird mithilfe der Richtstellenpléne bzw. der
Leistungsstunden nach Artikel 7 KLV durch die zustandige Stelle der GSI ermittelt. Die Zustel-
lung der Richtstellenplane bzw. der Leistungsstunden ist Teil der Datenlieferungspflicht der
Betriebe.

Vom Ausbildungspotenzial zur Ausbildungsleistung: Fir die Berechnung der Ausbildungsleis-
tung wird das ermittelte Ausbildungspotenzial mit einer Gewichtung pro Ausbildungsgang er-
ganzt. Die Festlegung der Gewichtung erfolgt aufgrund versorgungsplanerischer Uberlegun-
gen. Mit der Einfihrung eines Gewichtungsfaktors wird ein Lenkungsinstrument geschaffen,
das die Zielsetzungen der Versorgungsplanung unterstitzt. Der Gewichtungsfaktor soll des-
halb ebenso wie die Versorgungsplanung alle vier Jahre durch die GSI festgelegt werden. Die
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Multiplikation des Ausbildungspotenzials mit den Gewichtungsfaktoren ergibt die Ausbildungs-
leistung, die durch die zustandige Stelle der GSI verfugt wird. Die verfigte Ausbildungsleis-
tung wird in Form von Ausbildungspunkten ausgedruckt.

Festlegung der Ausbildungsleistung: Die zustandige Stelle der GSI verpflichtet die Betriebe
zur Aus- und Weiterbildungsleistung auf der Basis der ermittelten Ausbildungspunkte (Festle-
gung in Form einer Verfligung). Es steht den Betrieben frei, mit welchen Aus- und Weiterbil-
dungen sie diese Ausbildungspunkte erbringen. Diese Form der Verpflichtung ermdglicht den
Betrieben einen Handlungsspielraum in ihrer Strategie, wie sie den Ausbildungsauftrag erful-
len wollen. Es ist zu erwarten, dass die Betriebe ihre Strategie auf die beiden folgenden Ziel-
setzungen ausrichten werden:

— Zielsetzung Ausbildungsoptimierung: Die Betriebe werden Schwerpunkte in ihrer Ausbil-
dungstatigkeit setzen, sich auf ausgewahlte Ausbildungen konzentrieren und dabei ihre
vorhandenen Starken nutzen.

— Zielsetzung Entschadigungsmaximierung: Die Betriebe werden ihre Ausbildungstatigkeit so
ausrichten, dass mit dem festgelegten Ausbildungsgewicht eine méglichst hohe Entschadi-
gung erzielt werden kann.

Zudem ermd@glicht die Verpflichtung in der Form von Ausbildungspunkten den Leistungserbrin-
gern auch, ihre Ausbildungstatigkeit flexibel an die jeweilige Rekrutierungssituation von Ler-
nenden und Studierenden anzupassen.

Von der Ausbildungsleistung zur Ausbildungsentschadigung: Die Ermittlung der Ausbildungs-
entschadigung erfolgt Uber die Formel «Menge mal Preis». Die Ausbildungsleistungen werden
mit Pauschalen abgegolten, die mithilfe von Normkostenberechnungen fir die einzelnen Aus-
und Weiterbildungen differenziert berechnet wurden. Dabei wird die seit dem Jahr 2002 erfolg-
reich erprobte Festlegung von Ausbildungspauschalen fir die nichtuniversitaren Aus- und
Weiterbildungsleistungen fortgefiihrt. Ausgedriickt werden die Pauschalen in Franken pro
praktische Ausbildungswoche.

Leistungsberechnung: Wie in Absatz 1 erwahnt, verfugt die zustandige Stelle der GSI gegen-
Uber jedem Leistungserbringer seine zu erbringende Aus- und Weiterbildungsleistung. Der
Leistungserbringer wird verpflichtet, sein in der Form von Ausbildungspunkten festgelegtes
Ausbildungspotenzial auszuschopfen. Seine effektive Leistungsbereitschaft wird in der Verfu-
gung in Form eines «Leistungsblattes Ausbildung» als Plangrdsse festgehalten.

Absatz 3

Den Leistungserbringern soll ein moéglichst grosser Handlungsspielraum flir die Erbringung
der von der zustandigen Stelle der GSI festgelegten Ausbildungsleistung eingerdumt werden.
So kdnnen fir die Leistungserbringung beispielsweise Ausbildungsverbiinde mit anderen
Wohn- und Pflegeheimen bzw. Spitex-Organisationen, aber auch mit Leistungserbringern aus
anderen Versorgungsbereichen, eingegangen werden. Denkbar ist auch, dass ein Leistungs-
erbringer seine Ausbildungsleistung teilweise oder vollstandig durch einen anderen im Kanton
Bern gelegenen Leistungserbringer erbringen lasst. Die jeweiligen Modalitaten (inklusive fi-
nanzieller Rahmenbedingungen) im Ausbildungsverbund oder beim Leistungseinkauf sind di-
rekt zwischen den Beteiligten zu regeln. Jeder Leistungserbringer ist fur die Erbringung der
ihm gegenuber verfigten Aus- und Weiterbildungsleistung selber verantwortlich. Er (und nicht
der beauftragte Betrieb) ist gegeniiber der zustandigen Stelle der GSI verantwortlich dafur,
dass die ihm gegeniber verflugte Ausbildungsleistung (im beauftragten Betrieb) erbracht wird.

Absatz 4

Auf Verordnungsstufe regelt der Regierungsrat die Einzelheiten, damit die zustandige Stelle
der GSI gestutzt darauf die Aus- und Weiterbildungsleistung der einzelnen Leistungserbringer
festlegen kann. So basiert auch die Berechnung des Ausbildungspotenzials auf kantonalen
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Vorgaben, welche zwar gemeinsam zwischen dem Kanton und der Gesundheitsbranche erar-
beitet, letztlich aber vom Regierungsrat geregelt werden. In Anlehnung an die kantonale Ver-

sorgungsplanung werden die kantonalen Vorgaben zur Berechnung des Ausbildungspotenzi-

als periodisch Uberprift. Weiter regelt der Regierungsrat die Gewichtung jeder Aus- und Wei-
terbildung in den einzelnen nichtuniversitaren Gesundheitsberufen.

Artikel 84 (Abgeltung)
Absatz 1

Wahrend des Aus- und Weiterbildungsjahres (Rechnungsjahres) dokumentiert der Betrieb
seine Ausbildungstatigkeit und meldet der zustandigen Stelle der GSI an dessen Ende seine
effektiv erbrachten Aus- und Weiterbildungswochen. Die zustandige Stelle der GSI stellt den
Betrieben hierzu einfach handhabbare, informatikbasierte Instrumente zur Verfligung.

Absatz 2

Die Abgeltung fir die Aus- und Weiterbildungsleistungen wird aufgrund der effektiv erbrachten
Aus- und Weiterbildungsleistung und der vom Regierungsrat festgelegten Hohe der Abgeltung
(Ausbildungsentschadigungen) berechnet. Als effektiv erbrachte Ausbildungsleistungen gelten
am 30. November des Jahres abgeschlossene und besetzte Lehrvertrage auf der Sekundar-
stufe 2, die Praktika fiir die Pflegeausbildung HF und die Praktikumswochen fiir die tbrigen
tertiaren Aus- und Weiterbildungen in nichtuniversitaren Gesundheitsberufen gemass der jahr-
lichen Vereinbarung mit dem Lernort Schule, ferner die Praktika fir nicht-formalisierte Ausbil-
dungsleistungen gemass den uber die Internetplattform «myoda» vereinbarten Praktika.

Absatz 3

Mit der in diesem Absatz aufgefiihrten Bestimmung kann die zustandige Stelle der GSI den
Leistungserbringern periodische Vorschuisse fur die Abgeltung der Aus- und Weiterbildungs-
leistung austrichten.

Absatz 4

Die Abgeltung an die Leistungserbringer fir die einzelnen Aus- und Weiterbildungsleistungen
erfolgt in Form von Pauschalen, die auf Verordnungsstufe zu verankern sind. Die Abgeltung
entspricht dem Nettoausbildungs- und Weiterbildungsaufwand, den die in Aus- oder Weiterbil-
dung stehende Person gemass einer Normkostenberechnung verursacht. Eine Abgeltung der
individuellen Aus- und Weiterbildungskosten ist nicht umsetzbar, da sich sowohl die Rahmen-
bedingungen in den Wohn- und Pflegeheimen bzw. in den Spitex-Organisationen als auch die
Lernleistung der Auszubildenden zu sehr unterscheiden.

Artikel 85 (Ausgleichszahlung)
Allgemeines
Absatz 1

Der Leistungserbringer muss eine Ausgleichszahlung an den Kanton leisten, wenn seine im
Rechnungsjahr erbrachte Aus- und Weiterbildungsleistung unter derjenigen bleibt, welche die
zustandige Stelle der GSI verfugt hat. Die Berechnung des Ausbildungspotenzials ermdglicht
es allen Leistungserbringern, einen zumutbaren Beitrag zur Personalsicherung zu leisten. Das
Instrument der Ausgleichszahlung wirkt einem unsolidarischen Verhalten von Leistungserbrin-
gern («Trittbrettfahrern») entgegen. Es stellt sicher, dass ausbildende Leistungserbringer ge-
genuber nicht ausbildenden Leistungserbringern keine Nachteile erleiden.

Absatz 2

Eine wirkungsvolle Sanktion in Form der Ausgleichszahlung schrénkt die Moglichkeit des Tritt-
brettfahrens, indem bendétigtes Personal ohne eigene Ausbildungsleistung rekrutiert wird, ein.
Mit der Ausgleichszahlung wird nun eine verwaltungsrechtliche Sanktion eingeftuihrt. Diese soll
finanziell spurbar wirken.
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Mit der vorliegenden Anpassung wird der Berechnungsmodus zur Ermittlung der Ausgleichs-
zahlung im Einverstandnis mit der Branche neu geregelt. Unter Berlicksichtigung der Tatsa-
che, dass die vom Regierungsrat bezeichneten Aus- und Weiterbildungen fir die nichtuniver-
sitaren Gesundheitsberufe unterschiedlich entschadigt werden, wird die Ausgleichszahlung
nicht mehr aufgrund der Differenz zwischen der im Leistungsvertrag errechneten Abgeltung in
Franken und der aufgrund der effektiven Ausbildungsleistung erzielten Abgeltung in Franken
berechnet. Neu wird dafir die prozentuale Differenz zwischen im Leistungsvertrag festgeleg-
ter und im Rechnungsjahr erbrachter effektiver Aus- und Weiterbildungsleistung in Punkten
zur massgebenden Berechnungsgrosse der Ausgleichszahlung. Uberschreitet ein Leistungs-
erbringer den vom Regierungsrat festgelegten Toleranzwert, wird die festgestellte prozentuale
Punktedifferenz mit der im Leistungsvertrag errechneten Abgeltung in Franken multipliziert.
Fur die Festlegung der Ausgleichszahlung wird dieser Wert dann verdreifacht.

Das folgende Beispiel illustriert die Berechnung der Ausgleichszahlung:

Verflgte Ausbildungsleistung (Ausbildungspunkte) 210 Punkte

Durch den Regierungsrat festgelegter Toleranzwert 10 %

Fallige Ausbildungsleistung 189 Punkte

Erreichte Ausbildungsleistung 173 Punkte (82.38 %)
Prozentuale Differenz zwischen verfugter und erreichter Leistung 17.62 %

Fallige Ausbildungsleistung unterschritten (ja / nein) Ja
Ausgleichszahlung (ja / nein) Ja

Mit Leistungsvertrag verfiigte Ausbildungsentschadigung CHF 22'500.--

Davon 17.62 % CHF 3'964.50
Ausgleichszahlung = dreifache Differenz CHF 11'893.50

Mit dieser Regelung ist nun ein direkter Zusammenhang zwischen der erbrachten Ausbil-
dungsleistung und der Berechnung der Ausgleichszahlung hergestellt, indem die prozentuale
Leistungsabweichung zum massgebenden Faktor wird. Die unterschiedlichen Abgeltungen fir
die einzelnen Ausbildungsleistungen haben somit keinen Einfluss mehr auf die Berechnung
der Ausgleichszahlung. Die Berechnung der Ausbildungsleistung mit diesen Abgeltungspau-
schalen pro Praktikumswochen erfolgt unverandert.

Absatz 3

Der Regierungsrat regelt auf Verordnungsstufe die Einzelheiten zur Berechnung der Aus-
gleichszahlung. Insbesondere legt er einen Toleranzwert fest. Mit diesem Toleranzwert wird
bertcksichtigt, dass der Leistungserbringer die von der zusténdigen Stelle der GSI verflgte
Aus- und Weiterbildungsleistung allenfalls unverschuldet nicht erreicht hat. Der Toleranzwert
bertcksichtigt insbesondere folgende Umstande:

— Entwicklung der Zahl der Lehrstellensuchenden (Zahl der Schulabgangerinnen und Schul-
abganger minus der Zahl derjenigen, die eine Mittelschulausbildung aufnehmen),

— Entwicklung der Zahl der Studierenden in tertidren Ausbildungen in Gesundheitsberufen,
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— Abweichungen zwischen dem Ausbildungspotenzial der Betriebe und dem Versorgungsziel
fur die Ausbildung von beruflichem Nachwuchs,

— nachgewiesene Ausbildungsabbriiche (Auflosung von Lehrvertragen oder Nichterfillen von
abgeschlossenen Praktikumsvereinbarungen mit dem Lernort Schule)

Um langwierige Auseinandersetzungen mit den Leistungserbringern zu vermeiden, legt der
Regierungsrat fir die oben aufgeflihrten Faktoren auf Verordnungsstufe einen Toleranzwert
fest, d. h. eine pauschale, in Prozenten festgelegte, tolerierte Unterschreitung der verfigten
Ausbildungsleistung. Diesen Toleranzwert legt der Regierungsrat periodisch neu fest.

Liegt die Unterschreitung der in Ausbildungspunkten festgelegten Ausbildungsleistung inner-
halb des Toleranzwertes, akzeptiert dies die zustandige Stelle der GSI ohne Sanktion. D. h.,
es wird keine Ausgleichszahlung verfligt. Liegt sie dagegen jenseits des Toleranzwertes, fihrt
dies zur Einforderung einer Ausgleichszahlung. Die zusténdige Stelle der GSI erlasst eine
Verfligung gegentber dem Leistungserbringer, welche die Hohe der Ausgleichszahlung re-
gelt.

Die Berechnung der Ausgleichszahlung erfolgt in zwei Arbeitsschritten. Im ersten Schritt wird
aufgrund der erreichten Ausbildungspunkte erhoben, ob eine Ausgleichszahlung eingefordert
werden muss. Dabei wird der Toleranzwert berticksichtigt. Falls eine Ausgleichszahlung ein-
gefordert werden muss, gilt es im zweiten Schritt deren Hohe zu berechnen. Diese Berech-
nung richtet sich nach den Ausfiihrungen zu Absatz 2.

Absatz 4

Sofern ein Leistungserbringer gegeniiber der zustandigen Stelle der GSI plausibel und nach-
vollziehbar aufzeigen kann, dass die Unterschreitung der Ausbildungsleistung aufgrund be-
sonderer Umstande erfolgte, welche der Regierungsrat bei der Festlegung des Toleranzwer-
tes nicht berticksichtigen konnte, verzichtet die zustandige Stelle der GSI darauf, eine Aus-
gleichszahlung zu verfiigen. Als besondere Umstande gelten beispielsweise Abteilungs-
schliessungen im laufenden Rechnungsjahr oder die Unterschreitung der dem Leistungser-
bringer gegeniiber verfiigten Aus- und Weiterbildungsleistung aufgrund fehlender Lernender
oder Studierender.

Bezlglich der Unterschreitung des Toleranzwertes wegen fehlender Lernender muss der Leis-
tungserbringer nachweisen, dass die Lehrstellenbesetzung aufgrund mangelnder Bewerbun-
gen oder ungeeigneter Kandidatinnen oder Kandidaten erfolglos war. Kénnen Praktikums-
platze nicht mit Studierenden besetzt werden, ist eine diesbezligliche Bestatigung des Bil-
dungsanbieters vorzuweisen.

Nicht von der Ausgleichszahlung befreit wiirde aber ein Leistungserbringer, der die Ausbil-
dungsleistung auf Gesundheitsberufe ausrichtet, in denen erfahrungsgemass eine ungenu-
gende Rekrutierung von Studierenden oder Lernenden vorherrscht. Eine solche Ausrichtung
ware rechtsmissbréuchlich. Ebenfalls darf eine generelle Personalknappheit im Betrieb nicht
dazu fuhren, dass ausbildendes Personal eingespart und auf Ausbildung verzichtet wird, da
dies bedeuten wiirde, auf Kosten der Substanz zu leben. Aus diesem Grund wird generelle
Personalknappheit nicht als Grund fiir den Verzicht auf eine Ausgleichszahlung anerkannt.

Absatz 5

Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, bei der Berechnung der Ausgleichszahlung zwischen
einer geringfuigigen Uberschreitung des Toleranzwertes und einer massiven Verletzung der
Ausbildungspflicht zu unterscheiden. Eine nach der Hohe der Uberschreitung des Toleranz-
wertes abgestufte Ausgleichszahlung kann der Regierungsrat im Verordnungsrecht festlegen.

8.3 Theoretische Aus- und Weiterbildung
Artikel 86 (Zweck und Berichterstattung)
Absatz 1
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Um zukinftige Personalengpéasse zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass das Fach-
personal des Leistungserbringers die betriebsnotwendigen Aus- und Weiterbildungen in einem
nichtuniversitaren Gesundheitsberuf absolvieren kann. Die vorliegende Bestimmung schafft
insbesondere fur die Finanzierung der schulischen Kosten dieser spezifischen Aus- und Wei-
terbildungen des Fachpersonals eine Rechtsgrundlage, damit die Leistungserbringer die
Massnahmen zugunsten dieser Fachpersonen fordern kénnen.

Absatz 2

Die GSI erstattet dem Regierungsrat jahrlich Bericht. Sie gibt darin insbesondere Auskunft
Uber die Hohe der gewahrten Beitrage sowie darlber, in welchen nichtuniversitdaren Gesund-
heitsberufen die Aus- und Weiterbildung erfolgte und ob der Zweck erreicht wurde. Das Ziel
dieser Berichterstattung besteht darin, dem Regierungsrat einen Uberblick iber den wichtigen
Bereich der Versorgung mit Fachpersonal in nichtuniversitaren Gesundheitsberufen zu geben.
Der Regierungsrat soll sich ein Bild davon machen kénnen, wie die im kantonalen Budget ein-
gestellten Gelder eingesetzt wurden.

Artikel 87 (Voraussetzungen)

Die Gewahrung von Beitrdgen an die Leistungserbringer fir die theoretische Aus- und Weiter-
bildung seines Fachpersonals soll restriktiv erfolgen. Die Gewéahrung von Beitrdgen erfolgt
nur, wenn der entsprechende Bedarf in der kantonalen Versorgungsplanung ausgewiesen ist.
Zudem werden nur Aus- und Weiterbildungen in den vom Regierungsrat bezeichneten nicht-
universitdren Gesundheitsberufen bertcksichtigt, was die Finanzierung von anderen Aus- und
Weiterbildungen (beispielsweise Personalfiihrungskurse) ausschliesst. Schliesslich muss es
sich um Personal handeln, das beim Leistungserbringer angestellt ist. Der Regierungsrat kann
seine Kompetenz in diesem Bereich, der raschem Wandel unterworfen ist, der GSI tGibertragen
(vgl. Art. 131 Abs. 2 SLG).

Artikel 88 (Hohe der Betrage)

Diese Bestimmung sieht vor, dass nur Beitrage an Kosten bezahlt werden, welche die Bil-
dungsanbieter fir ihre schulischen Leistungen in Rechnung stellen. Als nicht anrechenbare
Kosten gelten jegliche Form von Spesen oder Kompensationskosten flr Arbeitszeitabsenzen.

9. Bewilligung und Aufsicht bei Heimen und Spitex-Organisationen
9.1 Betriebsbewilligung

Artikel 89 (Bewilligungspflicht)

Absatz 1

Wie bisher besteht eine Bewilligungspflicht fir Leistungserbringer geméass diesem Gesetz, die
ein Heim betreiben (in der Regel Wohn- oder Pflegeheime). Erfasst sind somit diejenigen
Leistungserbringer, welche sowohl Unterkunft als auch Unterstiitzungsleistungen gewahren
fur Menschen mit einem alters-, pflege-, behinderungs-, sucht- oder psychosozial bedingten
Bedarf. Die Unterstitzung kann in Form von Pflege, Betreuung oder Therapie gewéahrt werden
und muss eine gewisse Intensitat aufweisen. Als Betreuung gilt dabei Beratung und Anleitung,
Motivierung, Aktivierung, Begleitung, Erziehung oder Férderung. Neu ebenfalls nach diesem
Gesetz bewilligt werden die Organisationen der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex-Organisati-
onen). Deren Betriebsbewilligung wurde bisher gestutzt auf Artikel 16 und 16b GesG erteilt.

Bei der Betriebsbewilligung handelt es sich um eine sogenannte Polizeibewilligung. Mit ihr soll
die Strukturqualitat der bewilligungspflichtigen Betriebe sichergestellt werden. Auf die Ertei-
lung dieser Bewilligung besteht grundséatzlich ein Anspruch, sofern die fachlichen, personli-
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chen und sachlichen Voraussetzungen erflllt sind. Mit der Bewilligung stellt die Behdrde ver-
bindlich fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen fir den Betrieb im Zeitpunkt der Ertei-
lung erfullt sind.*’

Die Bewilligung von Kindertagesstétten richtet sich nach Artikel 107 ff.

Keine Anwendung findet dieser Artikel flr Einrichtungen, welche gestitzt auf spezialgesetzli-
che Bestimmungen durch eine andere Behorde bewilligt oder beaufsichtigt werden. Spezielle
Regelungen gelten beispielsweise fir den Betrieb von Wohnheimen fir unbegleitete minder-
jahrige Asylsuchende bzw. Fliichtlinge oder fur Einrichtungen gemass dem JVG*,

Die Zustandigkeit fur die stationaren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie flr die
Betreuung in Sonderschulheimen richtet sich mit der Umsetzung des Projekts «Optimierung
der erganzenden Hilfen zur Erziehung» nach dem E-KFSG. Mit der Umsetzung der Motion
102-2007 Ryser (Bern, SP) ,Die Erziehungsdirektion soll neu fir die Sonderschulen zustandig
sein“ und des Projekts ,Strategie Sonderschulbildung® wird sich die Zustandigkeit fur die Son-
derschulen nach dem VSG richten. Bis zum Inkrafttreten dieser Gesetzgebungen verbleibt die
Zustandigkeit bei der GSI und richtet sich nach den Ubergangsbestimmungen.

Absatz 2

Besteht keine besondere Schutzbedurftigkeit der aufgenommenen Personen, fallt die Bewilli-
gungspflicht weg. Der Regierungsrat kann auf Verordnungsstufe prazisieren, wann keine
Schutzbedurftigkeit gegeben ist. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Betreuungs-
bedarf zu tief ist. Nimmt eine Institution Kinder und Jugendliche auf, ist immer von einer be-
sonderen Schutzbedurftigkeit auszugehen.

Artikel 90 (Voraussetzungen fur Heime)
Absatz 1

Die Bewilligungsvoraussetzungen entsprechen im Wesentlichen Artikel 66a des bisherigen
SHG. Sie gelten fir alle Heimtypen. Der Regierungsrat wird die Voraussetzungen und allen-
falls unterschiedlichen Anforderungen fiir verschiedene Typen von Institutionen in einer Ver-
ordnung konkretisieren. Ein Heim muss Uber eine juristische Person als Tragerschaft verfi-
gen, der die Bewilligung erteilt werden kann.

— Das Leistungsangebot muss Gewahr fir eine fachgerechte Betreuung, Pflege oder Thera-
pie der unterstitzten Personen bieten. (Bst. a)

— Die Raumlichkeiten und die Einrichtungen missen auf den Bedarf der unterstiitzten Perso-
nen abgestimmt sein und den allfalligen Vorgaben der Bundesgesetzgebung und der Be-
willigungsbehérde bezlglich Raumprogramm und Hindernisfreiheit entsprechen. (Bst. b)

— Es muss geniigend und hinreichend qualifiziertes Fach- und Assistenzpersonal sowie eine
qualifizierte Leitung vorhanden sein. (Bst. c)

— Erforderlich ist wie bisher ein Betriebskonzept, welches die Fihrungs- und Organisations-
strukturen und das Leistungsangebot umschreibt sowie die fachlichen Konzepte und Aus-
sagen zum Qualitdtsmanagement enthalt. (Bst. d)

— Der Betrieb muss Uber eine gentigende Betriebshaftpflichtversicherung verfigen, die alle
betriebsimmanenten Schadensereignisse und alle im Betrieb tatigen Personen erfasst.
(Bst. e)

47 Landolt Hardy, Offentliches Gesundheitsrecht, Public Health Law, Ziirich 2009, S. 138; Coullery
Pascal, Gesundheits- und Sozialhilferecht, in Markus Muller/Reto Feller, Bernisches Verwaltungsrecht,
Bern 2013, S. 734

48 Gesetz vom 23.01.2018 uiber den Justizvollzug (Justizvollzugsgesetz, JVG; BSG 341.1)
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Absatz 2

Private Haushalte, welche aufgenommenen Personen Unterkunft und Unterstiitzung gewah-
ren, missen das Erfordernis, dass die Tragerschaft eine juristische Person ist, nicht erfillen.
Zudem sind die konkreten Voraussetzungen auf Verordnungsstufe weniger umfassend als bei
Wohnheimen anzusetzen.

Absatz 3

Bei Pflegeheime muss Uberdies nachgewiesen werden, dass die Pflegedienstleitung Uber eine
Berufsaustibungsbewilligung verflgt.

Artikel 91 (Voraussetzungen fur Spitex-Organisationen)
Absatz 1

Die Bewilligungsvoraussetzungen entsprechen im Wesentlichen Artikel 6a der bisherigen Ge-
sundheitsverordnung (GesV)*. Der Regierungsrat wird die Voraussetzungen und allenfalls
unterschiedlichen Anforderungen fir verschiedene Typen von Organisationen in einer Verord-
nung konkretisieren.

— Neu eingefihrt wird, dass die Betriebsbewilligung nur juristischen Personen erteilt wird.
Freischaffende Pflegefachpersonen, die Spitex-Dienstleistungen anbieten, sind von dieser
Regelung nicht erfasst, da sie keiner Betriebsbewilligung bedurfen.

— Das Leistungsangebot muss Gewahr fiur eine fachgerechte Pflege und Betreuung der Spi-
tex-Klientinnen und Klienten bieten. (Bst. a)

— Die Einrichtung muss entsprechend dem Leistungsangebot vorhanden sein. Sie muss ins-
besondere Gewahr bieten, dass die Patientendokumentationen verschlossen aufbewahrt
werden kénnen. (Bst. b)

— Es muss qualitativ hinreichend ausgebildetes Pflegepersonal in quantitativ ausreichender
Zahl vorhanden sein. Die pflegerischen Leistungen werden von Personen mit entsprechen-
der Berufsqualifikation erbracht.

Die Spitex-Organisation muss neu ebenfalls tber eine qualifizierte Leitung verfligen (d.h.
nicht nur fachliches, sondern auch betriebswirtschaftliches Know-How). (Bst. c)

— Erforderlich ist ein schliissiges Betriebskonzept, welches u.a. die Fihrungs- und Organisa-
tionsstrukturen und das Leistungsangebot umschreibt sowie die fachlichen Konzepte und
Aussagen zum Qualitditsmanagement enthalt. (Bst. d)

— Der Betrieb muss liber eine gentigende Betriebshaftpflichtversicherung verfiigen, die alle
betriebsimmanenten Schadensereignisse und alle im Betrieb tatigen Personen erfasst.
(Bst. €)

— Die verantwortliche Leitung Pflege wird durch eine Pflegefachperson mit Bewilligung zur
fachlich eigenverantwortlichen Berufsaustibung (Berufsaustibungsbewilligung) wahrge-
nommen. Diese Person tragt die Verantwortung fur die pflegerischen Belange (z.B. fachge-
rechte Pflege der Patientinnen und Patienten, Einhaltung der Hygienevorschriften). (Bst. f)

Artikel 92 (Zustandigkeit)
Absatz 1

Fur die Erteilung von Betriebsbewilligungen an Heime und Spitex-Organisationen sind die Am-
ter der GSI zustandig.

49 verordnung vom 24. Oktober 2001 uiber die beruflichen Tatigkeiten im Gesundheitswesen (Gesund-
heitsverordnung, GesV; BSG 811.111)
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Absatz 2

Die Bewilligungserteilung zur Unterkunft und Unterstiitzung in privaten Haushalten kann mit-
tels Verordnung den Gemeinden Ubertragen werden. In der Verordnung ist festzulegen, in
welchen Bereichen und bis zu welcher Platzzahl die Kompetenz delegiert wird.

9.2 Einschrankung, Entzug und Erldschen der Betriebsbewilligung

Artikel 93 (Einschrankung der Betriebsbewilligung)

Allgemeines

Der Inhalt der vorliegenden Bestimmung entspricht Artikel 66b des bisherigen SHG.
Absétze 1 und 2

Neu ist, dass die Betriebsbewilligung teilweise erteilt werden kann, d. h. nur fur einen Teil der
beabsichtigten Tatigkeit (Absatz 2). Im Ubrigen kann sie — wie bisher — befristet oder unter Be-
dingungen erteilt und/oder mit Auflagen verbunden werden. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn bewilligungsrelevante Fragen erst nach Aufnahme des Betriebs endglltig geklart
werden kénnen oder wenn Mangel zu beheben sind, die einen sofortigen Entzug der Betriebs-
bewilligung nicht rechtfertigen.

Artikel 94 (Entzug und Erléschen der Betriebsbewilligung)
Allgemeines

Der Inhalt der vorliegenden Bestimmung entspricht im Wesentlichen Artikel 66¢ des bisheri-
gen SHG.

Absatz 1

Die Aufsichtsbehdrde entzieht eine Betriebsbewilligung, wenn ihre Voraussetzungen nicht
mehr erflllt sind oder wenn Tatsachen festgestellt werden, aufgrund derer sie hatte verweigert
werden muissen (administrativer Entzug).

Neu kann die Betriebsbewilligung immer entzogen werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf-
grund derer sie nicht hatte erteilt werden kénnen. Das Erfordernis, dass die Tatsache nach-
traglich festgestellt werden muss, entfallt. Vorbehalten bleibt der Vertrauensschutz.

Absatz 2

Mit Aufgabe der Tatigkeit erlischt die Betriebsbewilligung automatisch.
9.3 Pflichten der Inhaberinnen und Inhaber einer Betriebsbewilligung
Artikel 95 (Betriebliche Pflichten)

Allgemeines

Der Begriff der betrieblichen Pflichten, welcher bereits das bisherige SHG verwendete, wird
mit dieser neuen Bestimmung konkretisiert. Er gilt fur die Inhaber einer Bewilligung nach den
Artikeln 89ff.

Absatz 1

— Der Gesundheitsschutz bildet den Ausgangspunkt fur die Bewilligungspflicht. Die Inhaber
einer Betriebsbewilligung haben deswegen dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit der
unterstitzten Personen besondere Beachtung zu schenken. Die Wahrung der Personlich-
keitsrechte der unterstiitzten Personen war bereits eine ungeschriebene Bewilligungsvo-
raussetzung. Aufgrund ihrer Bedeutung wird sie nun als betriebliche Pflicht ins Gesetz auf-
genommen. Erfasst sind insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung, auf Privatsphare,
auf individuelle Férderung, auf soziale Kontakte ausserhalb der Institution, auf Schutz vor
Missbrauch und Misshandlung sowie das Recht der unterstitzten Person (und das ihrer
Angehdrigen) auf Mitwirkung. (Bst. a)
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— Die Qualitat muss sichergestellt sein und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Insbeson-
dere muss die Institution den Betrieb rechtmassig filhren sowie geméass Vorgabe der Bewil-
ligungsbehdrde Uber ein Qualitdtsmanagement und aktuelle Konzepte verfiigen sowie
diese umsetzen. (Bst. b)

— Die Institution muss wirtschaftlich betrieben und nach kaufmannischen Grundsatzen ge-
fuhrt werden. (Bst. c)

— Die Institutionen finanzieren sich einerseits Uber Staatsbeitrage, bei denen die Pflicht zur
zweckgemassen Verwendung gemass StBG gilt. Andererseits finanzieren sie sich tber Ta-
rifeinnahmen. Die Institution ist verpflichtet, auch diese zweckgemass zu verwenden. Das
heisst, dass insbesondere der Infrastrukturanteil der Tarife zur Deckung von Infrastruktur-
kosten verwendet werden muss. (Bst. d)

Absatz 2

Eine mehrheitlich von der operativen Ebene unabhangige Tragerschaft verhindert eine einsei-
tige, personenabhangige Entwicklung der Institution. Sie Gbernimmt zudem einen wesentlichen
Teil der Verantwortung fur die Institution und wirkt auf die Gesamtorganisation insgesamt sta-
bilisierend. Fiir die Umsetzung dieser Voraussetzung wird eine fiinfjahrige Ubergangsfrist ein-
geraumt.

Absatz 3

Verantwortlich flr die Einhaltung der betrieblichen Pflichten und tbrigen gesetzlichen Pflichten
ist die Tragerschaft. Die Aufsichtsbehdrde wird risikobasiert Kontrollen vornehmen.

Absatz 4

Fur die privaten Haushalte gelten die betrieblichen Pflichten ebenfalls, jedoch nur sofern Gber-
haupt sinnvoll (Anforderungen bezlglich strategischem Fihrungsorgan sind beispielsweise
nicht zu erfullen.).

Artikel 96 (Betriebliche Pflichten von Heimen)

Die Bestimmungen in diesem Artikel gelten nur fiir den stationdren Bereich. Die Ein- und Aus-
trittskriterien der Heime sind offenzulegen. Damit soll Transparenz fur die aufgenommenen
Personen, deren Angehorige und die einweisenden Stellen geschaffen werden. Ein Heim
muss zudem mit der unterstiitzen Person bzw. ihrer gesetzlichen Vertretung schriftliche Ver-
trage Uber die wesentlichen Rechte und Pflichten abschliessen. Es handelt sich in der Regel
um Aufenthaltsvereinbarungen oder Betreuungsvertrage. Ist die unterstitzte Person nicht
selbst Vertragspartei, muss sie zusatzlich tGber die grundlegenden Rechte und Pflichten in ge-
eigneter Weise informiert werden.

Artikel 97 (Rechnungslegung und Kostenrechnung)

— Der Regierungsrat erhalt die Kompetenz, einen bestimmten Rechnungslegungsstandard
vorschreiben zu kdnnen. Dieser kann sich je nach Versorgungsbereich oder anderen Krite-
rien (z. B. Grdsse der Einrichtungen) unterscheiden. Die Aufsichtsbehérde ist — insbeson-
dere im Hinblick auf die Versorgungssicherheit — darauf angewiesen, die tatsachlichen wirt-
schaftlichen Verhéltnisse beurteilen zu kdnnen. (Bst. a)

— Es ist weiter sinnvoll, dass der Regierungsrat einheitliche Kostenrechnungsstandards fest-
legen kann. (Bst. b)

Institutionen, die Leistungen gemass Artikel 7 KLV erbringen und geméass KVG abrechnen,
sind bereits verpflichtet, eine Kostenrechnung zu fiihren und die Buchhaltungsvorschriften
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von Artikel 10 ff. VKL% einzuhalten. Diese hat die Erfassung der Leistungen sowie die Er-
mittlung der Kosten sicherzustellen. Zur Ermittlung der Kosten flr die Anlagenutzung ist
eine Anlagebuchhaltung zu fuhren. Als Kontenrahmen kann der Kontenrahmen von
CURAVIVA Schweiz genutzt werden.

Bei den IVSE-Institutionen ist bereits jetzt die Richtlinie vom 1. Dezember 2005 zur Leis-
tungsabgeltung und zur Kostenrechnung (IVSE-Richtlinie LAKORE) einzuhalten.

Absatz 2

Mit dieser Vorschrift soll sichergestellt werden, dass der Kanton die zweckgemésse Verwen-
dung des Infrastrukturanteils der Heimtarife kontrollieren kann. Um die Versorgung sicherzu-
stellen, muss er Uber die bestehende Infrastruktursituation unterrichtet sein.

Artikel 98 (Meldepflichten)

Allgemeines

Diese Bestimmung wird angelehnt an Artikel 132 SpVG neu aufgenommen.
Absatz 1

— Inhaberinnen und Inhaber von Betriebsbewilligungen sind verpflichtet, der Bewilligungsbe-
horde vor der Realisierung wesentliche Anderungen des Leitbilds, des Betriebskonzepts
und der Infrastruktur zu melden. Die Meldung vor der Realisierung ist nétig, damit die Be-
horde allfallige Auswirkungen auf die Betriebsbewilligung sowie die Einhaltung der Bewilli-
gungsvoraussetzungen priufen kann. (Bst. a)

— Weiter haben sie unverziiglich — nach Mdglichkeit im Voraus — wesentliche Anderungen zu
melden, welche die Erfullung der &ffentlichen Aufgaben beeintrachtigten konnten. Davon er-
fasst sind insbesondere Anderungen betreffend die Betriebsbewilligungsvoraussetzungen.
(Bst b)

Absatz 2

Der Regierungsrat kann weitere meldepflichtige Tatbestande festlegen, beispielsweise der
Wechsel der Fachleitung.

Artikel 99 (Aufnahmepflicht fur Heime in Ausnahmefallen)
Allgemeines

Neu wird die Moéglichkeit vorgesehen, dass in Einzelféllen Heime, welche Leistungen nach
diesem Gesetz erbringen, zur Aufnahme einer bestimmten Person verpflichtet werden kén-
nen. Damit kann der Kanton seinen Versorgungsauftrag im Bereich der stationaren Versor-
gung umfassend wahrnehmen.

Von der Aufnahmepflicht in Ausnahmefallen zu unterscheiden ist die Bestimmung von Artikel
74 des Gesetzes vom 1. Februar 2012 tiber den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG)®?,
die den Behorden die Moglichkeit gibt, in Leistungsvertrdgen Heime zu verpflichten, Personen
aufzunehmen, fur die eine fiirsorgerische Unterbringung angeordnet wird.

Die Aufnahmepflicht in Ausnahmefallen gilt nicht fir Kitas. Die Kitas, welche Betreuungsgut-
scheine entgegennehmen, kdnnen angehalten werden, einerseits Kinder mit besonderen Be-
diurfnissen aufzunehmen und andererseits im Rahmen ihrer Kapazitaten voribergehend Kin-
der in sozial dringlichen Notsituationen aufzunehmen, bis ein regulérer Platz gefunden wurde.
Fur eine weitergehende Verpflichtung besteht deswegen kein Bedarf.

50 verordnung vom 3. Juli 2002 iiber die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitéler,
Geburtshauser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL; SR 832.104)

51 BSG 213.316
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Absatz 1

Von der Aufnahmepflicht erfasst sind Leistungserbringer, welche Personen mit einem behin-
derungs-, psychosozial-, pflege- oder suchtbedingten Unterstiitzungsbedarf aufnehmen.

Absatz 2

Trotz des grossen Ermessensspielraums sollte die Regelung nur im Ausnahmefall und als ul-
tima ratio zur Anwendung kommen. Die verfigende Behdrde muss in jedem Fall eine Interes-
sensabwagung vornehmen und das Verhaltnisméassigkeitsgebot sowie die Rechtsgleichheit
beachten.

Die zustandige Stelle der GSI wird in der Regel auf Gesuch der betroffenen Person, ihrer ge-
setzlichen Vertretung oder einer Beistandsperson hin tatig. Sie gewahrt der betroffenen und/o-
der gesuchstellenden Person sowie der Institution das rechtliche Gehor. Die Verfiigung, mit
welcher eine Institution zur Aufnahme verpflichtet wird, ist auf dem ordentlichen Rechtsmittel-
weg anfechtbar.

Absatz 3

Die Aufnahmepflicht kommt zur Anwendung bei Personen, welche sich in einer untragbaren
Situation befinden oder durch die gegenwartige Situation in ihrer Entwicklung bzw. ihrem
Wohlergehen gefahrdet sind. Fehlplatzierungen in ungeeigneten Institutionen, welche heute
bereits eine Aufnahmepflicht kennen (z. B. psychiatrische und somatische Spitaler), knnen
so vermieden werden. Die betroffene Person hat keinen Rechtsanspruch auf einen Platz oder
auf Auswabhl einer Institution im Rahmen der Aufnahmepflicht.

Absatz 4

Eine Zusatzfinanzierung ist moglich, wenn die zuséatzlichen Kosten von der Institution belegt
werden. Sie kdnnen insbesondere anfallen, wenn eine platzierte Person trotz verfugter Auf-
nahme nicht eintritt oder ein zusatzlicher Platz geschaffen werden muss.

Da die Aufnahmepflicht lediglich als ultima ratio in Frage kommt und daher nur selten ange-
wendet werden wird, sind die Kostenfolgen — auch unter Bertcksichtigung der Budgets in den
betroffenen Bereichen — nur gering. Weil mit der Aufnahmepflicht zudem teilweise auch teure
Fehlplatzierungen (z. B. in psychiatrischen Kliniken) verhindert werden kénnen, kann die Auf-
nahmepflicht allenfalls zu geringen Entlastungen des Staatshaushalts fiihren. Mit der Aufnah-
mepflicht ist ein gewisser Zusatzaufwand der zustdndigen Bewilligungsbehérden verbunden.
Da die Aufnahmepflicht aber nur in wenigen Fallen zum Tragen kommen wird, und bei schwie-
rigen Platzierungen die zustandige Stelle der GSI bereits heute oft involviert ist, wird dieser
nur gering ausfallen. Die Méglichkeit, Wohnheime zur Aufnahme von konkreten Personen ver-
pflichten zu kdnnen, kann zu einer Entlastung von KESB und anderen Platzierungsstellen (z.
B. Sozialdiensten) fiihren.

Absatz 5

Verstdsst eine Institution gegen ihre Pflichten im Zusammenhang mit einer verfugten Platzie-
rung, kann die zustandige Stelle der GSI Sanktionen anordnen. Der Institution ist vorgéangig
das rechtliche Gehor zu gewahren.

94 Aufsicht
Artikel 100 (Zustandigkeit)
Absatz 1

Die Aufsicht erstreckt sich auf alle Heime, fur deren Angebot eine Bewilligungspflicht besteht
sowie Spitex-Organisationen. Ubrige Organisationen oder Einzelpersonen, die Angebote oder
Massnahmen nach diesem Gesetz durchfiihren, fallen nicht unter diese Bestimmungen.
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Bei den Leistungserbringern mit einem Leistungsvertrag erfolgt die Wahrnehmung der Auf-
sicht im Rahmen des Controllings des Leistungsvertrags.

Absatz 2

Leistungserbringer, die einer kommunalen Bewilligungspflicht unterliegen, unterstehen der
Aufsicht durch die Gemeinden. Neu wird festgehalten, dass die Gemeinden diese Zustandig-
keit auch einer anderen Behdrde Ubertragen konnen. So wird erméglicht, dass verschiedene
Gemeinden diese Aufgabe gemeinsam erfillen konnen (beispielsweise durch einen Gemein-
verband).

Absatz 3

Die zustandige Aufsichtsbehdrde tberprift im Rahmen ihrer Aufsichtstatigkeit, ob die Leis-
tungserbringer die Voraussetzungen zur Erbringung ihrer Leistungen erfillen sowie die ge-
setzlich vorgeschriebenen und von Berufsverbénden anerkannten Qualitatsvorgaben einhal-
ten. Sie Uberprift insbesondere, ob das Fachpersonal, die Raumlichkeiten und Einrichtungen
sowie die Betriebsorganisation den Bewilligungsvoraussetzungen entsprechen und ob die be-
trieblichen Pflichten erflllt werden. Sie fuhrt zu diesem Zweck die erforderlichen Erhebungen
durch. Die Aufsicht soll primar risikobasiert wahrgenommen werden.

Artikel 101 (Ubertragung von Aufsichtsaufgaben an Dritte)

In Anlehnung an Artikel 125 SpVG wird eine gesetzliche Grundlage geschaffen, damit die fir
die Wahrnehmung der Aufsicht zustandige Stelle Dritte beauftragen kann, im Rahmen der
Aufsicht Kontrollen bei den Leistungserbringern durchzufuhren. Der Auftrag ist privatrechtli-
cher Natur und richtet sich somit nach den Artikeln 394 ff. OR. Die Ergebnisse dieser Kontrol-
len sind durch die beauftragte Stelle in einem Bericht an die Aufsichtsbehoérde festzuhalten.
Diese entscheidet tiber das weitere Vorgehen und ob sie gestitzt darauf aufsichtsrechtliche
Massnahmen ergreift.

Artikel 102  (Mitwirkungspflichten)
Allgemeines

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen Artikel 66e Absatze 1 und 2 des bisherigen
SHG.

Absétze 1 und 2

Samtliche Leistungserbringer im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind verpflichtet, die Be-
horden bei der Erfillung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu unterstiitzen. Hierzu haben die Leis-
tungserbringer der fir die Aufsicht zustandigen Stelle verlangte Auskuinfte zu erteilen, Einsicht
in gewunschte Unterlagen zu gewéahren und Zutritt zu den Raumlichkeiten und Einrichtungen
des Leistungserbringers zu verschaffen. Der datenschutzrechtliche Grundsatz der Verhaltnis-
massigkeit (Art. 5 Abs. 3 KDSG®?) erfordert, dass die Einsicht in konkrete Falle datensparsam
erfolgen soll.

Die Mitwirkungspflicht des Leistungserbringers besteht jederzeit und unangekiindigt sowie
ohne Kostenfolgen fiur die Behérden.

Diese Mitwirkungspflicht der Leistungserbringer ist umfassend und bedeutet, dass die Behor-
den in allen Belangen in der Erfullung der Aufgaben nach diesem Gesetz zu unterstitzen
sind. Delegiert die Behotrde eine Aufgabe oder Teile davon an Dritte, gilt diese Mitwirkungs-
pflicht auch gegentber diesen beauftragten Stellen.

Sie kommt beispielsweise zur Anwendung, wenn im Rahmen der Aufsichtspflicht des Kantons
geprift werden muss, ob die Anforderungen fuir eine Betriebsbewilligung erflllt sind, ob die

52 Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (KDSG; BSG 152.04)
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Anforderungen im Fall von bereits ausgesprochenen Betriebsbewilligungen weiterhin erfillt
sind oder ob Massnahmen gegen die Inhaberin einer Betriebsbewilligung notwendig sind.

Im Rahmen der Aufsichtstéatigkeit ist es oft auch unumganglich, dass die Aufsichtsbehérde
Einsicht in besonders schiitzenswerte Personendaten nimmt (Art. 3 KDSG).>® So muss bei-
spielsweise bei einem Aufsichtsbesuch in einem Pflegeheim Einsicht in Pflegeverlaufsberichte
der Patientinnen und Patienten genommen werden kénnen.

Die Einsicht in besonders schiitzenwerte Personendaten ist soweit zulassig, als sie zur Erfil-
lung der Aufsichtstatigkeit notwendig ist. Eine weitergehende Bearbeitung von besonders
schitzenswerten Personendaten durch die Aufsichtsbehdérden ist unzuléassig bzw. richtet sich
nach den allgemeinen Bestimmungen des Datenschutzrechts.

Absatz 3

Die Organe und das Personal der Leistungserbringer kdnnen die Mitwirkung gegeniiber den
zustandigen Behdrden nicht unter Berufung auf gesetzliche oder vertragliche Geheimhal-
tungspflichten verweigern.

Artikel 103  (Massnahmen gegen Inhaberinnen oder Inhaber einer Betriebsbewilligung)
Allgemein

Der Inhalt der vorliegenden Bestimmung entspricht Artikel 66d des bisherigen SHG. Die Mas-
snahmen mussen immer dem Gebot der Verhaltnismassigkeit entsprechen.

Vorliegend handelt es sich um administrative Massnahmen. Diese sind zu unterscheiden von
den Strafbestimmungen gemass Artikel 123 ff.

Absatz 1

Bei Verletzung betrieblicher Pflichten (insbesondere hinsichtlich dem Wohl und der Gesund-
heit der unterstitzten Personen, der Verantwortung gegentber dem Personal sowie der Ein-
haltung der Betriebsbewilligungsvoraussetzungen), Missachtung von Bedingungen oder Aufla-
gen oder bei einem Verstoss gegen die Vorschriften dieses Gesetzes kénnen gegen die Inha-
berin oder den Inhaber einer Betriebsbewilligung Sanktionen angeordnet werden.

Der Entzug der Betriebsbewilligung als einschneidendste Massnahme kann nur bei schweren
oder wiederholten Verstdssen verfiigt werden.

Absatz 2

Wie bisher kann der Entzug ganz oder teilweise (beispielsweise fur bestimmte Fachbereiche
oder Abteilungen) sowie auf bestimmte oder unbestimmte Zeit verfiigt werden. Eine Betriebs-
bewilligung kann zudem befristet werden und/oder mit Auflagen oder Bedingungen versehen
werden, wenn es die Umstande erfordern.

Artikel 104  (Verjahrung)
Allgemeines

Diese Bestimmung entspricht Artikel 66g des bisherigen SHG. Sie lehnt sich an Artikel 46 des
Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 Uber die universitaren Medizinalberufe (Medizinalberufe-
gesetz, MedBG)* an.

53 Als besonders schiitzenswerte Personendaten gelten Angaben iber die religidse, weltanschauliche
oder politische Ansicht, Zugehorigkeit und Betéatigung sowie die Rassenzugehdérigkeit; den personlichen
Geheimbereich, insbesondere den seelischen, geistigen oder kdrperlichen Zustand; Massnahmen der
sozialen Hilfe oder fiirsorgerischen Betreuung; polizeiliche Ermittlungen, Strafverfahren, Straftaten und
die daflr verhangten Strafen oder Massnahmen.

5 3R 811.11
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Absatz 1

Die administrative Verfolgung verjahrt zwei Jahre nachdem die fiir die Aufsicht zustandige Be-
horde vom beanstandeten Vorfall Kenntnis erhalten hat.

Absatz 2

Die (relative) Verjahrungsfrist von zwei Jahren wird durch jede Untersuchungs- und Prozess-
handlung zum beanstandeten Vorfall unterbrochen, welche die Aufsichtsbehotrde, eine Straf-
verfolgungsbehérde oder ein Gericht vornimmt.

Absatz 3

Die administrative Verfolgung verjahrt in jedem Fall zehn Jahre nach dem beanstandeten Vor-
fall.

Artikel 105 (Amtshilfe)
Allgemeines

Diese Bestimmung entspricht Artikel 66f des bisherigen SHG. Sie lehnt sich an Artikel 42
MedBG an.

Gerichts- und Verwaltungsbehoérden werden verpflichtet, Vorfélle, bei denen betriebliche
Pflichten verletzt sein kénnten, der fur die Bewilligung und Aufsicht zustandigen Stelle zu mel-
den.

Damit soll der Aufsichtsbehtrde ermdéglicht werden, Sachverhalte, bei denen betriebliche
Pflichten verletzt worden sein kénnten, rasch zu erfassen, abzuklaren und gegebenenfalls die
erforderlichen Massnahmen gegen Inhaberinnen oder Inhaber einer Betriebsbewilligung anzu-
ordnen. Die Bestimmung dient dem Schutz der unterstitzten Personen und liegt somit im 6f-
fentlichen (sozialen und gesundheitspolizeilichen) Interesse.

Im Rahmen des Vollzugs dieser Bestimmung geht es nicht darum, Bagatellfélle zu melden.
Grundsatzlich ist jeder dazu berechtigt, Tatsachen zu melden, die ein Einschreiten gegen eine
Behdrde als erforderlich erscheinen lassen. Berechtigt sind somit beispielsweise die unter-
stlitzten Personen sowie ihre Angehdorigen, das Personal oder die Personalverbénde. Ge-
richts- und Verwaltungsbehorden sind aber zu solchen Meldungen nicht nur berechtigt, son-
dern verpflichtet.

Artikel 106  (Ausflihrungsbestimmungen)

Der Regierungsrat wird ermachtigt, die notwendigen Ausfihrungsregelungen fir den Bereich
der Bewilligung und Aufsicht zu erlassen.

10. Bewilligung und Aufsicht Tagesbetreuung

Die Bewilligungspflicht fir Kitas ist bundesrechtlich vorgeschrieben und geregelt (Art. 13 Abs.
1 Bst. b PAVO). Mit der vorliegenden Bestimmung wird einzig eine kantonale Zustandigkeits-
norm geschaffen. Die Kriterien fur die Bewilligungserteilung und die Bestimmungen fiur die
Aufsicht ergeben sich aus der PAVO. Entsprechend sind die Bestimmungen des Kapitels 9
nicht anwendbar.

Wer eine Kita betreibt und regelmassig tagstber Kinder unter zwdlf Jahren zur Betreuung auf-
nimmt, braucht somit eine Betriebsbewilligung der kantonal vorgesehenen zustandigen Stelle.
Dabei handelt es sich um eine Polizeibewilligung. Die Bewilligungspflicht gilt unabhéngig da-
von, ob die Kita zum Betreuungsgutscheinsystem zugelassen wurde oder nicht. Einer Bewilli-
gung der GSI bedirfen somit auch Betreuungsangebote fir Schulkinder, welche nicht die Vo-
raussetzungen fur Tagesschulen erfillen.

Bisher verfugten die von den Gemeinden bzw. dem Kanton bereitgestellten Kinderbetreuungs-
angebote Uber keine Betriebsbewilligung, unterstanden aber der Aufsicht der Gemeinden bzw.
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der zustandigen Stelle der GSI (Art. 5 ASIV). Die privaten Kitas verflgten Uber eine Bewilli-
gung des Kantonalen Jugendamts (KJA) und unterstanden dessen Aufsicht (Art. 8 bis 14 der
Pflegekinderverordnung vom 4. Juli 1979)>*. Neu soll die Aufsicht und Bewilligungserteilung
fur alle Kitas einheitlich erfolgen.

Artikel 107  (Bewilligung und Aufsicht Kindertagesstatten)
Absatz 1
Neu ist der Kanton zusténdig fur die Bewilligung und Aufsicht aller Kindertagesstatten.

Darunter fallen nicht nur Kitas fir Kinder im Vorschulalter. Erfasst sind ebenfalls Betreuungs-
angeboten fur Schulkinder sofern eine Bewilligung gemass der PAVO aufgrund der Regel-
massigkeit erforderlich ist und das Angebot nicht durch die Volksschulgesetzgebung geregelt
ist.

Absatz 2
Die Bewilligungsvoraussetzungen bestimmen sich nach der eidgendssischen PAVO.
Absatz 3

Der Regierungsrat kann mittels Verordnung weitere Kriterien festlegen und die Kriterien ope-
rationalisieren und prazisieren. In Umsetzung der Motion 252-2014 ist auf eine Regulierung
mit Augenmass zu achten.

Artikel 108  (Aufsicht Tagesfamilien)

Dieser Artikel ibernimmt die Bestimmungen betreffend Tagespflege von Artikel 26a Absatze 1
und 2 EG ZGB. Inhaltlich wird keine Anderung vorgenommen (keine Anderung bei den Zu-
standigkeiten und der Durchfiihrung der operativen Aufsicht). Mit der Uberfiihrung ins SLG
wird aber bereits die Absicht gezeigt, dass in Zukunft der gesamte familienergéanzende Be-
reich (inkl. Tagespflege) durch eine Direktion verantwortet wird.

Artikel 109  (Aufsicht Gber Tagesfamilien durch Private)

Die kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehérden kdnnen einzelne Aufsichtsaufga-
ben an die Sozialdienste oder an geeignete Private durch einfachen Auftrag zur Erledigung
Ubertragen. Soll die Aufsichtsaufgabe dauerhaft Gbertragen werden, ist ein Leistungsvertrag
abzuschliessen, in dem Art, Umfang und Qualitat der Leistungen, deren Abgeltung sowie die
Quialitatssicherung geregelt werden.

Artikel 110 (Ubertragung von Aufsichtsaufgaben an Dritte)

Es soll moglich sein, dass die zustandige Stelle fir einzelne Aufsichtsaufgaben (z.B. Abfassen
eines Berichts) private Dritte beauftragt.

11. Datenschutz

11.1 Datenbearbeitung

Artikel 111 (Anwendbares Recht und besonders schitzenswerte Daten)
Absatz 1

Die Datenbearbeitung richtet sich grundsétzlich nach den allgemeinen Regeln des KDSG. Die
betroffenen Daten sind in der Regel Gesundheitsdaten oder solche, die den personlichen Ge-
heimbereich betreffen. Sie gehdren damit zu den besonders schiitzenswerten Personendaten
im Sinne von Artikel 3 KDSG.

5 BSG 213.223
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Die komplexen Datenschutzregelungen im SHG sind auf das dort verankerte Sozialhilfege-
heimnis zurlckzufuhren. Der Vollzug des vorliegenden Gesetzes hingegen ist nicht dem Sozi-
alhilfegeheimnis nach SHG unterstellt, da dieses auf die wirtschaftliche Sozialhilfe zugeschnit-
ten ist.

Absatz 2

Es wird festgehalten, dass Datenfliisse zuldssig sind, die sich mit dem gesetzlichen Auftrag
der Behdrden und Leistungserbringer begriinden lassen. Die Leistungserbringer nach diesem
Gesetz unterstehen dem KDSG, da sie dessen Behérdenbegriff zugeordnet werden (Art. 2
Abs. 6 Bst. a und b KDSG).

Absatz 3

Der Entwurf des Gesetzes Uber die zentralen Personendatensammlungen (PDSG) sieht vor,
dass der Abruf bestimmter besonders schitzenswerter Personendaten aus zentralen Perso-
nendatensammlungen (z.B. GERES) formell-gesetzlich zu regeln ist. Mit diesem Absatz wird
diesem Erfordernis nachgekommen, womit die Ubergangsbestimmung im Anhang zum PDSG
aufgehoben werden kann.

Artikel 112 (Auskunftspflicht)
Absatz 1

Die Auskunftspflicht der Steuerbehdrde wird explizit verankert, um sicherzustellen, dass diese
trotz des Steuergeheimnisses zur Auskunft verpflichtet ist.

Artikel 113 (Anzeigepflichten und -rechte)

Es gelten die Anzeigepflichten und —rechte nach Artikel 48 des Einflihrungsgesetzes vom 11.
Juni 2009 zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessord-
nung (EG ZSJ)%. Um ein besonders Vertrauensverhdltnis nicht zu stéren, entfallen sie jedoch
in Ausnahmefallen.

11.2. Datenlieferung
Artikel 114 (Leistungserbringer und Gemeinden)
Absatz 1

Der Kanton benétigt fiir die Bedarfserhebung, Planung und Wirkungskontrolle sowie fir die
Analyse und Konzeption neuer Dienstleistungen verschiedene Daten der Leistungserbringer.
Zur Gewabhrleistung eines bedarfsgerechten Angebots werden systematisch die dafir erfor-
derlichen Daten fir Auswertungen und Statistiken erfasst. Die unter den Buchstaben a bis ¢
erwahnten Daten dienen diesem Zweck.

Sodann ist der Kanton zur Uberpriifung, ob der Leistungserbringer die Pflichten nach diesem
Gesetz einhdlt, auf verschiedene Daten angewiesen. Die Grundlage zur Lieferung dieser Da-
ten findet sich unter Buchstabe d.

Die Buchstaben e und f dienen als Rechtsgrundlage fir die Lieferung derjenigen Daten, wel-
che die zustandige Stelle der GSI bendtigt, um zu prufen, ob die Leistungserbringer die ange-
strebten Ziele und Wirkungen erreichen und um die Abrechnungen bzw. die Zahlungen des
Kantons an die Leistungserbringer zu prifen.

Mit der in Buchstabe g verankerten Datenlieferungspflicht der Leistungserbringer kann sicher-
gestellt werden, dass die zustandige Stelle der GSI die Festlegung und Abgeltung der prakti-
schen Aus- und Weiterbildungsleistung gegentiber den Leistungserbringern termingerecht und
ohne administrativen Mehraufwand durchfihren kann.

%6 BSG 271.1
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Absatz 2

Leistungserbringer im Zustandigkeitsbereich der Gemeinden sind ebenfalls zur Datenlieferung
verpflichtet. Dies betrifft beispielsweise Kitas, die Betreuungsgutscheine entgegennehmen.

Absatz 3

Die Erfassung betrifft nicht die Daten einzelner naturlicher Personen, sondern insbesondere
Kennzahlen zum Bedarf, zur quantitativen und qualitativen Leistungserbringung sowie zur Fi-
nanzierung. Die Daten Uber Leistungsempfangerinnen und Leistungsempfanger sowie Daten,
die das Personal der Leistungserbringer betreffen (Personaldaten), sind zu anonymisieren.

Artikel 115 (Leistungsempfangerinnen und Leistungsempfanger)

Um die Versorgungssituation zu tberwachen, ist die GSI in Bereichen mit Subjektfinanzierung
auch auf Daten der Leistungsempfanger angewiesen. Es muss Uberprtft werden, ob die Ver-
sorgung guantitativ sowie qualitativ hinreichend bedarfsgerecht ist und ob sie wirksam und
wirtschaftlich erfolgt.

Artikel 116~ (N&here Bestimmungen)

Die Datenlieferungspflicht im Einzelnen wird auf Verordnungsstufe festgehalten. Geregelt wird
dort, auf welchen Zeitpunkt hin die Leistungserbringer die Daten zu liefern haben. Es wird
ebenfalls festgelegt, welche Daten geliefert werden missen und in welcher Form diese zur
Verfligung zu stellen sind.

Artikel 117 (Sanktion)
Absatz 1

Die GSl ist fur eine zuverlassige Bedarfserhebung und -planung und allgemein fir die Erfil-
lung ihrer Pflichten im Bereich der sozialen Leistungsangebote auf aussagekraftige, korrekte
und punktlich gelieferte Daten angewiesen. Dementsprechend wichtig ist es, dass bei Verlet-
zungen der Datenlieferungspflichten Sanktionsmoglichkeiten bestehen.

Mit dieser Regelung kann gegeniber Leistungserbringern, welche gegen gesetzliche Daten-
lieferungspflichten verstossen, eine Sanktion ergriffen werden.

Absétze 2 und 3

Die Hohe der Sanktion ist einerseits abhéngig von der Schwere der Pflichtverletzung und an-
dererseits von der Grisse des Leistungserbringers, die sich insbesondere am Umsatz misst.
Sie liegt im pflichtgem&ssen Ermessen der Behorde. Dabei handelt es sich um eine Verwal-
tungssanktion, und sie wird dementsprechend in einem Verwaltungsverfahren durchgefuhrt.

11.3 Datenverdéffentlichung
Artikel 118

Im Auftrag des Bundes erhebt die GSI bei den Leistungserbringern betriebsbezogene Daten
fur die Statistiken der sozialmedizinischen Institutionen (Betriebsdaten, anonymisierte Perso-
nal- und Patientendaten). Die sozialmedizinischen Institutionen umfassen Altersheime, Pflege-
heime, Behindertenheime, Institutionen fur Suchtkranke und Institutionen fir Menschen mit
psychosozialen Problemen. Die so erhobenen Daten der sozialmedizinischen Institutionen so-
wie weiterer Leistungserbringer (u. a. Spitex) soll die GSI fur administrative und planerische
Zwecke verwenden sowie publizieren konnen. Die vorliegende Bestimmung dient diesbezlig-
lich als Rechtsgrundlage.

Die erhobenen Daten werden so publiziert, dass die einzelnen Leistungserbringer ersichtlich
sind, d. h. namentlich genannt werden. In Abgrenzung dazu liegen Personendaten von naturli-
chen Personen nur in anonymisierter Form vor und werden nicht einzeln, sondern nur in ge-
eigneter, aggregierter Form nach Leistungserbringern publiziert.
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12. Lastenausgleich
12.1 Lastenausgleichsberechtigter Aufwand
Allgemeines

Die in diesem Gesetz geregelten sozialen Leistungsangebote entsprechen den institutionellen
Leistungsangeboten des bisherigen SHG. Deren Finanzierung bleibt dieselbe. Die sozialen
Leistungsangebote, soweit sie eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinden sind,
werden gemeinsam uber den Lastenausgleich getragen. Die Abwicklung erfolgt wie bisher
Uber den Lastenausgleich Sozialhilfe (neu: Lastenausgleich Soziales), der im SHG geregelt
ist. Sie gelten damit als Aufwendungen gemass besonderer Gesetzgebung gemass Artikel 79
Absatz 1 Buchstabe c bzw. Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe f SHG.

Die Lastenausgleichsberechtigung fur besondere Massnahmen und Modellversuche richtet
sich nach dem entsprechenden Bereich bzw. Thema.

Artikel 119 (Aufwendungen des Kantons)

Die Aufwendungen des Kantons fiir die Finanzierung von sozialen Leistungsangeboten ge-
mass diesem Gesetz kdnnen dem Lastenausgleich zugefuhrt werden. Damit sind nicht nur die
direkten Beitrage an die Leistungserbringer gemeint, sondern auch Beitrage, die Leistungs-
empfangern ausgerichtet werden, um Leistungsangebote in Anspruch zu nehmen.

Ausgenommen von der Lastenausgleichsberechtigung sind wie bisher die Aufwendungen im
Bereich Pflege und Betreuung fur erwachsene Menschen mit einem Pflegebedarf sowie die
Transporte zur sozialen Teilhabe. Ebenfalls ausgenommen vom Lastenausgleich sind die An-
gebote fur erwachsene Menschen mit Behinderung.

Artikel 120  (Aufwendungen der Gemeinden)

Die Gemeinden kdnnen ihre anrechenbaren Aufwendungen fiir diejenigen sozialen Leistungs-
angebote, fir die sie zustandig sind, dem Lastenausgleich zufihren. Dafir ist eine Ermachti-
gung der GSI erforderlich.

Fur die sozialen Leistungsangebote gelten grundséatzlich weiterhin die 20 Prozent Selbstbe-
halt, welche die Gemeinden seit 2012 im Bereich der institutionellen Sozialhilfe selbst tragen
mussen. Ein zentrales Argument fiir einen Selbstbehalt ist, dass den Gemeinden, welche ein
Angebot anbieten, ein Standortvorteil entsteht.

Wie gemass bisheriger Praxis keinen Selbstbehalt sollen die Gemeinden tragen mussen bei
den Angeboten im Bereich Obdach und Wohnen sowie Schadensminderung und Uberlebens-
hilfe. Es ist zwar sinnvoll, dass diese Angebote von den Gemeinden bereitgestellt werden,
aber weil die Leistungsempfanger oft aus einem sehr grossen Einzugsgebiet kommen, macht
ein Selbstbehalt wenig Sinn.

Bei den Betreuungsgutscheinen betragt der Selbstbehalt maximal 20 Prozent und kann damit
vom Regierungsrat auch tiefer angesetzt werden (die Mdglichkeit, den Selbstbehalt zu sen-
ken, wurde bereits mit einer indirekten Anderung des SHG via Gesetzes (ber die Sozialhilfe
im Asyl- und Fluchtlingsbereich (SAFG) per 1.7.2020 umgesetzt). Diese Mdglichkeit ist zent-
ral, denn ein Selbstbehalt im Bereich der Betreuungsgutscheine muss auch kritisch gesehen
werden:

Der Selbstbehalt bewirkt, dass Gemeinden (neben den Kosten fir den administrativen Auf-
wand) den Selbstbehalt in ihrem Budget abbilden und daher einen Betrag dafir festlegen
mussen. Dies kann zur Folge haben, dass sich Gemeinden dazu entscheiden werden, die
Gutscheine zu kontingentieren, obwohl der Kanton seine Mitfinanzierung nicht kontingentiert.
Eine Kontingentierung der Gutscheine ist aber aus zwei Griinden suboptimal:
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— Im Gutscheinsystem wird sehr klar gesagt, wer weshalb tGberhaupt wie hohe Gutscheine
erhalt. D.h. wer die Kriterien erfullt, sollte auch einen Gutschein erhalten, entweder zur Er-
maoglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder aufgrund der sozialen Situation.

— Wer die Gutscheine kontingentiert, muss regeln, wie die Gutscheine bei Mangel vergeben
werden, bzw. wie die Warteliste fur Gutscheine bewirtschaftet wird. Dies sowie die Umset-
zung davon steigern den administrativen Aufwand des Systems in einem erheblichen Aus-
mass, das kaum in Relation zu sein scheint mit dem (eher fraglichen) Nutzen des Selbstbe-
halts.

Weiter enthalt der Soziallastenindex, welcher die Grundlage firr die Berechnung des Zuschus-
ses an die Gemeinden mit soziodemografischen Lasten bildet, kein Kriterium, welches den
Bedarf an familienergénzender Betreuung abbildet. Entsprechend ist nicht gewéhrleistet, dass
die Zuschisse Gemeinden mit hohem Kostenaufwand fur Betreuungsgutscheine angemessen
entlasten.

Wirde der Selbstbehalt gesenkt, erhdht sich der lastenausgleichsberechtigte Anteil der Kos-
ten fur Angebote der familienergéanzenden Kinderbetreuung. Des Weiteren wiirde dies unter
Umstanden zu einer Senkung der soziodemografischen Zuschiisse fiihren. Eine allféllige Las-
tenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden wirde aufgrund von Artikel 29b Absatz 1
des Gesetzes vom 27. November 2000 tber den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)® Uiber
den Lastenausgleich «neue Aufgabenteilung» ausgeglichen werden.

12.2 Verfahren
Artikel 121 (Datenlieferung der Gemeinden)

Der Vollzug des Lastenausgleichs ist dem Kanton Ubertragen. Die zustandige Stelle der GSI
vollzieht die Lastenausgleichsabrechnung. Die Gemeinden sind gemass Artikel 32 Absatz 1
FILAG verpflichtet, den zustandigen kantonalen Stellen fur alle kantonalen Lastenausgleichs-
systeme samtliche fir den Vollzug notwendigen Auskiinfte zu erteilen, alle erforderlichen Da-
ten und Unterlagen zur Verfugung zu stellen und bei der Uberprifung der Berechnungsgrund-
lagen mitzuwirken. Angesichts der grossen Anzahl beteiligter Akteure und der Komplexitat der
Materie ist es erforderlich, dass der Kanton tberprifen kann, ob die Eingaben der Gemeinden
im Lastenausgleich korrekt sind.

Artikel 122 (Sanktionen)
Absatz 1

Mit dieser Bestimmung kdnnen Gemeinden sanktioniert werden, die im Rahmen des Lasten-
ausgleichs ihre Pflichten mangelhaft erfllen.

Der Aufwand der Gemeinden, die unberechtigte Eingaben machen, kann ganz oder teilweise
aus dem Lastenausgleich ausgeschlossen werden. Welche Sanktion ergriffen wird, hangt von
den Umsténden des Einzelfalls ab. Die ergriffenen Massnahmen mussen verhaltnismassig
und dem unrechtmassigen Verhalten der Organe der Gemeinde angemessen sein. Der Auf-
wand der Gemeinde kann nur in sehr gravierenden Féllen ganz aus dem Lastenausgleich
ausgeschlossen werden. In der Regel diirfte es darum gehen, diejenigen Aufwendungen aus
dem Lastenausgleich auszuschliessen, fur welche die erforderlichen Angaben nicht geliefert
werden oder fur die falsche Angaben gemacht wurden. Zudem sollen fallige Zahlungen zu-
rickbehalten werden kénnen, bis die ergdnzten oder korrigierten Daten geliefert werden.

Absatz 2

Das Regierungsstatthalteramt kann im Rahmen seiner Gemeindeaufsichtsfunktion weitere
Massnahmen ergreifen.

57 BSG 631.1
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13. Strafbestimmungen
Allgemeines

Die Strafbestimmungen orientieren sich an den Strafbestimmungen des SpVG (Art. 133 ff.).
Zustandig fur den Vollzug sind jeweils die Strafverfolgungsbehdrden des Kantons Bern. Die
zustandige Stelle reicht bei ihnen eine Strafanzeige ein. Gegenulber der verantwortlichen Per-
son konnen die Strafverfolgungsbehorden Bussen bis zu CHF 100 000 aussprechen. Diese
maximale Bussenhohe ist gerechtfertigt. Denn Betriebsbewilligungen dienen dem Gesund-
heitsschutz und damit einem hohen Rechtsgut.

Artikel 123 (Unrechtmassige Leistungen)

Wer Leistungen und Beitrdge unrechtmassig erlangt, hat diese zuriickzuerstatten und macht
sich darUber hinaus strafbar. Fahrlassiges Handeln ist entsprechend der Regelung von Artikel
12 Absatz 1 StGB nicht strafbar.

Artikel 124 (Falsche Angaben bei Betriebsbewilligungen)

Diese Bestimmung dient der Durchsetzung der Aufsicht tiber die Leistungserbringer. Die vor-
liegende Bestimmung sieht Strafen vor, wenn unwahre Angaben im Zusammenhang mit dem
Bewilligungserwerb, mit Bewilligungseinschrankungen oder Bewilligungsentziigen gemacht
werden.

Artikel 125  (Handeln als Leistungserbringer ohne Bewilligung)
Absatz 1

Wird eine bewilligungspflichtige Tatigkeit ohne Bewilligung erbracht, wird die verantwortliche
Person bestraft und nicht etwa der Leistungserbringer, der in der Regel eine juristische Per-
son ist. Der Leistungserbringer wird durch die Verwaltungssanktionen getroffen.

Artikel 126 (Verletzung anderer Pflichten aus diesem Gesetz)

Dieses Gesetz enthalt an verschiedenen Stellen Pflichten der Leistungserbringer. Die vorlie-
gende Bestimmung verankert, dass fiir den Fall einer Pflichtverletzung die verantwortliche
Person in einem Strafverfahren bestraft werden kann. Dies tritt kumulativ zu einer allfalligen
verwaltungsrechtlichen Sanktion aufgrund derselben Pflichtverletzung.

Die Bussenhdhe wird im Wiederholungsfall erhéht, sofern die gleiche Person nochmals fir die
gleiche Pflichtverletzung verantwortlich ist. Dabei geht es darum, der Einhaltung von Pflichten
Nachachtung zu verschaffen.

Artikel 127 (Widerhandlung in Betrieben)
Absatz 1

Diese solidarische Haftung fur Bussen, Gebuhren und Kosten verhindert, dass Sanktionen al-
lein auf die strafbaren Personen abgewalzt werden. Auch die Leistungserbringer bzw. ihre
Tragerschaften haben wegen der sie treffenden Solidarhaft ein Interesse daran, die in diesem
Gesetz verankerten Pflichten einzuhalten.

Absatz 2

Im Strafverfahren, das die Strafverfolgungsbehérden in Anwendung des Strafprozessrechts
gegen die natirliche Person fuihren, stehen dem Leistungserbringer bzw. seinem Trager die
Rechte einer Partei zu.

14. Rechtspflege
Artikel 128
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Dieser Artikel dient in erster Linie der Information und der Klarstellung. Fir den Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes gelten die Uiblichen Regelungen der bernischen Verwaltungsrechts-
pflege, sofern das Gesetz keine Abweichungen vorsieht. Soweit die zustandigen Stellen des
Kantons im Rahmen ihrer Tatigkeiten gestitzt auf das SLG Verfugungen erlassen, kdnnen
diese auf dem Verwaltungsbeschwerdeweg angefochten werden.

15. Ausgabenbewilligungen

Nach Artikel 76 des bisherigen SHG werden Beitrage an Leistungserbringer, die im Auftrag
der GSI Leistungen anbieten oder erbringen, abschliessend vom Regierungsrat bewilligt. Die-
ser hat die Ausgabenbefugnis an die GSI delegiert (Art. 26 Abs. 3 der bisherigen SHV).

Mit diesem Kapitel wird der als Postulat iberwiesenen Motion 051-2014 Muller (Bowil, SVP)
,Die Finanzkompetenz des Regierungsrates ist zu korrigieren!” nachgekommen. In dieser wird
eine Uberprifung des bisherigen Artikels 76 SHG gefordert.

Die Ausgabenbefugnisse gemass diesem Gesetz werden abschliessend in diesem Kapitel ge-
regelt.

Artikel 129  (Rahmenkredit)
Allgemeines

Mit dieser Bestimmung soll dem Grossen Rat eine grossere Einflussmaoglichkeit eingerdumt
werden, ohne dass er mit zahlreichen Einzelgeschéaften aus der GSI belastet wird.

Dem Grossen Rat wird damit die maximale noch praktikable Einflussnahme ermdéglicht. Im
Rahmenkredit sind Beitrage enthalten, die in einem gewissen Umfang planbar sind. Es han-
delt sich um neue Ausgaben, bei denen ein Ermessensspielraum besteht (Art. 48 Abs. 1
FLG®®). Die Genehmigung des Rahmenkredits durch den Grossen Rat ermdglicht, dass die
Handlungsfelder im Voraus priorisiert werden und dass die Gelder im Sinne des Grossen Rats
eingesetzt werden. Zu berucksichtigen sind allfallige verfassungsrechtlichen Anspriiche (ins-
besondere auf unentgeltlichen Grundschulunterricht und Hilfe in Notlagen).

Absétze 1 und 2

Fur die in den Absétzen 1 und 2 genannten Leistungsangebote beschliesst der Grosse Rat
auf Grundlage der Planung der GSI einen Rahmenkredit fur vier Jahre. Pro Bereich wird ein
einzelner Rahmenkredit gewahrt. Die Bereiche entsprechen den verschiedenen Leistungsan-
geboten gemass diesem Gesetz.

Die Kosten fir die Leistungsangebote fiir erwachsene Menschen mit Pflegebedarf tragt der
Kanton alleine.

Die Ausgaben gemass Absatz 2 unterliegen dem Lastenausgleich. Entsprechend muss der
Rahmenkredit nur fir den Kantonsanteil gewahrt werden, wobei das Nettoprinzip gemass Arti-
kel 45 Absatz 1 FLG zur Anwendung gelangt. Die Ausgaben der Gemeinden werden grund-
satzlich von den zustadndigen Gemeindeorganen bewilligt und von der GSI dem Lastenaus-
gleich zugefuhrt.

Absatz 3

Die GSI I16st den Rahmenkredit mit Ausfihrungsbeschliissen aus. Sie hat jahrlich im Ge-
schaftsbericht Rechenschaft Gber die Verwendung des Rahmenkredits abzulegen (Art. 53
FLG).

%8 Gesetz vom 26. Marz 2002 (iber die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0)
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Artikel 130  (Weitere Ausgabenbewilligung)
Absatz 1

Im Gegensatz zu den Leistungen gemass Artikel 129 geht es in den Handlungsfeldern der
Opferhilfe, Aus- und Weiterbildung sowie Restfinanzierung Pflege um die Erfullung einer ge-
setzlich verankerten Pflicht und damit um gebundene Ausgaben. Entsprechend kénnen die
Betrage nicht durch einen Rahmenkredit begrenzt werden. Aus diesem Grund soll die Kompe-
tenz zur Bewilligung dieser Gelder bei der GSI liegen.

Absatz 2

Bei Investitionsbeitragen ist eine Steuerung mittels Mehrjahresplan nicht sinnvoll. Ebenfalls
erscheint es nicht effizient und zu zeitaufwandig, den Grossen Rat mit jedem einzelnen Pro-
jekt von teils untergeordneter Bedeutung zu befassen. Aus diesem Grund ist es zweckmassig,
dass der Regierungsrat die Beitrage bewilligt. Zu diesem Zweck beantragt die GSI beim fir
die Ausgabe zustandigen Organ die Ausgabenbewilligung und gewéhrt anschliessend den
Beitrag mittels anfechtbarer Verfugung.

Investitionsbeitrage werden in Zukunft abnehmen, da sowohl im Altersbereich als auch in der
Behindertenhilfe die Infrastruktur subjektbezogen finanziert wird. Auch im Kinder- und Jugend-
bereich soll in den nachsten Jahren ein Wechsel zu einer Infrastrukturfinanzierung tiber Pau-
schalen erfolgen.

Absatz 3

Alle weiteren Ausgaben sollen sich nach der Gesetzgebung Uber die Steuerung von Finanzen
und Leistungen richten. Dabei handelt es sich prim&r um Aufgaben, die nicht unter die sozia-
len Leistungsangebote fallen.

16.  Ausfuhrungsbestimmungen
Artikel 131

Der Regierungsrat erhéalt hiermit die Befugnis, die gesetzlichen Bestimmungen auf Verord-
nungsebene néher zu regeln. Das Gesetz enthalt vielerorts bereits eigene Bestimmungen, die
dem Regierungsrat diese Kompetenz einrdumen, allerdings jeweils nur flir einen bestimmten
Themenbereich. Die vorliegende Bestimmung gilt deshalb als Generalklausel, sofern in einem
bestimmten Gebiet eine regierungsratliche Regelungskompetenz fehlen sollte. Absatz 2 ent-
halt zudem die Moglichkeit der Subdelegation, wobei der Regierungsrat nach Artikel 43 OrG
nur an die GSI subdelegieren darf in Bereichen, die stark technischen Charakter haben, rasch
wechselnden Verhéltnissen unterworfen oder von untergeordneter Bedeutung sind.

Beispielsweise kann der Regierungsrat seine Regelungskompetenzen im Bereich der nicht-
universitaren Aus- und Weiterbildung an die GSI durch Verordnung Ubertragen. Ein anderes
Beispiel, das bereits heute so umgesetzt ist, ist die Delegation von Ausfiihrungsbestimmun-
gen zur Berechnung von Betreuungsgutscheinen.
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17. Ubergangsbestimmungen
17.1 RuUckerstattung
Artikel 132

Mit diesem Artikel wird festgehalten, dass die in diesem Gesetz verankerte Rickerstattungs-
pflicht auch fir diejenigen Staatsbeitrage gilt, welche fir institutionelle Leistungsangebote ge-
mass dem bisherigen SHG ausgerichtet wurden.

17.2 Kinder und Jugendliche mit besonderem Pflege-, Betreuungs- oder Bildungsbedarf

Aufgrund der Zersplitterung und Unubersichtlichkeit der sozialpddagogischen Landschaft im
Kanton Bern, namentlich des stationdren Bereichs, lancierte der Regierungsrat in Umsetzung
der Motion 221-2011 (Kneubuhler, Nidau FDP) unter der Federfihrung der DIJ das kantonale
Projekt ,Optimierung der erganzenden Hilfen zur Erziehung im Kanton Bern* (OeHE).

Ziel des Projekts war die Entwicklung und Ausgestaltung eines einheitlichen, aufeinander ab-
gestimmten Finanzierungs-, Steuerungs- und Aufsichtssystems von ambulanten und station&-
ren sozialpadagogischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich an Kinder und Ju-

gendliche und indirekt auch an deren Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigte richten.

Die Sonderschulbildung wurde bisher im SHG geregelt. Kiinftig soll sie als Teil der Volks-
schule und nicht mehr als Teil der Sozialhilfe verstanden werden. Der Bereich der Sonder-
schulbildung wird kinftig im Volksschulgesetz (VSG) verankert werden und die Zustandigkeit
fur diesen Bereich an die BKD lbergehen. Indem Regel- und Sonderschulen in Zukunft unter
dem Dach ,Volksschule® stehen werden, wird die Sonderschulbildung einfacher, Gbersichtli-
cher und besser steuerbar.

Die Leistungen dieses Kapitels werden kinftig Teil der «erganzenden Hilfen zur Erziehung»
bzw. der Volksschule. Aus diesem Grund wurden am vorliegenden Kapitel keine inhaltlichen
Anderungen im Vergleich zum heutigen SHG vorgenommen. Das heutige System soll so
lange fortgefiihrt werden konnen, bis das neue E-KFSG bzw. die Anderungen des VSG in
Kraft treten.

Artikel 133  Leistungsangebote
— Die GSI sorgt fiir ein Angebot an Heimen fur Kinder und Jugendliche. (Bst. a)

— Zuden sonderpaddagogischen Massnahmen zahlen ambulante padagogisch-therapeutische
Massnahmen wahrend der obligatorischen Schulzeit sowie die Sonderschulung fur Kinder
und Jugendliche mit einem behinderungsbedingten oder sonstigen besonderen Bildungs-
bedarf. In diesem Zusammenhang entstehende Kosten fiir Transporte kénnen ebenfalls
Ubernommen werden. (Bst. b)

Artikel 134  Finanzierung

Solange die GSI zustandig ist, erfolgt die Finanzierung wie bisher. Es ist nicht sinnvoll, fir die
kurze Ubergangsdauer den Finanzierungsmechanismus zu andern.

Der Kanton gewahrt Beitrage an die Leistungserbringer. In der Regel wird ein Leistungsvertrag
abgeschlossen. Die Entschadigung kann auch auf der Basis eines Tarifvertrags mit den Berufs-
verbanden erfolgen. Ausnahmsweise werden die Kosten fiir die Leistungen im Einzelfall fest-
gelegt. Im Bereich Sonderpadagogik werden vereinzelt Kosten direkt an die Eltern ausgerichtet
(z. B. Transportentschadigung).

Die Beitrage werden dem Lastenausgleich Soziales zugefihrt. Zustandig fur die Ausgabebewil-
ligung ist der Regierungsrat.

Artikel 135  Bewilligung und Aufsicht

Die entsprechenden Heime und Sonderschulen werden bis zum Inkrafttreten des E-KFSG bzw.
des revidierten VSG von der zustandigen Stelle der GSI bewilligt und beaufsichtigt.
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17.3 Platze in Kindertagesstatten mit sozialpadagogischer Ausrichtung fur schulpflichtige
Kinder

Artikel 136

Bisher konnten Gemeinden ausnahmsweise nach Artikel 9 Absatz 2 ASIV Platze fir schul-
pflichtige Kinder in Kindertagesstatten subventionieren, wenn die Betreuung in einer Kinderta-
gesstatte mit einer speziellen sozialpadagogischen Ausrichtung erfolgt und die einzelnen Kin-
der dort mindestens an drei Tagen pro Woche betreut werden. Es handelt sich dabei um die
sogenannten Tagis. Wahrend einer Ubergangsfrist soll das weiterhin moglich sein, jedoch nur
fur Gemeinden, die bereits bisher solche Platze angeboten und Uber den Lastenausgleich ab-
gerechnet haben. Anschliessend richtet sich eine allfallige Finanzierung nach dem E-KFSG.

17.4 Bewilligungen
Artikel 137 (Betriebsbewilligung fiir Heime und Spitex-Organisationen)
Absatz 1

Nach bisherigem Recht erteilte Bewilligungen bleiben gliltig. Leistungserbringer, welche neu
eine Bewilligung beantragen, haben die Voraussetzung von Anfang an zu erftllen.

Absatz 2

Die Pflicht, dass die operative Leitung von der Tragerschaft unabhangig ist, ergibt sich aus Ar-
tikel 95 Absatz 2.

Artikel 138  (Betriebsbewilligung fir Kindertagesstatten)

Gestutzt auf das bisherige Recht gewahrte Betriebsbewilligungen bleiben wahrend einer
Ubergangsfrist von zwei Jahren gultig. Damit eine llickenlose Bewilligung gewahrt wird, muss
das neue Bewilligungsgesuch sechs Monate vor Ablauf der Ubergangsfrist eingereicht wer-
den.

Kitas, welche vor der Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem von den Gemeinden
oder von der GSI beaufsichtigt wurden, verfligen lUber keine Betriebsbewilligung. Faktisch er-
fullen sie aber alle Bewilligungsvoraussetzungen, da sie andernfalls nicht subventioniert wor-
den wéren. Bis ihnen eine Bewilligung gestitzt auf das neue Recht ausgestellt wurde, unter-
stehen sie der Aufsicht der Gemeinde.

Die bisherigen privaten Kitas verfliigen lber eine Betriebsbewilligung des KJA. Der Regie-
rungsrat legt fest, ab welchem Zeitpunkt die Zustéandigkeit der Aufsicht zur zustandigen Stelle
der GSI wechselt. Voraussichtlich wird ein gestaffelter Ubergang angestrebt. Bis dahin werden
die Kitas von derjenigen Stelle beaufsichtigt, die bisher die Aufsicht wahrgenommen hat. Neu
offnende Kitas erhalten direkt eine Bewilligung nach diesem Gesetz.

18. Schlussbestimmungen
Artikel 139 (Anderungen von Erlassen)

7.2 Gesetz betreffend die Einfuhrung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG
ZGB)

Artikel 20b  (Beratungsstellen)

Die institutionellen Leistungsangebote, welche bisher im SHG geregelt wurden, werden neu
als soziale Leistungsangebote im SLG geregelt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung des
Verweises.

Artikel 26a
Der bisherige Artikel 26a EG ZGB regelt die Aufsicht Uber die Tages- und Pflegeeltern.
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Die bisherige Regelung bezlglich Tagesfamilien mit bis zu 5 Platzen soll vorerst weitergefihrt
werden und wird unverandert ins SLG ibernommen (keine Anderung bei den Zustandigkeiten
und der Durchfuihrung der operativen Aufsicht). Mit der Uberfiihrung ins SLG wird aber bereits
die Absicht gezeigt, die Aufsicht Uber die familienergdnzende Kinderbetreuung mittelfristig aus
einer Hand zu bieten und eine Bewilligungspflicht fir TFO zu prufen.

Die Regelung betreffend Pflegefamilien wird ins E-KFSG uberfiihrt und Artikel 26a EG ZGB
wird sodann vollstédndig aufgehoben.

Artikel 109b (Gesetzliche Grundpfandrechte; 3. Zu Gunsten anderer Trager 6ffentlicher Aufga-
ben)

Buchstabe b, welcher das gesetzliche Grundpfandrecht zu Gunsten der Tragerschaft des So-
zialdienstes vorsieht, wird aufgehoben.

Artikel 109d (Gesetzliche Grundpfandrechte; 5. Wirksamkeit)

In Absatz 1 Buchstabe a ist durch die Aufhebung von Artikel 109b Buchstabe b ebenfalls eine
entsprechende Anpassung notwendig.

7.3 Gesetz Uber den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG)

Artikel 74

Die sozialen Leistungsangebote (u. a. Heime), welche bisher im SHG geregelt wurden, wer-
den neu im SLG geregelt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung des Verweises.

7.4 Gesetz Uber den Justizvollzug (JVG)

Artikel 14

Die Bewilligungsvoraussetzungen fir Heime, welche bisher im SHG geregelt wurden, werden
neu im SLG geregelt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung des Verweises.

7.5 Gesetz Uber den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)

Artikel 21b und 22, Anhang 1 G

Die Anpassungen sind notwendig aufgrund des neuen Artikeltitels von Artikel 25.

Artikel 25 Soziales

Uber den Lastenausgleich «Sozialhilfe» werden nicht nur Angebote der Sozialhilfe im engeren
Sinn finanziert, sondern Leistungen im Aufgabenbereich «Soziales». Diese wurden urspriing-
lich grosstenteils im Sozialhilfegesetz geregelt. Inzwischen wurde diese Konzeption aufgebro-
chen und verschiedene Gesetze enthalten Leistungen, die dem Lastenausgleich Sozialhilfe
zugefiuhrt werden. Um zum Ausdruck zu bringen, dass diese nicht nur die Sozialhilfe im enge-
ren Sinn umfassen, wird der Artikeltitel umbenannt in «Soziales».

Aus Transparenzgrinden werden in Absatz 1a zudem neu die Gesetze aufgezahlt, die Ange-
bote enthalten, die in den Lastenausgleich Soziales einfliessen. Materiell ergeben sich
dadurch keine Anderungen. Uber den Lastenausgleich Soziales werden die gleichen Leistun-
gen hélftig durch Kanton und Gemeinden getragen wie bisher.

7.6 Gesundheitsgesetz (GesG)

Artikel 16a (2 Ausnahmen)

Die sozialen Leistungsangebote (u. a. Heime), welche bisher im SHG (bzw. im vormaligen
Gesetz Uber das Flrsorgewesen) geregelt wurden, werden neu im SLG geregelt. Entspre-
chend erfolgt eine Anpassung des Verweises.
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7.7 Spitalversorgungsgesetz (SpVG)
Artikel 106  (Pflicht)
Absatz 1

Mit dieser Anderung wird prazisiert, dass die Aus- und Weiterbildungsleistungen von Leis-
tungserbringern in den vom Regierungsrat bezeichneten Gesundheitsberufen nur dann zur
Erfullung der geforderten Ausbildungsleistung anerkannt werden, wenn die verfigbaren Aus-
und Weiterbildungsplatze des Leistungserbringers fur die im Kanton Bern gelegenen Bil-
dungsanbieter bereitgestellt wurden.

Die Ausbildungskapazitat der im Kanton Bern gelegenen Bildungsanbieter fur die versor-
gungsnotwendigen Gesundheitsberufe orientiert sich an der Versorgungsplanung gemass
Spitalversorgungsgesetz. In fast allen nichtuniversitaren Aus- und Weiterbildungen ist die
Rekrutierung von geniigend praktischen Ausbildungsplatzen schwierig und mit einem grossen
Aufwand fur die Bildungsanbieter verbunden. Unbedingt verhindert werden soll, dass Ler-
nende/Studierende an bernischen Schulen abgewiesen werden miissen, weil vorhandene
Praktikumsplatze im Kanton Bern mit Lernenden/Studierenden besetzt werden, welche ihre
Ausbildung an ausserkantonalen Schulen absolvieren.

Die Erfahrung zeigt, dass Lernende/Studierende ausserkantonaler Bildungsanbieter nach Ab-
schluss der Ausbildung im Schulstandortkanton verbleiben. Aus diesem Grund soll die prakti-
sche Ausbildungsleistung der Leistungserbringer nur dann als Erfillung der Ausbildungsver-
pflichtung anerkannt werden, wenn die Aus- und Weiterbildungsplatze fir im Kanton Bern ge-
legene Bildungsanbieter bereitgestellt werden.

Absatz 2

In diesem Absatz wird neu festgehalten, dass praktische Aus- und Weiterbildungsplatze, wel-
che fur ausserhalb gelegene Bildungsanbieter bereitgestellt werden, nur dann im Rahmen der
Erflllung der Ausbildungspflicht anerkannt werden, wenn kein bernischer Bildungsanbieter fiir
diesen Beruf vorhanden ist. Zurzeit betrifft dies nur den Fachhochschulstudiengang Ergothe-
rapie, der in der deutschsprachigen Schweiz ausschliesslich an der Fachhochschule Win-
terthur (ZHAW) angeboten wird. Leistungserbringer, welche Ausbildungsplatze fir den Studi-
engang Ergotherapie an der ZHAW bereitstellen, werden daher mit Ausbildungspunkten aner-
kannt und in Franken entschadigt.

Ebenfalls anerkannt werden Ausbildungsplatze fiir Lernende und Studierende des franzo-
sischsprachigen Kantonsteils, wenn die entsprechende Ausbildung im Kanton Bern nicht auf
Franzoésisch angeboten wird.>®

Die in Artikel 106 vorgenommenen Anpassungen bergen keine Nachteile fur Lernende und
Studierende aus dem Kanton Bern, die eine ausserkantonale Schule besuchen. Aufgrund der
bestehenden Schulabkommen wie der interkantonalen Vereinbarung vom 3. September 2014
tber Beitrage an die Bildungsgange der Hoheren Fachschulen (HFSV)® oder der interkanto-
nalen Fachhochschulvereinbarung vom 23. November 2004 (FHV)®! besteht die Moglichkeit
fur die Berner Wohnbevdlkerung, sich in der ganzen Schweiz ausbilden zu lassen (volle Frei-
zugigkeit). Entscheidet sich z. B. eine Person mit stipendienrechtlichem Wohnsitz im Kanton
Bern, eine HF-Pflegeschule im Kanton Zirich zu besuchen, Gbernimmt der Wohnsitzkanton
Bern die entsprechenden Schulkosten fir den Theorieunterricht. In diesen Schulabkommen

%% Eine besondere Situation besteht im Berner Jura, wo nur die Pflege- und Betreuungsausbildungen
(AGS, FaGe und HF-Pflege) in bernischen Schulen auf Franzdsisch angeboten werden. Alle tbrigen
nichtuniversitaren Gesundheitsausbildungen werden von ausserkantonalen Bildungsanbietern in der
Romandie angeboten.

0 BSG 439.175-1

®1 BSG 439.21-1
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sind keine Regelungen zur praktischen Ausbildung enthalten. In der Regel findet die prakti-
sche Ausbildung im Einzugsgebiet des ausserkantonal gelegenen Bildungsanbieters statt und
tangiert die bernischen Aus- und Weiterbildungsplatze nicht.

Artikel 107, 108 und 109

Es handelt sich um rein redaktionelle Anderungen, die nur den franzésischen Gesetzestext
betreffen.

Artikel 110  (Ausgleichszahlung)
Absatz 2

Mit der vorgenommenen Anpassung wird der Berechnungsmodus zur Ermittlung der Aus-
gleichszahlung im Einverstandnis mit der Branche neu geregelt. Unter Beriicksichtigung der
Tatsache, dass die vom Regierungsrat bezeichneten Aus- und Weiterbildungen fir die nicht-
universitaren Gesundheitsberufe unterschiedlich entschadigt werden, wird die Ausgleichszah-
lung nicht mehr aufgrund der Differenz zwischen der im Leistungsvertrag errechneten Abgel-
tung in Franken und der aufgrund der effektiven Ausbildungsleistung erzielten Abgeltung in
Franken berechnet.

Neu wird dafur in Absatz 2 die prozentuale Differenz zwischen im Leistungsvertrag festgeleg-
ter und im Rechnungsjahr erbrachter effektiver Aus- und Weiterbildungsleistung in Punkten
zur massgebenden Berechnungsgrosse der Ausgleichszahlung. Uberschreitet ein Leistungs-
erbringer den vom Regierungsrat festgelegten Toleranzwert, wird die festgestellte prozentuale
Punktedifferenz mit der im Leistungsvertrag errechneten Abgeltung in Franken multipliziert.
Fir die Festlegung der Ausgleichszahlung wird dieser Wert dann verdreifacht.

Das folgende Beispiel illustriert die Berechnung der Ausgleichszahlung:

Verfligte Ausbildungsleistung (Ausbildungspunkte) 210 Punkte

Durch den Regierungsrat festgelegter Toleranzwert 10 %

Féallige Ausbildungsleistung 189 Punkte

Erreichte Ausbildungsleistung 173 Punkte (82.38 %)
Prozentuale Differenz zwischen verfugter und erreichter Leistung 17.62 %

Fallige Ausbildungsleistung unterschritten (ja / nein) Ja
Ausgleichszahlung (ja / nein) Ja

Mit Leistungsvertrag verfugte Ausbildungsentschadigung CHF 22°500.--

Davon 17.62 % CHF 3'964.50
Ausgleichszahlung = 3fache Differenz CHF 11‘893.50

Mit dieser Regelung ist nun ein direkter Zusammenhang zwischen der erbrachten Ausbil-
dungsleistung und der Berechnung der Ausgleichszahlung hergestellt, indem die prozentuale
Leistungsabweichung zum massgebenden Faktor wird. Die unterschiedlichen Abgeltungen flr
die einzelnen Ausbildungsleistungen gemass Anhang 4 SpVV haben somit keinen Einfluss
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mehr auf die Berechnung der Ausgleichszahlung. Die Berechnung der Ausbildungsleistung
mit diesen Abgeltungspauschalen pro Praktikumswochen erfolgt unverandert.

Abséatze 3 und 4

Aus systematischen Griinden wird Satz 2 von Absatz 3 als separater neuer Absatz 5 einge-
fuhrt. Absatz 4 wird rein sprachlich angepasst, ohne materiell-rechtliche Auswirkungen.

Absatz 5

Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, bei der Berechnung der Ausgleichszahlung zwischen
einer geringfuigigen Uberschreitung des Toleranzwertes und einer massiven Verletzung der
Ausbildungspflicht zu unterscheiden. Eine nach der Hohe der Uberschreitung des Toleranz-
wertes abgestufte Ausgleichszahlung kann der Regierungsrat in der SpVV festlegen.

Artikel 113  (Voraussetzungen)

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anderung, die nur den franzosischen Gesetzestext
betrifft.

Artikel 115  (Modellversuche)

Da Teile des bisherigen SHG ins SLG aufgenommen werden, wird der Verweis erganzt.

7.8  Arbeitsmarktgesetz (AMG)
Artikel 14 (Datenbearbeitung und —bekanntgabe)

Die Angebote des SHG zur Beschaftigung, Arbeitsvermittiung und beruflichen Wiedereinglie-
derung werden neu im SLG geregelt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung des Verweises in
Absatz 1 Buchstabe b.

7.9 Gesetz Uber die 6ffentliche Sozialhilfe (SHG)
Artikel 3 (Wirkungsziele)

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anderung, die nur den franzoésischen Gesetzestext
betrifft.

Artikel 4 (Massnahmen)

Bisher waren im SHG samtliche institutionellen Leistungsangebote geregelt. Bis auf eine Aus-
nahme sind diese neu im SLG verankert. Einzig die Bereitstellung und Finanzierung der Ange-
bote fir erwachsene Menschen mit Behinderung verbleiben noch im SHG. Aus diesem Grund
waren die SHG-Bestimmungen so anzupassen, dass sie neu nur noch fur diese gelten.

Artikel 8 bis 8c

Diese Bestimmungen sind aufzuheben, denn neu werden ihre Inhalte in den Artikeln 55a bis
55e geregelt.

Artikel 9, 14 und 15

Bisher waren im SHG samtliche institutionellen Leistungsangebote geregelt. Bis auf eine Aus-
nahme sind diese neu im SLG verankert. Einzig die Bereitstellung und Finanzierung der Ange-
bote fur erwachsene Menschen mit Behinderung verbleiben noch im SHG. Aus diesem Grund
waren die SHG-Bestimmungen so anzupassen, dass sie neu nur noch fiir diese gelten. Bei
den Artikeln 9 und 14 wurden im Ubrigen rein redaktionelle Anderungen vorgenommen, die
nur den franzésischen Gesetzestext betreffen.
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Artikel 17 (2. Aufgaben)
Absatz 5

Die Gemeinden kdénnen der Sozialbehdrde weiterhin Aufgaben im Bereich der sozialen Leis-
tungsangebote tbertragen.

Artikel 17a  (Tragerschaft des Sozialdienstes)
Absatz 1

Die Tragerschaft eines Sozialdienstes nimmt die Rechte und Pflichten des Sozialdienstes
wahr. Bei Gemeinden mit einem Sozialdienst (kommunale Sozialdienste) ist die Gemeinde
gleichzeitig die Tragerschaft des Sozialdienstes.

Absatz 2

Bilden mehrere Gemeinden einen gemeinsamen Sozialdienst, missen sie die Tragerschaft
bestimmen. Bei einem Sozialdienst mit diversen Anschlussgemeinden ist die Sitzgemeinde
oder die Verbandsgemeinde die Tragerschaft. Moglich ist auch, dass beispielsweise von den
Anschlussgemeinden ein Tragerschaftsverein gegriindet wird.

Artikel 18 (Sozialdienst 1. Organisation)

Die Besoldungskosten der Sozialdienste werden seit 2017 mittels Pauschalen abgegolten
(Art. 34c ff. SHV). Als Folge davon erlasst der Regierungsrat keine Vorgaben mehr betreffend
Stellenbemessung.

Artikel 19 (2. Aufgaben)
Absatz 1, Buchstabe a

Eine wichtige Aufgabe der Sozialdienste ist die Pravention. Sie dient dazu, aufwandigere und
teurere spatere Sozialhilfefalle zu verhindern. Erfasst sind einerseits die praventiven Beratun-
gen im Bereich der individuellen Sozialhilfe (z. B. Vermittlung von anderen Hilfsangeboten o-
der Vermittlung von einmaligen finanziellen Beitr&gen aus speziellen Fonds; Unterstiitzung bei
der Vermogensverwaltung).

Andererseits ist es auch Aufgabe der Sozialdienste, praventive Beratungen im Bereich des
freiwilligen Kindesschutzes zu leisten, solange noch kein Kindesschutzfall vorliegt. Dazu ge-
horen beispielsweise die Risikoeinschatzung von vermuteten oder bestehenden Kindeswohl-
gefahrdungen oder die Abklarungen von Gefahrdungsmeldungen. Diese Aufgaben, welche
bereits bisher von den Sozialdiensten wahrgenommen wurden, werden nun ausdricklich fest-
gehalten.

Die Finanzierung des freiwilligen Kindesschutzes soll jedoch Uberprtift und allenfalls zu einem
spateren Zeitpunkt angepasst werden.

Artikel 19b  (Interinstitutionelle Zusammenarbeit)

Das AMG regelt die zulassigen Informationsfliisse in der 11Z. Zur Préazisierung wird Absatz 3
dahingehend erganzt, dass das Sozialhilfegeheimnis diesen Bestimmungen nicht entgegen-
steht.

Artikel 21 und 32

Bisher waren im SHG samtliche institutionellen Leistungsangebote geregelt. Bis auf eine Aus-
nahme sind diese neu im SLG verankert. Einzig die Bereitstellung und Finanzierung der Ange-
bote fir erwachsene Menschen mit Behinderung verbleiben noch im SHG. Aus diesem Grund
waren die SHG-Bestimmungen so anzupassen, dass sie neu nur noch fur diese gelten.
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Artikel 31la  Obergrenzen fir Wohnkosten

Die Wohnkosten machen rund einen Drittel der wirtschaftlichen Hilfe aus. Obwohl viele Ge-
meinden bzw. Sozialdienste bereits heute Obergrenzen fir die Wohnkosten festgelegt haben,
bestehen nach heutiger Regelung keine rechtlichen Vorgaben zur Begrenzung der Wohnkos-
ten. Mit diesem Artikel sollen die Sozialbehérden neu verpflichtet werden, Obergrenzen fir
Wohnkosten festzulegen. Dabei haben sie den aktuellen Wohnungsmarkt der Region zu be-
rucksichtigen. Damit wird sichergestellt, dass die Obergrenzen realistisch festgesetzt werden
(weder zu tief noch zu hoch). Nach Absatz 2 sind die Sozialbehdrden verpflichtet, der zustan-
digen Stelle der GSI die flr das jeweilige Jahr geltenden Obergrenzen zu melden. Sollte eine
Sozialbehotrde wider Erwarten Obergrenzen festlegen, die sich weit neben dem aktuellen
Wohnungsmarkt befinden — seien diese zu tief, um Sozialhilfeempfangenden das Finden einer
Wohnung zu erschweren und sie somit zu einem Wegzug aus der Gemeinde zu bewegen o-
der seien diese zu hoch, was ungerechtfertigt zu héheren Kosten fuihren kénnte — und wiirde
eine formlose Intervention der GSI zu keiner Verbesserung fihren, misste gepruft werden, ob
mit den nach der Gemeindegesetzgebung zur Verfligung stehenden Aufsichtsinstrumenten
interveniert werden musste (Aufsicht durch die Regierungsstatthalterinnen und —statthalter).

Da sich der Wohnungsmarkt dynamisch verandern kann, missen die Sozialbehdrden die
Obergrenzen regelmassig Uberprufen. Je nach Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt durfte
eine jahrliche Uberprifung sinnvoll sein.

Artikel 34 Wirtschaftliche Hilfe bei vorhandenem Verméogen

Der bisherige Artikel 34 wird zur besseren Lesbarkeit in zwei thematisch getrennte Artikel auf-
geteilt (Art. 34 und 34a) und im Bereich der Ausrichtung wirtschaftlicher Hilfe bei vorhande-
nem Grundstiicksvermégen prazisiert. Personen, die trotz Grundeigentum von der Sozialhilfe
unterstitzt werden missen, sind zur Rickerstattung der gewahrten Unterstlitzung zu ver-
pflichten, sobald die Vermdgenswerte realisierbar sind oder realisiert werden (vgl. Art. 40 Abs.
2 SHG). Dieser Grundsatz ist unbestritten.

Grosse Schwierigkeiten hat in der Praxis jedoch das gesetzliche Grundpfandrecht zur Siche-
rung des Rickforderungsanspruchs nach Artikel 40 Absatz 2 SHG an den Grundstiicken der
Hilfeempfangerinnen und Hilfeempfanger bereitet (Art. 109 Bst. b EG ZGB). Insbesondere ist
ein bernisches Regionalgericht in seinem Urteil vom 14. Oktober 2014 zum Schluss gekom-
men, dass ein gesetzliches Grundpfandrecht fir Sozialhilfeleistungen bundesrechtswidrig und
damit unzuléssig sei, da der von Artikel 836 ZGB geforderte unmittelbare Sachzusammen-
hang zwischen der zu sichernden Forderung und dem Grundstiick fehlt. Zu diesem Schluss
kam das Gericht u.a. auch gestitzt auf eine Stellungnahme des Eidgendssischen Amtes flr
Grundbuch- und Bodenrecht vom Herbst 2014, in welchem dieses sich gegen die Zulassigkeit
einer Absicherung von Sozialhilfeforderungen mittels gesetzlichem Grundpfand ausspricht.
Die juristische Lehre hat ebenfalls seit langerer Zeit Bedenken gegentiber gesetzlichen grund-
pfandrechtlichen Absicherungen von Forderungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Grundstiick stehen, geaussert.

Bei dieser massiven Kritik an der geltenden Regelung drangt sich eine Revision der selbigen
auf.

Artikel 34 Absatz 1 halt am geltenden Grundsatz fest, wonach wirtschaftliche Hilfe ausnahms-
weise auch gewéhrt werden kann, wenn Vermogenswerte vorhanden sind, deren Realisierung
zum Zeitpunkt des Gesuchs nicht méglich oder nicht zumutbar ist.

In Absatz 1a wird neu festgehalten, dass bei Vorhandensein von Grundstiicken zur Sicherung
der Rickerstattungsforderung grundsatzlich ein Vertrag auf Errichtung eines Grundpfand-
rechts abzuschliessen und ins Grundbuch einzutragen ist. Damit erfolgt gegeniiber der heuti-
gen Regelung ein Systemwechsel: Neu soll nicht mehr ein gesetzliches Grundpfandrecht ent-
stehen, vielmehr soll kiinftig eine rechtsgeschéftliche Sicherung der Riickerstattungsforderung
erfolgen. Entsprechend ist vorgesehen, Artikel 109b Buchstabe b EG ZGB aufzuheben.
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Vom Grundsatz kann ausnahmsweise abgewichen werden, beispielsweise wenn ein Verkauf
des Grundeigentums schon in die Wege geleitet wurde oder von Vornherein Klar ist, dass die
Unterstitzung nur von sehr kurzer Dauer sein wird.

Das Grundpfand wird als Grundpfandverschreibung oder als Schuldbrief bestellt (Artikel 793
Absatz 1 ZGB). Das vertragliche Grundpfand entsteht erst mit der Eintragung ins Grundbuch
(Art. 799 Abs. 1 ZGB). Die Eintragung setzt einen Rechtsgrund, eine Anmeldung sowie das
Verfligungsrecht des Anmeldenden voraus (Art. 963 und 965 f. ZGB; Art. 46 ff. GBV®?).
Rechtsgrund ist in der Praxis meist ein Vertrag auf Errichtung eines Grundpfandrechts (Pfand-
bestellungsvertrag) zwischen dem derzeitigen Grundstlickeigentiimer (=bedurftige Person)
und dem Glaubiger (=Sozialdienst) der zu sichernden Forderung (=Ruckerstattungsforderung
nach Art. 40 Abs. 2 SHG). Durch die Grundpfandverschreibung kann eine beliebige, gegen-
wartige oder zukinftige oder bloss mdgliche Forderung grundpfandrechtlich sichergestellt
werden (vgl. Art. 824 ZGB). Somit muss insbesondere die Hohe der Rickerstattungsforderung
im Zeitpunkt der Errichtung des Grundpfandrechts grundsatzlich noch nicht feststehen. We-
sentlicher Inhalt ist die Verpflichtung der Grundeigentiimerin, zu Gunsten des Glaubigers ein
Grundpfandrecht zu errichten; der Vertrag muss demnach die Verpfanderin (=bedtrftige Per-
son), den Berechtigten (=Sozialdienst), die Pfandforderung (ruickerstattungspflichtige wirt-
schaftliche Hilfe) und das Pfandobjekt (=Grundstiick im Eigentum der bediirftigen Person) be-
zeichnen. Allerdings muss zur Eintragung eines Grundpfandrechts im Grundbuch immer ein
bestimmter Betrag in Landesmiinze angegeben werden (vgl. Art. 794 Abs. 1 ZGB). Ist dieser
Betrag unbestimmt, so wird ein Hochstbetrag angegeben, bis zu dem das Grundstiick fir alle
Anspriiche des Glaubigers haftet (Art. 794 Abs. 2 ZGB). Die Sozialdienste werden in solchen
Fallen somit den Hochstbetrag der mutmasslich geschuldeten Ruckerstattungsforderung
schatzen mussen. Dieser wird im Grundbuch eingetragen. Ist die Schétzung zu hoch oder trifft
sie genau zu, ist die gesamte Riickerstattungsforderung vom Pfandrecht gedeckt. Ist sie in-
dessen zu tief, wird nicht die ganze Forderung vom Pfandrecht abgedeckt sein.

Kriterium flir die Wahl des Sicherstellungsverfahrens ist in der Praxis oftmals die Natur der zu
sichernden Forderung. So werden mittels Schuldbrief im Gegensatz zur Grundpfandverschrei-
bung in der Regel nur Forderungen sichergestellt, deren Bestand in jeder Hinsicht klar und
eindeutig bestimmt ist. Daher bietet sich fiir die Sicherstellung der Riickerstattungsforderung
die Grundpfandverschreibung als geeignetes Sicherstellungsverfahren an. Da fir die Errich-
tung eines Grundpfands jedoch ohnehin ein Notar beizuziehen ist, wird dieser den Sozial-
dienst im Einzelfall bei der Wahl des Sicherstellungsverfahrens beraten.

In besonderen Ausnahmeféllen soll es jedoch méglich sein, auf die Errichtung eines Grund-
pfandes zu verzichten, etwa dann, wenn es um die kurzfristige Bevorschussung auf Leistun-
gen Dritter geht.

Absatz 1b halt fest, dass das mittels Pfandbestellungsvertrag zu errichtende Grundpfand der
Sicherung von Rickerstattungsansprichen nach Artikel 40 Absatz 2 SHG dient.

In Absatz 1c schliesslich wird festgehalten, dass die Beurkundungskosten und die Grundbuch-
kosten durch die bedurftige Person getragen werden missen. Da diese im Zeitpunkt der Er-
richtung des Grundpfandes kaum von der bedurftigen, unterstiitzten Person getragen werden
kénnen, mussten diese Kosten durch den Sozialdienst als SIL tbernommen werden. Entspre-
chend werden auch diese Kosten riickerstattungspflichtig.

Erganzend ist festzuhalten, dass, sofern eine Person tber ein Grundstiick im Ausland verfligt
und dieses nicht verwertet werden kann, nach Maglichkeit auch eine Grundpfandverschrei-
bung im Ausland erfolgen soll. Dabei diirfte es sich allerdings um absolute Ausnahmefélle
handeln, da es sich bei solchen Grundstiicken nicht um selbstbewohnte Hauser oder Woh-
nungen handelt und somit kaum ein Grund vorhanden sein drfte, deren Verkauf nicht zu rea-
lisieren.

62 Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV; SR 211.432.1)
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Artikel 34a  Hilfe im Hinblick auf Leistungen Dritter

Inhaltlich entspricht dieser Artikel im Wesentlichen der geltenden Regelung gemass Artikel 34
SHG. Gemass Absatz 1 soll wirtschaftliche Hilfe ausnahmsweise auch gewéhrt werden kon-
nen, wenn die gesuchstellende Person Uber Drittanspriiche (z. B. Versicherungs- oder Unter-
haltsanspriiche) verfligt. Die Gewahrung der Hilfe soll grundsatzlich von der Abtretung dieser
Forderungen an die Gemeinde abhangig gemacht werden. Von einer Abtretung kann dann
abgesehen werden, wenn es beispielsweise um bestrittene Forderungen gegentber Dritten
geht, die durch den Sozialdienst nach einer Abtretung letztlich nur mittels eines aufwandigen
Gerichtsverfahrens durchgesetzt werden kénnten.

Ebenfalls gibt es verschiedene Forderungen, die von Bundesrechts wegen nicht abgetreten
werden kénnen (vgl. etwa die entsprechende Regelung in Art. 22 Abs. 1 ATSG®, wonach der
Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfandbar ist oder Art. 325 Abs. 2 OR, wo-
nach die Abtretung und Verpfandung kiinftiger Lohnforderungen zur Sicherung anderer Ver-
bindlichkeiten als solche familienrechtlicher Natur nichtig sind).

In Absatz 3 wurde die bisherige kann-Formulierung dahingehend prazisiert, dass der Sozial-
dienst bei Bevorschussung von Sozialversicherungsleistungen die Auszahlung der falligen be-
vorschussten Leistungen an ihn beim Versicherer verlangt.

Artikel 40a  Ausnahmen von der Riickerstattungspflicht
Allgemeines

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 43 Absatz 2 SHG. Um zu betonen, dass
es sich um einen gesetzlichen Ausnahmegrund von der Rickerstattungspflicht geméss Artikel
40 und nicht um einen Befreiungsgrund handelt, wird die Bestimmung in einem eigenen Arti-
kel festgehalten.

Bei folgenden Personengruppen entsteht im Falle einer wesentlichen Verbesserung der wirt-
schaftlichen Verhéltnisse keine Rickerstattungspflicht:

— Die Hilfe, die fiir oder an ein Kind wahrend dessen Unmiindigkeit oder bis zum Abschluss
der ordentlichen Erstausbildung rechtmassig ausgerichtet worden ist, unterliegt grundsatz-
lich nicht der Rickerstattung. Davon ausgenommen sind aber gewisse Vorschussleistun-
gen: Bevorschussungen von Sozialversicherungsleistungen, Stipendien, Kinderzulagen
und ahnlichen fir den Unterhalt des Kindes bestimmten Leistungen. Von der Riickerstat-
tungspflicht befreit sind das Kind und dessen Eltern; letztere kdnnen aber vom Sozialdienst
im Rahmen von familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstiitzungsansprichen (Art. 37 und
38 SHG) belangt werden. (Bst. a)

— Bisher war in Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe b SHG definiert, dass eine Befreiung eines
Ruckerstattungsanspruches fur die Dauer der Teilnahme an einer Integrationsmassnahme
gemass Art. 72 SHG (= von der GSI zur Verfigung gestellte Angebote zur Beschéftigung,
Arbeitsvermittlung und beruflichen Wiedereingliederung von gegenuiber der Arbeitslosen-
versicherung nicht anspruchsberechtigten Erwerbslosen/BIAS) besteht. Dieser Artikel bein-
haltet nur die durch die GSI finanzierten Integrationsangebote und keinerlei andere Integra-
tionsleistungen der Sozialhilfebeziehenden (z. B. Besuch anderer Integrationsangebote,
Working Poor etc.). Dies ist nicht sachgerecht. Diese Ungleichbehandlung soll aufgehoben
werden.

Diese Ausnahmebestimmung hat zum Ziel, die soziale sowie berufliche Integration zu un-
terstutzen. Dies kann erreicht werden, indem alle Personen, die eine Integrationszulage o-
der einen Erwerbsfreibetrag beziehen oder bezogen haben und nach Artikel 40 ff. SHG
rickerstattungspflichtig werden, unter diese Bestimmung fallen.

63 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 tiber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR
830.1)
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Damit wird den Sozialdiensten ebenfalls die Berechnung der von der Rickerstattung be-
freiten Betrage erleichtert (Filtern nach Buchungscode und keine Ausrechnung nach Zeit-
dauer Teilnahme an GSl-finanzierten Programmen). (Bst. b)

Eine solche Ausnahme von der Ruickerstattungspflicht oder eine Befreiung nach Artikel 43
SHG erflllen Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b der KV BE nicht und vermdgen damit einer Ein-
blrgerung nicht im Wege zu stehen.

Artikel 42 Drittpersonen

In Absatz 1 wird bei Buchstabe b ergénzt, dass auch Personen, die aus einer fallig geworde-
nen Leistung einer Sozialversicherung beginstigt sind, zur Riuckerstattung verpflichtet sind.
Zu denken ist hier insbesondere an Personen, die durch BVG-Leistungen beguinstigt sind.

Artikel 43 (Verzicht auf Rickerstattung)
Absatz 1

Im heutigen Absatz 1 ist geregelt, dass die Kosten fir die Inanspruchnahme von institutionel-
len Leistungsangeboten nicht riickerstattet werden mussen, sofern sie den Grundbedarf fiir
den Lebensunterhalt Gberschreiten. Weitere Positionen (z. B. Miete und Krankenkasse) der
wirtschaftlichen Sozialhilfe sind in diesem Passus nicht enthalten.

Mit anderen Worten werden bedirftige Personen, die stationdr untergebracht sind, nur im Um-
fang des Grundbedarfs riickerstattungspflichtig. Ubrige bediirftige Personen miissen nebst
dem Grundbedarf auch Wohn- und Gesundheitskosten zurlickerstatten, wenn sie wieder zu
Vermogen kommen. Damit werden Personen in stationarer Unterbringung bevorzugt, sobald
es zu einer Rickerstattungsberechnung kommt. Zudem fiihrt dieser Artikel in der Praxis zu
Unklarheiten und unterschiedlichen Berechnungen von Rickerstattungsbetragen. Einerseits
ist unklar, welche Institutionen als institutionelle Leistungsangebote gelten und andererseits
fuhren unterschiedliche Abgeltungssysteme solcher Institutionen zu unterschiedlichen Berech-
nungen des rickerstattungspflichtigen Betrages durch die Sozialdienste. Aus diesem Grund
wird dieser Absatz aufgehoben. Gemass Artikel 43 Absatz 3 und 4 SHG besteht die Mdglich-
keit, im Hartefall auf eine Rickerstattung zu verzichten.

Absatz 2

Dieser Absatz 2 wird aufgehoben und ist neu Artikel 40a. Der Absatz passte systematisch
nicht in Artikel 43, da es sich nicht um eine Befreiung von der Rickerstattungspflicht handelt.
Vielmehr entsteht in den Fallen des neuen Artikel 40a gar keine Riickerstattungspflicht.

Artikel 46 (Personen mit Aufenthalt im Kanton Bern)
Absatz 1

Die innerkantonale Zustandigkeit richtet sich neu nach dem Unterstitzungswohnsitz der be-
troffenen Person. Fir die Bestimmung des Unterstiitzungswohnsitzes sind die Bestimmungen
des ZUG, welches fir die interkantonale Zustandigkeit gilt, anwendbar. Mit dieser Regelung
wird die Zustandigkeit im innerkantonalen und interkantonalen Kontext analog geregelt und
komplexe Zustandigkeitsfragen kdnnen vermieden werden, weil im innerkantonalen Kontext
neu nicht mehr der zivilrechtliche Wohnsitz massgebend fir die Sozialhilfeunterstitzung ist,
sondern der Ort, in der die bedurftige Person sich mit der Absicht dauernden Verbleibens auf-
halt.

Der Unterstitzungswohnsitz einer volljahrigen Person befindet sich dort, wo sie sich mit der
Absicht des dauernden Verbleibens auf unbestimmte Zeit aufhélt und sich tatséchlich und far
Dritte erkennbar niedergelassen hat (vgl. Art. 4 ZUG).

Die polizeiliche Anmeldung ist keine Voraussetzung fir die Begriindung eines Unterstitzungs-
wohnsitzes. Wenn sich jemand mit der nach aussen erkennbaren Absicht des dauernden Ver-
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bleibens in einer Gemeinde niedergelassen hat und dort Uber eine ordentliche Wohngelegen-
heit verfugt, begriindet er im Zeitpunkt seiner Niederlassung in jener Gemeinde seinen Unter-
stutzungswohnsitz, auch wenn er sich dort aus welchen Grinden auch immer nicht polizeilich
angemeldet bzw. in der alten Wohngemeinde nicht abgemeldet hat.

Die polizeiliche Anmeldung und bei Auslandern zusatzlich die Anwesenheitsbewilligung be-
grinden eine gesetzliche Wohnsitzvermutung. Diese kann umgestossen werden. Dass die be-
troffene Person trotz der gesetzlichen Wohnsitzvermutung keinen Wohnsitz genommen, den
Wohnsitz aufgegeben oder ihn erst spater begriindet hat, muss bewiesen werden.

Indizien fur das Bestehen eines Unterstiitzungswohnsitzes sind insbesondere:

— das Vorhandensein einer ordentlichen Wohngelegenheit (eigene Wohnung, Zimmer in ei-
ner WG, mobliertes Zimmer mit Mietvertrag oder Gebrauchsleihvertrag etc.),

— fir Dritte erkennbare Umsténde, die auf eine Absicht der betreffenden Person, sich in der
Gemeinde niederzulassen, schliessen lassen (z. B. Postzustellung, Zeitungsabonnement,
Telefonanschluss, Ausserungen gegentiber Dritten, in der Gemeinde zumindest bis auf
Weiteres bleiben zu wollen, soweit diese Absicht durchfiihrbar ist etc.),

— der nicht von vornherein lediglich voriibergehend geplante Aufenthalt (das heisst es be-
steht keine Absicht, innerhalb einer kurzen, zeitlich klar bestimmten Frist in die vorherige
Wohngemeinde zuriickzukehren oder in eine dritte Gemeinde zu ziehen).

Mit dem neu formulierten Absatz 1 ist auch Artikel 5 ZUG zu beachten. Damit wird vermieden,
dass Gemeinden sich gewissen Heimprojekten aus Angst vor kiinftiger Unterstiitzungszustan-
digkeit entgegenstellen.

Absatz 2

Die Gemeinde, in der sich die bedurftige Person tatsachlich aufhalt (Aufenthaltsgemeinde), ist
zustandig, wenn entweder die bedurftige Person keinen Unterstiitzungswohnsitz hat oder
wenn sie ausserhalb des Unterstitzungswohnsitzes auf Nothilfe angewiesen ist.

Absatz 2a

Ist eine offensichtlich bediirftige Person insbesondere wegen einer Erkrankung oder eines Un-
falls auf arztliche oder behérdliche Anordnung in eine andere Gemeinde verbracht worden, gilt
diejenige Gemeinde als Aufenthaltsgemeinde, von der aus die Zuweisung erfolgte. Diese Be-
stimmung entspricht Artikel 11 Absatz 2 ZUG.

Absatz 2b

Diese Regelung soll vermeiden, dass eine Person trotz Bedurftigkeit aufgrund unklarer Zu-
standigkeit keine rechtzeitige Unterstlitzung erhalt.

Artikel 46a  Personen des Asylbereichs und Staatenlose
Absatz 1

Der Bund finanziert die kantonalen Aufwendungen fur die Sozialhilfe fir Asylsuchende, vorlau-
fig Aufgenommene und Fliichtlinge mit Globalpauschalen. Die Dauer der Kostenibernahme
ist zeitlich bei B-Fliichtlingen auf 5 Jahre nach Gesuchstellung bzw. bei F-Flichtlingen und
vorlaufig Aufgenommenen auf 7 Jahre nach Einreise limitiert. Im Kanton Bern ist dies auch
der Zeitpunkt, an dem die Zustandigkeit an die Gemeinden und damit an die regionalen und
kommunalen Sozialdienste iibergeht.

Seit 1. April 2013 gilt ein neues Modell fiir die Berechnung der Globalpauschalen des Bundes.
Die Pauschale wird neu per Monatsanfang fir den laufenden Monat ausgerichtet und nicht
mehr mittels Tagespauschale von Beginn der Zustandigkeit bis zum Stichtag 5 bzw. 7 Jahre
nach Einreise. Diese Anderung ist bei den vorlaufig Aufgenommenen von Bedeutung, denn
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bei ihnen entstehen dadurch Unstimmigkeiten beim Zustandigkeitswechsel von den Partneror-
ganisationen im Asylbereich zu den Sozialdiensten.

Mit der angepassten, praziseren Formulierung von Absatz 1 wird diese Unklarheit aufgeho-
ben, indem im Einleitungssatz festgehalten wird, dass die Sozialhilfezustandigkeit der Ge-
meinden dann beginnt, wenn der Bund keine Beitrage fur die Sozialhilfe ausrichtet.

Artikel 46al Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel

Nach Artikel 35 der Bundesverordnung tber Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstatigkeit
(VZAE)®* wird Opfern sowie Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandeln eine Erholungs-
und Bedenkzeit gewahrt, wahrend der sich die betroffene Person erholen kann und einen Ent-
scheid Uber die weitere Zusammenarbeit mit den Behorden treffen muss. Nach Artikel 36
VZAE erhalten Opfer sowie Zeugen und Zeuginnen von Menschenhandel, die in einem Straf-
verfahren als Zeugen oder Zeuginnen auftreten, von der Auslanderbehotrde desjenigen Kan-
tons, in dem die Tat begangen wurde, fur die voraussichtliche Dauer des Strafverfahrens eine
Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung). Werden in mehreren Kantonen polizeiliche Ermitt-
lungen durchgefuhrt, so ist jener Kanton fur die Erteilung der Kurzaufenthaltsbewilligung zu-
standig, in dem sich die Person zuletzt aufgehalten hat. Ob die Voraussetzungen von Artikel
35 oder 36 VZAE erflillt sind bzw. die Zustandigkeit des Kantons Bern gegeben ist und somit
eine Erholungs- und Bedenkzeit oder eine L-Bewilligung erteilt werden kann, hat das dafir zu-
standige kantonale Amt zu entscheiden. Mit einem positiven Entscheid des kantonalen Migra-
tionsamtes ist der Kanton Bern auch in der Verantwortung fur die Existenzsicherung der Opfer
bzw. der Zeuginnen und Zeugen. Mit diesem Artikel wird der GSI die Zustandigkeit fir diese
Personen zugeteilt.

Artikel 50g  (Abklarungsergebnisse)
Absatz 4

Hierbei handelt es sich um eine rein formale Anpassung. Die Verpflichtung zur Datenlieferung
trifft die Tragerschaft des Sozialdienstes. In der Praxis wird diese Aufgabe in der Regel von
den Sozialdiensten wahrgenommen.

Artikel 54 neuer Artikeltitel: Aufwand fir die individuellen Leistungsangebote

Artikel 54a  Ersatzpflichtige Kosten im Rahmen interkantonaler Verhéaltnisse

Das ZUG regelt die sozialhilferechtlichen Zustandigkeiten interkantonal. Grundsétzlich ist fir
die Unterstiitzung einer bedurftigen Person der Wohnkanton zustéandig. Ist eine Person jedoch
ausserhalb ihres Wohnsitzes auf sofortige Hilfe angewiesen, so muss der Aufenthaltskanton
diese leisten (Art. 13 ZUG).

Fir diese geleistete Notfallunterstiitzung besteht ein Anspruch auf Kostenersatz durch den
Wohnkanton (Art. 14 ZUG). Die GSI vollzieht die interkantonale und internationale Sozialhilfe
(vgl. Art. 14 Bst. i) und ist daher fir die Begleichung einer Kostenersatzpflicht geméss ZUG
zustandig.

Bisher fehlte eine gesetzliche Grundlage, um die zustandige Wohngemeinde zur Ubernahme
der durch die GSI gegentiber dem Aufenthaltskanton geleisteten Notfallunterstiitzungen zu
verpflichten. Dies ist stossend, da der Vollzug der individuellen Sozialhilfe grundsétzlich Auf-
gabe der Gemeinden ist (vgl. Art. 15 Abs. 1). Mit Artikel 54a wird diese fehlende Regelung
eingefihrt. Dies ist auch im Hinblick auf die Anpassung des ZUG per 2017 - wodurch die Kos-

64 Verordnung vom 24. Oktober 2007 iber Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstatigkeit (VZAE; SR
142.201)
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tenersatzpflicht des Heimatkantons aufgehoben wurde — sinnvoll, wenn Notfallunterstitzun-
gen nach Artikel 14 ZUG kuinftig wieder direkt von der zustandigen Gemeinde vergitet wer-
den.

Artikel 54a hat keine Auswirkungen auf die finanzielle Belastung von Kanton und Gemeinden.
Die Neuerung erfolgt, um den administrativen Aufwand zu minimieren.

Neuer Abschnittstitel: 3.8a Datenschutz
Artikel 57a  (Sozialhilfegeheimnis)
Allgemeines

Artikel 57a statuiert das bisher in Artikel 8 geregelte Sozialhilfegeheimnis (Abs. 1) und halt die
zur Aufhebung der spezialgesetzlichen Geheimhaltungspflicht erforderlichen Voraussetzun-
gen in allgemeiner Form fest (Abs. 2).

Betreffen Personendaten Massnahmen der sozialen Hilfe, gehéren sie zu den besonders
schutzenswerten Personendaten im Sinne von Artikel 3 Buchstabe ¢ KDSG. Die Sozialdienste
unterstehen dem KDSG, da sie dessen Behérdenbegriff zugeordnet werden (Art. 2 Abs. 6 Bst.
a und b KDSG). Ziel des Sozialhilfegeheimnisses ist ein zusatzlicher Schutz der hochsensib-
len Personendaten Uber die individuelle Sozialhilfe und damit der Geheimsphare von Sozial-
hilfebezigerinnen und -bezugern. Informationen, die sich auf juristische Personen beziehen
(insbesondere auf Sozialdienste), unterliegen hingegen neu nicht mehr dem Sozialhilfege-
heimnis. Das KDSG schiitzt Personendaten Uber juristische Personen in ausreichendem
Masse. Weder vom Geltungsbereich des KDSG noch vom Sozialhilfegeheimnis erfasst sind
nicht personenbezogene Daten.

Absatz 1

Alle mit dem Vollzug des SHG befassten Personen, namentlich die Mitarbeitenden der Sozial-
dienste sowie der Sozialbehdrden, unterstehen dem Sozialhilfegeheimnis. Sie haben lber alle
Informationen, die natlrliche Personen betreffen und die sie bei ihrer Tatigkeit erfahren, zu
schweigen. Als natirliche Personen gelten beispielsweise nicht nur die Sozialhilfebezligerin-
nen und —bezilger, sondern auch Personen, die Sozialhilfe beantragten, aber nicht erhielten.

Absatz 2

Die Voraussetzungen, unter welchen das Sozialhilfegeheimnis entféllt, entsprechen weitge-
hend jenen, die das KDSG fiir die Weitergabe von besonders schiitzenswerten Personenda-
ten vorsieht. Von Bedeutung ist der zusatzliche Schutz des Sozialhilfegeheimnisses insbeson-
dere, wenn gesetzliche Regelungen, die grundsatzlich eine Datenbearbeitung erlauben, spezi-
algesetzliche Geheimhaltungspflichten vorbehalten oder eine Datenweitergabe ausschliess-
lich an eine Stelle zulassen, welche einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht untersteht.
Unzulassig sind ausserdem in Abweichung zum allgemeinen Datenschutzrecht Datenfliisse,
die sich lediglich mit dem gesetzlichen Auftrag der um Informationen ersuchenden Behdrde
begriinden lassen.

Artikel 57b  (Mitteilungspflichten)

Die Mitteilungspflichten von Artikel 57b entsprechen den bisherigen Regelungen von Artikel 8
Absétze 3 und 4.

Absatz 1

Zu den von Amtes wegen zu verfolgenden Verbrechen gehdren alle Delikte, welche mit einer
Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren als Hochststrafe bedroht sind (Art. 10 Ziff. 2 StGB).
Darunter fallen unter anderem Betrug und Urkundenfalschung (Bst. a). Vergehen sind demge-
genuber Delikte, welche mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe als Hochst-
strafe bedroht sind (Art. 10 Ziff. 3 StGB). Sie sind von der Mitteilungspflicht auch dann erfasst,
wenn sie den Leistungsbezug nicht direkt betreffen, sondern lediglich einen Zusammenhang
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mit diesem aufweisen (Bst. b; Beispiel: einfache Kérperverletzung an einem Sozialarbeitenden
durch einen Klienten oder eine Klientin im Rahmen eines Klientengesprachs). Buchstabe c
nennt den seit Oktober 2016 in Artikel 148a StGB geregelten unrechtmassigen Bezug von
Leistungen der Sozialhilfe.

Absatz 2

Die Mitteilungspflicht bei von Amtes wegen zu verfolgenden Verbrechen entfallt in den ge-
nannten Fallen, wodurch dem besonderen Vertrauensverhaltnis zwischen Personen, die Leis-
tungen der offentlichen Sozialhilfe beanspruchen bzw. beantragen und den Mitarbeitenden
der Sozialdienste Rechnung getragen wird. Es besteht weiterhin ein Mitteilungsrecht.

Artikel 57¢  (Zulassige Datenweitergabe)
Die zulassige Datenweitergabe wurde bisher in Artikel 8a geregelt.

In verschiedenen Situationen sind Behdrden und Private, denen offentliche Aufgaben Ubertra-
gen wurden (insbesondere Leistungserbringer nach SLG), zur Erfullung ihrer gesetzlichen o-
der Uibertragenen Aufgaben auf Informationen aus dem Bereich der Sozialhilfe angewiesen.
Zu diesem Zweck wird das Sozialhilfegeheimnis mittels gesetzlicher Regelungen durchbro-
chen.

Absatz 1

Die Aufzahlung der gesetzlichen Grundlagen ist nicht abschliessend. Entsprechende Regelun-
gen sind insbesondere in der Spezialgesetzgebung zu finden. Soweit dies der Fall ist, die spe-
zialgesetzlichen Regelungen den Anforderungen von Artikel 57a Absatz 2 Buchstabe a ent-
sprechen und keinen Vorbehalt bezuglich besonderer Geheimhaltungspflichten aufweisen,
entfalten die Bestimmungen von Artikel 57¢ Absatz 1 deklaratorische Wirkung. Fir die Praxis
werden auf diese Weise allféllige Unsicherheiten dariiber ausgeraumt, ob eine Datenweiter-
gabe trotz des Sozialhilfegeheimnisses zuldssig ist. Erfasst sind die wichtigsten Bereiche, in
denen regelméssig Informationen von den Sozialhilfebehdrden an andere Behdrden weiterge-
geben werden.

Buchstabe a regelt insbesondere den innerkantonalen Datenaustausch unter den einzelnen
Sozialdiensten, ist aber auch bei der Datenweitergabe von Sozialdiensten an Sozialbehdrden
anwendbar. Weiter ist die zustandige Stelle der GSI, welche fiir den Vollzug der interkantona-
len und internationalen Sozialhilfe zustandig ist (Art. 14 Abs. 1 Bst. i SHG) erfasst. Buchstabe
b sieht entsprechend die Datenweitergabe an ausserkantonale Behérden vor. Den Ausfihrun-
gen der anfragenden Behorde bezliglich Zweck und Erforderlichkeit der Datenweitergabe
(Abs. 2) ist hier besondere Bedeutung beizumessen, da der Gesetzeswortlaut den Zweck der
Datenweitergabe nicht festlegt.

Die Zulassigkeit der Datenweitergabe an die zustandigen Justizbehdrden im Zivil- und Straf-
verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der ZPO und der StPO. Erganzend dazu wird
in Buchstabe g geregelt, dass mit dem Vollzug des SHG befasste Personen in einem gegen
sie gerichteten Strafverfahren aussagen durfen.

In Buchstabe m wird die Bestimmung des Gesetzes vom 6. Juni 2000 betreffend die Einfih-
rung der Bundesgesetze Uber die Kranken-, die Unfall- und die Militarversicherung (EG
KUMV)® genannt, nach welcher die unterstiitzenden Behorden und die Gemeinden der zu-
standigen Stelle DIJ Personen melden, welche Sozialhilfe beziehen.

Absatz 2

Ersucht eine Behorde die Sozialhilfebehdrde mittels Amtshilfegesuch um Informationen, so
hat sie die Zulassigkeit der Datenweitergabe zu begriinden und darzulegen, welche Informati-
onen sie zu welchem Zweck bendétigt. Dies erméglicht den mit dem Vollzug der individuellen

65 BSG 842.11
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Sozialhilfe befassten Personen, das erforderliche Mass an Informationen zu bestimmen und
verhindert, dass mit zu breit angelegten Anfragen flachendeckend nach Daten geforscht wer-
den kann. Ebenso wird damit einem rechtswidrigen Datenfluss vorgebeugt.

Absatz 3

Artikel 14 Absatz 2 KDSG sieht vor, dass Personendaten, die unter dem Schutz einer beson-
deren Geheimhaltungsvorschrift stehen, nur bekanntgegeben werden diirfen, wenn auch der
Empféanger einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht untersteht. Zwar gilt das KDSG
grundsatzlich auch bei der Bearbeitung von Personendaten im Bereich der individuellen Sozi-
alhilfe. Ist jedoch eine Datenweitergabe im Sinne von Artikel 57¢c Absatz 2 zulassig, entfallt
das Sozialhilfegeheimnis; Artikel 14 Absatz 2 KDSG entfaltet in diesem Fall keine Wirkung.
Die Regelung von Artikel 57¢ Absatz 3 ist deklaratorischer Natur, schafft aber nétigenfalls
Klarheit darliber, dass Informationen auch an Personen weitergegeben werden dirfen, welche
keiner besonderen Geheimhaltungspflicht unterstehen.

Artikel 57d  (Informationsbeschaffung)
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 8b.

Der datenschutzrechtliche Grundsatz, nach welchem Informationen stets zuerst bei der be-
troffenen Person eingefordert werden, wird an dieser Stelle mit Verweis auf die Mitwirkungs-
pflicht von Artikel 28 festgehalten (Abs. 1). Das Einholen von Informationen bei anderen Be-
horden oder Dritten ist dazu subsidiar und nur in Ausnahmesituationen zulassig. Eine solche
ist beispielsweise gegeben, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, die verlangte In-
formation herauszugeben, oder wenn das Einfordern einer Information direkt bei der betroffe-
nen Person nicht sinnvoll ist, namentlich bei Verdacht auf unzutreffende oder unvollstéandige
Angaben.

Der Entwurf des Gesetzes Uber die zentralen Personendatensammlungen (PDSG) sieht vor,
dass der Abruf bestimmter besonders schiitzenswerter Personendaten aus zentralen Perso-
nendatensammlungen (wie GERES) formell-gesetzlich zu regeln ist. Mit dem neuen Absatz 4
wird diese Voraussetzung erfiillt.

Artikel 57e  (Auskunftspflichten und Mitteilungsrecht Dritter)

Die Auskunftspflichten und Mitteilungsrechte Dritter gegentiber den mit dem Vollzug des SHG
befassten Stellen waren bisher in Artikel 8c SHG geregelt.

In manchen Féllen ist es nicht moglich oder nicht sinnvoll, die bendtigten Informationen direkt
bei der betroffenen Person zu beschaffen. Da die mit dem Vollzug des SHG befassten Perso-
nen fur die Erfullung ihrer Aufgaben auf eine Vielzahl von Informationen von offentlicher und
privater Seite angewiesen sind, kdnnen in solchen Fallen Informationen direkt bei anderen Be-
horden und Personen eingeholt werden. Diese Moglichkeit ist wichtig, insbesondere in Fallen,
in denen Angaben vertieft GUberprift werden sollen, um einen rechtswidrigen Bezug von Sozi-
alhilfeleistungen zu verhindern. In der Regel erfolgen die Auskilnfte gestitzt auf eine Anfrage
der Sozialhilfebehorden.

Erweist sich fur den Vollzug des SHG das Einholen einer Auskunft bei einer anderen Behorde
als erforderlich, so muss dadurch zwingend die Information preisgegeben werden, dass die
Person, Uber die um eine Auskunft ersucht wird, Leistungen der individuellen Sozialhilfe be-
zieht oder einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Diese Information unterliegt zwar grund-
satzlich dem Sozialhilfegeheimnis, darf aber in Anwendung von Artikel 57a Absatz 2 Buch-
stabe c im Rahmen des Amtshilfegesuchs weitergegeben werden.

Die Pflicht zur Informationsweitergabe ist auf die fiir den Vollzug des SHG notwendigen Daten
beschrankt. Die anfragende Behdrde hat im Gesuch um Datenherausgabe den Zweck und die
Erforderlichkeit der Datenbearbeitung fir den Vollzug des SHG darzulegen.
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Die Aufzahlung der Behdorden in Absatz 1 Buchstabe a ist beispielhaft; verpflichtet sind samtli-
che Behdrden im Sinne von Artikel 2 VRPG. Gestiitzt auf Buchstabe a kénnen Sozialdienste
beispielsweise bei der Ausl&anderbehdrde um Auskunft Gber den auslanderrechtlichen Status
oder bei der Strassenverkehrsbehtérde um die Auskunft ersuchen, ob eine Person, die Leis-
tungen der individuellen Sozialhilfe beansprucht, Fahrzeughalterin ist. Zu den privaten Organi-
sationen und Personen nach Buchstabe b gehdren insbesondere die Leistungserbringer im
Sinne des SLG.

Neuer Abschnittstitel ,3.9 Besondere Massnahmen*
Artikel 57f (Besondere Massnahmen der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion)

Wie gemass bisherigem Artikel 73 Absatz 1 SHG kann die GSI im Bereich der individuellen
Sozialhilfe besondere Massnahmen treffen. Sie kann nach den Bestimmungen des SLG Pilot-
projekte oder andere Projekte unterstitzen.

Neuer Abschnittstitel ,3.10 Datenlieferung und Datenveréffentlichung”

Der Kanton bendétigt fir die in Artikel 14 SHG umschriebenen Aufgaben verschiedene Daten
im Zusammenhang mit der individuellen Sozialhilfe. Im geltenden SHG sind in Artikel 80g Da-
tenlieferungspflichten ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Lastenausgleich festgehal-
ten. Deshalb wird ein neues Kapitel fir die Datenlieferung und Datenveroffentlichung im Be-
reich der individuellen Sozialhilfe eingefiigt.

Artikel 57g  Pflicht und Umfang der Datenlieferung

Im vorliegenden Artikel werden die Tragerschaften der Sozialdienste sowie weitere Leistungs-
erbringer verpflichtet, der zustandigen Stelle der GSI die erforderlichen Daten zu liefern, die
sie flr die Planung, Analyse und Koordination der Leistungsangebote in der individuellen So-
zialhilfe bendtigen.

Als anonymisiert gelten Daten, welche nicht ohne unverhaltnisméssig grossen Aufwand auf
eine bestimmte oder bestimmbare juristische oder natiirliche Person (also insbesondere nicht
auf einzelne Sozialhilfe empfangende Personen) bezogen werden kdnnen. Anonymisiert im
Sinn von Artikel 57a Absatz 2 des SHG sind die Daten, wenn daraus lediglich auf die Gemein-
den und/oder Leistungserbringer zuriickgeschlossen werden kann.

Artikel 57h Sanktion

Mit dieser Regelung kann neu gegenuber Tragerschaften der Sozialdienste oder Leistungser-
bringern, welche gegen die in Artikel 579 festgehaltene Datenlieferungspflicht verstossen,
eine Sanktion ergriffen werden. Die zustandige Stelle der GSI kann dabei je nach Einschat-
zung der Auswirkungen verfigen, dass die Tragerschaft oder der Leistungserbringer eine
Zahlung von bis zu CHF 20000 zu leisten hat. Dabei handelt es sich um ein Verwaltungsver-
fahren und dementsprechend um eine Verwaltungssanktion.

Der Kanton ist fUr eine zuverlassige Planung und allgemein fiir die Erfullung seiner Pflichten
im Bereich der individuellen Sozialhilfe auf aussagekraftige, korrekte und pinktlich gelieferte
Daten angewiesen. Entsprechend ist es wichtig, dass er bei Verletzungen der Datenliefe-
rungspflichten Sanktionsméglichkeiten hat. Gemass Absatz 1 sollen die Tragerschaften der
Sozialdienste oder Leistungserbringer, welche die geforderten Daten nicht oder nicht nach
Vorgaben liefern, sanktioniert werden konnen. Die Sanktion bezieht sich auf das von der Da-
tenlieferung betroffene Jahr.

Es ist davon auszugehen, dass die neue Vorschrift nur in Ausnahme- bzw. Einzelféllen je zum
Tragen kommen wird. Es geht um die Sanktionierung von Tragerschaften, die sich wiederholt
und hartnéckig ihrer Pflicht zur korrekten Datenlieferung entziehen. Ein solches Verhalten
geht immer auch zu Lasten aller anderen Gemeinden, die ihre Daten rechtzeitig und korrekt
abliefern: Fehlen einzelne oder auch nur eine einzige Gemeinde, kann der entsprechende
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Planungsschritt nicht abgeschlossen werden und alle Interessierten missen aufgrund des
Fehlverhaltens Einzelner abwarten.

Artikel 57i Datenveréffentlichung
Absatz 1

Mit diesem Artikel wird neu eine Publikationsgrundlage geschaffen, um wichtige Kennzahlen
im Zusammenhang mit der individuellen Sozialhilfe veréffentlichen zu kdnnen.

Absatz 2

Von Interesse sind insbesondere die Ergebnisse aus der vergleichenden Uberpriifung der Ge-
meinden und der Leistungserbringer betreffend erbrachter Leistungen, aufgewendeter Kosten,
Wirkungen erbrachter Leistungen sowie Qualitat der Leistungen. Publikationen sollen insbe-
sondere auch im Internet erfolgen kdnnen.

Artikel 57k Fallfihrungssoftware

Zum Thema ,Optimierungen in der wirtschaftlichen Hilfe* wurden im Rahmen einer Arbeits-
gruppe im Winter 2017 und im Frihjahr 2018 verschiedene Optimierungsvorschlage diskutiert
und priorisiert. Einer der als wichtig sowie dringlich eingestuften Vorschlége ist die Vereinheit-
lichung der in den bernischen Sozialdiensten benutzten Fallfihrungssysteme. Im Jahr 2018
sind kantonsweit funf verschiedene Systeme in Gebrauch. Eine Vereinheitlichung wirde fur
die Gemeinden und deren Sozialdienste eine Entlastung auf mehreren Ebenen bedeuten (u.a.
Grundlage fir verbesserten Datenaustausch, IT-Support, Vereinfachung Administration). Fur
die kantonale Verwaltung bedeutete eine Vereinheitlichung insbesondere eine bessere Daten-
lage zur Steuerung der wirtschaftlichen Hilfe im Kanton Bern. Allgemein liesse sich der admi-
nistrative Aufwand fir alle beteiligten Parteien mit einer einheitlicheren Lésung deutlich verrin-
gern.

Aus diesem Grund ermoglicht der vorliegende Artikel den Regierungsrat die Tragerschaften
der Sozialdienste einzig ein von der zustandigen Stelle der GSI genehmigtes Fallfiihrungssys-
tem zu verwenden. Mit dieser Formulierung besteht die Option, dass die GSI eines oder meh-
rere Fallfihrungssysteme genehmigt. Voraussetzung ist, dass ein einheitliches Daten- und
Steuerungsmodell erméglicht wird. Die Gemeinden sind bei der Bestimmung des Fallfiih-
rungsmodells und bei der Erarbeitung und Festlegung eines einheitlichen Daten- und Steue-
rungsmodell angemessen einzubeziehen. Bisher getétigte Investitionen sind bei der Umset-
zung zu berucksichtigen.

Welche Kosten gemass Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe k
in den Lastenausgleich fliessen werden, ist abhangig vom Geschaftsmodell, das die Zusam-
menarbeit zwischen Kanton und Gemeinden regelt. Dieses steht zum Zeitpunkt der Teilrevisi-
onserarbeitung noch nicht fest. Dieses Modell wird festhalten, wer die verschiedenen Kosten-
arten finanziert (dabei ist insbesondere zu denken an die Kosten fiir das externe Projektma-
nagement, die Beschaffung (inkl. allfalliger Entwicklung), den Betrieb, die Wartung und die
Weiterentwicklung eines Fallfihrungssystems).
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Neuer Abschnittstitel ,3a Medizinische Notfallbehandlungen
Artikel 571

In ausserordentlichen Fallen kénnen bernische Listenspitdler oder Listengeburtshéauser ge-
mass Artikel 49 SpVG ein entsprechendes Gesuch an die zustandige Gemeinde richten. Der
notwendige Inhalt des Gesuchs sowie die Fristen und Modalitaten sind in der Verordnung fest-
zuhalten.

Eine Notfallbehandlung liegt hochstens solange vor, bis die Reiseféahigkeit zur Verlegung in
den Wohn- bzw. Heimatstaat gegeben ist. Ob ein Notfall vorliegt, beurteilt abschliessend ein
Arzt.

Die Kostengutsprache kann erteilt werden, wenn

— Das Gesuch rechtzeitig und korrekt eingereicht wurde,

— die behandelte Person keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und der Kanton Bern zusténdig
gemass ZUG ist,

— die Kosten nachweislich uneinbringlich sind und

— der Gesuchsteller nachweist, dass die Behandlung notwendig, dringend, wirtschaftlich und
angemessen ist.

Die Gemeinden kann die Kosten in den Lastenausgleich Sozialhilfe eingeben (vgl. Art. 80
Abs. 1 Bst. i SHG).

Artikel 58 bis 77a

Bisher waren im SHG samtliche institutionellen Leistungsangebote geregelt. Neu werden
diese im SLG verankert. Das SLG gilt auch fur die Leistungsangebote fur erwachsene Men-
schen mit Behinderung. Einzig die Regelungen zur Bereitstellung und Finanzierung (inkl. Aus-
gabebewilligung) der Angebote fiir erwachsene Menschen mit Behinderung verbleiben vorerst
noch im SHG. Aus diesem Grund waren die Bestimmungen von Artikel 58, 67, 74 — 74b so
anzupassen, dass sie neu nur noch fir diese gelten. Die Artikel 59 — 669, 68 — 73, 74c — 75a,
77, 77a werden aufgehoben. Bei den Artikeln 67 und 74 bis 74b wurden im Ubrigen rein re-
daktionelle Anderungen vorgenommen, die nur den franzosischen Gesetzestext betreffen.

Somit gelten die folgenden Kapitel des SLG auch fir die Leistungsangebote flr erwachsene
Menschen mit Behinderung: allgemeinen Bestimmungen (Kapitel 1), die Bestimmungen zu
den besonderen Massnahmen und Modellversuchen (Kapitel 7), zur Aus- und Weiterbildung
(Kapitel 8), Bewilligung und Aufsicht fur Heime und Spitex-Organisationen (Kapitel 9), Daten-
schutz (Kapitel 11), Strafbestimmungen (Kapitel 13), Rechtspflege (Kapitel 14). Die weiteren
Kapitel (insbesondere Kapitel 12 SLG) hingegen nicht relevant.

Artikel 77b — 77n

Die gesamten Artikel betreffend die Aus- und Weiterbildung werden aufgehoben, da diese Be-
reiche nunmehr im vorliegenden neuen Gesetz geregelt werden.

Artikel 79 Absatz 1, Buchstaben a bis e und Artikel 80 Absatz 1, Buchstaben d und e

Die Aufwendungen des Kantons und der Gemeinden fir die institutionellen Leistungsange-
bote, welche bisher im SHG geregelt waren, bleiben im gleichen Umfang lastenausgleichsbe-
rechtigt wie bisher und bleiben Bestandteil des Lastenausgleichs Soziales. Da die institutionel-
len Leistungsangebote (mit Ausnahme jener fir erwachsene Menschen mit Behinderung) neu
als soziale Leistungsangebote im SLG geregelt sind, wird ihre Zulassung zum Lastenaus-
gleich dort geregelt. Entsprechend werden Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe a sowie Artikel 80
Absatz 1 Buchstaben d und e SHG aufgehoben.

Mit Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe b waren bisher als «Aufwendungen fir weitere Massnah-
men» die Aufwendungen fiir Ombudsstellen sowie besondere Massnahmen erfasst. Da die
Ombudsstellen neu im SLG geregelt werden, wird die Formulierung angepasst.
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Zudem wird in Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe e ergénzt, dass die Aufwendungen im Bereich
wirtschaftliche Hilfe sowie Beratung und Betreuung (inkl. Besoldungskosten) fur Opfer, Zeu-
ginnen und Zeugen von Menschenhandel durch den Kanton dem Lastenausgleich zugefihrt
werden kénnen.

Artikel 79 Absatz 1, Buchstabe f und Artikel 80 Absatz 1, Buchstabe k

Falls im Kanton Bern ein einheitliches Fallfihrungssystem eingefuhrt wird, ermdglichen diese
beiden Artikel die Finanzierung der anwendbaren Aufwendungen lber den Lastenausgleich.

Artikel 80 Absatz 1, Buchstabe b

Lastenausgleichsberechtigt sind die Besoldungs- und Weiterbildungsaufwendungen des Per-
sonals, welches in der individuellen Sozialhilfe tatig ist oder Aufgaben geméss besonderer
Gesetzgebung wahrnimmt (dazu gehort primar die Alimentenbevorschussung und Inkasso-
hilfe). Primar ist dies das Sozialdienstpersonal, erfasst sein kann aber auch Ubriges Personal
der Gemeinde, wenn dieses entsprechende Aufgaben Gbernimmt.

Dem Lastenausgleich zugefiihrt werden kénnen nur die anrechenbaren Aufwendungen. Der
Regierungsrat wird festlegen, welche Besoldungskosten anrechenbar sind (Art. 80a Abs. 1
Bst. b neu).

Artikel 80a (1. Nahere Vorschriften)
Absatz 1, Buchstabe b

Neu werden die Besoldungskosten der Sozialdienste mittels Pauschalen abgegolten (Art. 34c
ff. SHV). Als Folge davon unterscheidet der Regierungsrat bei der Bestimmung der anrechen-
baren Aufwendungen nicht mehr zwischen Fach- und Administrativpersonal.

Artikel 80d — 80f

Die Bestimmungen zum Bonus-Malus-Modell werden aufgrund des Beschwerdeentscheids
der GSI vom 31. August 2017 gestrichen. Die GSI wird zusammen mit der FIN und dem Ge-
meindeverband eine Nachfolgelésung betreffend die Beurteilung der Kosteneffizienz der Sozi-
aldienste erarbeiten.

Artikel 80g  (Datenlieferung der Gemeinden)
Absatz 4

Die Vorgabe, dass ausschliesslich die von der GSI geflihrte Software verwendet werden darf,
wird gestrichen. Denn neben KOLA dirfen auch Office-Programme und das Data-Warehouse
verwendet werden.

Besonders schiitzenswerte Personendaten — auch wenn sie pseudonymisiert sind — dirfen
nur verschliisselt tbertragen werden.

Absatz 4a

Mit diesem Absatz wird die zustandige Stelle der GSI ermachtigt, die AHV- Versichertennum-
mer systematisch zu verwenden, um die dem Lastenausgleich zugefuhrten Aufwendungen
der Gemeinden zu Uberprifen. Die Verwendung der AHV-Versichertennummer bleibt auf die-
sen Zweck beschrénkt.

Da die AHV-Versichertennummer nicht sprechend ist (Art. 50c Abs. 3 AHVG), halt deren Wei-
tergabe dem Erfordernis der Pseudonymisierung stand.
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Bei der Verwendung der AHV-Versichertennummer sind die Vorschriften der Verordnung des
EDI vom 7. November 2007 Uber die Mindeststandards der technischen und organisatori-
schen Massnahmen bei der systematischen Verwendung der AHV-Versichertennummer aus-
serhalb der AHV®® zu beachten.

Absatz 5, Buchstabe d
Aufgrund der Abschaffung des Bonus-Malus-Systems ist dieser Absatz ersatzlos aufzuheben.
Absatz 5, Buchstabe e

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, dass die zustandige Stelle der GSI die erhobenen
Daten zur Berechnung der Besoldungspauschalen verwenden darf.

Artikel 82 (Gemeindeanteile)

Absatz 1 wird gestrichen, da bereits im FILAG (Art. 23 Abs. 3) festgehalten wird, dass die Ge-
meindeanteile von der zustandigen Stelle der FIN berechnet werden. Die zustandige Stelle
der GSI berechnet sodann den Lastenanteil Soziales.

Die Absétze 2 und 3 sind aufgrund der Abschaffung des Bonus-Malus-Systems ersatzlos auf-
zuheben.

Artikel 85 (Strafbestimmung)
Dieser Artikel wird aufgrund des neuen Straftatbestands in Artikel 148a StGB aufgehoben.

Durch den neuen Artikel 148a StGB werden die kantonalen Strafbestimmungen des Sozialhil-
ferechts nicht automatisch derogiert werden.

Der bisherige Artikel 85 SHG setzt im Gegensatz zum neuen Artikel 148a StGB nicht voraus,
dass jemand irregefiihrt oder in einem Irrtum bestarkt wird.%” Damit ist als einzige Konstella-
tion, in welcher ein Tater sich nach Artikel 85 SHG strafbar machen konnte der, dass der Ta-
ter gegenulber einem Sozialdienst unwahre Angaben macht, diese die Unwahrheiten zwar er-
kennt, sich also Uber die Anspruchsberechtigung nicht irrt und gleichwohl Leistungen er-
bringt.®® Ein solches Szenario ist faktisch nur schwer vorstellbar. Artikel 85 SHG kommt somit
aufgrund der weiteren Tatbestandsformulierung einzig theoretisch eine eigensténdige Bedeu-
tung zu. Damit kann er aufgehoben werden.

7.10 Gesetz Uber das Prostitutionsgewerbe (PGG)
Artikel 11, 16, 17 und 19

Die sozialen Leistungsangebote, welche bisher im SHG geregelt wurden, werden neu im SLG
geregelt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung des Verweises.

Artikel 20 (Weitergabe von Informationen 1. Durch Leistungserbringer)

Da fir die Leistungserbringer neu die Bestimmungen des SLG anwendbar sind, sollen fr
diese auch die Datenschutzbestimmungen des SLG gelten.

® SR 831.101.4

67 Botschaft zur Anderung des Strafgesetzbuchs und des Militarstrafgesetzes (Umsetzung von Art. 121
Abs. 3-6 BV uber die Ausschaffung krimineller Ausl&nderinnen und Auslander) vom 26. Juni 2013, S.
6040.

8 vgl. den Erlauternden Bericht zur Anderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militar-
strafgesetzes (Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmungen tber die Ausschaffung krimineller
Auslanderinnen und Auslander; Art. 121 Abs. 3-6 BV) vom 14. Mai 2012, S. 54 (die dortigen Ausfiuhrun-
gen betreffen allerdings das Verhaltnis von Art. 148a StGB zu bestehendem Bundesrecht) sowie
DANIEL STOLL, Les infractions a l'aide sociale, in: Expert Focus EF 12/15, S. 1014 ff., S. 1018.
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Artikel 21 und 23

Die sozialen Leistungsangebote, welche bisher im SHG geregelt wurden, werden neu im SLG
geregelt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung des Verweises.

7.11 Entwurf Gesetz fir zentrale Personendatensammlungen (Personendatensamm-
lungsgesetz, PDSG)

Das PDSG sieht vor, dass der Abruf bestimmter besonders schiitzenswerter Personendaten
aus zentralen Personendatensammlungen formell-gesetzlich zu regeln ist. Ubergangsweise
wird das im Anhang zum PDSG geregelt. Grundséatzlich sollten diese Regelungen aber in den
einzelnen Fachgesetzen erfolgen, was gemass Vortrag zum PDSG bei den néachsten Geset-
zesrevisionen an die Hand zu nehmen ist. Diese Gelegenheit bietet sich hier. Der damit re-
dundante Eintrag im Anhang zum PDSG ware aufzuheben.

Artikel 140  (Inkrafttreten)

Der Regierungsrat wird das SLG in Kraft setzen, sobald er die fur dessen Vollzug nétigen Ver-
ordnungsbestimmungen beschlossen haben wird.

8. Verhaltnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm)
und anderen wichtigen Planungen

8.1  Richtlinien der Regierungspolitik 2099 — 2022%°

Dieser Erlass dient insbesondere der Verwirklichung des Ziels 3 «Der Kanton Bern ist fiur
seine Bevolkerung attraktiv. Er fordert den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch
eine verstarkte und gezielte Integration von sozial Benachteiligten».

Im Rahmen dieses Ziels soll mit Projekt 3.4 die Wirkungsorientierung und das Kostenbewusst-
sein im Bereich der institutionellen Sozialhilfe [neu: soziale Leistungsangebote] gesteigert
werden, entsprechend dem Grundsatz Fordern und Férdern.

Das SLG setzt dieses Projekt um. Neu werden transparentere Finanzierungsregeln geschaf-
fen. Zudem werden betriebliche Pflichten flr Leistungserbringer eingefiihrt, welche das Kos-
tenbewusstsein férdern sollen. Mit dem Gesetz wird zudem die Grundlage geschaffen, um ein
wirksames Controlling der Leistungsangebote einzufiihren.

Dieses Gesetz ist auch im Einklang mit folgenden Entwicklungsschwerpunkten unter Ziel 3:

e Den sich andernden Anforderungen im Bereich Pflege und Gesundheitsdienstleitun-
gen soll begegnet werden.

Die Leistungsangebote im Bereich Pflege sowie Gesundheitsférderung wurden im
SLG neu und Klarer formuliert. Indem die Bestimmungen zu Spitex-Organisationen neu
in SLG aufgenommen werden, wird eine ganzheitlichere Steuerung moglich.

o Die rasche und nachhaltige berufliche Integration von Personen mit eingeschrankter
Leistungsfahigkeit sowie anderen Benachteiligten wird gezielt und wirkungsorientiert
gefordert. Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird durch Bildungsmassnahmen, innovative
Anstellungsbedingungen und eine engere Zusammenarbeit mit der Privatwirtschatft er-
leichtert.

Im Bereich der beruflichen und sozialen Integration liegt der Fokus klar auf der berufli-
chen Integration und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wird im Gesetz verankert.
Auch mit der gesamtkantonalen Einfuhrung der Betreuungsgutscheine bzw. deren
Ausgestaltung soll die Erwerbstatigkeit und Integration geférdert werden. Mit dem

69 RRB 1311/2018
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neuen Artikel zu Modellversuchen sollen insbesondere neue Formen der integrierten
Versorgung und Systemdurchlassigkeit geférdert werden kénnen.

8.2  Andere wichtige Planungen

Der vorliegende Erlass dient zudem der Umsetzung des Suchthilfekonzepts, des Familienkon-
zepts sowie des Konzepts Frihe Foérderung.

Das Konzept Sonderschulbildung beinhaltet die Neuorganisation der Sonderschulbildung und
Sonderpadagogik im Kanton Bern. Das Projekt ,Optimierung der erganzenden Hilfen zur Er-
ziehung im Kanton Bern® soll ein einheitliches, aufeinander abgestimmtes Finanzierungs-,
Steuerungs- und Aufsichtssystems der ambulanten erganzenden Hilfen (aufsuchende Famili-
enunterstitzung, Unterstitzung bei der Wahrnehmung des Besuchsrechtes und sozialpéada-
gogische Tagesstruktur) zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen in teilstationaren und
stationadren Einrichtungen bzw. in Pflegefamilien erméglichen. Die aufgrund dieser Projekte
notwendigen Anderungen werden im Rahmen der entsprechenden Vorlagen erfolgen.

Das SLG weist ebenfalls Schnittstellen zur Gesundheitsstrategie des Kantons Bern 2020 —
2030 auf, die derzeit von der GSI federflihrend erarbeitet wird. Die Grundhaltung des SLG
stimmt mit derjenigen der Gesundheitsstrategie Uberein und die Ziele und Visionen der neuen
Gesundheitsstrategie sind bereits in diese Gesetzesvorlage eingeflossen.

8.3 Familienergéanzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Im Gutscheinsystem wird der Kanton alle ausgegebenen Gutscheine mitfinanzieren. Damit
fordert er die Entwicklung eines bedarfsgerechten und finanzierbaren Angebots im Bereich
der familienergéanzenden Kinderbetreuung. Dass ein solches zentral ist, wird u. a. in der kan-
tonalen Wirtschaftsstrategie 2025, im Familienkonzept 2009 sowie im Konzept friihe Forde-
rung des Kantons deutlich.

9. Finanzielle Auswirkungen

9.1 Allgemein

Bei den nachfolgend nicht gesondert aufgefiihrten Bereichen ergeben sich grundsatzlich
keine finanziellen Auswirkungen im Vergleich zur heutigen Regelung im SHG.

9.2 Fruhe Forderung

Im Rahmen des Konzepts friihe Foérderung 2009 sowie dessen diesbezliglicher Erweiterung
im Sozialbericht 2015 wurden neben konkreten Massnahmen auch deren Finanzierung be-

schlossen. Durch die gesetzliche Verankerung entstehen demgegenuber keine finanziellen

Anderungen.

Die Umsetzung der frilhen Sprachférderung im Rahmen von Kitas und Tagesfamilien 16st per
2020 die bisher Gber ein entsprechendes Férdergefass mitfinanzierten Angebote der frithen
Sprachférderung ab. Die dadurch frei werdenden Mittel werden ins Budget fir Betreuungsgut-
scheine transferiert. Der Bedarf an Betreuungsgutscheinen, deren Erhalt ausschliesslich
durch den ausgewiesenen Bedarf an friiher Sprachférderung begriindet wird, lasst sich auf-
grund mehrerer unbekannter Systemvariablen vor der Einfiihrung nur grob abschétzen. Soll-
ten die aus dem Fdrdergefass frihe Sprachférderung transferierten Mittel nicht ausreichen, so
ware eine Kontingentierung (nur dieser spezifischen Sprachférdergutscheine) zu prufen. An-
gestrebt wird in jedem Fall eine kostenneutrale Umsetzung.

0 Wirtschaftsstrategie 2025 des Kantons Bern, Antrag: RRB Nr. 1063 vom 22. Juni 2011, Kenntnis-
nahme durch den Grossen Rat: 24. November 2011, Planungserklarungen eingearbeitet: RRB Nr. 0383
vom 14. Marz 2012
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9.3 Familienergédnzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Die Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem wurde mit der per 1. April 2019 in Kraft
getretenen Teilrevision der ASIV 2019 eingeleitet. Sie soll gemass Beschluss des Regierungs-
rats vom Juni 2016 mdglichst kostenneutral erfolgen. Derzeit werden knapp 70 Mio. Franken
fur subventionierte Kinderbetreuungsplatze ausgegeben. Hingegen wirde eine bedarfsge-
rechte Finanzierung der familienergdnzenden Kinderbetreuung nach dem alten System schat-
zungsweise zwischen 69 und 85 Mio. Franken kosten. Aus diesem Grund wurden mit der Um-
stellung auf die Betreuungsgutscheine verschiedene kostensenkende Massnahmen umge-
setzt. Mittel kdnnen u.a. eingespart werden, indem die Subvention enger an den Bedarf ge-
koppelt wird und v.a. fir Kindergartenkinder in Kitas tiefere Betreuungsgutscheine ausgege-
ben werden. Weitere Mittel werden durch die leichte Senkung der Subvention und den Wegfall
der direkten Unterstitzungsleistungen an Kitas und TFO (Risiko- und der Ausbildungspau-
schale) freigesetzt.

Miissten die Kosten aufgrund einer stark gestiegenen Nachfrage oder aufgrund des Spar-
drucks gesenkt werden, kann der Kanton die Grundvoraussetzungen fiir den Bezug von Be-
treuungsgutscheinen (Verscharfung des Zugangs, Reduktion des maximalen massgebenden
Einkommens) sowie die Gutscheinh6he (Senkung der maximalen Subvention; Senkung des
Betreuungsgutscheins fir Kinder bis 12 Monate) anpassen.

9.4 Indirekte Anderungen im SHG

Die Einfuhrung der Moglichkeit zur Ubernahme von Notfallbehandlungen von mittelosen Per-
sonen ohne Unterstutzungswohnsitz in der Schweiz wird den Lastenausgleich um einen noch
unbekannten Betrag belasten.

Durch die Anpassungen bei der Riickerstattung kommt es voraussichtlich zu keinen finanziel-
len Auswirkungen. Einerseits sinken die Beitrdge, die von der Rickerstattung befreit werden
(IZU/EFB anstatt gesamte wirtschaftliche Hilfe wahrend der Dauer einer Teilnahme an von
GSil finanzierten Integrationsmassnahmen). Andererseits kommen mehr Sozialhilfebezie-
hende als vorher in den Genuss einer Reduktion von allfélligen Rickerstattungsbetragen.

Die Streichung der Bestimmungen zum Bonus-Malus-Modell hat keine finanziellen Auswirkun-
gen. Das im bisherigen Recht vorgesehene Modell fiihrte zu einer Umverteilung der Gemein-
deanteile im Lastenausgleich. Findet diese Umverteilung infolge der Aufhebung dieser Best-
immungen nicht mehr statt, ergeben sich folglich keine finanziellen Konsequenzen.

9.5 Indirekte Anderungen im SpVG

Die indirekte Anderung des SpVG fiihrt zu keinen finanziellen Auswirkungen.
10. Personelle und organisatorische Auswirkungen

10.1 Allgemein

Bei den nachfolgend nicht gesondert aufgefiihrten Bereichen ergeben sich grundsatzlich
keine personellen und organisatorischen Auswirkungen im Vergleich zur heutigen Regelung
im SHG.

10.2 Familienergdnzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Die Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem wird mit der ASIV-Teilrevision 2019 ein-
geleitet und dem Inkrafttreten des SLG abgeschlossen. Wahrend der Ubergangsphase, in der
das Gebuhren- und das Betreuungsgutscheinsystem nebeneinander bestehen, ist von einer
gewissen Mehrbelastung auszugehen. Diese Arbeiten sollen jedoch innerhalb der bestehen-
den Personalressourcen aufgefangen werden. Neue Kantonsaufgaben, wie die Zulassung der
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Leistungserbringer, ergeben keine weiteren personellen Auswirkungen beim Kanton, da mit
dem Systemwechsel alte durch neue Aufgaben ersetzt werden.

10.3 Betriebsbewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstatten

Der Kanton war bisher fur die Aufsicht der privaten Kitas zustandig (rund 170 Kitas). Das KJA
bendtigt aktuell fir die Bewirtschaftung dieser Kitas rund 220 Stellenprozente. Neu hinzu wer-
den die bisher von den Gemeinden beaufsichtigten Kitas kommen (rund 120 Kitas). Daftr wird
sich beim Kanton ein zusatzlicher Stellenbedarf ergeben.

10.4 Indirekte Anderungen im SpVG

Die indirekte Anderung des SpVG fiihrt zu keinen personellen oder organisatorischen Auswir-
kungen.

11.  Auswirkungen auf die Gemeinden

11.1  Allgemein

Bei den nachfolgend nicht gesondert aufgefiihrten Bereichen ergeben sich grundsatzlich
keine Auswirkungen fiir die Gemeinden im Vergleich zur heutigen Regelung im SHG.

11.2 Familienergdnzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Primares Ziel der Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem ist es, Gemeinden, Eltern
und Anbietern von Betreuungsldsungen gleichermassen den Zugang zu einer kantonalen Mit-
finanzierung zu erleichtern. Mit dem Wechsel von einer indirekten zu einer direkten und reinen
Subjektfinanzierung kénnen Gemeinden ohne eigene Angebote einfacher als bis jetzt sicher-
stellen, dass die bei ihnen wohnhaften Familien eine subventionierte Betreuungsmaoglichkeit
nutzen kdnnen. V.a. Gemeinden, welche darauf verzichten, die Gutscheine zu kontingentie-
ren, bieten damit attraktive Lebensbedingungen fiir Familien mit kleinen Kindern.

Dadurch, dass die gewéhrten Verginstigungen starker an die soziale und berufliche Situation
der Familien gekoppelt werden, wird sichergestellt, dass die investierten 6ffentlichen Gelder
effizient eingesetzt werden. Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten fiir die Gutscheine
via Lastenausgleich sowie durch die Ubernahme eines Selbstbehalts. Allerdings sind die Ge-
meinden nicht verpflichtet, Betreuungsgutscheine auszustellen. Die Mdéglichkeit, die Anzahl
der Gutscheine zu limitieren, erméglicht es den Gemeinden, ihre Kosten besser zu steuern.

Die Gemeinden sind im Gutscheinsystem verantwortlich fir die Verfiigung des Betreuungsgut-
scheins. Inwiefern sich ihr Aufwand diesbeziiglich durch die Systemumstellung veréndert,
hangt stark davon ab, welche Aufgaben sie im alten System Gibernommen haben: Gemeinden,
welche im Geblhrensystem fiir die Tarifberechnung zustandig waren, haben im Vergleich zu
Gemeinden, welche diese Aufgabe ausgelagert hatten, einen geringeren Zusatzaufwand.
Dadurch, dass der Gutschein enger an den Betreuungsbedarf der Eltern gekoppelt wird,
nimmt der administrative Aufwand fur die Gesuchsprifung zu, da neu neben den wirtschaftli-
chen Verhéltnisse auch die weiteren Bezugsberechtigungen tberprift werden mussen.
Gleichzeitig wurden die in diesem Zusammenhang vorgesehenen kantonalen Vorgaben, wel-
che auf Verordnungsstufe geregelt werden, auf das erforderliche Mindestmass reduziert, so
dass der administrative Aufwand fur die ausstellende Behdrde sowie die das Gesuch stellen-
den Eltern mdglichst gering ausfallt.

Ob der Systemwechsel effektiv einen Zusatzaufwand versursacht, ist schwer abschatzbar.
Zwar bietet die engere Koppelung an den Bedarf der Eltern grundsétzlich zusatzlichen Anlass
fur eine mogliche Beschwerde. Allerdings zeigt die Erfahrung der Stadt Bern, welche seit 2014
Betreuungsgutscheine ausgibt und Betreuungspensum und Beschéftigungspensum enger an-
einanderkoppelt, dass nur wenige Verfigungen angefochten werden.
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Der Kanton ist darum bemiht, die Gemeinden bei der Erflllung dieser Aufgabe zu unterstitz-
ten (durch die telefonische und schriftliche Beratung der Gemeinden, das Bereitstellen von
Merkblattern und Mustervorlagen und die Ausarbeitung einer Webapplikation, welche die Ad-
ministration der Gutscheine ermdglicht). Die Gemeinden kénnen die Ausgabe der Gutscheine
an Dritte Ubertragen oder sich fir die Erledigung dieser Aufgabe mit anderen Gemeinden zu-
sammenschliessen.

11.3 Betriebsbewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstatten

Die Zustandigkeit fur die Aufsicht von den bisherigen (insgesamt 121) subventionierten Kin-
dertagesstatten geht von den Gemeinden zum Kanton Uber. Fir Gemeinden, welche bis anhin
Kitas beaufsichtigen mussten, stellt dies eine Entlastung dar.

11.3 Indirekte Anderungen im SHG

Die Anpassungen in Bezug auf die Sozialbehérde und Tragerschaft hat fir einige wenige Ge-
meinden Auswirkungen. Zur Umsetzung der Anforderungen wird ihnen deswegen eine Uber-
gangsfrist eingeraumt.

Die Einfiihrung der Mdglichkeit zur Ubernahme von Notfallbehandlungen von mittellosen aus-
landischen Personen ohne Unterstitzungswohnsitz in der Schweiz wird den Lastenausgleich
um einen noch unbekannten Betrag belasten.

Durch die Anpassungen bei der Riickerstattungspflicht wird fur die Sozialdienste die Berech-
nung des rickerstattungspflichtigen Betrags erleichtert.

Die Streichung der Bestimmungen zum Bonus-Malus-Modell hat keine finanziellen Auswirkun-
gen, da das Modell bereits nicht mehr angewendet wird.

12. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

12.1 Allgemein

Bei den nachfolgend nicht gesondert aufgefiihrten Bereichen ergeben sich grundsatzlich
keine Auswirkungen auf die Volkswirtschaft im Vergleich zur heutigen Regelung im SHG.

12.2 Fruhe Forderung

Gelingt es, Kinder im Vorschulalter in ihrer Entwicklung bestméglich zu fordern, so werden
wichtige Grundsteine fir eine positive Entwicklung im spateren Kinder-, Jugend- und Erwach-
senenalter gelegt. Kinder, die Gber einen ihrem Alter und ihrem Potenzial entsprechenden
Entwicklungsstand verfiigen, profitieren in hdherem Ausmass vom schulischen Lernangebot,
was sich entsprechend auf ihre schulischen und beruflichen Qualifikationen und damit verbun-
dene Berufs- und Einkommensmaoglichkeiten auswirkt, welche sich wiederum in volkswirt-
schaftlichem Nutzen niederschlagen.

12.3 Familienergdnzende Kinderbetreuung: Betreuungsgutscheine

Die Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem verbessert den Zugang zu familienergén-
zenden Kinderbetreuungsangeboten, indem sie zur Schaffung neuer Angebote beitragt und
deren Nutzung erschwinglich macht. Die Koppelung an die Erwerbstétigkeit schafft einen
wichtigen Anreiz, eine Erwerbstatigkeit aufzunehmen und den Umfang der Beschaftigung aus-
zuweiten. Die mit der Umstellung auf Betreuungsgutscheine ermdglichte bedarfsgerechte Fi-
nanzierung der Subventionen fir Kitas und TFO wird bereits im Zuge der ASIV-Teilrevision
eingeleitet.
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12.4 Betriebsbewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstatten

Von den Anpassungen in diesem Bereich sind keine direkten Auswirkungen auf die Volkswirt-
schaft zu erwarten.

12.5 Indirekte Anderungen im SHG

Durch die neue Moglichkeit der Ubernahme von Notfallbehandlungen von mittellosen Perso-
nen ohne Unterstitzungswohnsitz in der Schweiz wird das betriebliche Risiko der betroffenen
Spitéler leicht eingedammit.

12.6 Indirekte Anderungen im SpVG

Die indirekte Anderung des SpVG fiihrt zu keinen volkswirtschaftlichen Auswirkungen.

13. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Der Regierungsrat hat die GSI am 19. September 2018 erméchtigt, eine Vernehmlassung
durchzufiihren. Die Vernehmlassung dauerte bis zum 19. Dezember 2018. Eingegangen sind
72 Stellungnahme verschiedener Absender und zusatzlich 49 Stellungnahmen von Spielgrup-
pen im Rahmen einer konzentrierten Aktion.

Knapp 40% lehnten das SLG in der vorgelegten Form ab, darunter nebst einigen politischen
Parteien auch Verbande und etliche Gemeinden.

Folgende Hauptkritikpunkte wurden angefiihrt:

e kein genugender Einbezug der Gemeinden und Verbande bei der Erarbeitung der Vor-
lage

Die GSI hat den ungenugenden Einbezug erkannt und im Anschluss an die Vernehmlas-
sung Workshops mit dem Verband bernischer Gemeinden (vbg) und der Berner Konferenz
fur Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz (BKSE) durchgefiihrt. Die Workshops sind
sehr konstruktiv verlaufen. Als Resultat der Workshops und unter Beriicksichtigung der
Vernehmlassungseingaben hat die GSI insbesondere folgende Anderungen an der Vor-
lage vorgenommen:

Die Aufsicht und Bewilligung Uber Kitas soll beim Kanton vereinheitlicht werden. Zudem
stellt der Kanton das elektronische Tool Ki-Bon zur Verfigung und tbernimmt die Kosten
ohne sie in den Lastenausgleich einzugeben. Im Gegenzug Ubernehmen die Gemeinden
Mehraufwande die sich aus der Bewirtschaftung des Gutscheinsystems (Berechnen der
Gutscheine, Ausstellen, Abrechnen etc.) gegeniiber dem bisherigen System mit subventi-
onierten Kita-Platzen ergibt.

Die mitfinanzierten Angebote der friihen Forderung gemass dem Konzept fritlhe Férderung
werden im Gesetz ausdrlicklich genannt.

Die Aufgaben der Gemeinden werden klarer definiert. Zudem wird der Vortrag um eine
Ubersicht der Zustandigkeiten erganzt.

Auf die Bestimmung, dass die Sozialbehérde aus mindestens drei Personen bestehen
muss, wird verzichtet.

o kein ausgewiesener Reformbedarf im vorliegenden Umfang und zum jetzigen Zeit-
punkt

Vorgebracht wurde von verschiedenen Seite, dass kein aktueller Reformbedarf bestehe. Dem
kann insofern zugestimmt werden, als bei den einzelnen Leistungsangeboten — ausser bei
den Betreuungsgutscheinen — kein akuter Rechtsetzungsbedarf auf Gesetzesstufe besteht.
Hingegen besteht sehr wohl ein aktueller Bedarf an klareren und griffigeren Bestimmungen
zur Finanzierung der Leistungserbringung und zum Controlling. Die bisherigen Bestimmungen
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des SHG enthalten zu wenig Mdglichkeiten der Steuerung eines Bereichs, in dem mehrere
100 Mio. CHF Staatbeitrage ausbezahlt werden.

¢ mangelnde Koordination mit den beiden Projekten KFSG / REVOS / zu viele Rechtset-
zungsvorhaben mit gegenseitigen Einflissen

Ebenfalls als unginstig erachtet wird, dass im Sozialbereich dermassen viele Rechtsetzungs-
projekte pendent sind, die einander gegenseitig beeinflussen. Dies ist nachvollziehbar und
liegt daran, dass der Sozialbereich sehr im Wandel ist. Das Anliegen wird insofern bericksich-
tigt, als die GSI den Zeitplan fiir das SLG den Projekten «KFSG» und «REVOS» angepasst
hat und die ersten Erkenntnis aus der Einfilhrung der Betreuungsgutscheine mittels ASIV-
Revision per 1. April 2019 in das SLG einfliessen lasst.

e unubersichtliche Regelung — was im SHG, was im SLG / fehlende Ubersicht, was ge-
nau andert / Gesetz zu umfassend und nicht nachvollziehbar

Von verschiedenen Stellen wurde eingebracht, dass nicht klar ist, was genau andert. Dies ist
in der Tat eine Schwierigkeit. Der Vortrag wurde um eine Ubersicht erganzt, welche SLG-
Kapitel sich auf welche bisherigen SHG-Kapitel beziehen zudem wird fir das parlamentari-
sche Verfahren eine Synopse erstellt. Die Struktur der Vernehmlassungsvorlage wurde noch-
mals Uberarbeitet und vereinfacht. Schlussendlich soll mit der Aufteilung in mehrere Erlasse
ein einfacheres Zurechtfinden ermdglicht werden.

e Bereich erwachsene Behinderte nicht im SLG, obwohl urspriinglich einer der zwei
Hauptgrinde fir die Revision

Kritisiert wurde auch, dass der Bereich «erwachsene Menschen mit Behinderung» nicht im
SLG geregelt wird. Die im Jahr 2018 durchgefihrte Zwischenanalyse zur Umsetzung des Be-
hindertenkonzepts hat ergeben, dass noch Nachjustierungen notwendig sind. Daraufhin be-
schloss die GSI, die Bereitstellung und Finanzierung der Behindertenhilfe in einem eigenstan-
digen Rechtsetzungsprojekt umzusetzen.

Nebst den ausgeflihrten grundsatzlichen Bedenken wurden im Rahmen der Vernehmlassung
zudem sehr viele und ausfiihrliche Bemerkungen und Hinweise zu den einzelnen Artikeln ein-
gebracht. Diese wurden in einem separaten Dokument zusammengefasst und ausgewertet.

14.  Antrag

Gestutzt auf die vorstehenden Ausflihrungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat,
den vorliegenden Entwurf des SLG sowie die vorliegenden Anderungen des EG ZGB, KESG,
JVG, FILAG, GesG, SpVG, AMG, SHG, PGG und PDSG zu beschliessen.

Bern, 22. April 2020 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident:

Amman

Der Staatsschreiber: Auer
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15. Nachtrag

zum Vortrag vom 22. April 2020 des Regierungsrates betreffend Gesetz tUber die sozia-
len Leistungsangebote (SLG)

15.1 Erlauterungen Artikel 108, 109, 139, 140 und 141 SLG

Die Zustandigkeit der Aufsicht Uber Tagesfamilien kombiniert mit einer Bewilligungspflicht fir
Tagesfamilienorganisationen (TFO) soll ebenfalls zur GSI zu wechseln, damit das Prinzip der
Zustandigkeit aus einer Hand umgesetzt werden kann.

Artikel 108  (Bewilligung und Aufsicht Giber Tagesfamilienorganisationen)

Die zustandige Stelle der GSI bewilligt TFO und beaufsichtigt sie. Im Rahmen einer Verord-
nung werden die Bewilligungsvoraussetzungen fur TFO und die Aufsichtskriterien festgelegt.
Diese orientieren sich an den derzeitigen Regelungen.

Artikel 109  (Aufsicht Uber Tagesfamilien)

Tagesfamilien, die von einer TFO angestellt sind, werden von dieser beaufsichtigt. Dies erfolgt
gemass den Vorgaben des Kantons im Rahmen der Pflichten als Arbeitgeber. Es wird keine
Entschadigung hierfir an die Tagesfamilienorganisationen ausgerichtet. Im Rahmen der Auf-
sicht Uber die TFO fihrt die GSI Stichproben bei einzelnen Tagesfamilien durch.

Die ubrigen Tagesfamilien werden von der zustandigen Stelle der GSI beaufsichtigt.

Artikel 139  (Bewilligung und Aufsicht TFO und Tagesfamilien)

Mit Festlegung einer Ubergangszeit zum Inkrafttreten dieser Bestimmungen wird sichergestellt
dass die Zeit ausreicht, um analog der Bewilligung und Aufsicht von Kitas Ausfihrungsbestim-
mungen zu erarbeiten.

Artikel 140  (Aufsicht Uber Tagesfamilien)

Vgl. urspriingliche Erlauterungen zu Artikel 108.

Artikel 141 (Aufsicht Uber Tagesfamilien durch Private)

Vgl. urspriingliche Erlauterungen zu Artikel 109.

Bern, 12. August 2020 Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident:

Schnegg

Der Staatsschreiber:
Auer
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Gesetz
Uber die sozialen Leistungsangebo-
te (SLG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestitzt auf Artikel 38 der Kantonsverfas-
sung (KV)Y

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Grundsatze

D BSG101.1

Art. 1

Zweck

1 Die sozialen Leistungsangebote nach
diesem Gesetz dienen

a der Verwirklichung der verfassungsmas-
sigen Sozialrechte und Sozialziele,

b der Pravention,
c der Hilfe zur Selbsthilfe,

d dem Ausgleich von Beeintrachtigungen,




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

e der Verhinderung von Ausgrenzung,

f der Forderung der Integration,

g dem Schutz der betroffenen Personen.

2 Dabei stehen die Mobilisierung der eige-
nen Ressourcen sowie die Férderung der

privaten Initiative und Eigenverantwortung
im Zentrum,

Antrag Regierungsrat |

2 Jeder Person wird die
Fihrung eines menschen-
wirdigen Lebens ermd&g-
licht. Dabei stehen die Mo-
bilisierung der eigenen
Ressourcen sowie die For-
derung der privaten Initiati-
ve und Eigenverantwortung
im Zentrum.

Antrag Regierungsrat |

Art. 2

Soziale Leistungsangebote

1 Die sozialen Leistungsangebote umfas-
sen insbesondere die Unterstiitzung und
Hilfe von Kanton und Gemeinden fir fol-
gende Personen und in folgenden Le-
benslagen und Bereichen:

a Menschen mit Pflegebedarf,

b Gesundheitsférderung und Suchthilfe,

¢ Familien-, Kinder- und Jugendférderung,
d berufliche und soziale Integration.

2 Sie sind qualitativ angemessen sowie
wirkungsorientiert und werden regelmas-

sig auf das Erreichen der Ziele sowie auf
ihre Wirtschaftlichkeit Gberpruft.




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

3 Als soziale Leistungsangebote gelten
auch

a Angebote fur erwachsene Menschen mit
Behinderung,

b Ausbildungs- und Betreuungsangebote
far Jugendliche und junge Erwachsene,
die von der Invalidenversicherung finan-
Zierte Institutionen erbringen.

Art. 3
Zuganglichkeit

1 Die vom Kanton bereitgestellten sozialen
Leistungsangebote sind bei entsprechen-
dem Bedarf allen Personen mit Wohnsitz
im Kanton zuganglich.

2 Sie kénnen in Ausnahmefallen auch
Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz
zuganglich gemacht werden.

3 Die von einer Gemeinde bereitgestellten
sozialen Leistungsangebote sind bei ent-
sprechendem Bedarf allen Personen mit
Wohnsitz in der bereitstellenden Gemein-
de zuganglich.

Antrag Regierungsrat |

Art. 4

! Bei allen sozialen Leis-
tungsangeboten ist der
Grundsatz der Gleichstel-
lung von Frauen und Méan-
nern zu respektieren.

Antrag Regierungsrat |




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Antrag Regierungsrat |

2 Bei gleicher und gleich-
wertiger Arbeit ist die
Lohngleichheit zu gewahr-
leisten und zu uberprufen.

Antrag Regierungsrat |

Art. 4
Subsidiaritat

1 Der Kanton und die Gemeinden stellen
soziale Leistungsangebote in Erganzung
zur privaten Initiative, zu Leistungen der
Sozialversicherungen sowie zu anderen
Leistungsformen nur soweit bereit und
finanzieren sie, als dies zur Sicherstellung
eines bedarfsgerechten Angebots ndtig
ist.

1.2 Zustandigkeiten und Aufgaben

Art. 5

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI)

! Die Gesundheits-, Sozial- und Integrati-
onsdirektion (GSI)

a konkretisiert die Ziele der sozialen Leis-
tungsangebote und sorgt fur deren Um-
setzung,

b erhebt und analysiert den Bedarf an
sozialen Leistungsangeboten,

¢ sorgt fur eine bedarfsgerechte Versor-
gung,

d stellt die erforderlichen sozialen Leis-
tungsangebote bereit,




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

e Uberprift die Wirkung und Qualitét der
Versorgung,

f legt Kennzahlen fir das fachliche und
finanzielle Controlling fest und stellt
dessen Erreichung sicher.

2 Sje kann Ombudsstellen fordern und
unterstutzen.

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

f legt Kennzahlen fir das
fachliche und finanzielle
Controlling fest und stellt
dessen-Erreichung-die
Erhebung und das Errei-
chen des Controllings si-
cher.

2 Sie-kann-Ombudsstellen-
tecl > _

2 Sie kann fordert und un-
terstiitzt Ombudsstellen
P— - '

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Art. 6

Gemeinden
1 Die Gemeinden

a erheben und analysieren den Bedarf an
sozialen Leistungsangeboten in ihrem
Zustandigkeitsbereich,

b kénnen soziale Leistungsangebote in
Koordination mit der GSl in den ge-
meinsamen Zustandigkeitsbereichen
durchfuhren.

1.3 Begriffe

Art. 7




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Im Sinne dieses Gesetzes gelten als

a Leistungserbringer: naturliche oder juris-
tische Personen, die soziale Leistungs-
angebote erbringen;

b Leistungsempféangerinnen und Leis-
tungsempfanger: natrliche Personen,
die soziale Leistungsangebote nutzen;

¢ Beitragsempfangerinnen und Beitrags-
empféanger: naturliche oder juristische
Personen, die gestitzt auf dieses Ge-
setz Staatsbeitrage erhalten.

1.4 Erbringung von sozialen Leis-
tungsangeboten

1.4.1 Allgemeines

Art. 8

Leistungsorientierung

1 Die Beitrage an die Beitragsempfange-
rinnen und Beitragsempfanger werden
leistungsorientiert, nach Méglichkeit pros-
pektiv und soweit fachlich zielftihrend
aufgrund von Pauschalen oder Normkos-
ten festgesetzt.




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Bei der Bemessung der Beitrage an die
Leistungserbringer sind samtliche Ertrage
im Rahmen der Leistungserbringung an-
gemessen anzurechnen.

3 Der Regierungsrat kann durch Verord-
nung nahere Vorschriften zur Beitrags-
festsetzung, zur Tarifierung der Leistun-
gen und zur Anrechnung der Eigenmittel
der Beitragsempfangerinnen und Bei-
tragsempfanger erlassen.

Bei der Bemessung der
Beitrége an die Leistungs-
erbringer sind samtliche
Ertrage im Rahmen der
Leistungserbringung an-
gemessen anzurechnen.
Nicht angerechnet werden
insbesondere Spenden und

Legate, welche zweckge-
bunden fir andere Tétig-
keiten ausgerichtet wurden.

Antrag Kommissions-
mehrheit

Art. 9

Staatsbeitragsrecht

1 Soweit dieses Gesetz keine besondere
Regelung enthalt, gelten die Vorschriften
der Staatsbeitragsgesetzgebung.

Art. 10

Zweckkonforme Verwendung

1 Die zustandigen Stellen der GSI kontrol-
lieren die zweckkonforme und rechtmas-
sige Verwendung der ausgerichteten Bei-
trage.

Art. 11

Verrechnung von Forderungen




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Der Kanton kann Forderungen gegen-
Uber Beitragsempfangerinnen und Bei-
tragsempfangern mit Forderungen der
Beitragsempfangerinnen und Beitrags-
empfanger gegeniber dem Kanton ver-
rechnen.

2 Die Beitragsempfangerinnen und Bei-
tragsempfanger kénnen ihre Forderungen
gegeniber dem Kanton mit dessen Ein-
verstandnis verrechnen.

Art. 12

Sicherung des Verwendungszwecks

1 Zur Sicherung des Verwendungszwecks
koénnen die Beitrdge an Dritte ausgerichtet
werden.

Art. 13

Pfandungs- und Abtretungsverbot

1 Die Beitrage an Leistungsempfangerin-
nen und Leistungsempfanger dirfen, so-
weit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, weder verpfandet noch abgetreten
werden.

Art. 14

Rechtsverhaltnisse

! Das Rechtsverhéltnis zwischen den
Leistungserbringern und den Leistungs-
empféngerinnen und Leistungsempfan-
gern wird mit einem 6ffentlich-rechtlichen
Vertrag begrindet.




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Ansprlche aus diesem offentlich-
rechtlichen Vertrag sind durch Klage beim
Regionalgericht geltend zu machen. Das
Verfahren richtet sich nach der Schweize-
rischen Zivilprozessordnung vom 19. De-
zember 2008 (Zivilprozessordnung,
ZPO)Y.

1.4.2 Bereitstellung

D SR 272

Art. 15

Bereitstellung durch den Kanton

1 Die GSiI stellt im Rahmen der strategi-
schen Vorgaben des Regierungsrates und
der verflgbaren Mittel die erforderlichen
sozialen Leistungsangebote bereit.

2 Zu diesem Zweck konnen die zustandi-
gen Stellen der GSI

a Leistungsvertrage abschliessen,

b Beitragsempfangerinnen und Beitrags-
empfangern Beitrdge gewahren,

¢ Leistungsempfangerinnen und Leis-
tungsempfangern Beitrage fir den Ein-
kauf von Leistungen gewahren,

d Gemeinden zur Bereitstellung von sozia-
len Leistungsangeboten erméachtigen,




-10 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

e Gemeinden, die auf eigene Kosten tber
dieses Gesetz hinausgehende soziale
Leistungsangebote bereitstellen, Beitra-
ge an die Kosten dieser Leistungsange-
bote gewahren,

f ausnahmsweise selber Leistungen er-
bringen.

Art. 16

Bereitstellung durch die Gemeinden

1 Die Gemeinden kdnnen mit Ermachti-
gung der GSI soziale Leistungsangebote
gemass den Bestimmungen dieses Ge-
setzes bereitstellen.

2 Der Regierungsrat kann die maximal
lastenausgleichsberechtigten Gesamtkos-
ten festlegen und ndhere Vorschriften
erlassen Uber

a die Zulassung der sozialen Leistungs-
angebote zum Lastenausgleich,

b die Sicherstellung einer angemessenen
regionalen Angebotsverteilung,

¢ die Mindestanforderungen an die sozia-
len Leistungsangebote.

3 Die Gemeinden konnen auf eigene Kos-
ten soziale Leistungsangebote bereitstel-
len, die Uber die kantonalen Vorgaben
oder die Ermachtigung der GSI hinausge-
hen.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1.4.3 Leistungsvertrage

Art. 17

Grundsatze

1 Die zustandigen Stellen der GSI kénnen
im Rahmen des Vollzugs dieses Geset-
zes durch Leistungsvertrage geeignete
Dritte beiziehen.

2 Beim Abschluss von Leistungsvertragen
ist zusatzlich zu den Vorgaben gemass
der Staatsbeitragsgesetzgebung sicher-
zustellen, dass geregelt ist, ob und unter
welchen Bedingungen die Leistungen fir
die Leistungsempfangerinnen und Leis-
tungsempfanger kostenpflichtig sind.

3 Die Leistungserbringer streben im Rah-
men ihrer vertraglichen Aufgaben an,
Sozialhilfebezligerinnen und Sozialhil-
febeziiger, Personen mit Migrationshin-
tergrund und Menschen mit Behinderung
angemessen in ihren betrieblichen Ablau-
fen zu beriicksichtigen, insbesondere als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie
Ausbildungs- und Praktikumsplatze zur
Verfligung zu stellen.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

4 Die im Kanton Bern gele-
genen Leistungserbringer
verfiigen Uber einen Ge-
samtarbeitsvertrag, haben
sich dem Gesamtarbeits-
vertrag der Branche ange-
schlossen oder bieten ih-
rem Personal Arbeitsbe-
dingungen an, die insbe-
sondere hinsichtlich Ar-
beitszeit, Entlohnung und
Sozialleistungen dem Ge-
samtarbeitsvertraq der
Branche entsprechen.

5 Fehlt ein Gesamtarbeits-
vertraqg, legt der Regie-
rungsrat insbesondere
hinsichtlich Arbeitszeit,
Entléhnung und Sozialleis-
tungen die Mindestanforde-
rungen fest, denen die
Anstellungs- und Arbeits-
bedingungen zu geniigen
haben. Diese orientieren
sich an den kantonalen
Arbeitsbedingungen.

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Art. 18

Pflichtverletzungen
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Verletzt ein Leistungserbringer vertragli-
che Pflichten, kdnnen die zustandigen
Stellen der GSI oder der Gemeinde die
Beitrage nach erfolgloser Mahnung kiir-
zen, einstellen oder sie mit Zins seit der
Auszahlung zuriickfordern.

2 Bei schwerwiegenden Pflichtverletzun-
gen kénnen die Leistungsvertrage fristlos
gekundigt werden.

1.4.4 Investitionsbeitrage, Burg-
schaften und Darlehen

Art. 19

Investitionsbeitrage

1 Die zustandigen Stellen der GSI konnen
im Rahmen der dafiir bewilligten Ausga-
ben Leistungserbringern Investitionsbei-
trdge gewahren.

2 Investitionsbeitrage kénnen gewahrt
werden, wenn

a die Investitionskosten nicht durch Ei-
genmittel oder Bundesbeitrage gedeckt
sind,

b die Investition der kantonalen Bedarfs-
planung entspricht und

Antrag Regierungsrat |

a die Investitionskosten
nicht durch Eigenmittel
angemessene Eigenmittel-
verwendung oder Bundes-
beitrage gedeckt sind,

2 Investitionsbeitrage kén-

nen-gewahrt werden ge-
wahrt, wenn

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommissions-
mehrheit
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

¢ die Investition mit dem Betriebskonzept
des Leistungserbringers tbereinstimmt.

3 Leistungserbringern, deren Infrastruktur
durch Infrastrukturpauschalen finanziert
wird, kann ein Investitionsbeitrag nur in
vom Regierungsrat festgelegten Ausnah-
mefallen gewahrt werden.

D SR 220

Art. 20

Burgschaften und Darlehen

1 Die zustandigen Stellen der GSI kénnen
im Rahmen der dafiir bewilligten Ausga-
ben Leistungserbringern Birgschaf-

ten nach Artikel 492 bis 512 des Obligati-
onenrechts (OR)Y und Darlehen gewah-
ren.

2 Burgschaften und Darlehen kénnen
gewahrt werden, wenn

a die der Birgschaft zugrundeliegende
Hauptschuld oder das Darlehen mit den
voraussichtlichen Ertragen finanziert
werden kann,

b die Investition der kantonalen Bedarfs-
planung entspricht und

¢ die Investition mit dem Betriebskonzept
des Leistungserbringers Ubereinstimmt.




-15 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

% Der Regierungsrat regelt die Grundséatze
der Verzinsung und der Ruckerstattung
der Darlehen durch Verordnung.

Art. 21

Rickerstattung
1 Die Riickerstattung erfolgt mit Zins.

2 Wenn der Kanton ein wesentliches Inte-
resse daran hat, kann er in Ausnahmefal-
len ganz oder teilweise auf eine Ricker-
stattung verzichten.

1.5 Zusammenarbeit

Art. 22

Pflicht zur Zusammenarbeit

1 Die Leistungserbringer arbeiten mit an-
deren Leistungserbringern sowie den in

ihrem Bereich tatigen weiteren Partnern

und den Behdrden zusammen.

Art. 23

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

1 Die Leistungserbringer arbeiten mit an-
deren Institutionen zusammen, um die
Eingliederung von Personen und deren
finanzielle Unabhéangigkeit zu fordern.
Dazu gehdren insbesondere die Sozial-
dienste sowie die Organe der Arbeitslo-
senversicherung, der Invalidenversiche-
rung und der Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Die mitwirkenden Institutionen stimmen
ihre Angebote an Eingliederungsmass-
nahmen aufeinander ab.

3 Die Datenbearbeitung und -bekanntgabe
in der interinstitutionellen Zusammenar-
beit (11Z) richten sich nach der kantonalen
Arbeitsmarktgesetzgebung.

Art. 24

Interkantonale Zusammenarbeit

1 Die GSI und die Gemeinden kénnen
beim Bereitstellen der Leistungsangebote
auch ausserkantonale Leistungserbringer
bertcksichtigen, soweit das zur Bedarfs-
deckung notwendig oder kostengunstiger
ist.

2 Der Regierungsrat kann bei Bedarf mit
anderen Kantonen Vertrage abschliessen
Uber

a die Zusammenarbeit,

b die Aufnahme von Personen in Instituti-
onen,

¢ die Kostentragung,

! Die GSI und die Gemein-
den kdnnen beim Bereit-
stellen der Leistungsange-
bote auch ausserkantonale
Leistungserbringer beriick-
sichtigen, soweit das zur
Bedarfsdeckung notwendig
oder kostengtinstiger ist
und gleichzeitig die Leis-
tungserbringung in definier-
ter Qualitat gewahrleistet
ist.

Antrag Kommissions-
mehrheit




-17 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

d die gegenseitige Finanzierung von Leis-
tungen.

2 Leistungsangebote fir Menschen
mit Pflegebedarf

2.1 Leistungsangebote

Art. 25
Ziel

1 Die GSI sorgt fur die erforderlichen Leis-
tungsangebote fur Menschen mit Pflege-
bedarf.

2 Sie berticksichtigt dabei die spezifischen
Anliegen von Kindern, alteren, chronisch
kranken und sterbenden Menschen so-
wie von deren Angehdrigen.

3 Die Leistungsangebote dienen dem
Zweck,

a die Gesundheit und die Selbststandig-
keit von Menschen mit Pflegebedarf zu
erhalten und zu férdern,

b die Menschen mit Pflegebedarf in der
Behandlung und im Umgang mit Aus-
wirkungen von Krankheiten und Thera-
pie zu unterstiitzen.

Art. 26

Inhalt
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1 Die Leistungsangebote fuir Menschen
mit Pflegebedarf umfassen insbesondere
die folgenden Bereiche:

a Beratungs- und Informationsangebote
fur Betroffene sowie deren Angehdrige,

b Gesundheitsférderung und Pravention,

¢ Pflege, Betreuung und Hilfe zu Hause
(Spitex),

d Tagesstatten,

e Pflegeheime.

Art. 27

Zustandigkeit

1 Die GSiI stellt die erforderlichen Leis-
tungsangebote nach Artikel 26 bereit.

2.2 Finanzierung

Art. 28

Beitrége an Leistungserbringer

1 Die GSI gewahrt Beitrage an die von
ihnen beauftragten Leistungserbringer.

Art. 29

Finanzierung der Pflegekosten
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1 Die GSiI vergltet den Leistungserbrin-
gern die nicht von den Krankenversiche-
rern und den Leistungsempfangern ge-
deckten Pflegekosten nach Artikel 25a
des Bundesgesetzes vom 18. Marz 1994
Uber die Krankenversicherung (KVG)Y.

2 Der Regierungsrat kann Pauschalen
oder Normkosten festsetzen und regelt
die Kostenbeteiligung der Leistungsemp-
fanger durch Verordnung.

3 Leistungsangebote der Gesund-
heitsférderung und Suchthilfe

3.1 Leistungsangebote

D SR 832.10

Art. 30
Ziel

1 Die GSI und die Gemeinden sorgen fur
bedarfsgerechte Leistungsangebote der
Gesundheitsférderung und der Suchthilfe.

2 Diese dienen der Sicherstellung folgen-
der Ziele:

a einen gesunden Lebensstil und gesund-
heitsférderliche Lebensbedingungen zu
unterstitzen,

b Ubertragbare sowie nichtliibertragbare
Krankheiten zu verhindern oder zumin-
dest hinauszuzbégern,
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¢ Suchterkrankungen zu verhindern,

d abhangigen Menschen die notwendige
Hilfe und Behandlung zu ermdglichen,

e die individuellen, sozialen und gesund-
heitlichen Auswirkungen des Suchtmit-
telmissbrauchs zu vermindern und ne-
gative Auswirkungen auf die Gesell-
schaft zu verringern.

Art. 31

Gesundheitsforderung

1 Die Leistungsangebote der Gesund-
heitsférderung umfassen insbesondere
die folgenden Bereiche:

a Forderung der physischen und psychi-
schen Gesundheit,

b Pravention tbertragbarer und nichttiber-
tragbarer Krankheiten.

Art. 32
Suchthilfe

1 Die Leistungsangebote der Suchthilfe
umfassen insbesondere die folgenden
Bereiche:

a Suchtpravention,

b Friherkennung und Frihintervention,

¢ ambulante Beratung und Therapie,
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d stationére Suchttherapie,

e Schadensminderung und Uberlebenshil-
fe,

f Obdach und Wohnen,

g Arbeit.

Art. 33

Zustandigkeiten

1 Die GSiI stellt die erforderlichen Leis-
tungsangebote nach Artikel 31 und 32
bereit.

2 Die Gemeinden kon-
nen Leistungsangebote nach Artikel 32
Absatz 1 Buchstabe e und f bereitstellen.

3.2 Finanzierung

D BSG 620.0

Art. 34

Fonds fir Suchtprobleme

1 Unter der Bezeichnung ,Fonds fur
Suchtprobleme* besteht eine Spezialfi-
nanzierung im Sinne von Artikel 14 des
Gesetzes vom 26. Méarz 2002 Uber die
Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLG)Y.

2 Der Fonds, dem von Dritten weitere
Mittel zugewiesen werden kénnen, wird
wie folgt gedufnet:
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1
2)
3)
4)

BSG 935.11
BSG 930.1
BSG 935.551
BSG 945.4-1

a aus dem Anteil des Kantons am Reiner-
trag der Eidgendssischen Alkoholver-
waltung nach der eidgendéssischen Al-
koholgesetzgebung,

b aus der Alkoholabgabe nach dem Gast-
gewerbegesetz vom 11. November
1993 (GGG)Y,

¢ aus der Spielbankenabgabe nach dem
Gesetz vom 4. November 1992 Uber
Handel und Gewerbe (HGG)?,

d aus den Abgaben fur Glicksspiele und
Geschicklichkeitsautomaten nach der
Spielapparateverordnung vom 20. De-
zember 1995 (SpV)?,

e aus der Spielsuchtabgabe nach der
Interkantonalen Vereinbarung vom 7.
Januar 2005 Uber die Aufsicht sowie die
Bewilligung und Ertragsverwendung von
interkantonal und gesamtschweizerisch
durchgefiihrten Lotterien und Wetten?.

3 Die Mittel des Fonds werden insbeson-
dere zur Finanzierung und Steuerung von
Massnahmen und Einrichtungen der Ge-
sundheitsférderung (Art. 31) und Suchthil-
fe (Art. 32) verwendet.
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4 Bei der Mittelvergabe sind das Fonds-
reglement und die spezifischen Zweck-
bindungen zu berticksichtigen.

Art. 35

Beitrage an Leistungserbringer

1 Die GSI oder die Gemeinden gewéahren
Beitrdge an die von ihnen beauftragten
Leistungserbringer.

Art. 36

Beitrdge an Leistungsempfangerinnen und Leistungsemp-
fanger

1 Die zustandige Stelle der GSI kann Bei-
trdge an Personen gewahren fir die Inan-
spruchnahme der Leistungsangebo-

te nach den Artikeln 31 und 32, soweit
diese nicht mit Eigenleistungen, mit Leis-
tungen Dritter oder mit Betriebsbeitragen
der GSl finanziert werden kénnen.

4 Leistungsangebote der Familien-,
Kinder- und Jugendférderung

4.1 Leistungsangebote

Art. 37

Inhalt

! Die GSI und die Gemeinden sorgen fur
die erforderlichen Leistungsangebote zur
Familien-, Kinder- und Jugendférderung.

2 Die Leistungsangebote umfassen insbe-
sondere die folgenden Bereiche:
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a frihe Forderung,

b familienergdnzende Kinderbetreuung,
soweit sie nicht in der Volksschulge-
setzgebung geregelt ist,

c offene Kinder- und Jugendarbeit,

d Beratungs- und Informationsangebote
far Kinder und Jugendliche mit einer
Behinderung sowie deren Familien,

e padagogisch-therapeutische Massnah-
men.

Antrag Regierungsrat |

b familienerganzende Kin-
derbetreuung und Entlas-
tung fur Familien bei Unfall

und Krankheit, soweit sie
nicht in der Volksschulge-
setzgebung geregelt ist,

Antrag Regierungsrat |

Art. 38

Zustandigkeiten

1 Die GSiI stellt die erforderli-
chen Leistungsangebote nach Artikel 37
Absatz 2 bereit.

2 Die Gemeinden konnen Angebote nach
Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a bis ¢
bereitstellen.

3 Sie kénnen den Vollzug der Aufgaben
der familienerganzenden Kinderbetreuung
einschliesslich der damit verbundenen
Verfligungskompetenz einer geeigneten
Behorde oder Institution Gbertragen.
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4.2 Frihe Forderung

Art. 39
Ziel

1 Friihe Forderung bezweckt, die Res-
sourcen von Kindern und ihren Familien
generell und besonders bei Risikokumula-
tion préventiv zu starken, damit sich die
Kinder ihren individuellen Voraussetzun-
gen entsprechend moglichst optimal und
altersgemass entwickeln kénnen.

2 Sie umfasst insbesondere

a vorschulische Sprachférderung,

b Beratungs- und Bildungsangebote fir
Eltern,

¢ Informations- und Vernetzungsangebote.

a vorschulische Sprachfor-
derung,

b Angebote zur sozialen
Integration,

¢ Beratungs- und Bildungs-
angebote fir Eltern,

d Informations- und Vernet-
zungsangebote.

Antrag Kommissions-
mehrheit

Art. 40

Vorschulische Sprachférderung
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1 Kinder, deren Sprachstand in der Unter-
richtssprache an ihrem Wohnsitz fir den
Eintritt in die Volksschule bei zu erwar-
tender Entwicklung nachweislich ungenu-
gend ist, kdbnnen bis zum Eintritt in den
Kindergarten altersgerecht im Erwerb
dieser Unterrichtssprache geftrdert wer-
den.

2 Die GSI und die Gemeinden fordern den
vorschulischen Spracherwerb priméar im
Rahmen der familienerganzenden Kin-
derbetreuung.

Art. 41

Mditter- und Vaterberatung

1 Die Muitter- und Véaterberatung als An-
gebot der friihen Férderung nimmt Kon-
takt auf zu Eltern und Pflegeeltern von
Kindern bis zum vollendeten fiinften Le-
bensjahr und bietet ihnen dezentrale Be-
ratung und Unterstltzung an bei der Pfle-
ge, Ernahrung, Gesundheit, Entwicklung
und Erziehung.

Art. 42
Elternbildung

1 Elternbildung dient dem Ziel, den Eltern
Wissen und Fahigkeiten zu vermitteln und
Handlungsoptionen zu eréffnen, die sie
zur Erfillung ihrer Erziehungs- und Sozia-
lisationsaufgaben beféahigen.
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2 UnterstUtzt werden insbesondere nie-
derschwellige Leistungsangebote fir El-
tern, die aufgrund fehlender sprachlicher,
kultureller oder finanzieller Ressourcen
Uber einen eingeschrénkten Zugang zu
universellen Informations- und Bildungs-
angeboten im Erziehungsbereich verfi-
gen.

4.3 Familienergénzende Kinderbe-
treuung

4.3.1 Grundsatze

Art. 43

Ziel und Form

1 Das Leistungsangebot der familiener-
ganzenden Kinderbetreuung dient der
Sicherstellung folgender Ziele:

a Existenzsicherung von Familien,

b Vereinbarkeit von Familie und Beruf der
Eltern,

¢ Integration von Kindern in einem sozia-
len Netz,

d Chancengleichheit,

e sprachliche Integration der Kinder.
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2 Esist primar auf Erziehungsberechtigte
ausgerichtet, die zur Erreichung dieser
Ziele auf mitfinanzierte familienergénzen-
de Betreuung angewiesen sind.

3 Es wird in Form von Betreuungsgut-
scheinen erbracht.

Art. 44

Betreuungsgutscheine

1 Betreuungsgutscheine sind eine geld-
werte Leistung der Gemeinden an die
Kosten der Erziehungsberechtigten fir die
Angebote familienergdnzender Kinderbe-
treuung.

2 Sie berechtigen die Erziehungsberech-
tigten bei entsprechendem Bedarf zum
Bezug von vergiinstigten Angeboten der
familienerganzenden Kinderbetreuung bei
einem am Gutscheinsystem teilnehmen-
den Leistungserbringer ihrer Wahl im
Kanton.

3 Die Hohe der Betreuungsgutscheine
bemisst sich nach der Einkommens- und
Vermogenssituation der Erziehungsbe-
rechtigten, der Familiengrésse sowie dem
Bedarf.

4.3.2 Gemeinden

Art. 45

Teilnahme am Gutscheinsystem
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Antrag Regie-

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat | rungsrat Il
Mehrheit Minderheit
1 Die Gemeinden entscheiden dariiber, ob | Antrag Regierungsrat | * Die Gemeinden-entschei- | Antrag Regierungsrat |
sie am Gutscheinsystem teilnehmen. den-dariiber,-eb-sie-am-
Gutseheinsystem-teilheh-
men:

2 Gemeinden, die am Gutscheinsystem
teilnehmen, sind verpflichtet, die von der
GSI bereitgestellte Webapplikation zu
verwenden.

Antrag Regierungsrat |

2 Die Gemeinden, die-am-

men;-sind verpflichtet, die
von der GSI bereitgestellte
Webapplikation zu verwen-
den.

Antrag Regierungsrat |

Art. 46
Zuganglichkeit

1 Die Gemeinden konnen die Betreuungs-
gutscheine kontingentieren.

2 Der Regierungsrat kann durch Verord-
nung festlegen, welche Prioritaten im Fall
einer Kontingentierung zu beachten sind.

Antrag Regierungsrat |

1 Die Gemeinden kérnen-

die-Betreuungsgutscheine-
kentingentieren-sind ver-
pflichtet, Betreuungsgut-
scheine auszustellen.

Antrag Regierungsrat |

4.3.3 Leistungsempfangerinnen
und Leistungsempfanger

Art. 47

Bedarf an Betreuungsgutscheinen

! Einen Bedarf an Betreuungsgutscheinen
haben Erziehungsberechtigte, wenn

Antrag Regierungsrat |

! Einen Bedarf-an An-
spruch auf Betreuungsgut-
scheinen haben Erzie-
hungsberechtigte, wenn

Antrag Regierungsrat |
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a sie erwerbstatig sind oder einer Tatigkeit
nachgehen, die der Erwerbstatigkeit
gleichgestellt ist,

b die familienergénzende Kinderbetreuung
zur sozialen oder sprachlichen Integrati-
on notwendig ist oder

¢ gesundheitliche Griinde die Kinderbe-
treuung im eigenen Haushalt tber lan-
gere Zeit ganz oder teilweise verunmdag-
lichen.

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. Er regelt insbe-
sondere allféllige Zusatzleistungen fur
Kinder mit besonderen Bedurfnissen und
die Berlcksichtigung der wirtschaftlichen
Verhaltnisse.

Antrag Regierungsrat |

b die familienergénzende
Kinderbetreuung zursezia-
eine soziale oder sprachli-
che Integration retwen-
dig sinnvoll und férderlich
ist oder

Antrag Regierungsrat |

Art. 48
Mitwirkungspflicht

1 Die Erziehungsberechtigten als Leis-
tungsempfangerinnen und Leistungsemp-
fanger sind dazu verpflichtet,

a die notwendigen Unterlagen terminge-
recht einzureichen,
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b die notwendigen Personen und Stellen
zu ermd&chtigen, der zusténdigen Stelle
bzw. den von ihr beauftragten Dritten
die erforderlichen Ausklnfte zu erteilen
sowie Unterlagen und Daten zur Verfi-
gung zu stellen,

c jede Anderung der Verhéltnisse, die eine
Anpassung des Betreuungsgutscheins
zur Folge haben konnte, unaufgefordert
und unverziglich zu melden.

2 Verletzen sie ihre Mitwirkungspflichten,
koénnen die Leistungen voribergehend
oder dauernd verweigert werden.

4.3.4 Leistungserbringer

Art. 49

Zulassung

1 Die zustandige Stelle der GSI erteilt
Kindertagesstatten und Tagesfamilienor-
ganisationen die Zulassung zur Entge-
gennahme von Betreuungsgutscheinen.

2 Der Regierungsrat legt die Anforderun-
gen durch Verordnung fest.

3 Die Zulassung erfolgt auf Gesuch hin.
Sie wird kostenlos erteilt.

2 Der Regierungsrat legt
die Anforderungen durch

Verordnung fest, insbeson-

dere sind die Qualitétsvor-
gaben zu definieren.

Antrag Kommissions-
mehrheit
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Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

4 Die im Kanton Bern ge-
legenen Leistungserbringer

verfiigen Uber einen Ge-
samtarbeitsvertrag, haben
sich dem Gesamtarbeits-
vertrag der Branche ange-
schlossen oder bieten ih-
rem Personal Arbeitsbe-
dingungen an, die insbe-
sondere hinsichtlich Ar-
beitszeit, Entlohnung und
Sozialleistungen dem Ge-
samtarbeitsvertraq der
Branche entsprechen.

5 Fehlt ein Gesamtarbeits-
vertraqg, legt der Regie-
rungsrat insbesondere
hinsichtlich Arbeitszeit,
Entléhnung und Sozialleis-
tungen die Mindestanforde-
rungen fest, denen die
Anstellungs- und Arbeits-
bedingungen zu geniigen
haben. Diese orientieren
sich an den kantonalen
Arbeitsbedingungen.

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Art. 50

Einschrénkung, Entzug und Erléschen

1 Fur Einschrankung, Entzug und Erlo-

schen der Zulassung sind Artikel 93 und

94 sinngemass anwendbar.
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Art. 51
Pflichten

1 Wer zur Entgegennahme von Betreu-
ungsgutscheinen zugelassen ist, hat

a den zustandigen Behdérden die zur
Uberpriifung der Qualitat der Leistungs-
erbringung und zur ordnungsgemassen
Abrechnung erforderlichen Daten und
Kennzahlen zu liefern,

b den zustandigen Behérden Angaben
Uber die betreuten Kinder und deren Be-
treuungspensum zu liefern,

¢ bei Bedarf mit involvierten Stellen zu-
sammenzuarbeiten,

d die von der zustandigen Stelle der GSI
bereitgestellte Webapplikation zu ver-
wenden.

Art. 52

Pflichtverletzungen

1 Bei Pflichtverletzungen ist Artikel 103
sinngemass anwendbar.

Art. 53

Verdffentlichung

! Die zustandige Stelle der GSI verdffent-
licht eine Liste der zugelassenen Leis-
tungserbringer.

4.3.5 Verfahren und Datenschutz
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Art. 54

Verfahren

! Die Erziehungsberechtigten reichen bei
der zustandigen Stelle ein Gesuch um
Betreuungsgutscheine ein.

2 Die zustandige Stelle priift das Gesuch
und verfugt Uber die Gutscheinberechti-

gung und deren Hohe. Der Betreuungs-

gutschein wird befristet erteilt.

3 Die zustandige Stelle entrichtet den
Gutscheinbetrag an den Leistungserbrin-
ger, bei dem das Kind betreut wird.

Art. 55

Rickerstattung

1 Die Wohnsitzgemeinde fordert Beitrage,
die aufgrund von unrichtigen Angaben
oder Verschweigen von Tatsachen zu
Unrecht an Erziehungsberechtigte ge-
wahrt oder an Leistungserbringer ausbe-
zahlt wurden, mit Verzugszinsen zurick.

2 Unterlasst sie dies, kiirzt die zustandige
Stelle der GSI den dem Lastenausgleich
anrechenbaren Betrag.

Art. 56

Datenbearbeitung
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1 Die fur die Ausstellung der Betreuungs-
gutscheine zustandige Stelle ist berech-
tigt, die im Gesuch enthaltenen Daten
einschliesslich besonders schiitzenswer-
ter Personendaten zu bearbeiten.

2 Die Leistungserbringer sind berechtigt,
die zur Bestatigung des Betreuungsver-
haltnisses erforderlichen Angaben aus
dem Gesuch sowie die Verfligung, mit
welcher der Betreuungsgutschein gewahrt
wird, einzusehen.

3 Die Datenbearbeitung erfolgt in Anwen-
dung der von der zustandigen Stelle der
GSI bereitgestellten Webapplikation in
einem elektronischen Abrufverfahren.

Art. 57

Steuerdaten

1 Die fur die Ausstellung der Betreuungs-
gutscheine zustandige Stelle ist mit dem
Einverstandnis der betroffenen Personen
berechtigt, zur Feststellung der wirtschaft-
lichen Leistungsfahigkeit der Erziehungs-
berechtigten in einem Abrufverfahren auf
die hierfur erforderlichen Steuerdaten der
kantonalen Steuerverwaltung zuzugreifen.

4.4 Offene Kinder- und Jugendar-
beit (OKJA)

Art. 58
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1 Die OKJA bezweckt, Kinder und Jugend-
liche sowie deren Umfeld zu stiitzen, zu
férdern und ihnen einen angemessenen
Platz in der Gesellschaft zu ermdglichen.

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten zu den Angeboten durch Verordnung.

4.5 Beratungs- und Informations-
angebote fur Kinder und Jugendli-
che mit einer Behinderung sowie
deren Familie

Art. 59

1 Die GSiI stellt unter Beriicksichtigung der
Angebote anderer Direktionen Beratungs-
und Informationsangebote fir Kinder und
Jugendliche mit Behinderung oder in be-
sonders schwierigen psychosozialen Ver-
héltnissen sowie fur deren Familien bereit.

4.6 Padagogisch-therapeutische
Massnahmen

Art. 60

! Die GSiI stellt unter Beriicksichtigung der
Angebote der Volksschule die erforderli-
chen Leistungsangebote in folgenden
Bereichen bereit, insbesondere:
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a padagogisch-therapeutische Massnah-
men fir Kinder und Jugendliche im Vor-
und Nachschulalter,

b heilpadagogische Friiherziehung.

2 Sie kann den Vollzug der Aufgaben nach
Absatz 1 einschliesslich der damit ver-
bundenen Verfugungskompetenz einer
anderen geeigneten Behorde oder Stelle
Ubertragen.

4.7 Finanzierung

Art. 61

Beitrdge an Leistungserbringer

1 Die GSI oder die Gemeinden gewahren
Beitrage an die von ihnen beauftragten
Leistungserbringer.

Art. 62

Beitrédge an Leistungsempfangerinnen und Leistungsemp-
fanger

1 Die zustandige Stelle der GSI kann Bei-
trdge an Personen gewahren fir die Inan-
spruchnahme der Leistungsangebo-

te nach Artikel 37, soweit diese nicht mit
Eigenleistungen, mit Leistungen Dritter
oder mit Betriebsbeitragen der GSl finan-
ziert werden kdnnen.

Art. 63

Finanzierung der Betreuungsgutscheine
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1 Die Gemeinden gewéhren Beitrage an
die Kosten der familienergdnzenden Kin-
derbetreuung in Form von Betreuungs-
gutscheinen.

5 Leistungsangebote der berufli-
chen und sozialen Integration

5.1 Leistungsangebote

Art. 64
Ziel

1 Die GSI und die Gemeinden sorgen fur
die erforderlichen Angebote zur berufli-
chen und sozialen Integration.

2 Diese Leistungsangebote bezwecken,
die berufliche und soziale Integration von
gegenuber der Arbeitslosenversicherung
oder der Invalidenversicherung nicht oder
nicht hinreichend anspruchsberechtigten,
erwerbslosen Personen sowie von allen
erwerbslosen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zu fordern.

Art. 65

Inhalt

1 Die Leistungsangebote der beruflichen
und sozialen Integration umfassen insbe-
sondere die folgenden Bereiche:

a Massnahmen zur Integration in den
ersten Arbeitsmarkt,
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b Projekte der beruflichen Integration,

¢ Massnahmen zur Sicherung und Unter-
stiitzung der beruflichen Integration,

d Massnahmen zur Vorbereitung und
Abklarung der beruflichen Integration,

e Massnahmen zur sozialen Integration.

Art. 66

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

1 Die Leistungserbringer und die zustan-
digen Behorden arbeiten mit der Wirt-
schaft, den Gewerkschaften und den Ver-
banden zusammen.

Art. 67

Zustandigkeiten

1 Die GSI

a stellt die erforderlichen Angebote nach
Artikel 65 bereit,

b sieht eine angemessene regionale An-
gebotsverteilung vor,

¢ koordiniert ihre Angebote mit jenen der
Arbeitsmarktbehoérden und der Bil-
dungsbehdérden sowie im Rahmen der
interinstitutionellen Zusammenarbeit
nz).

2 Die Gemeinden kénnen erganzende
Angebote nach Artikel 65 bereitstellen.
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5.2 Finanzierung

Art. 68

Beitrage an Leistungserbringer

1 Die GSI gewahrt Beitrage an die von
ihnen beauftragten Leistungserbringer.

Art. 69

Beitrdge an Gemeinden

1 Die GSI kann den Gemeinden, die auf
eigene Kosten erganzende Angebote
bereitstellen, Beitrdge an die Kosten die-
ser Angebote gewahren.

Art. 70

Beitrdge an Sozialdienste und Fachstellen

1 Die GSI kann den Sozialdiensten und
zuweisenden Fachstellen Beitrage ge-
wahren fir die Finanzierung der Teilnah-
me einer Leistungsempfangerin oder ei-
nes Leistungsempféangers an einem Leis-
tungsangebot nach Artikel 65.

6 Weitere soziale Leistungsangebo-
te

6.1 Leistungsangebote

Art. 71
Ziel

! Die GSI und die Gemeinden sorgen fir
die erforderlichen weiteren Angebote zur
sozialen Integration.




-41 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Diese dienen der sozialen Stabilisierung
und der Aktivierung der personlichen
Ressourcen und damit der Férderung der
Eigenverantwortung und eines selbstbe-
stimmten Lebens.

Art. 72

Inhalt

1 Die weiteren sozialen Leistungsangebo-
te umfassen insbesondere die folgenden
Bereiche:

a Schuldenberatung,
b Schutzunterkiinfte,

¢ Beratung und Betreuung von Menschen,
welche die Prostitution ausuben,

d Beratung von Menschen, die von einer
Ubertragbaren Krankheit betroffen sind,

e Ehe-, Partnerschafts- und Familienbera-
tung,

f Betreuung von Menschen mit einem
besonders anspruchsvollen sozialen
Bedarf,

g Transporte zur sozialen Teilhabe von
Menschen mit Mobilitatsbeeintrachti-

gung.

Art. 73

Zustandigkeit
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1 Die GSiI stellt die erforderlichen Angebo-
te nach Artikel 72 bereit.

2 Die Gemeinden kénnen erganzende
Angebote bereitstellen.

Art. 74

Transporte zur sozialen Teilhabe von Menschen mit Mobili-
tatsbeeintrachtigung

! Die zustandige Stelle der GSI kann eine
geeignete juristische Person mit der Er-
bringung folgender Leistungen beauftra-
gen:

a Festlegung der Kriterien fur eine Berech-
tigung, vergunstigte Transportdienste
anzubieten,

b Erteilung dieser Berechtigung durch
Verflgung,

¢ Festlegung der Kriterien flr einen indivi-
duellen Transportanspruch der Leis-
tungsempfangerinnen und Leistungs-
empfanger sowie Bestimmung von des-
sen Hohe und des Selbstbehalts,

d Erteilung des individuellen Transportan-
spruchs,

e Abrechnung der Fahrten.
2 Die zustandige Stelle der GSI genehmigt

die Kriterien nach Absatz 1 Buchstabe a
und c.
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6.2 Finanzierung

Art. 75

Beitrage an Leistungserbringer

1 Die GSI gewahrt Beitrage an die von
ihnen beauftragten Leistungserbringer.

Art. 76

Beitrdge an Leistungsempfangerinnen und Leistungsemp-
fanger

1 Die zustandige Stelle der GSI kann
Beitrdge an Personen gewahren fur die
Inanspruchnahme der Leistungsangebo-
te nach Artikel 72, soweit diese nicht mit
Eigenleistungen, mit Leistungen Dritter
oder mit Betriebsbeitragen der GSl finan-
ziert werden kdnnen.

7 Besondere Massnahmen und Mo-
dellversuche

Art. 77

Besondere Massnahmen

1 Die GSI kann zur Erreichung des
Zwecks und der Ziele dieses Gesetzes
besondere Massnahmen treffen.

2 Sje kann

a Leistungsangebote fir besondere Be-
dirfnisse bereitstellen,

b Beitrdge an Organisationen oder beauf-
tragte Dritte gewéahren,
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c die Freiwilligenarbeit férdern und unter-
stitzen,

d Studien und Evaluationen fordern.

D BSG 811.01
2 BSG 812.11
® BSG 860.1

Art. 78

Modellversuche

1 Die GSI kann Modellversuche durchfiih-
ren oder im Rahmen der dafur bewilligten
Ausgaben mit Beitragen fordern und un-
terstitzen, um neue oder veranderte Me-
thoden, Konzepte, Regelungen, Formen
oder Ablaufe zu erproben

a im Bereich der sozialen Leistungsange-
bote,

b in den Kooperationsfeldern des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes sowie
den Geltungsbereichen des Gesund-
heitsgesetzes vom 2. Dezember 1984
(GesG)Y, des Spitalversorgungsgeset-
zes vom 13. Juni 2013 (SpVG)? und
des Gesetzes vom 11. Juni 2001 uber
die offentliche Sozialhilfe (Sozialhilfege-
setz, SHG)®, soweit diese Modellversu-
che vor- und nachgelagerte Versor-
gungsbereiche betreffen.
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2 Sie fordert oder unterstitzt insbesondere
solche Projekte, die auf die Entwicklung
und Umsetzung von integrierten Versor-
gungsmodellen, Systemdurchlassigkeit,
innovativen Praventions- und Integrati-
onsansatzen, Anreizsystemen und Abgel-
tungsformen ausgerichtet sind.

Art. 79

Grundsatze fir Modellversuche

1 Fur die Modellversuche gelten folgende
Grundsétze:

a Die Bedurfnisse und der Schutz der
betroffenen Personen sind zu berlick-
sichtigen.

b Die Modellversuche mussen auf die
Erzielung sozialer, versorgungstechni-
scher oder wirtschaftlicher Verbesse-
rungen ausgerichtet sein.

¢ Sie sind durch ein Controlling zu beglei-
ten und missen evaluiert werden.

2 Die zustandige Stelle der GSI regelt die
Modellversuche in Leistungsvertragen mit
den Leistungserbringern oder mit geeig-
neten Organisationen.
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% Der Regierungsrat kann zur Durchfiih-
rung von Modellversuchen Versuchsver-
ordnungen gemass Artikel 44 des Geset-
zes vom 20. Juni 1995 Uber die Organisa-
tion des Regierungsrates und der Verwal-
tung (Organisationsgesetz, OrG)? erlas-
sen.

8 Aus- und Weiterbildung

8.1 Allgemeines

D BSG 152.01

Art. 80

Massnahmen

1 Die zustandige Stelle der GSI kann
Massnahmen im Bereich der Aus- und
Weiterbildung in nichtuniversitaren Ge-
sundheitsberufen ergreifen, wenn die
Sicherstellung des beruflichen Nach-
wuchses in den Betrieben der Leistungs-
erbringer gemass Absatz 2 gefahrdet ist.

2 Die Bestimmungen Uber die Aus- und
Weiterbildung gelten fiir folgende Leis-
tungserbringer:

a Wohn- und Pflegeheime fiir Menschen
mit Pflege- und Betreuungsbedarf,

b Spitex-Organisationen.
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% Der Regierungsrat bezeichnet die nicht-
universitaren Gesundheitsberufe durch
Verordnung.

8.2 Praktische Aus- und Weiterbil-
dung

Art. 81
Pflicht

1 Die Leistungserbringer beteiligen sich an
der praktischen Aus- und Weiterbildung in
den vom Regierungsrat bezeichneten
nichtuniversitaren Gesundheitsberufen,
indem sie ihre Aus- und Weiterbildungs-
platze fur im Kanton gelegene schulische
Bildungsanbieter bereitstellen.

2 Wenn im Kanton Anbieter fiir einzelne
Berufe fehlen oder nicht in der entspre-
chenden Amtssprache vorhanden sind,
koénnen die Leistungserbringer Platze fir
ausserhalb des Kantons Bern gelegene
Bildungsanbieter bereitstellen.

Art. 82

Ausbildungskonzept

1 Jeder Leistungserbringer erstellt ein
Ausbildungskonzept.
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2 Das Ausbildungskonzept beschreibt die
betrieblichen Voraussetzungen sowie die
Ziele und Schwerpunkte der praktischen
Aus- und Weiterbildung in den vom Re-
gierungsrat bezeichneten nichtuniversita-
ren Gesundheitsberufen.

Art. 83

Aus- und W eiterbildungsleistung

1 Die zustandige Stelle der GSlI legt ge-
genuber jedem Leistungserbringer die in
einem Rechnungsjahr zu erbringende
Aus- und Weiterbildungsleistung fest. Sie
stitzt sich dabei auf die kantonale Ver-
sorgungsplanung und die kantonalen
Vorgaben Uber das Ausbhildungspotenzial.

2 Die kantonalen Vorgaben zur Berech-
nung des Ausbildungspotenzials des Leis-
tungserbringers bertcksichtigen insbe-
sondere

a die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Leistungserbringers in den
nichtuniversitdren Gesundheitsberufen,

b die Struktur des Betriebs des Leistungs-
erbringers,

¢ die diagnostischen, therapeutischen und
pflegerischen Leistungen im stationaren
und ambulanten Bereich des Leistungs-
erbringers.
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% Der Leistungserbringer kann die Aus-
und Weiterbildungsleistung im eigenen
Betrieb erbringen oder einen im Kanton
Bern gelegenen Leistungserbringer damit
beauftragen.

4 Der Regierungsrat regelt die Gewichtung
fur jede Aus- und Weiterbildung durch
Verordnung und macht Vorgaben zum
Ausbildungspotenzial der Leistungser-
bringer.

Art. 84
Abgeltung

1 Der Leistungserbringer meldet der zu-
standigen Stelle der GSI am Ende des
Rechnungsjahres flr jeden nichtuniversi-
taren Gesundheitsberuf die Aus- und Wei
terbildungswochen, die wahrend des
Rechnungsjahres erbracht worden sind.

2 Die zustandige Stelle der GSI entrichtet
dem Leistungserbringer die Abgeltung fir
die im Rechnungsjahr erbrachte Aus- und
Weiterbildungsleistung. Vergitungen fir
die Aus- und Weiterbildungsleistung, die
der Leistungserbringer nach KVG erhélt,
werden davon abgezogen.

3 Die zustandige Stelle der GSI kann dem
Leistungserbringer wahrend des Rech-
nungsjahres auf der Grundlage der fest-
gelegten Aus- und Weiterbildungsleistung
periodische Vorschisse ausrichten.
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4 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten zur Entrichtung der Abgeltung durch
Verordnung.

Art. 85

Ausgleichszahlung

1 Liegt die erbrachte Aus- und Weiterbil-
dungsleistung des Leistungserbringers
unter der festgelegten Aus- und Weiterbil-
dungsleistung, hat der Leistungserbringer
eine Ausgleichszahlung zu leisten.

2 Die Hohe der Ausgleichszahlung ent-
spricht héchstens dem Betrag, der sich
aus der Multiplikation folgender Faktoren
ergibt:

a Abgeltung fir die festgelegte Aus- und
Weiterbildungsleistung,

b dreifache prozentuale Differenz zwi-
schen festgelegter und im Rechnungs-
jahr erbrachter Aus- und Weiterbil-
dungsleistung.

3 Die Pflicht zur Ausgleichszahlung be-
steht erst, wenn ein Toleranzwert tUber-
schritten ist.

4 Bei einer Uberschreitung des Toleranz-
werts wird auf eine Ausgleichszahlung
verzichtet, wenn der Leistungserbringer
nachweist, dass ihn kein Verschulden
trifft.
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5 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten zur Ausgleichszahlung und insbeson-
dere die Hohe des Toleranzwerts durch
Verordnung.

8.3 Theoretische Aus- und Weiter-
bildung

Art. 86

Zweck und Berichterstattung

1 Zur Sicherung des beruflichen Nach-
wuchses in den nichtuniversitaren Ge-
sundheitsberufen kann die zustandige
Stelle der GSI den im Kanton gelegenen
Leistungserbringern Beitrage fir die theo-
retische Aus- und Weiterbildung ihres
Personals gewahren.

2 Sie erstattet dem Regierungsrat jahrlich
Bericht und gibt darin insbesondere Aus-
kunft Gber die Hohe der gewahrten Bei-
trage.

Art. 87

Voraussetzungen

1 Beitrage konnen fir eine Aus- oder Wei-
terbildung von Personal des Leistungser-
bringers gewahrt werden, wenn es sich
um einen vom Regierungsrat bezeichne-
ten nichtuniversitaren Gesundheitsberuf
mit einem in der kantonalen Versor-
gungsplanung ausgewiesenen Bedarf
handelt.
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Art. 88

Hohe der Beitrage

1 Die Beitrage decken die Kosten, welche
die Institutionen fir die Durchfiihrung ihrer
Aus- und Weiterbildung dem Leistungser-
bringer oder der beim Leistungserbringer
angestellten Person in Rechnung stellen.

9 Bewilligung und Aufsicht bei
Heimen und Spitex-Organisationen

9.1 Betriebsbewilligung

Art. 89
Bewilligungspflicht

1 Einer Betriebsbewilligung bedurfen

a Leistungserbringer, die ein Heim betrei-
ben und den aufgenommenen Personen
Unterkunft sowie Unterstiitzungsleistun-
gen in Form von Pflege, Betreuung oder
Therapie gewahren,

b Spitex-Organisationen.

2 Der Regierungsrat legt durch Verord-
nung fest, welche Einrichtungen nicht als
Heim bewilligt werden, weil aufgrund der
erbrachten Unterstitzungsleistungen kei-
ne besondere Schutzbedirftigkeit besteht.

Art. 90

Voraussetzungen fur Heime
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1 Die Betriebsbewilligung zur Fiihrung
eines Heims wird einer juristischen Per-
son erteilt, die nachweist, dass

a eine fachgerechte Pflege, Betreuung
oder Therapie der Leistungsempfange-
rinnen und Leistungsempfanger gewahr-
leistet ist,

b das Infrastruktur- und Leistungsangebot
den Bedurfnissen der Leistungsempfan-
gerinnen und Leistungsempfanger ent-
spricht,

¢ eine qualifizierte Leitung sowie der Ein-
satz von geniigend Fach- und Hilfsper-
sonal gewahrleistet ist,

d das Angebot in einem Betriebskonzept
umschrieben ist,

e das spezifische Betriebsrisiko durch eine
Betriebshaftpflichtversicherung hinrei-
chend abgedeckt ist.

2 Die Betriebsbewilligung zur Unterkunft
und Unterstiitzung in privaten Haushalten
wird natirlichen Personen erteilt, wenn
die Voraussetzungen gemass Absatz 1
erfullt sind.

3 Bei Pflegeheimen muss tberdies nach-
gewiesen werden, dass die fur den Be-
reich Pflege verantwortliche Fachperson
Uber eine Berufsausiibungsbewilligung
verflgt.
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Art. 91

Voraussetzungen fiir Spitex-Organisationen

! Die Betriebsbewilligung zur Fuihrung
einer Spitex-Organisation wird einer juris-
tischen Person erteilt, die nachweist, dass

a eine fachgerechte Pflege und Betreuung
der Leistungsempfangerinnen und Leis-
tungsempfanger gewahrleistet ist,

b das Infrastruktur- und Leistungsangebot
den Bedurfnissen der Leistungsempfan-
gerinnen und Leistungsempfanger ent-
spricht,

¢ eine qualifizierte Leitung sowie der Ein-
satz von geniigend qualifiziertem Per-
sonal gewahrleistet wird,

d das Angebot in einem Betriebskonzept
umschrieben ist,

e das spezifische Betriebsrisiko durch eine
Betriebshaftpflichtversicherung hinrei-
chend abgedeckt ist,

f die fir den Bereich Pflege verantwortli-
che Fachperson Uber eine Berufsaus-
Ubungsbewilligung verfugt.

Art. 92

Zustandigkeit

! Die zustandige Stelle der GSlI erteilt die
Betriebsbewilligung fur Heime und fir
Spitex-Organisationen.
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2 Der Regierungsrat kann die Zustandig-
keit flr die Erteilung von Betriebsbewilli-
gungen zur Unterkunft und Unterstiitzung
in privaten Haushalten durch Verordnung
den Standortgemeinden Ubertragen.

9.2 Einschrankung, Entzug und
Erldschen der Betriebsbewilligung

Art. 93

Einschrankung der Betriebsbewilligung

! Die Betriebsbewilligung kann befristet
oder unter Bedingungen erteilt sowie mit
Auflagen verbunden werden.

2 Die beabsichtigte Tatigkeit kann auch
nur teilweise bewilligt werden.

Art. 94

Entzug und Erldschen der Betriebsbewilligung

1 Die fur die Bewilligung und Aufsicht zu-
standige Stelle entzieht eine Betriebsbe-
willigung, wenn deren Voraussetzungen
nicht mehr erfillt sind oder Tatsachen
festgestellt werden, aufgrund derer sie
hatte verweigert werden mussen.

2 Die Betriebsbewilligung erlischt mit der
Aufgabe der Leistungserbringung.

9.3 Pflichten der Inhaber und Inha-
berinnen einer Betriebsbewilligung
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Art. 95

Betriebliche Pflichten

1 Wer ein Heim oder eine Spitex-
Organisation fuhrt, hat

a die Gesundheit und die Personlichkeits-
rechte der Leistungsempfangerinnen
und Leistungsempfanger zu wahren,

b die Qualitatssicherung zu gewahrleisten,
¢ den Betrieb wirtschaftlich zu fihren und

d die Tarifeinnahmen zweckgemass zu
verwenden.

2 Die strategische Fiihrung der Trager-
schaft ist von der operativen Ebene des
Leistungserbringers mehrheitlich perso-
nell unabhangig.

3 Verantwortlich fur die Erfullung der be-
trieblichen Pflichten sind die Inhaberinnen
und Inhaber der Bewilligung. Sie Uberpri-
fen regelmassig, ob

a die Betriebsfuihrung in der Institution den
gesetzlichen Vorschriften entspricht,

b die operative Leitung ihre Aufgaben
wahrnimmt.

4 Fur private Haushalte gelten die betrieb-
lichen Pflichten sinngemass.
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Art. 96

Betriebliche Pflichten von Heimen

1 Heime haben zusatzlich zu den Bestim-
mungen von Artikel 95

a die Aufnahmebedingungen offenzule-
gen,

b mit den Leistungsempfangerinnen und
Leistungsempféangern oder ihren gesetz-
lichen Vertretungen schriftliche Vertrage
abzuschliessen und

c die Leistungsempfangerinnen und Leis-
tungsempfanger sowie ihre Angehdorigen
Uber ihre Rechte und Pflichten in geeig-
neter Weise zu informieren.

2 Der Regierungsrat kann durch Verord-
nung Mindestanforderungen fir die Ver-
trage zwischen den Leistungsempféange-
rinnen und Leistungsempfangern und
dem Heim festlegen.

Art. 97

Rechnungslegung und Kostenrechnung

1 Wer ein Heim oder eine Spitex-
Organisation fihrt, hat

a die Jahresrechnung auf der Grundlage
des durch den Regierungsrat bestimm-
ten Rechnungslegungsstandards zu fih-
ren,
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b den vom Regierungsrat bestimmten
Kostenrechnungsstandard anzuwenden.

2 Wer ein Heim fiihrt, hat Gberdies der
zustandigen Stelle der GSI den Investiti-
onskostenanteil der Abgeltung abziglich
der Anlagenutzungskosten zur Kenntnis
zu bringen sowie dessen Verwendung
auszuweisen.

Art. 98
Meldepflichten

1 Wer fur sein Leistungsangebot einer
Bewilligungspflicht unterliegt, meldet der
zustandigen Aufsichtsbehoérde

a wesentliche Anderungen des Betriebs-
konzepts, der Infrastruktur und der Lei-
tung bevor die Anderungen umgesetzt
werden,

b unverziiglich andere wesentliche Ande-
rungen betreffend die Bewilligungsvo-
raussetzungen sowie wesentliche Ande-
rungen, welche die Erfillung von tber-
tragenen o6ffentlichen Aufgaben beein-
trachtigen kénnten.

2 Der Regierungsrat kann weitere Melde-
pflichten durch Verordnung festlegen.

Art. 99

Aufnahmepflicht fir Heime in Ausnahmefallen
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1 In Ausnahmefallen kann die zustandige
Stelle der GSI geeignete Heime durch
Verfugung zur Aufnahme einer bestimm-
ten Person verpflichten.

2 Die Verpflichtung zur Aufnahme kann fiir
die Dauer von maximal zwdlf Monaten
angeordnet werden und einmalig um ma-
ximal zwolf Monate verlangert werden.

3 Die aufzunehmende Person muss

a ihren zivilrechtlichen Wohnsitz im Kan-
ton aufweisen,

b einen dringenden behinderungs-, psy-
chosozial-, pflege- oder suchtbedingten
Bedarf an Unterstiitzung in einer statio-
naren Einrichtung aufweisen und

¢ trotz nachgewiesener intensiver, den
Umstanden entsprechender Suche nicht
in einer geeigneten Institution aufge-
nommen worden sein.

4 Die zustandige Stelle der GSI ersetzt die
beim verpflichteten Heim durch die Auf-
nahmepflicht zusatzlich angefallenen,
nachgewiesenen und notwendigen Kos-
ten auf deren Gesuch hin.

5 Widersetzt sich das verpflichtete Heim
der verfiigten Aufnahme, kann die zu-
standige Stelle der GSI Massnahmen
gemass Artikel 103 anordnen.
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9.4 Aufsicht

Art. 100
Zustandigkeit

1 Wer fur sein Leistungsangebot einer
kantonalen Bewilligungspflicht unterliegt,
ist der Aufsicht der zusténdigen Stelle der
GSI unterstellt.

2 Die Gemeinden beaufsichtigen die Leis-
tungserbringer, die einer kommunalen
Bewilligungspflicht unterliegen. Sie kon-
nen eine andere Gemeinde als zustandig
bezeichnen.

3 Die zustandige Aufsichtsbehorde Uber-
pruft risikobasiert, ob die Leistungserbrin-
ger die gesetzlichen Voraussetzungen fir
ihre Tatigkeit erflllen und ihre Leistungen
in guter Qualitat erbringen. Zu diesem
Zweck kann sie jederzeit Kontrollen
durchfuhren.

Antrag Regierungsrat |

3 Die zustandige Aufsichts-
behdrde Uberprift risikoba-
siert, ob die Leistungser-
bringer die gesetzlichen
Voraussetzungen fir ihre
Tatigkeit erfillen und ihre
Leistungen in guter-defi-
nierter Qualitat erbringen.
Zu diesem Zweck kann sie
jederzeit Kontrollen durch-
fuhren.

Antrag Regierungsrat |

Art. 101

Ubertragung von Aufsichtsaufgaben an Dritte

! Die zustandige Aufsichtsbehorde kann
Dritte beauftragen, bei den Leistungser-
bringern Kontrollen im Rahmen der Auf-
sicht durchzuftihren und ihr Bericht zu
erstatten.
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Art. 102
Mitwirkungspflichten

1 Die Leistungserbringer erteilen der zu-
standigen Aufsichtsbehdrde Auskiinfte
und gewahren ihr Einsicht in Akten, wenn
notig auch in besonders schitzenswerte
Personendaten.

2 Sie verschaffen ihr Zutritt zu den Raum-
lichkeiten und Einrichtungen und unter-
stltzen sie in allen Belangen, soweit dies
fur die Wahrnehmung der Aufsicht erfor-
derlich ist.

3 lhre Organe und Hilfspersonen kénnen
sich gegentber der zustandigen Auf-
sichtsbehdrde nicht auf gesetzliche oder
vertragliche Geheimhaltungspflichten
berufen.

Art. 103

Massnahmen gegen Inhaberinnen und Inhaber einer Be-
triebsbewilligung

1 Bei Verletzung betrieblicher Pflichten,
Missachtung von Auflagen oder Bedin-
gungen oder Verstoss gegen die Vor-
schriften dieses Gesetzes oder dessen
Ausfiihrungserlasse kénnen gegen die
Inhaberin oder den Inhaber einer Be-
triebsbewilligung folgende Massnahmen
angeordnet werden:

a Verwarnung,

b Busse bis zu 50'000 Franken,
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¢ Entzug der Bewilligung.

2 Die Bewilligung kann ganz oder teilwei-
se, auf bestimmte oder auf unbestimmte
Zeit entzogen, an Bedingungen geknipft,
mit Auflagen verbunden oder in eine be-
fristete Bewilligung umgewandelt werden.

Art. 104

Verjéhrung

1 Die administrative Verfolgung verjahrt
nach Ablauf von zwei Jahren, nachdem
die zustandige Aufsichtsbehérde vom
beanstandeten Vorfall Kenntnis erhalten
hat.

2 Die Frist wird durch jede Untersuchungs-
und Prozesshandlung tber den bean-
standeten Vorfall unterbrochen, welche
die zustandige Aufsichtsbehorde, eine
Strafverfolgungsbehérde oder ein Gericht
vornimmt.

3 Die administrative Verfolgung verjahrt in
jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren
nach dem beanstandeten Vorfall.

Art. 105
Amtshilfe

! Die Gerichts- und Verwaltungsbehorden
melden der zustandigen Aufsichtsbehotrde
unverzuglich Vorfélle, die auf eine Verlet-

zung betrieblicher Pflichten hindeuten.
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Art. 106

Ausflihrungsbestimmungen

1 Der Regierungsrat erlasst durch Verord-
nung nahere Vorschriften tber:

a die Bewilligungsvoraussetzungen,

b die Aufsicht,

¢ das Verfahren.

2 Er erlasst tberdies Kriterien fur eine

risikobasierte Kontrolle der betrieblichen
Pflichten.

10 Bewilligung und Aufsicht bei
Tagesbetreuung

Art. 107

Bewilligung und Aufsicht bei Kindertagesstatten

1 Der Betrieb von Kindertagesstatten be-
darf einer Bewilligung und untersteht der
Aufsicht der zustandigen Stelle der GSI.

2 Fur die Bewilligung und Aufsicht gelten
die Bestimmungen der eidgendéssischen
Pflegekindergesetzgebung.

3 Der Regierungsrat kann durch Verord-
nung weitere Bewilligungsvoraussetzun-
gen sowie Vorgaben zur Qualitat festle-
gen.
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Art. 108

Aufsicht Giber Tagesfamilien

1 Die kantonalen Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehdérden fiihren die Aufsicht
Uber die in ihrem Zustandigkeitsgebiet
wohnhaften Tageseltern.

2 Die burgerliche Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehorde fihrt die Aufsicht
Uber

a Tageseltern, die einer Burgergemeinde
angehoren, fur welche die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehérde zustandig
ist,

b Tageselterndienste, die von einer sol-
chen Burgergemeinde betrieben werden
oder in ihrem Auftrag tatig sind.

Art. 108

Bewilligung und Aufsicht bei Tagesfa-
milienorganisationen

! Tagesfamilienorganisati-
onen (TFO) bediirfen einer

Bewilligung und unterste-
hen der Aufsicht der zu-
standigen Stelle der GSI.

2TFO

a vermitteln die regelmas-
sige Betreuung von Kin-
dern in den bei ihnen an-
gestellten Tagesfamilien,

b beaufsichtigen die bei
ihnen angestellten Tages-
familien.

Antrag Kommissions-
mehrheit

Art. 109

Aufsicht Uber Tagesfamilien durch Private

1 Fir die dauerhafte Aufgabentibertragung
an Private im Bereich der Aufsicht Uber
Tagesfamilien ist ein Leistungsvertrag
abzuschliessen.

2 Dieser bedarf der Zustimmung durch die
Geschéftsleitung der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehérden und ist der
zustandigen Stelle der Direktion fur Inne-
res und Justiz zur Kenntnis zu bringen.

Art. 109

Aufsicht Gber Tagesfamilien-dureh-
Private

! Die bewilligten TFO be-
aufsichtigen die bei ihnen

angestellten Tagesfamilien.

2 Die GSI fuhrt die Aufsicht

Uber die Ubrigen Tagesfa-
milien. Sie erhebt eine

Gebiihr dafir.

Antrag Kommissions-
mehrheit
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Art. 110

Ubertragung von Aufsichtsaufgaben an Dritte

1 Die zustandige Aufsichtsbehorde kann
Dritte beauftragen, Kontrollen im Rahmen
der Aufsicht durchzufiihren und ihr Bericht
zu erstatten.

11 Datenschutz

11.1 Datenbearbeitung

Art. 111

Anwendbares Recht und besonders schiitzenswerte Daten

1 Fir den Vollzug dieses Gesetzes ist die
kantonale Datenschutzgesetzgebung
massgebend.

2 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Behdrden und Leistungserbrin-
ger durfen besonders schitzenwerte Per-
sonendaten, insbesondere Uber die Ge-
sundheit und Massnahmen der sozialen
Hilfe oder flrsorgerischen Betreuung,
bearbeiten und mit anderen kantonalen
und kommunalen Behérden sowie Leis-
tungserbringern austauschen, soweit dies
zur Erflllung ihrer Aufgaben nach diesem
Gesetz zwingend notwendig ist.

3 Soweit es zur Erfillung ihrer Aufgaben
zwingend notwendig ist, kdnnen sie aus
zentralen Personendatensammlungen
des Kantons folgende Daten abrufen,
einschliesslich friherer Daten:
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a Angaben zu Massnahmen des Kindes-
und Erwachsenenschutzes oder der so-
zialen Hilfe,

b Angaben zum Haushalt,

¢ Angaben zur Gesundheit.

Art. 112
Auskunftspflicht

1 Soweit die Informationen zur Abklarung
der finanziellen Verhéltnisse von Leis-
tungsempfangerinnen und Leistungsemp-
fangern nach diesem Gesetz notwendig
sind und keine besonderen Vorschriften
des Bundesrechts entgegenstehen, sind
die Steuerbehérden gegeniiber den mit
dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten
Stellen zur Erteilung von Auskinften ver-
pflichtet.

D BSG271.1

Art. 113

Anzeigepflichten und -rechte

1 Die Mitteilungspflichten nach Artikel 48
Absatz 1 des Einflihrungsgesetzes vom
11. Juni 2009 zur Zivilprozessordnung,
zur Strafprozessordnung und zur Jugend-
strafprozessordnung (EG ZSJ)Y entfallen,
wenn

a die Informationen vom Opfer stammen,
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b die Informationen von der Ehegattin
oder vom Ehegatten, von der eingetra-
genen Partnerin oder vom eingetrage-
nen Partner, von der Lebenspartnerin
oder vom Lebenspartner, von einem El-
ternteil, Geschwister oder Kind des Op-
fers stammen oder

¢ das Opfer Ehegattin oder Ehegatte,
eingetragene Partnerin oder eingetra-
gener Partner oder Lebenspartnerin o-
der Lebenspartner, Elternteil, Geschwis-
ter oder Kind der vermuteten Téater-
schaft ist.

11.2 Datenlieferung

Art. 114

Leistungserbringer und Gemeinden

1 Die Leistungserbringer und die Gemein-
den liefern der zustandigen Stelle der GSI
innert angesetzter Frist alle Daten, die
erforderlich sind fur

a die Bedarfserhebung, Analyse, Planung
und Wirkungskontrolle der sozialen
Leistungsangebote,

b die vergleichende Uberpriifung der Qua-
litat,

c die vergleichende Uberpriifung der Leis-
tungskosten,

Art. 114

Leistungserbringer und Gemeinden

! Die Leistungserbringer
und-die-Gemeinden liefern
der zustandigen Stelle der
GSl innert angesetzter Frist
alle Daten, die erforderlich
sind fur

Antrag Kommissions-
mehrheit
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d die Uberpriifung der Einhaltung von
gesetzlichen Pflichten,

e die Uberpriifung der Erreichung von
Zielen und Wirkungen der Leistungsan-
gebote sowie der Kennzahlen,

f die Uberprifung der Abgeltung der Leis-
tungsangebote,

g die Uberpriifung der Massnahmen zur
Sicherstellung des beruflichen Nach-
wuchses im Rahmen von Artikel 80 bis
88.

2 Die Leistungserbringer im Zustandig-
keitsbereich der Gemeinden sind ver-
pflichtet, die Daten nach Absatz 1 Buch-
stabe a bis f der Gemeinde zu liefern.

3 Die Daten Uber die Leistungsempfange-
rinnen und Leistungsempfanger sowie
Personaldaten sind in anonymisierter
Form zu liefern.

3 Die Gemeinden liefern der
zustandigen Stelle der GSI
die notwendigen Daten
nach Absatz 1 Buchstabe a
bis f, die nicht von den
Leistungserbringern zu
liefern sind.

4 Die Daten uber die Leis-
tungsempfangerinnen und
Leistungsempfanger sowie
Personaldaten sind in ano-
nymisierter Form zu liefern.

Antrag Kommissions-
mehrheit

Antrag Kommissions-
mehrheit

Art. 115

Leistungsempfangerinnen und Leistungsempfanger
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! Die zustandige Stelle der GSI erhebt bei
den Leistungsempféangerinnen und Leis-
tungsempféngern Daten und bearbeitet
diese, um

a die Bedarfsgerechtigkeit der erbrachten
Leistungen im Versorgungssystem zu
Uberprifen,

b die Finanzierung zu berechnen und zu
Uberprifen,

¢ das Angebot und die Kosten zu planen
und zu steuern.

Art. 116

Né&here Bestimmungen

1 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. Er kann insbeson-
dere die Art und den Umfang der Daten
sowie den Zeitpunkt der Datenlieferung
regeln.

Art. 117

Sanktion
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1 Liefert ein Leistungserbringer oder eine

Gemeinde die Daten nicht oder nicht nach

den Vorgaben des Regierungsrates, er-
hebt die zusténdige Stelle der GSI ihm
oder ihr gegeniber eine Verwaltungs-
sanktion in Form einer Busse von bis zu
500'000 Franken.

2 Die Hohe der Busse richtet sich nach
der Schwere des Verschuldens und der
Grosse des Leistungserbringers.

3 Die Schwere des Verschuldens hangt
insbesondere ab von

a der Anzahl der Nichtlieferungen,

b der Anzahl und Dauer der verspéateten
Lieferungen,

¢ den Umstanden, die zur Pflichtverlet-
zung gefiihrt haben.

! Liefert ein Leistungser-
bringer-odereine-Gemein-
de die Daten nicht oder
nicht nach den Vorgaben
des Regierungsrates, er-
hebt die zusténdige Stelle
der GSI nach erfolgloser
Mahnung ihm gegentber
eine Verwaltungssanktion
in Form einer Busse von
bis zu 500'000 Franken.

2 Liefert eine Gemeinde die

Daten nicht oder nicht nach

den Vorgaben des Reqgie-
rungsrates, erhebt die zu-
standige Stelle der GSI
nach erfolgloser Mahnung
ihr gegeniiber eine Verwal-
tungssanktion in Form ei-
ner Busse von bis zu
100'000 Franken.

3 Die Hohe der Busse rich-
tet sich nach der Schwere
des Verschuldens und

a_ bei Leistungserbringern
nach dem Leistungsauf-

tragsvolumen,

b bei Gemeinden nach
der Grosse.

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommissions-
mehrheit

Antrag Kommissions-
mehrheit

Antrag Kommissions-
mehrheit
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4 Die Schwere des Ver-
schuldens hangt insbeson-
dere ab von

a der Anzahl der Nichtliefe-
rungen,

b der Anzahl und Dauer der
verspateten Lieferungen,

¢ den Umstanden, die zur
Pflichtverletzung gefiihrt
haben.

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommissions-
mehrheit

11.3 Datenverdffentlichung

Art. 118

1 Die GSil ist berechtigt, die nach Bundes-
vorgaben bei den Leistungserbringern
erhobenen betriebsbezogenen Daten zu
bearbeiten und so zu verdffentlichen,
dass die einzelnen Leistungserbringer
ersichtlich sind.

12 Lastenausgleich

12.1 Lastenausgleichsberechtigter
Aufwand

Art. 119

Aufwendungen des Kantons
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! Die Aufwendungen des Kantons fur die
Finanzierung von sozialen Leistungsan-
geboten und besonderen Massnahmen,
mit Ausnahme der Aufwendungen fir
erwachsene Menschen mit Pflegebedarf
und fur Transporte zur sozialen Teilhabe,
werden dem Lastenausgleich Soziales
zugefuhrt.

2 Der Regierungsrat erlasst durch Verord-
nung nahere Vorschriften Gber die anre-
chenbaren Aufwendungen.

Art. 120

Aufwendungen der Gemeinden

1 Die folgenden Aufwendungen der Ge-
meinden, soweit sie gemass den gesetzli-
chen Vorschriften gewahrt worden sind,
werden dem Lastenausgleich Soziales
zugefhrt;

a 80 Prozent der anrechenbaren Aufwen-
dungen an die Leistungserbringer sozia-
ler Leistungsangebote im Rahmen der
Erméachtigung der zustandigen Stelle
der GSI,

b mindestens 80 Prozent der anrechenba-
ren Aufwendungen fur Betreuungsgut-
scheine,
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c die anrechenbaren Aufwendungen im
Bereich Obdach und Wohnen sowie
Schadensminderung und Uberlebenshil-
fe im Rahmen der Erméachtigung der zu-
standigen Stelle der GSI.

2 Der Regierungsrat erlasst durch Verord-
nung nahere Vorschriften Gber die Las-
tenausgleichsberechtigung des Aufwands
der Gemeinden.

3 Er regelt insbesondere die vom Aufwand
in Abzug zu bringenden Einnahmen.

12.2 Verfahren

Art. 121

Datenlieferung der Gemeinden

1 Die Gemeinden sind verpflichtet, der
zustandigen Stelle der GSI regelmassig
die erforderlichen Daten zur Verfliigung zu
stellen, damit die dem Lastenausgleich
nach der Sozialhilfegesetzgebung zuge-
fuhrten Aufwendungen der Gemeinden
Uberprift werden kénnen.

Art. 122

Sanktionen
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1 Wenn die Gemeinde der zustandigen
Stelle der GSI fir die Erstellung der Las-
tenausgleichsabrechnung unvollstandige
oder falsche Angaben macht oder die
erforderlichen Berichte und statistischen
Angaben nicht oder nicht rechtzeitig lie-
fert, kann die zusténdige Stelle der GSI

a den Aufwand der betroffenen Gemeinde
ganz oder teilweise aus dem Lasten-
ausgleich ausschliessen oder

b fallige Zahlungen zurtickbehalten, bis
die erganzten oder korrigierten Daten
geliefert werden.

2 Die Regierungsstatthalterin oder der
Regierungsstatthalter ergreift die erforder-
lichen aufsichtsrechtlichen Massnahmen.

13 Strafbestimmungen

Art. 123

Unrechtmassige Leistungen

1 Wer Leistungen oder Beitrage des Kan-
tons oder der Gemeinden durch falsche
oder unvollstandige Angaben oder durch
Verschweigung von Tatsachen erwirkt,
wird mit Busse bestraft.

2 Fahrlassiges Handeln ist nicht strafbar.

Art. 124

Falsche Angaben bei Betriebsbewilligungen
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1 Wer in der Absicht, eine Betriebsbewilli-
gung zu erwirken oder ihre Einschrankung
oder ihren Entzug zu verhindern, wissent-
lich falsche Angaben Uber wesentliche
Tatsachen macht oder solche Tatsachen
verheimlicht, wird mit Busse bis 100'000
Franken bestraft.

Art. 125

Handeln als Leistungserbringer ohne Bewilligung

1 Handelt ein Leistungserbringer ohne
Bewilligung der zustandigen Behdrde,
aufgrund einer unrechtmassig erwirkten
Bewilligung oder in Uberschreitung der
ihm erteilten Bewilligung, werden die ver-
antwortlichen Personen mit Busse bis
100'000 Franken bestraft.

Art. 126

Verletzung anderer Pflichten aus diesem Gesetz

1 Verletzt ein Leistungserbringer andere
ihm in diesem Gesetz auferlegte Pflichten,
werden die verantwortlichen Personen mit
Busse his 60'000 Franken und im Wie-
derholungsfall mit Busse bis zu 100'000
Franken bestraft.

Art. 127

Widerhandlung in Betrieben

1 |Ist die strafbare Handlung im Betrieb
einer juristischen Person oder einer Kol-
lektiv- oder Kommanditgesellschaft be-
gangen worden, haftet diese solidarisch
fur Bussen, Geblhren und Kosten.
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2 |m Strafverfahren stehen ihr die Rechte
einer Partei zu.

14 Rechtspflege

Art. 128

1 Das Verfahren richtet sich nach den
Vorschriften des Gesetzes vom 23. Mai
1989 lber die Verwaltungsrechtspflege
(VRPG)Y, soweit dieses Gesetz nichts
anderes vorsieht.

15 Ausgabenbewilligungen

D BSG 155.21

Art. 129

Rahmenkredit

1 Der Grosse Rat beschliesst in der Regel
alle vier Jahre einen Rahmenkredit zur
Finanzierung der Leistungsangebote fir
Menschen mit Pflegebedarf, mit Ausnah-
me der Restfinanzierung Pflege sowie fir
Transporte von Menschen mit Mobilitats-
beeintrachtigung.

2 Er beschliesst in der Regel alle vier Jah-
re je einen Rahmenkredit fir den Kan-
tonsteil fur

a Leistungsangebote der Gesundheitsfor-
derung und Suchthilfe,
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b Leistungsangebote der Familien-, Kin-
der- und Jugendfdrderung,

¢ Leistungsangebote der berufliche und
sozialen Integration,

d weitere soziale Leistungsangebote.

3 Die GSI beschliesst Uber die Verwen-
dung des Rahmenkredits.

Art. 130

Weitere Ausgabenbewilligungen
1 Die GSI bewilligt die Ausgaben fur
a die Opferhilfe,

b die Aus- und Weiterbildung in nichtuni-
versitaren Gesundheitsberufen,

c die Restfinanzierung Pflege.

2 Die Ausgaben fir Investitionsbeitrage,
Darlehen und Birgschaften werden vom
Regierungsrat bewilligt. Er kann diese
Befugnis durch Verordnung ganz oder
teilweise der GSI Uibertragen.

3 Die Befugnis zur Bewilligung anderer
Ausgaben richtet sich nach der Kantons-
verfassung und der Gesetzgebung tber
die Steuerung von Finanzen und Leistun-
gen.

16 Ausfihrungsbestimmungen
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Art. 131

! Der Regierungsrat erlasst die fur den
Vollzug erforderlichen Ausfihrungsbe-
stimmungen.

2 Er kann seine Regelungsbefugnisse
unter Beachtung der Delegationsvoraus-
setzungen von Artikel 43 Absatz 1 OrG
ganz oder teilweise der GSI Ubertragen.

17 Ubergangsbestimmungen

17.1 Rickerstattung

Art. 132

1 Die Bestimmungen zur Rickerstattung
von Staatsbeitragen sind auch anwendbar
auf Staatsbeitrage, die gesttitzt auf die
bisherigen Bestimmungen von Abschnitt 4
SHG ausgerichtet wurden.

17.2 Kinder und Jugendliche mit
besonderem Pflege-, Betreuungs-
oder Bildungsbedarf

Art. 133

Leistungsangebote
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! Die zustandigen Stellen der GSI stellen
die erforderlichen Leistungsangebote fiir
Kinder und Jugendliche mit besonderen
Pflege-, Betreuungs- oder Bildungsbedarf
bereit, bis die Gesetzgebung tber die
Leistungen fir Kinder mit besonderem
Forder- und Schutzbedarf und das revi-
dierte Volksschulgesetz zur Umsetzung
der Strategie Sonderpadagogik in Kraft
treten.

2 Diese umfassen insbesondere die fol-
genden Bereiche:

a Kinder- und Jugendheime, bis die Ge-
setzgebung Uber die Leistungen fir Kin-
der mit besonderem Fdérder- und
Schutzbedarf in Kraft tritt,

b sonderpadagogische Massnahmen im
Schulalter einschliesslich Sonderschu-
lung bis das revidierte Volksschulgesetz
zur Umsetzung der Strategie Sonderpa-
dagogik in Kraft tritt.

3 Die Bereitstellung der Angebote erfolgt
in Koordination mit Angeboten anderer
Direktionen.

Art. 134

Finanzierung

! Die zustandige Stelle der GSI gewahrt
Beitrage an die Leistungserbringer, die in
ihrem Auftrag Leistungen nach Artikel 133
erbringen.
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2 Sie kann Beitrage an Personen gewah-
ren fur die Inanspruchnahme der Leis-
tungsangebote nach Artikel 133, soweit
diese nicht mit Eigenleistungen der Leis-
tungsempféangerinnen und Leistungsemp-
fanger, mit Leistungen Dritter oder mit
Betriebsbeitragen der GSl finanziert wer-
den konnen.

3 Die entsprechenden Ausgaben werden
abschliessend vom Regierungsrat bewil-
ligt. Der Regierungsrat kann diese Befug-
nis durch Verordnung ganz oder teilweise
der GSI Ubertragen.

4 Die Beitrage unterliegen im Rahmen der
Bestimmungen dieses Gesetzes dem
Lastenausgleich.

Art. 135

Bewilligung und Aufsicht

1 Kinder- und Jugendheime sowie Son-
derschulen werden von den zusténdigen
Stellen der GSI bewilligt und beaufsichtigt,
bis die Gesetzgebung lber die Leistungen
fur Kinder mit besonderem Fdérder- und
Schutzbedarf und das revidierte Volks-
schulgesetz zur Umsetzung der Strategie
Sonderpadagogik in Kraft gesetzt treten.

2 Die Bestimmungen dieses Gesetzes
sind sinngemass anwendbar. Die beson-
deren Bedirfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen sind zu beachten.
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17.3 Platze in Kindertagesstéatten
mit sozialpadagogischer Ausrich-
tung fur schulpflichtige Kinder ab
der ersten Klasse

Art. 136

1 Sofern eine Gemeinde die Aufwendun-
gen fur Kindertagesstatten mit sozialpa-
dagogischer Ausrichtung fur schulpflichti-
ge Kinder ab der ersten Klasse bereits
bisher dem Lastenausgleich zugefiihrt
hat, kann sie dies mit Erméachtigung der
zustandigen Stelle der GSI noch bis zum
Ende des Schuljahres fortsetzen, in dem
die Gesetzgebung Uber die Leistungen flr
Kinder mit besonderem Forder- und
Schutzbedarf in Kraft tritt.

17.4 Bewilligungen

Art. 137

Betriebsbewilligung fir Heime und Spitex-Organisationen

1 Nach bisherigem Recht erteilte Be-
triebsbewilligungen bleiben gliltig.

2 Aufgrund des bisherigen Rechts bewillig-
te Heime und Spitex-Organisationen
missen spatestens finf Jahre nach In-
krafttreten dieses Gesetzes uber eine von
der operativen Ebene unabhéngige juristi-
sche Person als Tragerschaft verfligen.
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Art. 138

Betriebsbewilligung fiir Kindertagesstétten

1 Kindertagesstatten miissen spatestens
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes Uber eine Bewilligung nach diesem
Gesetz verfugen.

? Das Bewilligungsgesuch ist spatestens
sechs Monate vor Ablauf der Ubergangs-
frist einzureichen.

3 Kindertagesstatten, die nach bisherigem
Recht durch eine Gemeinde oder die zu-
standige Stelle der GSI beaufsichtigt wur-
den, unterstehen bis dahin der Aufsicht
der bisherigen Aufsichtsbehérde.

4 Der Regierungsrat legt fest, ab welchem
Zeitpunkt die Zustandigkeit fur die Auf-
sicht der Ubrigen Kindertagesstatten von
der Direktion fur Inneres und Justiz zur
zustandigen Stelle der GSI wechselt.

18 Schlussbestimmungen

18- Schlussbestimmun
gen

Art. 139

Anderungen von Erlassen

Art. 139

Bewilligung und Aufsicht TFO und
Tagesfamilien

Antrag Kommissions-
mehrheit
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1
2)
3)
4)
5)
6)

BSG 211.1
BSG 213.316
BSG 341.1
BSG 631.1
BSG 811.01
BSG 812.11

! Folgende Erlasse werden geéndert:

a Gesetz vom 28. Mai 1911 betreffend die
EinfUhrung des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (EG ZGB)Y,

b Gesetz vom 1. Februar 2012 iiber den
Kindes- und Erwachsenenschutz
(KESG)?,

¢ Gesetz vom 23. Januar 2018 Uber den
Justizvollzug (Justizvollzugsgesetz,
JVG)?,

d Gesetz vom 27. November 2000 Uber
den Finanz- und Lastenausgleich (FI-
LAG)?Y,

e Gesundheitsgesetz vom 2. Dezember
1984 (GesG)?,

f Spitalversorgungsgesetz vom 13. Juni
2013 (SpVG)?,

! Die Bestimmungen zur
Bewilligung und Aufsicht
Uber TFO sowie zur Auf-
sicht Gber Tagesfamilien
gelten ab zwei Jahren nach

Inkrafttreten dieses Geset-
Zes.

2 Bis dahin gelten die
Bestimmungen von Artikel
140 und 141.
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BSG mmm
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Mehrheit Minderheit
g Arbeitsmarktgesetz vom 23. Juni 2003
(AMG)Y,
h Gesetz vom 11. Juni 2001 Uber die 6f-
fentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz,
SHG)?,
i Gesetz vom 7. Juni 2012 Uber das Prosti-
tutionsgewerbe (PGG)?,
k Gesetz vom 10. Mérz 2020 Uber die
zentralen Personendatensammlungen
(Personendatensammlungsgesetz,
PDSG).
Art. 140 Art. 140 Antrag Kommissions-
Inkrafttreten Aufsicht Gber Tagesfamilien

1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens.

! Die kantonalen Kindes-
und Erwachsenenschutz-
behdrden fiihren die Auf-
sicht lber die in ihrem Zu-

standigkeitsgebiet wohn-
haften Tageseltern.

2 Die burgerliche Kindes-
und Erwachsenenschutz-
behorde fuhrt die Aufsicht

Uber

mehrheit
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a Tageseltern, die einer
Burgergemeinde angeho-
ren, fur welche die Kindes-

und Erwachsenenschutz-
behorde zustandiq ist,

b Tageselterndienste, die
von einer solchen Burger-
gemeinde betrieben wer-

den oder in ihrem Auftrag

tatig sind.

Art. 141

Aufsicht Gber Tagesfamilien durch
Private

LFur die dauerhafte Aufga-
benibertragung an Private

im Bereich der Aufsicht
Uber Tagesfamilien ist ein
Leistungsvertrag abzu-
schliessen.

2 Dieser bedarf der Zu-
stimmung durch die Ge-
schéftsleitung der Kindes-
und Erwachsenenschutz-
behoérden und ist der zu-
standigen Stelle der Direk-
tion fiir Inneres und Justiz
zur Kenntnis zu bringen.

Antrag Kommissions-
mehrheit

Art. 142

bestehende Ermé&chtigungen und
Leistungsvertrage

! Ermé&chtigungen und

Antrag Kommissions-
mehrheit
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Leistungsvertrage, die ge-
stitzt auf Artikel 60 Absatz
2 SHG verfugt oder abge-
schlossen wurden, behal-
ten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ihre Giiltig-
keit bis nach Ablauf ihrer
verfugten oder vertraglich
vereinbarten Dauer.

18 Schlussbestimmun
gen

Antrag Kommissions-
mehrheit

D BSG211.1
2 BSG 213.316

Art. 143
Anderungen von Erlassen

! Folgende Erlasse werden

geéandert:
a Gesetz vom 28. Mai 1911

betreffend die Einfiihrung

des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches (EG

ZGB)Y,

b Gesetz vom 1. Februar
2012 iber den Kindes-
und Erwachsenenschutz

(KESG)?,

¢ Gesetz vom 23. Januar
2018 iber den Justizvoll-

Antrag Kommissions-
mehrheit
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zug (Justizvollzugsge-

setz, IVG)Y,

d Gesetz vom 27. Novem-

ber 2000 Uber den Fi-
nanz- und Lastenaus-
gleich (FILAG)?,

e Gesundheitsgesetz vom

2. Dezember 1984
(GesG)?,

f Spitalversorgungsgesetz
vom 13. Juni 2013

(SpVG)?,

q Arbeitsmarktgesetz vom
23. Juni 2003 (AMG)®,

h Gesetz vom 11. Juni
2001 dber die offentliche

Sozialhilfe (Sozialhilfege-

setz, SHG)?,

i Gesetz vom 7. Juni 2012
Uber das Prostitutions-
gewerbe (PGG)",

k Gesetz vom 10. Mérz

1
2)
3)
4)
5)
6)
7

BSG 341.1
BSG 631.1
BSG 811.01
BSG 812.11
BSG 836.11
BSG 860.1
BSG 935.90
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2020 Uber die zentralen
Personendatensammlun-
gen (Personendaten-
sammlungsgesetz,

PDSG)V.

Art. 144

Inkrafttreten

! Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens.

Antrag Kommissions-
mehrheit

1.

Der Erlass 211.1 Gesetz betreffend die
Einfuhrung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches vom 28.05.1911 (EG ZGB)
(Stand 01.01.2019) wird wie folgt geén-
dert:

Art. 20b

Beratungsstellen

! Der Kanton sorgt dafiir, dass Ehegat-
ten und in ehedhnlicher Gemeinschaft
lebende Personen bei partnerschaftli-
chen Schwierigkeiten Ehe- oder Fami-
lienberatungsstellen (Partnerschafts-
beratungsstellen) zur Verfiigung ste-
hen.

Y BSG mmm
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2 Er kann entweder eigene Beratungs-
stellen schaffen oder kommunale,
kirchliche oder private Trager durch
Vertrage und finanzielle Unterstiitzung
dazu veranlassen, diese kantonale
Aufgabe wahrzunehmen.

3 Partnerschaftsberatungsstellen ge-
mass Absatz 2 gelten als institutionelle
Leistungsangebote nach dem Gesetz
vom 11. Juni 2001 Uber die 6ffentliche
Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG)V.
Die Aufwendungen des Kantons fir
die Beratungsstellen unterliegen dem
Lastenausgleich nach Sozialhilfege-
setz.

3 Partnerschaftsberatungsstellen gemass
Absatz 2 gelten als institutionellesoziale
Leistungsangebote nach dem Gesetz vom
11 Juni-2001-x.x. Uber die éffentliche-
Seoziathilfe (Seoziathifegesetzsozialen
Leistungsangebote (SLG)?-SHG). Die
Aufwendungen des Kantons fir die Bera-
tungsstellen unterliegen dem Lastenaus-
gleich nach Seziathilfegesetzdem Gesetz
vom 11. Juni 2001 dber die 6ffentliche
Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG)?.

Art. 26a

3.2 Aufsicht

3.2.1 durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehor-
de

D BSG 860.1
2 BSG x
® BSG 860.1
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1 Die kantonalen Kindes- und Erwach-
senenschutzbehdrden fuhren die Auf-
sicht Uber alle Tages- und Pflegeel-
tern, die den Wohnsitz in ihrem Zu-
stéandigkeitsgebiet haben. Sie kdnnen
einzelne Aufsichtsaufgaben an die
Sozialdienste oder an geeignete Pri-
vate zur Erledigung Ubertragen. Fur
die dauerhafte Aufgabenubertragung
an Private ist ein Leistungsvertrag
abzuschliessen, in dem Art, Menge
und Qualitéat der Leistungen, deren
Abgeltung und die Qualitatssicherung
geregelt werden. Der Leistungsvertrag
bedarf der Zustimmung durch die Ge-
schéftsleitung der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehorden. Er ist der
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirekti-
on zur Kenntnis zu bringen.

2 Die burgerliche Kindes- und Erwach-
senenschutzbehdrde fuhrt die Aufsicht
Uber Tages- und Pflegeeltern, die einer
Burgergemeinde angehoren, fur wel-
che die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehoérde zustandig ist, sowie
Uber Einrichtungen und Tageseltern-
und Pflegeelterndienste, die von einer
solchen Burgergemeinde betrieben
werden oder in ihrem Auftrag tétig
sind.

1 Die kantonalen Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehérden fiihren die Aufsicht
Uber alle Fages—und-Pflegeeltern, die den
Wohnsitz in ihrem Zustandigkeitsgebiet
haben. Sie kénnen einzelne Aufsichtsauf-
gaben an die Sozialdienste oder an ge-
eignete Private zur Erledigung Ubertra-
gen. Fur die dauerhafte Aufgabenubertra-
gung an Private ist ein Leistungsvertrag
abzuschliessen, in dem Art, Menge und
Qualitat der Leistungen, deren Abgeltung
und die Qualitatssicherung geregelt wer-
den. Der Leistungsvertrag bedarf der Zu-
stimmung durch die Geschéaftsleitung der
Kindes- und Erwachsenenschutzbehor-
den. Er ist der Justiz—-Gemeinde—
Direktion fur Inneres und Kirchendirektion
Justiz zur Kenntnis zu bringen.

2 Die burgerliche Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehorde fuhrt die Aufsicht Uber
Fages—und-Pflegeeltern, die einer Bur-
gergemeinde angehdren, fur welche die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehoérde
zustandig ist, sowie Uber Einrichtungen-
und-TFageseltern- und Pflegeelterndienste,
die von einer solchen Burgergemeinde
betrieben werden oder in ihrem Auftrag
tatig sind.
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3 Die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehdrde ist berechtigt, bei der
zustandigen Stelle der Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion Antrage
far auslandische Kinder in Familien-
pflege und fur Kinder in Heimpflege zu
stellen.

4 Notwendige Massnahmen trifft sie in
Zusammenarbeit mit der Inhaberin
oder dem Inhaber der Obhut Uber das
Pflegekind.

Art. 109b

3.3 Zu Gunsten anderer Trager offentlicher Aufgaben

1 Ein gesetzliches Grundpfandrecht
besteht ohne Eintragung in das
Grundbuch zu Gunsten

a der Gebaudeversicherung Bern zur
Sicherung der Pramienforderungen,
die fUr das versicherte Gebaude fur
das Jahr geschuldet sind, in dem der
Konkurs Uber die Hauseigentiimerin
oder den Hauseigentiimer eréffnet
oder das Verwertungsbegehren ge-
stellt wird, sowie fir die zwei voraus-
gegangenen Jahre am versicherten
Gebaude,
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Antrag Kommission | Antrag Regie-
Geltendes Recht Antrag Regierungsrat | rungsrat Il
Mehrheit Minderheit

b der Tragerschaft des Sozialdienstes | b Aufgehoben.
zur Sicherung eines durch die Reali-
sierbarkeit oder Realisierung des
Werts eines Grundstuicks entstehen-
den Rickforderungsanspruchs nach
Artikel 40 Absatz 2 SHG? fur die der
Grundeigentimerin oder dem
Grundeigentimer aufgrund von Arti-
kel 34 Absatz 1 SHG gewahrte wirt-
schaftliche Hilfe an den Grundsti-
cken der Hilfeempfangerin oder des
Hilfeempfangers,

¢ der Tragerschaft eines gemeinschaft
lichen Unternehmens zur Sicherung
der Kostenanteile bei Boden- und
Waldverbesserungen nach dem Ge-
setz vom 16. Juni 1997 Uber das
Verfahren bei Boden- und Waldver-
besserungen (VBWG)? am betref-
fenden Grundstiick,

d der Umlegungsgenossenschaft zur
Sicherung ihrer Forderungen gegen
beteiligte Grundeigentimerinnen und
Grundeigentimer nach dem vom
Grossen Rat gestiitzt auf Artikel 143
Absatz 1 Buchstabe d BauG erlas-
senen Dekret.

Art. 109d
3.5 Wirksamkeit

D BSG 860.1
2 BSG913.1




-03 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Mit Ausnahme des Grundpfandrechts
nach Artikel 109b Buchstabe a erl6-
schen die gesetzlichen Grundpfand-
rechte, wenn sie nicht innerhalb von
sechs Monaten im Grundbuch einge-
tragen werden. Die Frist beginnt zu
laufen

a bei einem Grundpfandrecht nach den
Artikeln 109, 109a und 109b Buch-
stabe b und ¢ mit dem Eintritt der
Rechtskraft der Veranlagung oder
Verfligung,

b bei einem Grundpfandrecht nach
Artikel 109¢c mit dem Eintritt der
Rechtskraft des Urteils tGber die Las-
tenausgleichsforderung.

2 Das gesetzliche Grundpfandrecht
nach Artikel 109b Buchstabe a erlischt,
wenn es nicht innerhalb von zwolf
Monaten seit Rechtskraft der den
Rechtsvorschlag aufhebenden Verfi-
gung eingetragen wird.

3 Bei einem Zahlungsaufschub in Form
einer Stundung oder Gewahrung von
Teilzahlungen verschiebt sich die Frist
zur Eintragung um dessen Dauer.

1 Mit Ausnahme des Grundpfandrechts
nach Artikel 109b Absatz 1 Buchstabe a
erléschen die gesetzlichen Grundpfand-
rechte, wenn sie nicht innerhalb von
sechs Monaten im Grundbuch eingetra-
gen werden. Die Frist beginnt zu laufen

a bei einem Grundpfandrecht nach den
Artikeln 109, 109a und 109b Buchstabe-
b-undAbsatz 1 Buchstabe ¢ mit dem
Eintritt der Rechtskraft der Veranlagung
oder Verfugung,

2 Das gesetzliche Grundpfandrecht nach
Artikel 109b Absatz 1 Buchstabe a er-
lischt, wenn es nicht innerhalb von zwolf
Monaten seit Rechtskraft der den Rechts-
vorschlag aufhebenden Verfiigung einge-
tragen wird.
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4 Grundpfandrechte im Betrag von
Uber 1000 Franken kdnnen gegentiber
Dritten, die sich in gutem Glauben auf
das Grundbuch verlassen, nur geltend
gemacht werden, wenn sie innert vier
Monaten seit Falligkeit der Forderung
oder spatestens innert zwei Jahren seit
der Entstehung der Forderung im
Grundbuch eingetragen werden.

2.

Der Erlass 213.316 Gesetz Uiber den Kin-
des- und Erwachsenenschutz vom
01.02.2012 (KESG) (Stand 01.06.2016)
wird wie folgt geandert:

Art. 74

! Der Kanton sorgt in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden dafir, dass die
zum Vollzug der flirsorgerischen Un-
terbringung erforderlichen Platze in
geeigneten Einrichtungen und Heimen
zur Verfligung stehen. Die Gesund-
heits- und Fursorgedirektion und die
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirekti-
on ziehen fir die Bedarfserhebung die
Geschaftsleitung der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehdrden bei.
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2 Mit Investitions- oder Betriebskosten-
beitrdgen an Einrichtungen und Heime
im Sinne der Spitalversorgungs- und
Sozialhilfegesetzgebung kann als Auf-
lage die Verpflichtung zur Aufnahme
von Personen verbunden werden, fir
die eine firsorgerische Unterbringung
angeordnet worden ist.

2 Mit Investitions- oder Betriebskostenbei-
tragen an Einrichtungen und Heime im
Sinne der Spitalversorgungs-
Spitalversorgungsgesetzgebung und Se-
ziathilfegesetzgebungder Gesetzgebung
Uber die sozialen Leistungsangebote kann
als Auflage die Verpflichtung zur Aufnah-
me von Personen verbunden werden, fiir
die eine fursorgerische Unterbringung
angeordnet worden ist.

3.

Der Erlass 341.1 Gesetz uber den Justiz-
vollzug vom 23.01.2018 (Justizvollzugs-
gesetz, JVG) (Stand 01.12.2018) wird wie
folgt geéndert:

Art. 14

Private Einrichtungen

1 Die Polizei- und Militardirektion kann
im Rahmen des Bundesrechts bei
Bedarf privaten Einrichtungen mit einer
Betriebsbewilligung nach der Sozialhil-
fegesetzgebung die Bewilligung ertei-
len, Freiheitsstrafen und freiheitsent-
ziehende strafrechtliche Massnahmen
an Erwachsenen zu vollziehen.

1 Die Polizei—und-Militardirektion-
Sicherheitsdirektion kann im Rahmen des
Bundesrechts bei Bedarf privaten Einrich-
tungen mit einer Betriebsbewilligung nach
der Soziathifegesetzgebung-
Gesetzgebung tber die sozialen Leis-
tungsangebote die Bewilligung erteilen,
Freiheitsstrafen und freiheitsentziehende
strafrechtliche Massnahmen an Erwach-
senen zu vollziehen.
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2 Ausnahmsweise kann sie einer priva-
ten Einrichtung eigensténdig eine Be-
triebsbewilligung erteilen. Sie bertick-
sichtigt die Vorgaben der Sozialhilfe-
gesetzgebung sinngemass und hort
die zustandige Stelle nach der Sozial-
hilfegesetzgebung an.

3 Eine Bewilligung gemass Absatz 1
kann erteilt werden, wenn die private
Einrichtung die 6ffentliche Sicherheit
gewabhrleistet und

a die Leitung und das Personal der
Einrichtung Uber die erforderlichen
Fachkompetenzen verfigen,

b die Einrichtung die erforderliche Inf-
rastruktur aufweist und

c die Betriebsfiihrung sichergestellt ist.

4 Soweit dies zur Aufgabenerfillung
zwingend erforderlich ist, kbnnen pri-
vate Einrichtungen unter Vorbehalt von
Absatz 5 zur Gewahrleistung der Si-
cherheit und Ordnung

a Sicherheitsmassnahmen gemass den
Artikeln 29 bis 35 treffen,

b physischen Zwang gemass den Arti-
keln 36 und 37 anwenden und

2 Ausnahmsweise kann sie einer privaten
Einrichtung eigenstandig eine Betriebs-
bewilligung erteilen. Sie bertcksichtigt die
Vorgaben der Seziathilfegesetzgebung-
Gesetzgebung dber die sozialen Leis-
tungsangebote sinngemass und hort die
zustandige Stelle nach der Sezialhilfege-
setzgebungGesetzgebung Uber die sozia-
len Leistungsangebote an.
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¢ Disziplinarsanktionen gemass Artikel
42 anordnen mit Ausnahme des Ent-
zugs oder der Beschrankung von
Aussenkontakten gemass Artikel 42
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 und
des Arrests gemass Artikel 42 Ab-
satz 1 Buchstabe d.

5 Die Polizei- und Militardirektion legt in
der Bewilligung die Befugnisse der
privaten Einrichtungen fest und be-
stimmt insbesondere die in der jeweili-
gen privaten Einrichtung zulassigen
Sicherheitsmassnahmen, Zwangsan-
wendungen und Disziplinarsanktionen.

4,

Der Erlass 631.1 Gesetz Uiber den Finanz-
und Lastenausgleich vom 27.11.2000
(FILAG) (Stand 01.03.2020) wird wie folgt
geandert:

Art. 21b

Finanzierungsgrundsatze

1 Der Zuschuss wird durch den Kanton
finanziert.
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2 Der Regierungsrat bestimmt die jahr-
lich fir die Gewadhrung der Zuschiisse
zur Verfigung stehenden Mittel im
Rahmen des Voranschlags. Die Sum-
me der Zuschuisse entspricht in der
Regel den Lasten, welche die Ge-
meinden als Selbstbehalt bei der Fi-
nanzierung der Sozialhilfe zu tragen
haben.

3 Auf einen Zuschuss in bestimmter
Hohe besteht kein Rechtsanspruch.

4 Der Zuschuss wird ohne Zweckbin-
dung ausgerichtet.

2 Der Regierungsrat bestimmt die jéahrlich
fur die Gewahrung der Zuschisse zur
Verfigung stehenden Mittel im Rahmen
des Voranschlags. Die Summe der Zu-
schiisse entspricht in der Regel den Las-
ten, welche die Gemeinden als Selbstbe-
halt bei der Finanzierung der-Seziathilfe
des Aufgabenbereichs Soziales zu tragen
haben.

Art. 22

Anwendungsbereich

! Die Aufgabenbereiche Lehrergehal-
ter, Sozialhilfe, Erganzungsleistungen,
offentlicher Verkehr, Familienzulagen
fur Nichterwerbstatige und die Lasten-
verschiebungen aufgrund einer neuen
Aufgabenteilung werden durch Kanton
und Gemeinden in Form eines Lasten-
ausgleichs finanziert. Dieser wird jahr-
lich vollzogen.

1 Die Aufgabenbereiche Lehrergehélter,
SozialhilfeSoziales, Erganzungsleistun-
gen, offentlicher Verkehr, Familienzulagen
far Nichterwerbstéatige und die Lastenver-
schiebungen aufgrund einer neuen Auf-
gabenteilung werden durch Kanton und
Gemeinden in Form eines Lastenaus-
gleichs finanziert. Dieser wird jahrlich
vollzogen.

Art. 25

Sozialhilfe

Art. 25
SeziathilfeSoziales
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1 Die fur den Lastenausgleich mass-
gebenden Aufwendungen gemass
Sozialhilfegesetzgebung werden zu 50
Prozent vom Kanton und zu 50 Pro-
zent durch die Gesamtheit der Ge-
meinden finanziert.

2 Massgebend fur die Bestimmung der
Gemeindeanteile ist die Wohnbevolke-
rung.

Y BSG 860.1
2 BSG xxXX.X
3 BSG xxx.x
4 BSG xxx.x

1 Die fur den Lastenausgleich Soziales
massgebenden Aufwendungen-gemass-
Seozialhilfegesetzgebung_werden zu 50
Prozent vom Kanton und zu 50 Prozent
durch die Gesamtheit der Gemeinden
finanziert.

a Uber den Lastenausgleich Soziales
werden die massgebenden Aufwendun-
gen gemass den folgenden Erlassen ab-
gerechnet:

a Gesetz vom 11. Juni 2001 uber die 6f-
fentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz,
SHG)Y,

b Gesetz vom 3. Dezember 2019 Uber die
Sozialhilfe im Asyl- und Fluchtlingsbe-
reich (SAFG)?,

¢ Gesetz vom TT. Monat 20XX Uber die
sozialen Leistungsangebote (SLG)?,

d Gesetz vom TT. Monat 20XX uber die
Leistungen fir Kinder mit besonderem
Forder- und Schutzbedarf (KFSG)¥,

e Artikel 210 Absatz 1 und 2 VSG.
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3 Die Gemeindeanteile werden nach
der im Anhang wiedergegebenen For-
mel G berechnet.

Anhéange

1 Anhang 1

G Lastenausgleich Sozialhilfe
(Art. 25)

1 Anhang 1 (geandert)

G Lastenausgleich Sezialhilfe Sozi-
ales (Art. 25)

5.

Der Erlass 811.01 Gesundheitsgesetz
vom 02.12.1984 (GesG) (Stand
01.12.2018) wird wie folgt geandert:

Art. 16a

2 Ausnahmen

1 Keine Betriebsbewilligung nach die-
sem Gesetz bendtigen diejenigen Be-
triebe, die im Besitz einer Betriebsbe-
willigung nach Spital- oder Firsorge-
gesetzgebung oder nach anderen
kantonalen oder eidgendssischen
Spezialbestimmungen sind.

1 Keine Betriebsbewilligung nach diesem
Gesetz bendtigen diejenigen Betriebe, die
im Besitz einer Betriebsbewilligung nach
Spital--oderFirsorgegesetzgebungder
Spitalgesetzgebung, der Gesetzgebung
Uber die sozialen Leistungsangebote oder
nach anderen kantonalen oder eidgends-
sischen Spezialbestimmungen sind.

6.

Der Erlass 812.11 Spitalversorgungsge-
setz vom 13.06.2013 (SpVG) (Stand
01.02.2019) wird wie folgt gedndert:

Art. 106
Pflicht
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! Die in der Spitalversorgung und im
Rettungswesen tatigen Leistungser-
bringer beteiligen sich an der prakti-
schen Aus- und Weiterbildung in den
vom Regierungsrat bezeichneten
nichtuniversitaren Gesundheitsberu-
fen.

! Die in-der-Spitalversorgung-und-im-Ret-
tungswesentatigen-Leistungserbringer
beteiligen sich an der praktischen Aus-
und Weiterbildung in den vom Regie-
rungsrat bezeichneten nichtuniversitaren
Gesundheitsberufen, indem sie ihre Aus-
und Weiterbildungsplétze fir im Kanton
Bern gelegene schulische Bildungsanbie-
ter bereitstellen.

2 Wenn im Kanton Bern Anbieter fir ein-
zelne Berufe fehlen oder nicht in der ent-
sprechenden Amtssprache vorhanden
sind, kénnen die Leistungserbringer Plat-
ze fur ausserhalb des Kantons Bern gele-
gene Anbieter bereitstellen.

Art. 107

Ausbildungskonzept

1 Jeder Leistungserbringer erstellt ein
Ausbildungskonzept.

2 Das Ausbildungskonzept beschreibt
die betrieblichen Voraussetzungen
sowie die Ziele und Schwerpunkte der
praktischen Aus- und Weiterbildung in
den vom Regierungsrat bezeichneten
nichtuniversitaren Gesundheitsberu-
fen.

[FR: geandert]

Art. 108

Aus- und Weiterbildungsleistung
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1 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Firsorgedirektion legt ge-
geniber jedem Leistungserbringer die
in einem Rechnungsjahr zu erbringen-
de Aus- und Weiterbildungsleistung
fest. Sie stltzt sich dabei auf die kan-
tonale Versorgungsplanung und die
kantonalen Vorgaben Uber das Ausbil-
dungspotenzial.

2 Die kantonalen Vorgaben zur Be-
rechnung des Ausbildungspotenzials
des Leistungserbringers beriicksichti-
gen insbesondere

a die Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Leistungserbringers
in den nichtuniversitaren Gesund-
heitsberufen,

b die Struktur des Betriebs des Leis-
tungserbringers,

c die diagnostischen, therapeutischen,
pflegerischen und geburtshilflichen
Leistungen im stationdren und ambu-
lanten Bereich des Leistungserbrin-
gers.

3 Der Leistungserbringer kann die Aus-
und Weiterbildungsleistung im eigenen
Betrieb erbringen oder einen im Kan-
ton Bern gelegenen Leistungserbringer
damit beauftragen.

[FR: geandert]

[FR: geandert]

[FR: geandert]

[FR: geandert]

[FR: geandert]
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4 Der Regierungsrat regelt die Gewich-
tung fur jede Aus- und Weiterbildung
durch Verordnung und macht Vorga-
ben zum Ausbildungspotenzial der
Leistungserbringer.

[FR: geandert]

Art. 109
Abgeltung

! Der Leistungserbringer meldet der
zustandigen Stelle der Gesundheits-
und Fursorgedirektion am Ende des
Rechnungsjahres fir jeden nichtuni-
versitaren Gesundheitsberuf die Aus-
und Weiterbildungswochen, die wah-
rend des Rechnungsjahres erbracht
worden sind.

2 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion entrichtet
dem Leistungserbringer die Abgeltung
fur die im Rechnungsjahr erbrachte
Aus- und Weiterbildungsleistung. Ver-
glUtungen fur die Aus- und Weiterbil-
dungsleistung, die der Leistungser-
bringer nach KVG erhélt, werden da-
von abgezogen.

3 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion kann dem
Leistungserbringer wahrend des
Rechnungsjahres periodische Vor-
schiisse auf der Grundlage der festge-
legten Aus- und Weiterbildungsleistung
ausrichten.

[FR: geandert]

[FR: geandert]
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4 Der Regierungsrat regelt die Einzel-
heiten zur Entrichtung der Abgeltung
durch Verordnung.

Art. 110

Ausgleichszahlung

! Liegt die erbrachte Aus- und Weiter-
bildungsleistung des Leistungserbrin-
gers unter der festgelegten Aus- und
Weiterbildungsleistung, hat der Leis-
tungserbringer eine Ausgleichszahlung
zu leisten.

2 Die Hohe der Ausgleichszahlung
entspricht der dreifachen Differenz
zwischen der Abgeltung fir die festge-
legte Aus- und Weiterbildungsleistung
und der Abgeltung fir die im Rech-
nungsjahr erbrachte Aus- und Weiter-
bildungsleistung.

[FR: geandert]

2 Die Hohe der Ausgleichszahlung ent-
spricht der-dreifachen-Differenz zwischen-
héchstens dem Betraqg, der Abgeltung-Fir-

diefestgelegte-Aus-—und-Weiterbildungs-

leistunrg-und-sich aus der Abgeltungfir
o i I oy

Weiterbildungsleistung-Multiplikation fol-

gender Faktoren ergibt:

a Abgeltung fur die festgelegte Aus- und
Weiterbildungsleistung,

b dreifache prozentuale Differenz zwi-
schen festgelegter und im Rechnungs-
jahr erbrachter Aus- und Weiterbil-
dungsleistung.
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3 Die Pflicht zur Ausgleichszahlung
besteht erst, wenn ein Toleranzwert
Uberschritten ist. Der Regierungsrat
regelt die Einzelheiten zur Ausgleichs-
zahlung und insbesondere die Hohe
des Toleranzwerts durch Verordnung.

4 Wird der Toleranzwert tiberschritten,
wird auf eine Ausgleichszahlung ver-
zichtet, wenn der Leistungserbringer
nachweist, dass ihn kein Verschulden
trifft.

% Die Pflicht zur Ausgleichszahlung be-
steht erst, wenn ein Toleranzwert tber-
schritten ist.-BerRegierungsratregelt-die-
_Emlzellleltlen ZHI'. ‘ ‘EI'S..QI Ie|e|I|szIaI ||Iu||g nd

dureh-\Yererdnung-_

4 \Wird-derTol il hei Bei
einer Uberschreitung des Toleranzwerts
wird auf eine Ausgleichszahlung verzich-
tet, wenn der Leistungserbringer nach-
weist, dass ihn kein Verschulden trifft.

5> Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten zur Ausgleichszahlung und insbeson-
dere die Hohe des Toleranzwerts durch
Verordnung.

Art. 112

Zweck

1 Zur Sicherung des beruflichen Nach-
wuchses in den nichtuniversitaren
Gesundheitsberufen kann die zustan-
dige Stelle der Gesundheits- und Fir-
sorgedirektion den im Kanton Bern
gelegenen Leistungserbringern Beitra-
ge fir die theoretische Aus- und Wei-
terbildung ihres Personals gewahren.

2 Die Gesundheits- und Frsorgedirek-
tion erstattet dem Regierungsrat jahr-
lich Bericht. Sie gibt darin insbesonde-
re Auskunft tUber die Héhe der gewahr-
ten Beitrage.

[FR: geandert]

[FR: geandert]
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Art. 113

Voraussetzungen

! Beitrage konnen fir eine Aus- oder
Weiterbildung von Personal des Leis-
tungserbringers gewahrt werden, wenn
es sich um einen vom Regierungsrat
bezeichneten nichtuniversitaren Ge-
sundheitsberuf mit einem in der kanto-
nalen Versorgungsplanung ausgewie-
senen Bedarf handelt.

[FR: geandert]

Art. 114

Hohe der Beitrage

! Die Beitrage decken die Kosten, wel-
che die Institutionen, welche die Aus-
und Weiterbildung durchfiihren, dem
Leistungserbringer oder der beim Leis-
tungserbringer angestellten Person in
Rechnung stellen.

[FR: geandert]

Art. 115

Modellversuche

! Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion kann Modellversuche durchfiihren
oder im Rahmen der dafir bewilligten
Ausgaben mit Beitragen férdern, um
neue oder veranderte Methoden, Kon-
zepte, Regelungen, Formen oder Ab-
laufe zu erproben

a in der Spitalversorgung, dem Ret-
tungswesen oder in der Aus- und
Weiterbildung sowie in deren Koope-
rationsfeldern,

! Die Gesundheits—, Sozial- und Firsor-
gedirektionlntegrationsdirektion kann Mo-
dellversuche durchfiihren oder im Rah-
men der dafir bewilligten Ausgaben mit
Beitragen férdern, um neue oder veran-
derte Methoden, Konzepte, Regelungen,
Formen oder Ablaufe zu erproben
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b in den Kooperationsfeldern des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes so-
wie den Geltungsbereichen des Ge-
sundheitsgesetzes vom 2. Dezember
1984 (GesG)"Y und des Gesetzes
vom 11. Juni 2001 dber die offentli-
che Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz,
SHG)?, soweit diese Modellversuche
vor- und nachgelagerte Versor-
gungsbereiche betreffen.

2 Fur die Modellversuche gelten fol-
gende Grundsatze:

a Die Bedurfnisse der Patientinnen und
Patienten sind zu bericksichtigen.

b Die Modellversuche missen auf die
Erzielung medizinischer, versor-
gungstechnischer oder wirtschaftli-
cher Verbesserungen ausgerichtet
sein.

¢ Sie sind durch ein Controlling zu
begleiten und missen evaluiert wer-
den.

D BSG 811.01
2 BSG 860.1
® BSG 811.01
4 BSG 860.1
9 BSG ???

b in den Kooperationsfeldern des Gel-

tungsbereichs dieses Gesetzes sowie in
den Geltungsbereichen des Gesund-
heitsgesetzes vom 2. Dezember 1984
(GesG)® und des Gesetzes vom 11. Ju-
ni 2001 Uber die 6ffentliche Sozialhilfe
(Sozialhilfegesetz, SHG)*_sowie des
Gesetzes vom ??.?2?.???7? Uber die so-
zialen Leistungsangebote (SLG)®, so-
weit diese Modellversuche vor- und
nachgelagerte Versorgungsbereiche be-
treffen.
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3 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion regelt die
Modellversuche in Leistungsvertragen
mit den Leistungserbringern oder mit
anderen geeigneten Organisationen.

4 Der Finanzbedarf fur die Modellver-
suche ist in der Versorgungsplanung
oder in einem besonderen Bericht
auszuweisen.

5 Der Grosse Rat wird in der Versor-
gungsplanung oder im besonderen
Bericht Uber den Verlauf und die Er-
gebnisse der Modellversuche orien-
tiert.

5 Der Regierungsrat kann zur Durch-
fuihrung von Modellversuchen Ver-
suchsverordnungen erlassen, die von
diesem Gesetz abweichen. Artikel 44
des Gesetzes vom 20. Juni 1995 tber
die Organisation des Regierungsrates
und der Verwaltung (Organisationsge-
setz, OrG)Y ist anwendbar.

7.

Der Erlass 836.11 Arbeitsmarktgesetz
vom 23.06.2003 (AMG) (Stand
01.01.2020) wird wie folgt geéndert:

Art. 14

Datenbearbeitung und -bekanntgabe

D BSG 152.01
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! Die folgenden Institutionen durfen
Personendaten, einschliesslich beson-
ders schitzenswerter Personendaten,
die sie im Einzelfall fir die Abklarung
von geeigneten Wiedereingliede-
rungsmassnahmen oder von Leis-
tungsansprichen benétigen, bearbei-
ten lassen und einander bekannt ge-
ben:

a die zur Ausrichtung von wirtschaftli-
cher Sozialhilfe zustandigen Stellen
gemass der Sozialhilfegesetzge-
bung,

b die Anbieter von Angeboten zur Be-
schaftigung, Arbeitsvermittlung und
beruflichen Wiedereingliederung ge-
mass der Sozialhilfegesetzgebung,

¢ die Regionale Arbeitsvermittlung und
die Arbeitslosenkassen gemass der
Gesetzgebung Uber die Arbeitslo-
senversicherung und die Insolven-
zentschadigung,

d die Schulbehérden gemass der
Volksschul- und der Mittelschulge-
setzgebung sowie der Gesetzgebung
Uber die Berufsbildung, die Weiter-
bildung und die Berufsberatung,

b die Anbieter von Angeboten zur Be-
schaftigung, Arbeitsvermittlung und be-
ruflichen Wiedereingliederung geméass

der Seziathilfegesetzgebung

Gesetzgebung tber die sozialen Leis-
tungsangebote,
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e die Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratungen geméss der Gesetzge-
bung Uber die Berufsbildung, die
Weiterbildung und die Berufsbera-
tung,

f die zustandigen Stellen geméass der
Gesetzgebung im Auslanderund
Asylbereich,

g die IV-Stellen gemass der Gesetzge-
bung Uber die Invalidenversicherung,

h die Versicherer geméass der Gesetz-
gebung Uber die Unfallversicherung.

2 Koordination und Datenaustausch fir
die Datenbearbeitung und -
bekanntgabe gemass Absatz 1 kénnen
Uber eine elektronische Plattform im
Abrufverfahren erfolgen.

8.

Der Erlass 860.1 Gesetz iber die &ffentli-
che Sozialhilfe vom 11.06.2001 (Sozialhil-
fegesetz, SHG) (Stand 01.01.2017) wird
wie folgt geandert:

Art. 3

Wirkungsziele

! Die Massnahmen der Sozialhilfe sind
in den einzelnen Wirkungsbereichen
auf folgende Ziele ausgerichtet:

a Pravention,

[FR: geandert]
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b Hilfe zur Selbsthilfe,

¢ Ausgleich von Beeintrachtigungen,
d Behebung von Notlagen,

e Verhinderung von Ausgrenzung,

f Forderung der Integration.

[FR: geandert]

Art. 4

Massnahmen

1 Zum Erreichen des Zwecks und der
Wirkungsziele der Sozialhilfe werden
die in diesem Gesetz vorgesehenen
Massnahmen getroffen.

2 Zu den Massnahmen gehdoren insbe-
sondere das Bereitstellen der Leis-
tungsangebote der individuellen und
der institutionellen Sozialhilfe sowie
das Gewahren von Leistungen.

2 Zu den Massnahmen gehdren insbe-
sondere das Bereitstellen der Leistungs-
angebote der individuellen undSozialhilfe
der institutionellen-Soeziathilfe
Leistungsangebote fiir erwachsene Men-
schen mit Behinderung sowie das Gewah-
ren von Leistungen.

Art. 8

Sozialhilfegeheimnis und Anzeigepflichten und -rechte

! Personen, die sich mit dem Vollzug
dieses Gesetzes befassen, haben tber
Angelegenheiten, die ihnen dabei zur
Kenntnis gelangen, zu schweigen.

2 Das Sozialhilfegeheimnis entfallt,
wenn

Art. 8 Aufgehoben.
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a die betroffene Person zur Aus-
kunftserteilung erméchtigt hat,

b die vorgesetzte Stelle zur Aus-
kunftserteilung erméchtigt hat,

c eine Straftat zur Anzeige gebracht
wird, oder

d auf Grund einer gesetzlichen Be-
stimmung ein Auskunftsrecht oder
eine Auskunftspflicht besteht.

3 Personen, die sich mit dem Vollzug
dieses Gesetzes befassen, sind zur
Mitteilung an die Staatsanwaltschaft
verpflichtet, wenn ihnen in ihrer amtli-
chen Tatigkeit konkrete Verdachts-
griinde bekannt werden fir

a ein von Amtes wegen zu verfolgen-
des Verbrechen,

b ein von Amtes wegen zu verfolgen-
des Vergehen im Zusammenhang
mit dem Bezug von Sozialhilfeleis-
tungen, oder

¢ eine Ubertretung im Sinne von Artikel
85, ausser wenn sie offensichtlich
ungewollt erfolgte.
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4 Die Mitteilungspflichten nach Artikel
48 Absatz 1 des Einfihrungsgesetzes
vom 11. Juni 2009 zur Zivilprozess-
ordnung, zur Strafprozessordnung und
zur Jugendstrafprozessordnung (EG
ZSJ) Y und Absatz 3 entfallen, wenn

a die Informationen vom Opfer stam-
men,

b die Informationen von der Ehegattin
oder vom Ehegatten, von der einge-
tragenen Partnerin oder vom einge-
tragenen Partner, von der Lebens-
partnerin oder vom Lebenspartner,
von einem Elternteil, Geschwister
oder Kind des Opfers stammen, oder

¢ das Opfer Ehegattin oder Ehegatte,
eingetragene Partnerin oder einge-
tragener Partner oder Lebenspartne-
rin oder Lebenspartner, Elternteil,
Geschwister oder Kind der vermute-
ten Taterschaft ist.

Art. 8a

Weitergabe von Informationen an Behdrden und
Privatpersonen

! Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Personen dirfen Informatio-
nen betreffend Angelegenheiten nach
Artikel 8 Absatz 1 weitergeben, wenn

D BSG271.1

Art. 8a Aufgehoben.
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a die Informationen nicht personenbe-
zogen sind,

b die Betroffenen dazu ihre ausdrtickli-
che Zustimmung erteilen,

¢ das Erfullen der Sozialhilfeaufgaben
die Weitergabe zwingend erfordert
oder

d eine ausdruckliche Grundlage in
einem Gesetz die Weitergabe ver-
langt oder zul&sst.

2 Informationen durfen gemass Absatz
1 Buchstabe d insbesondere weiterge-
geben werden an

a die zustandigen Auslanderbehdérden
aufgrund einer Anfrage gemass Arti-
kel 97 Absatz 2 des Bundesgesetzes
vom 16. Dezember 2005 uber die
Auslénderinnen und Auslander
(AuG)? und unaufgefordert nach Ar-
tikel 97 Absatz 3 Buchstabe d AuG
gemass den Ausfuhrungsbestim-
mungen des Bundesrats,

b die Steuerbehérden des Kantons und
der Gemeinden im Rahmen von Arti-
kel 155 des Steuergesetzes vom 21.
Mai 2000 (StG)?,

D SR 142.20
2 BSG 661.11
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¢ die Betreibungs- und Konkursbehor-
den im Rahmen von Artikel 91 Ab-
satz 5 und Artikel 222 Absatz 5 des
Bundesgesetzes vom 11. April 1889
Uber Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG)Y,

d die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehdrden im Rahmen von Ar-
tikel 364 des Schweizerischen Straf-
gesetzbuches vom 21. Dezember
1937 (StGB)?, Artikel 443 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(ZGB)® und Artikel 25 Absatz 2 des
Gesetzes vom 1. Februar 2012 iber
den Kindes- und Erwachsenenschutz
(KESG)*,

e...

f die Polizeiorgane des Kantons und
der Gemeinden nach Artikel 50 Ab-
satz 4 des Polizeigesetzes vom 8.
Juni 1997 (PolG)® ungeachtet der
besonderen Geheimhaltungspflicht,

g die Einrichtungen und Organe der
Sozialversicherungen, soweit das
Bundesrecht es vorsieht,

1
2)
3)
4)
5)

SR 281.1

SR 311.0

SR 210

BSG 213.316
BSG 551.1
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Mehrheit Minderheit

h andere mit der individuellen Sozialhil-
fe im Sinne dieses Gesetzes befass-
te Behorden des Kantons oder der
Gemeinden nach Artikel 2 des Ge-
meindegesetzes vom 16. Marz 1998
(GG)Y,

i die mit dem Vollzug der &ffentlichen
Sozialhilfe befassten Behdrden des
Bundes und anderer Kantone, sofern
die Mitteilungen zur Erfullung der
Sozialhilfeaufgaben zwingend erfor-
derlich sind und die anfragende Be-
hdérde aufgrund besonderer gesetzli-
cher Bestimmungen zu deren Bear-
beitung befugt ist.

3 Informationen dirfen nur weitergege-
ben werden, wenn die anfragenden
Behorden und Privatpersonen den
Gegenstand der gewiinschten oder
verlangten Informationen genau be-
zeichnen und die Zulassigkeit der Wei-
tergabe nachweisen.

4 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Personen dirfen, sofern die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfillt
sind, Informationen auch an Behérden
und Personen weitergeben, die keiner
besonderen Geheimhaltungspflicht
unterstehen.

D BSG 170.11
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5 Die Einrichtung elektronischer oder
automatisierter Abrufverfahren bedarf
einer ausdriicklichen Grundlage in
einem Gesetz.

Art. 8b

Informationsbeschaffung

I Informationen sind in der Regel im

Rahmen der Mitwirkungspflicht nach
Artikel 28 bei der betroffenen Person
zu beschaffen.

2 |st dies nicht maglich oder sinnvoll,
koénnen die Informationen gestutzt auf
die nachstehenden Bestimmungen
direkt bei Dritten eingeholt werden.

3 Fur Informationen, die gestitzt auf
die nachstehenden Bestimmungen
nicht beschafft werden kénnen, holen
die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Personen von den betroffe-
nen Personen zum Zeitpunkt der Ein-
reichung des Gesuchs um Gewahrung
von Sozialhilfe eine Vollmacht ein.

Art. 8b Aufgehoben.

Art. 8c

Auskunftspflichten und Mitteilungsrecht

! Gegentiiber den mit dem Vollzug
dieses Gesetzes betrauten Stellen sind
zur Erteilung mundlicher und schriftli-
cher Auskinfte, die fur den Vollzug
erforderlich sind, verpflichtet:

Art. 8c Aufgehoben.
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a die Behorden des Kantons und der
Gemeinden nach Artikel 2 des Ge-
setzes vom 23. Mai 1989 Uber die
Verwaltungsrechtspflege (VRPG)Y,

b Personen und Organisationen des
offentlichen oder des privaten
Rechts, soweit sie mit der Erfullung
offentlicher Aufgaben betraut sind,

¢ Personen, die mit einer Person, die
Leistungen der offentlichen Sozialhil-
fe beansprucht oder beantragt, in
Hausgemeinschaft leben oder einer
solchen Person gegenlber unter-
halts- oder unterstitzungspflichtig
sind,

d die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
von Personen, die Leistungen der
offentlichen Sozialhilfe beanspruchen
oder beantragen,

e Vermieterinnen und Vermieter von
Wohnraum von Personen, die Leis-
tungen der o6ffentlichen Sozialhilfe
beanspruchen oder beantragen.

D BSG 155.21
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2 Soweit keine besonderen Vorschrif-
ten des Bundesrechts entgegenstehen
und die Informationen notwendig sind,
um die Anspriiche nach diesem Ge-
setz vollstandig abzuklaren, sind zur
Erteilung von Auskunften insbesonde-
re verpflichtet:

a die Behorden der Einwohnerkontrol-
le,

b die Auslanderbehdérden betreffend
den auslanderrechtlichen Status ei-
ner Person, die Leistungen der 6f-
fentlichen Sozialhilfe beansprucht,

c die Strassenverkehrsbehdrden im
Rahmen von Artikel 104 Absatz 5
des Strassenverkehrsgesetzes vom
19. Dezember 1958 (SVG)Y,

d die Polizeiorgane des Kantons und
der Gemeinden,

e die Steuerbehoérden betreffend Steu-
erdaten derjenigen Personen, die
Leistungen der individuellen oder der
institutionellen Sozialhilfe beanspru-
chen, beantragen oder beansprucht
haben,

f die Einrichtungen und Organe der
Sozialversicherungen.

D SR 741.01




-120 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

3 Die in Absatz 1 und 2 genannten
Personen und Behdérden sind nament-
lich verpflichtet, Auskunfte zu erteilen
zur Abklarung

a der finanziellen und personlichen
Verhaltnisse von Personen, die Leis-
tungen der 6ffentlichen Sozialhilfe
beanspruchen,

b der Anspriiche dieser Personen ge-
geniber Dritten,

¢ der Integration der unterstitzten
Person,

d der Rickerstattungspflicht nach die-
sem Gesetz oder

e der wirtschaftlichen Verhéltnisse von
Personen, die Leistungen der institu-
tionellen Sozialhilfe empfangen, so-
wie von deren Eltern oder deren ge-
setzlichen Vertretung, soweit dies
notwendig ist, um die Kostenbeteili-
gung der Leistungsempfangerinnen
und Leistungsempfanger festzuset-
zen.
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4 Die in Absatz 1 und 2 genannten
Personen und Behérden kénnen den
far den Vollzug dieses Gesetzes zu-
stéandigen Behorden von sich aus In-
formationen zukommen lassen, wenn
sie sichere Kenntnis haben, dass die
von der Meldung betroffenen Perso-
nen Sozialhilfe beziehen und die In-
formationen fur die Abklarung der An-
spriche nach diesem Gesetz zwin-
gend erforderlich sind.

Art. 9

Subsidiaritat

1 Die Sozialhilfe beachtet den Grund-
satz der Subsidiaritat.

2 Subsidiaritat in der individuellen So-
zialhilfe bedeutet, dass Hilfe nur ge-
wahrt wird, wenn und soweit eine be-
dirftige Person sich nicht selber helfen
kann oder wenn Hilfe von dritter Seite
nicht oder nicht rechtzeitig erhaltlich
ist.

3 Subsidiaritat in der institutionellen
Sozialhilfe bedeutet, dass Kanton und
Gemeinden Leistungsangebote in
Erganzung zur privaten Initiative nur
soweit bereitstellen und finanzieren,
als dies zur Sicherstellung eines be-
darfsgerechten Angebotes notig ist.

[FR: geandert]

3 Aufgehoben.

Art. 14

Gesundheits- und Firsorgedirektion

Art. 14

Gesundheits--, Sozial- und Fiirsergedirektion
Integrationsdirektion
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1 Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion

a konkretisiert die Ziele der Sozialhilfe
und sorgt fur deren Umsetzung,

b erhebt und analysiert regelmassig
den Bedarf an Leistungsangeboten,

¢ plant und koordiniert bedarfsgerechte
Leistungsangebote,

d stellt die erforderlichen institutionellen
Leistungsangebote bereit,

e Uberprift regelméassig die Wirkung
und die Qualitat der Leistungsange-
bote,

f...

g berét die Gemeinden in Vollzugsfra-
gen,

h erlasst in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden Vorschriften fur das Con-
trolling der Gemeinden,

i vollzieht die interkantonale und inter-
nationale Sozialhilfe,

k erfullt weitere Aufgaben nach diesem
Gesetz.

1 Die Gesundheits--, Sozial- und Férser-
gedirektionlntegrationsdirektion

[FR: geandert]

d stellt die erforderlichen institutionellen-
Leistungsangebote_fir erwachsene
Menschen mit Behinderung bereit,

Art. 15

Gemeinden
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1 Die Gemeinden stellen nach den
kantonalen Vorgaben die individuellen
Leistungsangebote bereit. Sie vollzie-
hen die individuelle Sozialhilfe und
Uberprifen regelméssig die Wirkung
der Leistungsangebote.

2 Sie unterstitzen die Gesundheits-
und Fursorgedirektion beim Bereitstel-
len von institutionellen Leistungsange-
boten und stellen mit deren Erméchti-
gung solche Angebote bereit.

3 Sie konnen auf eigene Kosten Leis-
tungsangebote bereitstellen, welche
Uber die kantonalen Vorgaben oder die
Erméachtigung der Gesundheits- und
Fursorgedirektion hinausgehen.

2 Sje unterstiitzen die Gesundheits--, So-
zial- und Firsergedirektion
Integrationsdirektion beim Bereitstellen
von institutionellen-Leistungsangeboten
und-stellen-flir erwachsene Menschen mit

deren-Ermachtigung-selehe-Angebote-
bereitBehinderung.

3 Sie kénnen auf eigene Kosten Leis-
tungsangebote bereitstellen, welchedie
Uber die kantonalen Vorgaben-oder-die-
Ermichti lor C hei e
sorgedirektion hinausgehen.

Art. 17
2. Aufgaben

! Die Sozialbehorde legt die strategi-
sche Ausrichtung des Sozialdienstes
fest.

2 Sie beaufsichtigt den Sozialdienst,
indem sie insbesondere
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a die Organisation des Sozialdienstes
in Bezug auf die Regelung der Zu-
standigkeiten, Arbeitsablaufe und
Massnahmen zur Verhinderung von
unrechtméssigem Bezug von Leis-
tungen pruft,

b regelméssig Dossiers von Personen,
die Leistungen des Sozialdienstes
beziehen oder bezogen haben, hin-
sichtlich der Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben uberprift; sie kann
zu diesem Zweck verlangen, dass ihr
der Sozialdienst eine namentliche
Liste der Dossiers aushandigt,

¢ Massnahmen zur Behebung festge-
stellter Mangel ergreift, soweit sie
dazu zustandig ist,

d vom Sozialdienst die Behebung fest-
gestellter Mangel verlangt oder dem
zustandigen Gemeindeorgan Mass-
nahmen vorschlagt, wenn sie dafir
nicht selber zustandig ist.

3 Sie unterstitzt den Sozialdienst in
seiner Aufgabenerfillung, indem sie

a grundsatzliche Fragen zur Ausrich-
tung von Leistungen der wirtschaftli-
chen Hilfe beurteilt und entscheidet,

b konsultativ Stellung zu Fragen aus
dem Zusténdigkeitsbereich des So-
zialdienstes nimmt.
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4 Sie nimmt Controlling- und Pla-
nungsaufgaben wahr, indem sie den
Bedarf an Leistungsangeboten in der
Gemeinde erhebt und der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion tber ihre
Arbeit und diejenige des Sozialdiens-
tes Bericht erstattet.

5> Die Gemeinden kénnen der Sozial-
behérde Aufgaben im Bereich der
institutionellen Sozialhilfe Ubertragen.

5 Die Sozialbehorde orientiert regel-
massig die Gemeinden, fir die sie
zustandig ist, Uber alle wesentlichen
Entwicklungen in ihrem Zustéandig-
keitsbereich.

5 Die Gemeinden kénnen der Sozialbe-
horde Aufgaben im Bereich der institutio-
nellen-Sezialhilfesozialen Leistungsange-
bote Ubertragen.

Art. 17a

Tragerschaft des Sozialdienstes

1 Die Tragerschaft eines Sozialdienstes ist
die Gemeinde.

2 Gemeinden mit einem gemeinsamen
Sozialdienst missen eine Tragerschaft
bestimmen.

Art. 18

Sozialdienst
1. Organisation
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1 Jede Einwohnergemeinde und jede
gemischte Gemeinde fuhrt einen eige-
nen Sozialdienst, betreibt mit anderen
Gemeinden einen gemeinsamen Sozi-
aldienst oder schliesst sich dem Sozi-
aldienst einer anderen Gemeinde an.

2 Die Gemeinden sorgen fur eine
zweckmassige und effiziente Organi-
sation des Sozialdienstes.

3 Der Regierungsrat erlasst Vorschrif-
ten Uber

a die Mindestgrosse der Sozialdienste,

b die Stellenbemessung des Personals
der Sozialdienste,

c die Aufgaben des Fachpersonals und

d die Anforderungen, die das Fachper-
sonal erfullen muss.

b Aufgehoben.

Art. 19
2. Aufgaben

1 Die Sozialdienste vollziehen die So-
zialhilfe im Einzelfall. Dazu gehdren
insbesondere

a die praventive Beratung,

b die Abklarung der persénlichen und
wirtschaftlichen Verhaltnisse,

[FR: geandert]

a die praventive Beratung_im Bereich der

individuellen Sozialhilfe und des Kin-
desschutzes,
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¢ die Festlegung und Vereinbarung von
individuellen Zielen,

d die Beratung und Betreuung,
e die Anordnung von Masshahmen,

f die Festsetzung und Gewahrung von
Leistungen.

2 Sie erflllen auch Aufgaben nach
besonderer Gesetzgebung, namentlich
in den Bereichen Bevorschussung und
Inkasso von Unterhaltsbeitragen sowie
Kindes- und Erwachsenenschutz. Sie
kénnen weitere Aufgaben aufgrund
eines Leistungsvertrages zwischen der
Tragerschaft und der Gesundheits-
und Fursorgedirektion erfillen.

3 Die Tragerschaften der Sozialdienste
erstatten der Gesundheits- und Fr-
sorgedirektion regelmassig Bericht und
liefern ihr die erforderlichen Daten.

Art. 19b

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

! Die Sozialdienste arbeiten mit andern
Institutionen zusammen, um die Ein-
gliederung von Personen und deren
finanzielle Unabhéangigkeit zu fordern.
Dazu gehdoren insbesondere die Orga-
ne der Arbeitslosenversicherung, der
Invalidenversicherung und der Berufs-,
Studien- und Laufbahnberatung.

[FR: geandert]
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2 Die mitwirkenden Institutionen stim-
men ihre Angebote an Eingliede-
rungsmassnahmen nach Moglichkeit
aufeinander ab.

3 Die Datenbearbeitung und -
bekanntgabe in der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (11Z) richten sich
nach der kantonalen Arbeitsmarktge-
setzgebung.

3 Die Datenbearbeitung und -bekanntgabe
in der interinstitutionellen Zusammenar-
beit (11Z) richten sich ungeachtet des So-
zZialhilfegeheimnisses nach der kantona-
len Arbeitsmarktgesetzgebung.

Art. 21

Ombudsstellen

! Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion kann Ombudsstellen im Bereich
der institutionellen Sozialhilfe férdern
und unterstitzen.

Art. 21 Aufgehoben.

Art. 3la

Obergrenzen fir Wohnkosten

1 Die Sozialbehorde legt unter Berticksich-
tigung des aktuellen regionalen Woh-
nungsmarkts Obergrenzen fir Wohnkos-
ten fest und Uberpriift diese regelmassig.

2 Sie meldet der zustandigen Stelle der
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-
rektion die festgelegten Obergrenzen
jeweils zu Beginn des Jahres.

Art. 32

Ausrichtung
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1 Die wirtschaftliche Hilfe wird in der
Regel in Form einer Geldleistung ge-
wahrt. Dies kann erfolgen durch

a Barauszahlung,
b Bank- oder Postuberweisung,

¢ Begleichung von anfallenden Rech-
nungen,

d Vergitung der Kosten von institutio-
nellen Leistungsangeboten,

e Bevorschussung von ausstehenden
Drittleistungen.

2 Die Hilfe kann ausnahmsweise auch
durch Sachleistungen, durch Kosten-
gutsprachen oder durch Abgabe von

Gutscheinen erbracht werden.

3 Auf Antrag eines Ehegatten oder
einer in eingetragener Partnerschaft
lebenden Person kann die Hilfe aufge-
teilt und beiden Ehegatten oder beiden
eingetragenen Partnerinnen oder
Partnern separat ausgerichtet werden.

4 Die Bevorschussung von Unterhalts-
beitragen fur Kinder und die Inkasso-
hilfe richten sich nach der besonderen
Gesetzgebung.

[FR: geandert]

d Vergutung der Kosten von institutionel-
len-Leistungsangeboten_fir erwachsene
Menschen mit Behinderung oder ge-
mass der Gesetzgebung Uber die sozia-
len Leistungsangebote,
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Art. 34

Hilfe bei vorhandenem Vermdgen oder im Hinblick auf
Leistungen Dritter

! Wirtschaftliche Hilfe kann aus-
nahmsweise auch gewahrt werden,
wenn Vermoégenswerte vorhanden
sind, deren Realisierung zum Zeitpunkt
des Gesuchs nicht moglich oder nicht
zumutbar ist oder wenn Anspriche auf
Leistungen Dritter bestehen, diese
Leistungen aber noch nicht erfolgt
sind.

2 Die Hilfe kann von der Abtretung von
Forderungen an die Gemeinde abhan-
gig gemacht werden.

3 Wenn der Sozialdienst Sozialversi-
cherungsleistungen bevorschusst hat,
kann er beim Versicherer die Auszah-
lung der félligen bevorschussten Leis-
tungen an ihn verlangen.

Art. 34
Wirtschaftliche Hilfe bei vorhandenem Vermdgen-eder-im-

1 Wirtschaftliche Hilfe kann ausnahmswei-
se abeh-gewahrt werden, wenn Vermo-
genswerte vorhanden sind, deren Reali-
sierung zum Zeitpunkt des Gesuchs nicht
maglich oder nicht zumutbar ist-eder-
WERR A ls,pl'uelne au'l Leistungen Dritel
b'esltellefnl elle'sel.lzelstungen aber-nech

1a verfugt die bedurftige Person tiber
Grundstulicke, ist mit ihr grundséatzlich ein
Vertrag auf Errichtung eines Grundpfands
abzuschliessen.

1 Das Grundpfand dient der Sicherung
der Ruckerstattungsanspriiche gemass
Artikel 40 Absatz 2.

1¢ Die bedurftige Person ist Schuldnerin
der Beurkundungskosten und der Grund-
buchgebiihren.

2 Aufgehoben.

3 Aufgehoben.
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4 Die Tragerschaft des Sozialdienstes
ist verpflichtet, gesetzliche Grund-
pfandrechte geméass Artikel 109b
Buchstabe b EG ZGB in das Grund-
buch eintragen zu lassen.

5 Der Regierungsrat regelt durch Ver-
ordnung die Ausnahmen von der Ein-
tragungspflicht geméass Absatz 4.

4 Aufgehoben.

5> Aufgehoben.

Art. 34a

Wirtschaftliche Hilfe im Hinblick auf Leistungen Dritter

1 Wirtschaftliche Hilfe kann ausnahmswei-
se gewahrt werden, wenn Anspriiche auf
Leistungen Dritter bestehen, diese Leis-
tungen aber noch nicht erfolgt sind.

2 Die Hilfe wird grundsatzlich von der Ab-
tretung von Forderungen an die Gemein-
de abhangig gemacht.

3 Bevorschusst der Sozialdienst Sozial-
versicherungsleistungen, verlangt er beim
Versicherer die Auszahlung der falligen
bevorschussten Leistungen an ihn.

Art. 40a

Ausnahmen von der Ruckerstattungspflicht

1 Kein Ruckerstattungsanspruch gemass
Artikel 40 Absatz 1 entsteht, wenn die
wirtschaftliche Hilfe
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a wahrend der Unmundigkeit oder bis zum
Abschluss der ordentlichen Erstausbil-
dung rechtmassig bezogen worden ist,
unter Ausnahme der Bevorschussungen
von Sozialversicherungsleistungen, Sti-
pendien, Familienzulagen und &hnlichen
fur den Unterhalt der Kinder bestimmten
Leistungen,

b fUr ausgerichtete Integrationszulagen
und Erwerbsfreibetrdge bezogen wor-
den ist, unter Ausnahme der Bevor-
schussungen von Sozialversicherungs-
leistungen, Stipendien, Familienzulagen
und ahnlichen flr den Unterhalt be-
stimmten Leistungen.

Art. 42

Drittpersonen

1 Die wirtschaftliche Hilfe, die eine
verstorbene Person zu Lebzeiten be-
zogen hat, ist zurtickzuerstatten

a von den Erbinnen und Erben sowie
Vermachtnisnehmerinnen und Ver-
machtnisnehmern, wenn der Nach-
lass nicht tberschuldet ist und soweit
sie aus dem Nachlass bereichert
sind,

b von Personen, die aus einer mit dem
Ableben der verstorbenen Person
fallig gewordenen Leistung einer Le-
bensversicherung begiinstigt sind.

b von Personen, die aus einer mit dem
Ableben der verstorbenen Person féllig
gewordenen Leistung einer Lebensver-
sicherdnglLebens- oder Sozialversiche-
rung begtinstigt sind.
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2 Die personlichen Verhéltnisse der
bereicherten Personen und ihre Bezie-
hung zur verstorbenen Person sind
angemessen zu beriicksichtigen.

Art. 43

Befreiung von der Rickerstattungspflicht

1 Die wirtschaftliche Hilfe, die fur die
Kosten von institutionellen Leistungs-
angeboten gewahrt wird, muss nicht
rickerstattet werden, soweit sie den
Grundbedarf fur den Lebensunterhalt
Ubersteigt.

2 Kein Ruckerstattungsanspruch ge-
mass Artikel 40 Absatz 1 entsteht,
wenn die wirtschaftliche Hilfe

a wahrend der Unmindigkeit oder bis
zum Abschluss der ordentlichen
Erstausbildung rechtmassig bezogen
worden ist, unter Ausnahme der Be-
vorschussungen von Sozialversiche-
rungsleistungen, Stipendien, Famili-
enzulagen und ahnlichen fir den Un-
terhalt der Kinder bestimmten Leis-
tungen,

Art. 43

& iehtVerzicht auf Riick-
erstattung [FR: unverandert]

1 Aufgehoben.

2 Aufgehoben.
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b wahrend der Dauer der Teilnahme an
einer Integrationsmassnahme ge-
mass Artikel 72 bezogen worden ist,
unter Ausnahme der Bevorschus-
sungen von Sozialversicherungsleis-
tungen, Stipendien, Familienzulagen
und &hnlichen fur den Unterhalt be-
stimmten Leistungen.

3 Auf Antrag hin kann in Hartefallen auf
eine Rlckerstattung ganz oder teilwei-
se verzichtet werden.

4 Der Regierungsrat regelt durch Ver-
ordnung die Kriterien fir das Vorliegen
eines Hartefalls geméss Absatz 3.

Art. 46

Wohnsitz- und Aufenthaltsgemeinde
1. Allgemeines

! Die Gewahrung der Sozialhilfe an
Personen mit Aufenthalt im Kanton
obliegt der Gemeinde, in der die be-
dirftige Person ihren zivilrechtlichen
Wohnsitz hat.

Art. 46

Wehnsitz—und-AufenthalisgemeindePersonen mit Aufent-

haltfi-Allgemeines_im Kanton Bern

1 Die Gewahrung der Sozialhilfe an Per-
sonen mit Aufenthalt im Kanton obliegt

der Gemeinde, in der die bedurftige Per-

son ihren zivilrechtlichen\Wohnsitz-
Unterstitzungswohnsitz hat. Der Unter-
stiitzungswohnsitz richtet sich nach den

Bestimmungen des ZUG.
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2 Die Gewahrung der Sozialhilfe ob-
liegt der Aufenthaltsgemeinde, wenn
kein Wohnsitz im Kanton besteht oder
wenn eine Person ausserhalb der
Wohnsitzgemeinde auf sofortige Hilfe
angewiesen ist.

3 Zustandigkeitsstreitigkeiten zwischen
Gemeinden entscheidet auf Klage hin
die Regierungsstatthalterin oder der
Regierungsstatthalter des Verwal-
tungskreises der beklagten Gemeinde.

4

2 Die Gewahrung der Sozialhilfe obliegt
der Aufenthaltsgemeinde, wenn kein-
Wohnsitzim-Kanton-besteht-oderwenn-
eine-die bedurftige Person keinen Unter-
stiitzungswohnsitz gemass Absatz 1 hat
oder ausserhalb derWeohnsitzgemeinde
ihres Unterstitzungswohnsitzes auf sofor-
tige Hilfe angewiesen ist._Als Aufenthalt
gilt die tatséchliche Anwesenheit in einer
Gemeinde.

2a |st eine offensichtlich bedurftige Person,
insbesondere wegen einer Erkrankung
oder eines Unfalls, auf arztliche oder be-
hdrdliche Anordnung in eine andere Ge-
meinde verbracht worden, gilt diejenige
Gemeinde als Aufenthaltsgemeinde, von
der aus die Zuweisung erfolgt ist.

2 |5t die ortliche Zustandigkeit streitig, hat
diejenige Gemeinde, bei der die bedurfti-

ge Person das Gesuch um Unterstlitzung
zuerst gestellt hat, die wirtschaftliche So-

zialhilfe bis zur Klarung der Zustandigkeit

als Vorleistung zu gewahren.

Art. 46a

2. Personen des Asylbereichs und Staatenlose

Art. 46a

2-Personen des Asylbereichs und Staatenlose
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! Die Zustandigkeit nach Artikel 46
Absétze 1 und 2 gilt auch fir folgende
Personen des Asylbereichs:

a Flichtlinge und anerkannte Staaten-
lose, sofern der Bund fir sie keine
Beitrage fur die Sozialhilfe mehr aus-
richtet,

b Schutzbedurftige mit Aufenthaltsbe-
willigung, sofern der Bund fur sie
keine Beitrage fur die Sozialhilfe
mehr ausrichtet,

¢ vorlaufig Aufgenommene, die sich
seit mehr als sieben Jahren ord-
nungsgemass in der Schweiz aufhal-
ten.

2 Vorbehalten bleibt Artikel 3 des Ein-
fuhrungsgesetzes vom 20. Januar
2009 zum Auslander- und zum Asyl-
gesetz (EG AuG und AsylGY).

3

4

1 Die Zustandigkeit nach Artikel 46 Absét-
ze 1 und 2 gilt auch fur folgende Perso-
nen des Asylbereichs, sofern der Bund fir
sie keine Betrage fir die Sozialhilfe aus-
richtet:

a Flichtlinge und anerkannte Staatenlose,-

setern-der-Bund-fir-sie-keine Beitrage-
fir die Sozialhilf I ichtet.

b Schutzbedurftige mit Aufenthaltsbewilli-
gung,-sof. lar Bund filr sie_keine Bei
“ae fur die Sozialhilf : ichtet.

¢ vorlaufig Aufgenommene;-die-sich-seit-

mehrals-sieben-Jahren-ordnungsge-
sos in-der Schweiz_aufhalten.

D BSG 122.20

Art. 46al

Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel
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1 Die Gesundheits-, Sozial- und Integrati-
onsdirektion ist zustandig fur Opfer sowie
Zeuginnen und Zeugen von Menschen-
handel,

a denen eine Erholungs- und Bedenkzeit
nach Artikel 35 der Verordnung des
Bundesrates vom 24. Oktober 2007
Uber Zulassung, Aufenthalt und Er-
werbstatigkeit (VZAE)Y. gewahrt wurde
oder

b die Uber eine Kurzaufenthaltsbewilligung
nach Artikel 36 VZAE verfigen.

Art. 46¢

Ubertragung an Dritte

! Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion und die Gemeinden kénnen die
Gewahrung der Sozialhilfe gemass
Artikel 46a und 46b in ihrem Zustén-
digkeitsbereich mit einem Leistungs-
vertrag an ¢ffentliche oder private Tra-
gerschaften lbertragen. Diese kénnen
im Rahmen der Ubertragenen Zustéan-
digkeiten Verfligungen erlassen.

2 Die Bestimmungen von Artikel 62 bis
64 gelten sinngemass.

D SR 142.201
2 BSG ??

! Die Gesundheits--, Sozial- und Firsor
gedirektionlntegrationsdirektion und die
Gemeinden kdnnen die Gewahrung der
Sozialhilfe gemass Artikel 46a und 46b
46al in ihrem Zustandigkeitsbereich mit
einem Leistungsvertrag an offentliche
oder private Tragerschaften Ubertragen.
Diese kénnen im Rahmen der tbertrage-
nen Zustandigkeiten Verfligungen erlas-
sen.

2 Die Bestimmungen ven-Arikel 62 bis-64
des Gesetzes vom ??.??.20?? Uber die
sozialen Leistungsangebote (SLG)? gel-
ten sinngemass.
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Art. 50g

7. Abklarungsergebnisse

! Die Sozialinspektorinnen und Sozial-
inspektoren erstatten dem Sozialdienst
Bericht, Ubergeben ihm die verwertba-
ren Beweismittel und vernichten die
untauglichen unverzuglich.

2 Die im Rahmen der Sozialinspektion
erfassten Daten werden im Dossier der
betroffenen Person abgelegt.

3 Die betroffene Person wird vom So-
zialdienst nach Abschluss der Sozial-
inspektion Uber die Beweismittelerhe-
bungen informiert.

4 Die Sozialdienste erstatten der Ge-
sundheits- und Fursorgedirektion jahr-
lich Bericht Uber die erfolgten Sozialin-
spektionen und deren Ergebnisse.

4 Die Tragerschaften der Sozialdienste
erstatten der Gesundheits--, Sozial- und
Firsorgedirektionlntegrationsdirektion
jahrlich Bericht Uber die erfolgten Sozial-
inspektionen und deren Ergebnisse.

Art. 54

! Der Aufwand der Einwohnergemein-
den und der gemischten Gemeinden
fur die individuellen Leistungsangebote
unterliegt im Rahmen der Bestimmun-
gen von Artikel 78 ff. dem Lastenaus-
gleich.

2 Der Aufwand der Burgergemeinden
unterliegt nicht dem Lastenausgleich.

Art. 54

Aufwand fiir die individuellen Leistungsangebote
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Art. 54a

Ersatzpflichtige Kosten im Rahmen interkantonaler Verhalt-
nisse

! Die ersatzpflichtigen Kosten, die der
Kanton Bern als Wohnkanton gegeniber
dem Aufenthaltskanton gemass Artikel 14
ZUG zu Ubernehmen hat, werden von der
Wohnsitzgemeinde gemass Artikel 46
Absatz 1 dem Aufenthaltskanton vergutet.

Art. 54b

! Kosten von Massnahmen,

die von einer zustandigen
Burgergemeinde gestiitzt
auf dieses Gesetz bei ei-
nem Leistungserbringer
nach SLG angeordnet und
vorfinanziert wurden, wer-
den von der Burgerge-
meinde und dem Kanton zu

gleichen Teilen getragen.

2 Kostenbeteiligungen oder

Leistungen Dritter sind vor
der Kostenteilung in Abzug

Zu bringen.

Antrag Kommissions-
mehrheit

3.8a Datenschutz

Art. 57a

Sozialhilfegeheimnis
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1 Personen, die sich mit dem Vollzug die-
ses Gesetzes befassen, haben Informati-
onen Uber natirliche Personen, die ihnen
dabei zur Kenntnis gelangen, geheim zu

halten.

2 Das Sozialhilfegeheimnis entfallt, wenn

a eine gesetzliche Bestimmung die Infor-
mationsweitergabe ausdriicklich ver-
langt oder zulésst,

b die betroffene Person ausdricklich in die
Informationsweitergabe einwilligt,

¢ das Erfullen der Sozialhilfeaufgaben die
Informationsweitergabe zwingend erfor-
dert,

d eine Straftat zur Anzeige gebracht wird
oder

e die vorgesetzte Stelle zur Auskunftser-
teilung erméchtigt.

Art. 57b

Mitteilungspflichten

1 Personen, die sich mit dem Vollzug die-
ses Gesetzes befassen, sind zur Mittei-
lung an die Staatsanwaltschaft verpflich-
tet, wenn ihnen in dieser Tatigkeit konkre-
te Verdachtsgriinde bekannt werden fir

a ein von Amtes wegen zu verfolgendes
Verbrechen,
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D SR 311.0
2 BSG271.1

b ein von Amtes wegen zu verfolgendes
Vergehen im Zusammenhang mit dem
Bezug von Sozialhilfeleistungen oder

¢ einen Verstoss gegen Artikel 148a des
Strafgesetzbuches (StGB)Y, ausser
wenn er offensichtlich ungewollt erfolg-
te.

2 Die Mitteilungspflichten von Artikel 48
Absatz 1 des Einfiihrungsgesetzes vom
11. Juni 2009 zur Zivilprozessordnung,
zur Strafprozessordnung und zur Jugend-
strafprozessordnung (EG ZSJ)? und nach
Absatz 1 Buchstabe a entfallen fur Perso-
nen, die sich mit dem Vollzug dieses Ge-
setzes befassen, wenn

a die Informationen vom Opfer stammen,

b die Informationen von der Ehegattin
oder vom Ehegatten, von der eingetra-
genen Partnerin oder vom eingetrage-
nen Partner, von der Lebenspartnerin
oder vom Lebenspartner, von einem El-
ternteil, Geschwister oder Kind des Op-
fers stammen oder
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¢ das Opfer Ehegattin oder Ehegatte,
eingetragene Partnerin oder eingetra-
gener Partner oder Lebenspartnerin o-
der Lebenspartner, Elternteil, Geschwis-
ter oder Kind der vermuteten Téater-
schaft ist.

D SR 210

Art. 57c

Zulassige Datenweitergabe

1 Informationen nach Artikel 57a Absatz 1
darfen in Anwendung von Artikel 57a Ab-
satz 2 Buchstabe a insbesondere weiter-
gegeben werden an

a andere mit dem Vollzug der individuellen
Sozialhilfe befasste Behorden,

b die mit dem Vollzug der individuellen
Sozialhilfe befassten Behdrden anderer
Kantone,

¢ die mit dem Vollzug des Inkassos und
der Bevorschussung von Unterhaltsleis-
tungen beauftragten Stellen zur Erfil-
lung dieser Aufgaben,

d die mit dem Vollzug des SLG betrauten
Leistungserbringer und Behoérden,

e die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
horden im Rahmen von Artikel 443 des
Zivilgesetzbuches (ZGB)Y,
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D BSG551.1
2 SR 142.20
® BSG661.11

f die Polizeiorgane des Kantons und der
Gemeinden nach Artikel 146 Absatz 1
des Polizeigesetzes vom 10. Februar
2019 (PolG)Y,

g die Strafverfolgungsbehdrden im Straf-
verfahren gegen eine mit dem Vollzug
dieses Gesetzes befasste Person, die
zur eigenen Verteidigung aussagt,

h die zustéandigen Auslanderbehdrden
aufgrund einer Anfrage gemass Artikel
97 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom
16. Dezember 2005 uber die Auslande-
rinnen und Ausléander und Uber die In-
tegration (Auslander- und Integrations-
gesetz, AIG)? und unaufgefordert nach
Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe d AIG
gemass den Ausfuhrungsbestimmungen
des Bundesrates,

i die Einrichtungen und Organe der Sozi-
alversicherungen, soweit das Bundes-
recht eine entsprechende Datenbearbei-
tung vorsieht,

k die Steuerbehorden des Kantons und
der Gemeinden im Rahmen von Artikel
155 des Steuergesetzes vom 21. Mai
2000 (StG)?,
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| die Betreibungs- und Konkurshehérden
im Rahmen von Artikel 91 Absatz 5 und
Artikel 222 Absatz 5 des Bundesgeset-
zesvom 11. April 1889 lber Schuldbe-
treibung und Konkurs (SchKG)?,

m die zusténdige Stelle der Direktion fur
Inneres und Justiz im Rahmen von Arti-
kel 22 Absatz 1 des Gesetzes vom 6.
Juni 2000 betreffend die Einfuhrung der
Bundesgesetze Uber die Kranken-, die
Unfall- und die Militéarversicherung (EG
KUMV)2,

2 Informationen dirfen nur weitergegeben
werden, wenn die anfragenden Behdrden
und Personen den Gegenstand der ver-
langten Informationen genau bezeichnen
sowie Zweck und Erforderlichkeit der Da-
tenbearbeitung darlegen.

3 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Personen dirfen, sofern die
Voraussetzungen nach Artikel 57a Absatz
2 erfillt sind, Informationen auch an Be-
hdrden und Personen weitergeben, die
keiner besonderen Geheimhaltungspflicht
unterstehen.

D SR 281.1
2 BSG 842.11

Art. 57d

Informationsbeschaffung
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I Informationen sind in der Regel im
Rahmen der Mitwirkungspflicht nach Arti-
kel 28 bei der betroffenen Person zu be-
schaffen.

2 |st dies nicht mdglich oder sinnvoll, kén-
nen die Informationen gestitzt auf Artikel
57e Absatz 1 direkt bei Dritten eingeholt
werden.

3 Fur Informationen, die gestiitzt auf Arti-
kel 57e Absatz 1 nicht beschafft werden
kénnen, holen die mit dem Vollzug dieses
Gesetzes betrauten Personen von den
betroffenen Personen eine Vollmacht zum
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs
um Gewahrung von Sozialhilfe ein.

4 Soweit es zwingend erforderlich ist, kon-
nen Behorden und Leistungserbringer, die
sich mit dem Vollzug dieses Gesetzes
befassen, aus zentralen Personendaten-
sammlungen des Kantons folgende Daten
abrufen, einschliesslich friiherer Daten:

a Angaben zu Massnahmen des Kindes-
und Erwachsenenschutzrechts oder der
sozialen Hilfe,

b Angaben zum Haushalt.

Art. 57e

Auskunftspflichten und Mitteilungsrechte Dritter
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1 Folgende Behdrden und Personen sind
unter Vorbehalt der beruflichen Schwei-
gepflicht nach Artikel 321 StGB verpflich-
tet, den mit dem Vollzug dieses Gesetzes
betrauten Personen mindliche und
schriftliche Auskiinfte, auch betreffend
besonders schitzenswerte Personenda-
ten, zu erteilen:

a die Behorden des Kantons und der Ge-
meinden nach Artikel 2 VRPG, nament-
lich die Behorden der Einwohnerkontrol-
le, die Auslanderbehorden, die Steuer-
behdrden und Polizeiorgane,

b Personen und Organisationen des 6f-
fentlichen oder des privaten Rechts,
soweit sie mit der Erflllung kantonaler
oder kommunaler 6ffentlicher Aufgaben
betraut sind,

¢ Personen, die mit einer Person, die
Leistungen nach diesem Gesetz bean-
sprucht oder beantragt, in Hausgemein-
schaft leben oder einer solchen Person
gegentber unterhalts- oder unterstiit-
zungspflichtig sind,

d die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
von Personen, die Leistungen nach die-
sem Gesetz beanspruchen oder bean-
tragen,
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e Vermieterinnen und Vermieter von
Wohnraum von Personen, die Leistun-
gen nach diesem Gesetz beanspruchen
oder beantragen,

f die Einrichtungen und Organe der Sozi-
alversicherungen, die dem Kanton uber-
tragene Aufgaben wahrnehmen.

2 Die in Absatz 1 genannten Behorden
und Personen sind namentlich verpflich-
tet, Auskulnfte zu erteilen zur Abklarung

a der finanziellen und personlichen Ver-
haltnisse von Personen, die Leistungen
nach diesem Gesetz beanspruchen,

b der Anspriiche dieser Personen gegen-
Uber Dritten,

¢ der Integration dieser Personen,

d der Rickerstattungspflichten nach die-
sem Gesetz.

3 Die in Absatz 1 genannten Behorden
und Personen kénnen den fir den Vollzug
dieses Gesetzes zustandigen Behdrden
von sich aus Informationen zukommen
lassen, wenn sie sichere Kenntnis haben,
dass die von der Meldung betroffenen
Personen Sozialhilfe beziehen und die
Informationen fur die Abklarung der An-
spriche nach diesem Gesetz zwingend
erforderlich sind.
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3.9 Besondere Massnahmen

Art. 57f

! Die Gesundheits-, Sozial- und Integrati-
onsdirektion kann zur Erreichung des
Zwecks und der Wirkungsziele der indivi-
duellen Sozialhilfe besondere Massnah-
men treffen und Modellversuche durch-
fuhren oder fordern.

2 Dabei sind sinngemass die Bestimmun-
gen des SLG anwendbar.

3.10 Datenlieferung und Datenver-
offentlichung

Art. 579

Pflicht und Umfang der Datenlieferung

1 Die Tragerschaften der Sozialdienste
und die Leistungserbringer liefern der
zustandigen Stelle der Gesundheits-,
Sozial- und Integrationsdirektion fristge-
recht alle Daten, die erforderlich sind fur

a die Erhebung und Analyse der erbrach-
ten Leistungen,

b die Erhebung und Analyse des Bedarfs
an Leistungsangeboten,

! Die Tragerschaften der
Sozialdienste und die Leis-
tungserbringer liefern der
zustandigen Stelle der
Gesundheits-, Sozial- und
Integrationsdirektion frist-
gerecht alle wesentlichen
Daten, die erforderlich sind
far

Antrag Kommissions-
mehrheit
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¢ die Planung und Koordination der be-
darfsgerechten Leistungsangebote,

d die Uberpriifung der Wirkung und der
Qualitat der Leistungsangebote,

e die Prufung der Einhaltung gesetzlicher
Pflichten.

2 Die Daten sind so weit zu anonymisie-
ren, dass lediglich Ruckschlisse auf Ge-
meinden und Leistungserbringer mdglich
sind.

3 Die zustandige Stelle der Gesundheits-,
Sozial- und Integrationsdirektion tragt die
Verantwortung fir den Datenschutz im
Sinne von Artikel 8 Absatz 2 des Daten-
schutzgesetzes vom 19. Februar 1986
(KDSG)V.

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. Er kann insbeson-
dere die Art und den Umfang der Daten
sowie den Zeitpunkt der Datenlieferung
naher regeln.

D BSG 152.04

Art. 57h

Sanktion
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1 Liefert eine Tragerschaft eines Sozial-
dienstes oder ein Leistungserbringer die
Daten nicht oder nicht nach den Vorga-
ben, erhebt die zusténdige Stelle der Ge-
sundheits-, Sozial- und Integrationsdirek-
tion nach erfolgloser Mahnung einen Be-
trag von bis zu 20'000 Franken.

Art. 57i

Datenveroffentlichung

1 Die Gesundheits-, Sozial- und Integrati-
onsdirektion ist berechtigt, die bei den
Tragerschaften der Sozialdienste und den
Leistungserbringern erhobenen Daten zu
bearbeiten und so zu verdffentlichen,
dass die einzelnen Gemeinden und Leis-
tungserbringer ersichtlich sind.

2 Sie kann die Ergebnisse aus der verglei-
chenden Uberpriifung der Gemeinden
und der Leistungserbringer nach den fol-
genden Kriterien insbesondere im Internet
veroffentlichen:

a erbrachte Leistungen sowie deren Wir-
kungen und Qualitat,

b aufgewendete Kosten.

8 Die Gemeinden erhalten

vor der Veréffentlichung

Gelegenheit, sich zu den
Ergebnissen der verglei-
chenden Uberpriifung zu
aussern.

Antrag Kommissions-
mehrheit
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Art. 57k

Fallfuhrungssystem

1 Der Regierungsrat kann die Trager-
schaften der Sozialdienste durch Verord-
nung verpflichten, ein von der zustandi-
gen Stelle der Gesundheits-, Sozial- und
Integrationsdirektion genehmigtes Fallfiih-
rungssystem zu verwenden.

2 Ein Fallfihrungssystem muss insbeson-
dere erlauben, das von der zustandigen
Stelle der Gesundheits-, Sozial- und In-
tegrationsdirektion festgelegte Daten- und
Steuerungsmodell zu nutzen.

2 Die Evaluation und Ein-
fihrung eines einheitlichen
Fallfiihrungssystems erfolgt
unter Einbezug der Ge-
meinden. Die GSI bezieht
Vertreterinnen und Vertre-
ter der Gemeinden aktiv in
die Erarbeitung des Fall-
fuhrungssystems ein.

8 Ein Fallfiihrungssystem
muss insbesondere erlau-
ben, das von der zustandi-
gen Stelle der Gesund-
heits-, Sozial- und Integra-
tionsdirektion festgelegte
Daten- und Steuerungs-
modell zu nutzen.

Antrag Kommissions-
mehrheit

Antrag Kommissions-
mehrheit

3a Medizinische Notfallbehandlun-
gen

Art. 571
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die zustandige Gemeinde kann auf Ge-
such eines Leistungserbringers hin eine
Kostengutsprache erteilen, wenn folgende
Voraussetzungen erflllt sind:

a beim Leistungserbringer handelt es sich
um ein im Kanton gelegenes Listenspital
oder Listengeburtshaus,

b es handelt sich um uneinbringliche Kos-
ten fir medizinische Notfallbehandlun-
gen und anschliessende Repatriie-
rungskosten,

¢ die behandelte Person hat keinen
Wohnsitz in der Schweiz und der Kan-
ton Bern ist zustandig gemass ZUG,

d es liegt ein ausserordentlicher Fall vor.

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung.

3 Er legt insbesondere fest, wann ein aus-
serordentlicher Fall vorliegt und kann die
Anzahl der Leistungserbringer, die eine
Kostengutsprache nach Absatz 1 einholen
koénnen, beschranken.

4 Leistungsangebote der institu-
tionellen Sozialhilfe

4 Leistungsangebote derinstitutio-
pellen-Sozialhifeflir erwachsene
Menschen mit Behinderung

Art. 58

Institutionelle Leistungsangebote

Art. 58
Institutionelle-Leistungsangebote [FR: unverandert]
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Die institutionellen Leistungsangebo-
te umfassen ambulante, teilstationare
und stationéare Leistungen in den ver-
schiedenen Wirkungsbereichen ge-
mass Artikel 2.

2 Die Leistungen werden vom Kanton,
von Gemeinden oder von privaten
Tragerschaften oder Personen er-
bracht (Leistungserbringer).

1 Die-institutionellenFir die Leistungsan-
gebote umfassen-ambulanteteilstationa-
|e|u_||d| statlena_lle I:elsltung_elll -aen Vel

Artikel 2fir erwachsene Menschen mit
Behinderung gelten die Bestimmungen
des SLG.

2 Die Leistungen-werdenvom-Kanton,von
o | ; Tes

sehaften-oder-Personen-erbracht-{Leis-
tungserbringer-Bereitstellung und Finan-
zierung der Leistungsangebote richtet
sich nach diesem Gesetz.

Art. 59

Bedarfserhebung und Planung

! Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion erhebt und analysiert regelmassig
den Bedarf an institutionellen Leis-
tungsangeboten.

2 Sie plant gestitzt auf die Bedarfsana-
lyse die Leistungsangebote und erar-
beitet umfassende Leitbilder.

3 Sie berticksichtigt dabei die Pla-
nungsgrundlagen, Berichte und Daten
der Gemeinden und der Leistungser-
bringer.

Art. 59 Aufgehoben.

Art. 60

Bereitstellung

Art. 60 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion stellt im Rahmen der verfiigbaren

Mittel und der strategischen Vorgaben
des Regierungsrates die erforderlichen
Leistungsangebote bereit.

2 Zu diesem Zweck

a schliesst die zustandige Stelle der
Gesundheits- und Fursorgedirektion
mit Leistungserbringern Leistungs-
vertrage ab,

b erméachtigt die zustandige Stelle der
Gesundheits- und Firsorgedirektion
Gemeinden zur Bereitstellung von
Angeboten gemass Artikel 71a,

¢ erbringt ausnahmsweise der Kanton
Leistungen.

Art. 60a
Zuganglichkeit des Angebots

! Die vom Kanton bereitgestellten Leis-
tungsangebote sind bei ausgewiese-
nem Bedarf allen Personen mit Wohn-
sitz im Kanton zuganglich.

2 Die von einer Gemeinde bereitge-
stellten Leistungsangebote sind bei
ausgewiesenem Bedarf allen Perso-
nen mit Wohnsitz in der bereitstellen-
den Gemeinde zuganglich.

Art. 60a Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

3 Sie sind auch Personen mit Wohnsitz
in einer andern Gemeinde zuganglich,
wenn diese mit der bereitstellenden
Gemeinde einen Vertrag Uber die Be-
nutzung dieses Angebots abgeschlos-
sen hat.

Art. 61

Interkantonale Zusammenarbeit

! Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion und die Gemeinden kénnen beim
Bereitstellen der Leistungsangebote
auch ausserkantonale Leistungser-
bringer bertcksichtigen, soweit das zur
Bedarfsdeckung notig ist.

2 Der Regierungsrat kann bei Bedarf
mit anderen Kantonen Vertrage uber
die Zusammenarbeit, Uber die Auf-
nahme von Personen in Institutionen
und Uber die Kostentragung abschlies-
sen.

Art. 61 Aufgehoben.

Art. 62

Leistungsvertrage
1. Abschluss

! Leistungsvertrage werden mit einzel-
nen Leistungserbringern oder mit
Gruppen bzw. Verbanden von Leis-
tungserbringern auf eine bestimmte
Zeit abgeschlossen.

Art. 62 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Beim Abschluss von Leistungsvertra-
gen ist auf die Gleichbehandlung der
Leistungserbringer und auf die Einhal-
tung der Gesamtarbeitsvertréage oder
der orts- und branchenublichen Ar-
beitsbedingungen zu achten.

3 Sofern die gleiche Leistung von meh-
reren Leistungserbringern erbracht
werden kann und wenn tatsachlich
eine Auswahlmadglichkeit besteht, kann
vor dem Vertragsabschluss ein Aus-
schreibungsverfahren durchgefuhrt
werden.

Art. 63
2. Inhalt

1 Zusatzlich zu den Vorgaben gemaéss
der Staatsbeitragsgesetzgebung ist im
Rahmen der Leistungsvertrage sicher-
zustellen, dass die Leistungserbringer
die erforderlichen Ausbildungs- und
Praktikumsplatze zur Verfligung stel-
len.

2 Die Leistungsvertrage regeln zudem,
ob und unter welchen Bedingungen
die Leistungen fir die Leistungsemp-
fangerinnen und Leistungsempfanger
kostenlos oder kostenpflichtig sind.

3

4

Art. 63 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 64

Wirkungskontrolle

! Die Leistungsangebote und die er-
brachten Leistungen werden regel-
massig auf ihre Wirkung hin tberpriift.

2 Werden die festgelegten Ziele nicht

erfullt, ist der Leistungsvertrag im Hin-
blick auf die Bedarfslage anzupassen
oder aufzuheben.

Art. 64 Aufgehoben.

4.2 Aufsicht und Bewilligung

4.2 Aufgehoben.

Art. 65
Aufsicht

I Wer Leistungen anbietet, die der
Kanton bereitstellt, oder wer fir sein
Leistungsangebot einer kantonalen
Bewilligungspflicht unterliegt, ist der
Aufsicht des Kantons unterstellt.

2 Die Gemeinden beaufsichtigen die
Erbringer von Leistungen, die sie mit
Erméchtigung der Gesundheits- und
Fursorgedirektion bereitstellen oder die
einer kommunalen Bewilligungspflicht
unterliegen.

3 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Firsorgedirektion tberpruft
periodisch, ob die Leistungserbringer
die gesetzlichen Voraussetzungen fur
ihre Tatigkeit erflllen und ihre Leistun-
gen in guter Qualitat erbringen.

Art. 65 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 66
Bewilligungspflicht

! Leistungserbringer, die eine stationa-
re Einrichtung betreiben und den auf-
genommenen Personen Unterkunft,
Verpflegung, Betreuung und Pflege
gewdhren, bedurfen einer Betriebsbe-
willigung der zusténdigen Stelle der
Gesundheits- und Fursorgedirektion.

2 Sonderschulen bedurfen einer Be-
triebsbewilligung der zustandigen Stel-
le der Gesundheits- und Flrsorgedi-
rektion.

3 Der Regierungsrat kann die Zustan-
digkeit fur die Erteilung von Bewilli-
gungen zur Pflege in privaten Haushal-
ten den Gemeinden Ubertragen.

Art. 66 Aufgehoben.

Art. 66a

Bewilligungsvoraussetzungen

! Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion erteilt die
Bewilligung, wenn der Leistungser-
bringer

a sein Angebot in einem Betriebskon-
zept umschreibt,

b Uber die zum Betrieb notwendigen
Raumlichkeiten und Einrichtungen
verflgt,

Art. 66a Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

¢ Gewahr fur eine fachgerechte Be-
treuung und Pflege der aufgenom-
menen Personen bietet,

d Uber eine qualifizierte Leitung sowie
genigend Fach- und Hilfspersonal
verfugt,

e die Organisation, das Unterrichtspro-
gramm, die Methodik, sowie die Ge-
staltung der Freizeit einer Sonder-
schule den Behinderungen sowie
den therapeutischen Erfordernissen
der Kinder und Jugendlichen ange-
passt hat.

2 Der Regierungsrat erlasst durch Ver-
ordnung nahere Bestimmungen Uber
die Bewilligungsvoraussetzungen und
das Bewilligungsverfahren.

Art. 66b

Einschrankung der Bewilligung

! Die Bewilligung kann befristet, unter
Bedingungen erteilt oder mit Auflagen
verbunden werden.

Art. 66b Aufgehoben.

Art. 66¢C

Entzug und Erléschen der Bewilligung

Art. 66¢ Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion entzieht
eine Betriebsbewilligung, wenn deren
Voraussetzungen nicht mehr erflillt
sind oder nachtraglich Tatsachen fest-
gestellt werden, aufgrund derer sie
hatte verweigert werden mussen.

2 Die Bewilligung erlischt mit der Auf-
gabe des Betreuungs-, Pflege- oder
Bildungsangebots.

Art. 66d

Massnahmen gegen Inhaberinnen und Inhaber einer
Bewilligung

! Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion kann bei
Verletzung betrieblicher Pflichten,
Missachtung von Auflagen oder Be-
dingungen oder Verstoss gegen die
Vorschriften dieses Gesetzes oder der
Ausfiihrungserlasse gegen die Inhabe-
rin oder den Inhaber einer Betriebsbe-
willigung folgende Massnahmen an-
ordnen:

a eine Verwarnung,
b eine Busse bis zu 50'000 Franken,

¢ den Entzug der Bewilligung.

Art. 66d Aufgehoben.




-161 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Die Bewilligung kann ganz oder teil-
weise, auf bestimmte oder auf unbe-
stimmte Zeit entzogen oder in eine
befristete Bewilligung umgewandelt
werden.

Art. 66e
Mitwirkungspflichten

! Die Leistungserbringer erteilen der
zustandigen Stelle der Gesundheits-
und Fursorgedirektion oder der Ge-
meinde Auskiinfte, gewahren ihr Ein-
sicht in Akten, verschaffen ihr Zutritt zu
den Raumlichkeiten und Einrichtungen
und unterstltzen sie in allen Belangen,
soweit dies fUr die Wahrnehmung der
Aufsicht erforderlich ist.

2 |hre Organe und Hilfspersonen kon-
nen sich gegenulber der zustandigen
Stelle der Gesundheits- und Firsorge-
direktion oder der Gemeinde nicht auf
gesetzliche Geheimhaltungspflichten
berufen.

3 Die Leistungserbringer sind verpflich-
tet, der Gesundheits- und Firsorgedi-
rektion die fur die Beaufsichtigung und
Steuerung erforderlichen Betriebs-,
Leistungs- und Qualitatsdaten zu lie-
fern.

Art. 66e Aufgehoben.

Art. 66f
Amtshilfe

Art. 66f Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die Gerichts- und Verwaltungsbehor-
den melden der zustandigen Stelle der
Gesundheits- und Fursorgedirektion
unverzuglich Vorfélle, die auf eine
Verletzung betrieblicher Pflichten hin-
deuten.

Art. 66g

Verjéhrung

! Die administrative Verfolgung verjahrt
nach Ablauf von zwei Jahren, nach-
dem die zustandige Stelle der Ge-
sundheits- und Firsorgedirektion vom
beanstandeten Vorfall Kenntnis erhal-
ten hat.

2 Die Frist wird durch jede Untersu-
chungs- und Prozesshandlung tber
den beanstandeten Vorfall unterbro-
chen, welche die zustandige Stelle der
Gesundheits- und Fursorgedirektion,
eine Strafverfolgungsbehdrde oder ein
Gericht vornimmt.

3 Die administrative Verfolgung verjahrt
in jedem Fall nach Ablauf von zehn
Jahren nach dem zu beanstandenden
Vorfall.

Art. 66g Aufgehoben.

Art. 67

Behinderungs- oder altersbedingter Pflege- und Be-
treuungsbedarf bei Erwachsenen

Art. 67

Behinderungsbedingter
Pflege- und Betreuungsbedarf bei Erwachsenen
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion stellt die erforderlichen Angebote
fur erwachsene Menschen mit einem
behinderungs- oder altersbedingten
Pflege- und Betreuungsbedarf bereit.

2 Zu den Angeboten gehoren insbe-
sondere die Leistungen von

a Beratungs- und Informationsstellen,
b Wohn- und Pflegeheimen,

¢ Organisationen der Hilfe und Pflege
zu Hause (Spitex-Organisationen),

d geschitzten Werkstatten,
e Beschéftigungs- und Tagesstatten,
f Assistenzdiensten,

g Transportdiensten.

3

! Die Gesundheits--, Sozial- und Firser-
gedirektion|ntegrationsdirektion stellt die
erforderlichen Angebote fur erwachsene
Menschen mit einem behinderungs—eder
aktersbedingtenbehinderungsbedingten

Pflege- und Betreuungsbedarf bereit.

[FR: geandert]

[FR: geandert]

¢ Aufgehoben.

Art. 68

Pflege-, Betreuungs- oder Bildungsbedarf bei Kindern
und Jugendlichen

! Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion stellt die erforderlichen Angebote
fur Kinder und Jugendliche mit einem
behinderungsbedingten oder sonsti-
gem besonderen Pflege-, Betreuungs-
oder Bildungsbedarf bereit.

Art. 68 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Zu den Angeboten gehoren insbe-
sondere die Leistungen von

a Beratungs- und Informationsstellen,
b Kinder- und Jugendheimen,

¢ Organisationen der Hilfe und Pflege
zu Hause (Spitex-Organisationen),

d Sonderschulen,

e Assistenzdiensten,

f Transportdiensten.

3 Die Bereitstellung der Angebote er-

folgt unter Bertcksichtigung der Ange-
bote der Volksschule.

Art. 69

Gesundheitsforderung und Suchthilfe
1. Leistungsangebote

! Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion stellt die erforderlichen Angebote
der allgemeinen Gesundheitsforde-
rung, der Suchtpravention und der
Suchthilfe bereit.

2 Zu den Angeboten gehoren die Leis-
tungen insbesondere von Einrichtun-
gen zur Pravention, Beratung und
Information, Friherkennung, Betreu-
ung und Behandlung.

Art. 69 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 70

2. Fonds fur Suchtprobleme

1 Unter der Bezeichnung «Fonds fur
Suchtprobleme» besteht eine Spezial-
finanzierung im Sinne von Artikel 10
des Finanzhaushaltgesetzes vom 10.
November 1987 (FHG)V.

2 Der Fonds wird geaufnet aus dem
Anteil des Kantons am Reinertrag der
Eidgendssischen Alkoholverwaltung,
aus der Alkoholabgabe gemass Artikel
41 Absatz 1 des Gastgewerbegeset-
zes vom 11. November 1993 (GGG)?
und aus der Spielbankenabgabe ge-
mass Artikel 24a Absatz 5 des Geset-
zes vom 4. November 1992 tber Han-
del und Gewerbe (HGG)®. Dem Fonds
kénnen von Dritten weitere Mittel zu-
gewiesen werden.

3 Die Mittel des Fonds werden zur
Finanzierung von Massnahmen und
Einrichtungen der allgemeinen Ge-
sundheitsférderung, der Suchtpraven-
tion und der Suchthilfe verwendet.

Art. 70 Aufgehoben.

Art. 71

Soziale Integration
1. Bereitstellung durch den Kanton

b Aufgehoben durch G vom 26. 3. 2002 iiber die Steuerung von Finanzen und Leistungen, BSG 620.0

2 BSG935.1
® BSG 930.1

Art. 71 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

1 Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion stellt die erforderlichen Angebote
zur sozialen Integration insbesondere
in den folgenden Bereichen bereit:

a Miitter- und Vaterberatung,

b Ehe-, Partnerschafts- und Familien-
beratung,

¢ Schuldenberatung,
d Frauenhauser,
e Beratung und Betreuung fur Men-

schen, welche die Prostitution ausu-
ben.

Art. 71a

2. Bereitstellung durch die Gemeinden

! Die Gemeinden stellen die erforderli-
chen Angebote zur sozialen Integrati-
on insbesondere in den folgenden
Bereichen bereit:

a familienergdnzende Kinderbetreuung,
soweit sie nicht in der Volksschulge-
setzgebung geregelt ist,

b offene Kinder- und Jugendarbeit,

¢ Gemeinschaftszentren,

d Obdach und Wohnen.

Art. 71a Aufgehoben.
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Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Der Regierungsrat kann die maximal
lastenausgleichsberechtigten Gesamt-
kosten festlegen und Vorschriften er-
lassen uber

a die Zulassung der Angebote zum
Lastenausgleich,

b die Sicherstellung einer angemesse-
nen regionalen Angebotsverteilung
und

¢ die Mindestanforderungen an die
Leistungsangebote.

Art. 72

Berufliche Integration und Beschaftigungsangebote

! Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion stellt die erforderlichen Angebote
zur Beschaftigung, Arbeitsvermittlung
und beruflichen Wiedereingliederung
von gegenuber der Arbeitslosenversi-
cherung nicht anspruchsberechtigten
Erwerbslosen bereit.

2 Sie sorgt beim Abschluss der Leis-
tungsvertrage fir eine angemessene
regionale Angebotsverteilung.

3 Sie legt jahrlich die maximal lasten-
ausgleichsberechtigten Gesamtkosten
fur Beschaftigungsprogramme fest.

Art. 72 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

4 Sie kann Gemeinden, die dartiber
hinaus auf eigene Kosten ergénzende
Angebote bereitstellen, Beitrage an die
Kosten dieser Angebote gewahren.

5 Sie sorgt fir die Koordination mit den
Angeboten der Arbeitsmarktbehdrden.

Art. 73

Besondere Massnahmen

! Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion kann zur Erreichung des Zwecks
und der Wirkungsziele der Sozialhilfe
besondere Massnahmen treffen.

2 Sie kann namentlich Leistungsange-
bote fir besondere Bediirfnisse bereit-
stellen und Beitrage an Organisationen
des Sozialwesens gewahren.

3 Sie kann die Freiwilligenarbeit for-
dern und unterstttzen.

4 Sie kann Forschungs- und Pilotpro-
jekte férdern und unterstitzen, insbe-
sondere solche, die auf die Entwick-
lung und Umsetzung von neuen Pra-
ventions- und Integrationsmodellen,
Anreizsystemen und Abgeltungsfor-
men ausgerichtet sind.

Art. 73 Aufgehoben.

Art. 74

Abgeltung von Leistungen
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Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die Abgeltung von Leistungen der
Leistungserbringer erfolgt durch Bei-
trdge des Kantons oder der Gemein-
den an die Leistungserbringer oder an
die Leistungsempfanger.

2 Die Beitrage werden durch Vertrag
oder durch Verfigung gewahrt. Sie
unterliegen im Rahmen der Bestim-
mungen von Artikel 78 ff. dem Lasten-
ausgleich.

3

! Die Abgeltung von Leistungen der Leis-

tungserbringer erfolgt durch Beitrage des

Kantons eder-der-Gemeinden-an die Leis-
tungserbringer oder an die_Leistungsemp-
fangerinnen und Leistungsempfanger.

2 Die Beitrage werden durch Vertrag oder

durch Verfligung gewahrt.-Sie-unterliegen-
i Ral lor Bosti \rtikel

Art. 74a

Beitrage an Leistungserbringer

1 Beitrage an Leistungserbringer kon-
nen als Betriebs- oder Investitionsbei-
trage gewahrt werden. Der Regie-
rungsrat kann Vorschriften tber die fr
die Beitragsgewahrung anrechenbaren
Kosten erlassen.

2 Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion oder mit deren Ermachtigung die
Gemeinden kénnen Leistungserbrin-
gern Beitrage an die Kosten der Liqui-
dation von institutionellen Leistungs-
angeboten sowie zur sozialvertragli-
chen Ausgestaltung eines Stellenab-
baus ausrichten.

2 Die Gesundheits--, Sozial- und Firser-
gl_edn;eletle_n elele|||_|_nt deren-Ermachiigung
Integrationsdirektion kann Leistungser-
bringern Beitrage an die Kosten der Liqui-
dation von-nstitutionellen Leistungsange-
boten sowie zur sozialvertraglichen Aus-
gestaltung eines Stellenabbaus ausrich-
ten.
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Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 74b

Beitrédge an Leistungsempfanger
1. Voraussetzungen

1 Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion gewahrt Beitrdge an Personen fir
die Inanspruchnahme von institutionel-
len Leistungsangeboten, soweit diese
nicht mit Betriebsbeitragen der Ge-
sundheits- und Firsorgedirektion, mit
Leistungen Dritter oder mit Eigenleis-
tungen der Leistungsempfanger finan-
ziert werden kdnnen.

2 Sie gewahrt die Beitrage aufgrund
einer individuellen Bedarfsabklarung
durch Verfligung.

3 Der Regierungsrat kann Vorschriften
erlassen Uber

a das Verfahren fir die Bedarfsabkla-
rung und

b die fur die Beitragsgewahrung anre-
chenbaren Kosten.

1 Die Gesundheits--, Sozial- und Firser-
gedirektion-gewahrtIntegrationsdirektion
kann Beitrage an Personen gewahren fr
die Inanspruchnahme von institutionellen-
Leistungsangeboten, soweit diese nicht
mit BetriebsbeitrdgenEigenleistungen der
Gesundheits-Leistungsempféngerinnen
und Firsergedirektion
Leistungsempfanger, mit Leistungen Drit-
ter oder mit Eigenleistungen
Betriebsbeitrédgen der Leistungsempian-

gerGesundheits-, Sozial- und Integrati-
onsdirektion finanziert werden kénnen.

Art. 74c

2. Sicherung des Verwendungszwecks und Rickerstat-
tung

Art. 74c Aufgehoben.
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Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion kontrolliert die zweckkonforme
Verwendung der Beitrége. Zur Siche-
rung des Verwendungszwecks kdnnen
die Beitréage an Dritte ausgerichtet
werden.

2 Personen, die unrechtmassig Beitra-
ge bezogen oder die Beitrdge nicht
zweckbestimmt verwendet haben, sind
zu deren Rickerstattung samt Zins
verpflichtet.

3 Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 45
sind sinngemass anwendbar.

Art. 75

Festsetzung der Beitrage

! Die Beitrage an die Leistungserbrin-
ger und Leistungsempfanger werden
grundsatzlich leistungsorientiert und
nach Mdglichkeit prospektiv und auf-
grund von Normkosten festgesetzt.

2 Bei der Bemessung der Beitrage sind
die Tarifertrage und die Beitrage der
Sozialversicherer voll, die Eigenmittel
angemessen anzurechnen.

3 Der Regierungsrat kann néhere Vor-
schriften zur Beitragsfestsetzung, zur
Tarifierung der Leistungen und zur
Anrechnung der Eigenmittel der Leis-
tungserbringer erlassen.

Art. 75 Aufgehoben.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 75a

Finanzierung der Pflegekosten

1 Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion vergutet den Leistungserbringern
die nicht von den Sozialversicherun-
gen und den Leistungsempfangern
gedeckten Pflegekosten geméass Arti-
kel 25a des Bundesgesetzes vom 18.
Marz 1994 Uber die Krankenversiche-
rung (KVG)Y.

2 Der Regierungsrat kann Pauschalen
festsetzen und regelt die Kostenbetei-
ligung der Leistungsempfanger durch
Verordnung.

Art. 75a Aufgehoben.

Art. 77

Beitréage der Gemeinden

! Die Gemeinden gewéhren Beitrage
an die Leistungserbringer, die in ihrem
Auftrag Leistungen anbieten und er-
bringen.

Art. 77 Aufgehoben.

4 4a Rechtsverhaltnis

4.4a Aufgehoben.

Art. 77a

! Das Rechtsverhéltnis zwischen den
Leistungserbringern und den Leis-
tungsempfangern wird mit einem 6f-
fentlich-rechtlichen Vertrag begriindet.

D SR 832.10

Art. 77a Aufgehoben.
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Antrag Regierungsrat |
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

4a Aus- und Weiterbildung

4a Aufgehoben.

4a.1 Allgemeines

4a.1 Aufgehoben.

Art. 77b

1 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion kann
Massnahmen im Bereich der Aus- und
Weiterbildung in nichtuniversitaren
Gesundheitsberufen ergreifen, wenn
die Sicherstellung des beruflichen
Nachwuchses in den Betrieben der
Leistungserbringer nach Absatz 2 ge-
fahrdet ist.

2 Die Bestimmungen Uber die Aus- und
Weiterbildung gelten fiir folgende Leis-
tungserbringer:

a Wohn- und Pflegeheime fur Men-
schen mit Pflege- und Betreuungs-
bedarf,

b Organisationen der Hilfe und Pflege
zu Hause (Spitex-Organisationen).

3 Der Regierungsrat bezeichnet die
nichtuniversitaren Gesundheitsberufe
durch Verordnung.

Art. 77b Aufgehoben.

4a.2 Praktische Aus- und Wei-
terbildung durch die Leistungs-
erbringer

4a.2 Aufgehoben.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 77c
Pilicht

1 Die Leistungserbringer beteiligen sich
an der praktischen Aus- und Weiterbil-
dung in den vom Regierungsrat be-
zeichneten nichtuniversitaren Gesund-
heitsberufen.

Art. 77c Aufgehoben.

Art. 77d

Ausbildungskonzept

1 Jeder Leistungserbringer erstellt ein
Ausbildungskonzept.

2 Das Ausbildungskonzept beschreibt
die betrieblichen Voraussetzungen
sowie die Ziele und Schwerpunkte der
praktischen Aus- und Weiterbildung in
den vom Regierungsrat bezeichneten
nichtuniversitaren Gesundheitsberu-
fen.

Art. 77d Aufgehoben.

Art. 77e

Aus- und Weiterbildungsleistung

! Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion legt ge-
geniber jedem Leistungserbringer die
in einem Rechnungsjahr zu erbringen-
de Aus- und Weiterbildungsleistung
fest. Sie stitzt sich dabei auf die kan-
tonale Versorgungsplanung und die
kantonalen Vorgaben tber das Ausbil-
dungspotenzial.

Art. 77e Aufgehoben.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Die kantonalen Vorgaben zur Be-
rechnung des Ausbildungspotenzials
des Leistungserbringers beriicksichti-
gen insbesondere

a die Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Leistungserbringers
in den nichtuniversitaren Gesund-
heitsberufen,

b die Struktur des Betriebs des Leis-
tungserbringers,

¢ die diagnostischen, therapeutischen
und pflegerischen Leistungen im sta-
tiondren und ambulanten Bereich
des Leistungserbringers.

3 Der Leistungserbringer kann die Aus-
und Weiterbildungsleistung im eigenen
Betrieb erbringen oder einen im Kan-
ton Bern gelegenen Leistungserbringer
damit beauftragen.

4 Der Regierungsrat regelt die Gewich-
tung fur jede Aus- und Weiterbildung
durch Verordnung und macht Vorga-
ben zum Ausbildungspotenzial der
Leistungserbringer.

Art. 77f
Abgeltung

Art. 77f Aufgehoben.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Der Leistungserbringer meldet der
zustandigen Stelle der Gesundheits-
und Fursorgedirektion am Ende des
Rechnungsjahres fir jeden nichtuni-
versitaren Gesundheitsberuf die Aus-
und Weiterbildungswochen, die wah-
rend des Rechnungsjahres erbracht
worden sind.

2 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion entrichtet
dem Leistungserbringer die Abgeltung
far die im Rechnungsjahr erbrachte
Aus- und Weiterbildungsleistung. Ver-
glUtungen fur die Aus- und Weiterbil-
dungsleistung, die der Leistungser-
bringer nach KVG erhélt, werden da-
von abgezogen.

3 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion kann dem
Leistungserbringer wahrend des
Rechnungsjahres auf der Grundlage
der festgelegten Aus- und Weiterbil-
dungsleistung periodische Vorschiisse
ausrichten.

4 Der Regierungsrat regelt die Einzel-
heiten zur Entrichtung der Abgeltung
durch Verordnung.

Art. 779

Ausgleichszahlung

Art. 77g Aufgehoben.
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rungsrat Il

! Liegt die erbrachte Aus- und Weiter-
bildungsleistung des Leistungserbrin-
gers unter der festgelegten Aus- und
Weiterbildungsleistung, hat der Leis-
tungserbringer eine Ausgleichszahlung
zu leisten.

2 Die Hohe der Ausgleichszahlung
entspricht der dreifachen Differenz
zwischen der Abgeltung fir die festge-
legte Aus- und Weiterbildungsleistung
und der Abgeltung fur die im Rech-
nungsjahr erbrachte Aus- und Weiter-
bildungsleistung.

3 Die Pflicht zur Ausgleichszahlung
besteht erst, wenn ein Toleranzwert
Uberschritten ist. Der Regierungsrat
regelt die Einzelheiten zur Ausgleichs-
zahlung und insbesondere die H6he
des Toleranzwertes.

4 Wird der Toleranzwert tiberschritten,
wird auf eine Ausgleichszahlung ver-
zichtet, wenn der Leistungserbringer
nachweist, dass ihn kein Verschulden
trifft.

Art. 77h

Datenlieferung
1. Pflicht

Art. 77h Aufgehoben.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die Leistungserbringer liefern der
zustandigen Stelle der Gesundheits-
und Fursorgedirektion innert angesetz-
ter Frist alle Daten, die fur die Prufun-
gen im Rahmen von Artikel 77e bis
779 erforderlich sind.

2 Der Regierungsrat regelt die Einzel-
heiten durch Verordnung. Er kann
insbesondere die Art und den Umfang
der Daten sowie den Zeitpunkt der
Datenlieferung regeln.

Art. 77i
2. Sanktion

I Liefert ein Leistungserbringer die
Daten nicht oder nicht nach den Vor-
gaben des Regierungsrates, erhebt die
zustandige Stelle der Gesundheits-
und Firsorgedirektion ihm gegeniiber
einen Betrag von bis zu 20'000 Fran-
ken.

Art. 77i Aufgehoben.

Art. 77k

Delegation

! Der Regierungsrat kann seine Rege-
lungskompetenzen im Bereich der
nichtuniversitaren Aus- und Weiterbil-
dung an die Gesundheits- und Firsor-
gedirektion durch Verordnung Ubertra-
gen.

Art. 77k Aufgehoben.

4a.3 Theoretische Aus- und Wei-
terbildung des Personals der

4a.3 Aufgehoben.
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Leistungserbringer

Art. 771

Zweck

1 Zur Sicherung des beruflichen Nach-
wuchses in den nichtuniversitaren
Gesundheitsberufen kann die zustan-
dige Stelle der Gesundheits- und Fr-
sorgedirektion den im Kanton Bern
gelegenen Leistungserbringern Beitra-
ge flr die theoretische Aus- und Wei-
terbildung ihres Personals gewéahren.

2 Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion erstattet dem Regierungsrat jahr-
lich Bericht. Sie gibt darin insbesonde-
re Auskunft Gber die Héhe der gewahr-
ten Beitrage.

Art. 771 Aufgehoben.

Art. 77m

Voraussetzungen

1 Beitrage konnen fir eine Aus- oder
Weiterbildung von Personal des Leis-
tungserbringers gewahrt werden, wenn
es sich um einen vom Regierungsrat
bezeichneten nichtuniversitaren Ge-
sundheitsberuf mit einem in der kanto-
nalen Versorgungsplanung ausgewie-
senen Bedarf handelt.

Art. 77m Aufgehoben.

Art. 77n

Hohe der Beitréage

Art. 77n Aufgehoben.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

! Die Beitrage decken die Kosten, wel-
che die Institutionen, welche die Aus-
und Weiterbildung durchfiihren, dem
Leistungserbringer oder der beim Leis-
tungserbringer angestellten Person in
Rechnung stellen.

Art. 79

Aufwand des Kantons

! Lastenausgleichsberechtigt sind fol-
gende Aufwendungen des Kantons:

a die Aufwendungen fir die Finanzie-
rung von institutionellen Leistungs-
angeboten, mit Ausnahme der Auf-
wendungen gemass Artikel 67 fur
Pflege- und Betreuungsleistungen,

b die Aufwendungen flr weitere Mass-
nahmen,

¢ die Aufwendungen gemass besonde-
rer Gesetzgebung,

d die anrechenbaren Aufwendungen
fur die Sozialinspektionen.

[FR: geandert]

a Aufgehoben.

b die Aufwendungen fir weiterebesondere
Massnahmen,

e die Aufwendungen fur die wirtschaftliche
Hilfe, Beratungs- und Betreuungsauf-
wande sowie die Besoldungskosten fir
Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen von
Menschenhandel,
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

2 Der Regierungsrat erlasst nahere
Vorschriften Uber die anrechenbaren
Aufwendungen.

f die anrechenbaren Aufwendungen fur
das von der Gesundheits-, Sozial- und
Integrationsdirektion festgelegte Fallfih-
rungssystem.

g die Aufwendungen ge-

mass Artikel 54b.

Antrag Kommissions-
mehrheit.

Art. 80

Aufwand der Gemeinden
1. Grundsatz

! Lastenausgleichsberechtigt sind fol-
gende Aufwendungen der Gemeinden:

a die Leistungen der wirtschaftlichen
Hilfe flr bedlrftige Personen,

b die anrechenbaren Besoldungs- und
Weiterbildungsaufwendungen fir das
Fach- und Administrativpersonal der
Sozialdienste im Bereich der indivi-
duellen Sozialhilfe und der Aufgaben
gemass der besonderen Gesetzge-
bung,

¢ die Besoldungsaufwendungen fiir die
Praktikantinnen und Praktikanten in
den Sozialdiensten,

[FR: geandert]

b die anrechenbaren Beseldungs—und-

Weiterbildungsaufwendungen-
Aufwendungen fiir das-Fach-die Besol-
dung und Administrativpersonal-der-So-
zialdienste-Weiterbildung des im Be-
reich der individuellen Sozialhilfe und
der Aufgaben gemass der besonderen
Gesetzgebung_téatige Personal der Ge-
meinde,
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d 80 Prozent der anrechenbaren Bei-
trage an die Leistungserbringer im
Bereich der institutionellen Sozialhil-
fe, soweit sie im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften und der Erméach-
tigung der zustandigen Stelle der
Gesundheits- und Fursorgedirektion
gewahrt worden sind,

e die anrechenbaren Aufwendungen
far Leistungsangebote gemass Arti-
kel 71a Absatz 1 Buchstabe d,

f die Aufwendungen gemass besonde-
rer Gesetzgebung,

g die anrechenbaren Aufwendungen
fur Sozialinspektionen und andere
Beweiserhebungen,

h die Kosten fir die Sicherstellung von
Ruckerstattungsanspriichen.

d Aufgehoben.

e Aufgehoben.

h die Kosten fir die Sicherstellung von
Ruckerstattungsanspriichen-,

i die ausgerichteten Kosten fur medizini-
sche Notfallbehandlungen,

k die anrechenbaren Aufwendungen fir
das von der Gesundheits-, Sozial- und
Integrationsdirektion festgelegte Fallfiih-
rungssystem.

Art. 80a

2. Nahere Vorschriften
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! Der Regierungsrat erlasst nahere
Vorschriften Uber die Lastenaus-
gleichsberechtigung des Aufwands der
Gemeinden. Er regelt insbesondere

a die vom Aufwand in Abzug zu brin-
genden Einnahmen,

b die anrechenbaren Besoldungs- und
Weiterbildungsaufwendungen fur das
Fach- und Administrativpersonal,

c die anrechenbaren Kosten der So-
zialinspektorate und Sozialinspektio-
nen sowie von anderen Beweiserhe-
bungen.

2 Er kann fir den Einbezug der Besol-
dungs- und Weiterbildungsaufwen-
dungen in den Lastenausgleich Pau-
schalen festlegen oder leistungsorien-
tierte Abgeltungsformen vorsehen.

[FR: geandert]

b die anrechenbaren Besoldungs- und
Weiterbildungsaufwendungen fur das
ini i im Be-
reich der individuellen Sozialhilfe tétige

Personal der Gemeinde,

Art. 80d

Anrechenbarer Aufwand der Gemeinden
1. Bonus und Malus

! Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Firsorgedirektion beurteilt
jéhrlich die Wirkungen und Leistungen
der Sozialdienste.

Art. 80d Aufgehoben.
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2 Die Uberpriifung der Wirkungen und
Leistungen erfolgt insbesondere auf-
grund der Kosteneffizienz der Sozial-
dienste bei der Ausrichtung der wirt-
schaftlichen Hilfe.

3 Der Kanton richtet denjenigen Ge-
meinden, deren Sozialdienst im
Durchschnitt wahrend dreier Jahre
Sozialhilfeaufwendungen pro Einwoh-
ner von mehr als 30 Prozent unter dem
kantonalen Durchschnitt (Vergleichs-
wert) aufweist, einen Bonus aus.

4 Diejenigen Gemeinden, deren Sozi-
aldienst im Durchschnitt wéahrend drei-
er Jahre Sozialhilfeaufwendungen pro
Einwohner von mehr als 30 Prozent
Uber dem kantonalen Durchschnitt
(Vergleichswert) aufweist, entrichten
dem Kanton einen Malus.

Art. 80e

2. Beurteilung der Kosteneffizienz

! Die Kosteneffizienz wird ermittelt,
indem die tatsachlichen Aufwendun-
gen fir die wirtschaftliche Hilfe pro
Einwohner verglichen werden mit den
um strukturelle Faktoren korrigierten
Aufwendungen (Vergleichswert).

2 Der Regierungsrat regelt durch Ver-
ordnung, welche strukturellen Faktoren
in die Berechnung mit einbezogen und
wie die Ergebnisse ermittelt werden.

Art. 80e Aufgehoben.
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rungsrat Il

3 Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion steht den Sozialdiensten und den
Gemeinden zur Verbesserung der
Situation beratend zur Verfugung.

Art. 80f

3. Berechnung und Eréffnung

1 Der Bonus betragt zehn Prozent des
Betrags, um den die tatsachlichen
Aufwendungen den auf die gesamte
Einwohnerzahl hochgerechnete Ver-
gleichswert unterschritten haben, je-
doch maximal 20 Franken pro Einwoh-
ner.

2 Der Malus betragt zehn Prozent des
Betrags, um den die tatsachlichen
Aufwendungen den auf die gesamte
Einwohnerzahl hochgerechneten Ver-
gleichswert Uberschritten haben, je-
doch maximal 20 Franken pro Einwoh-
ner.

3 Der Bonus oder Malus wird allen dem
Sozialdienst angeschlossenen Ge-
meinden gutgeschrieben oder belastet.

4 Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion erdffnet den Entscheid Uber die
Ausrichtung eines Bonus oder Auferle-
gung eines Malus den Tragerschaften
der Sozialdienste mit der Lastenaus-
gleichsabrechnung.

Art. 80f Aufgehoben.

Art. 80g

Datenlieferung der Gemeinden
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1 Die Gemeinden sind verpflichtet, der
zustandigen Stelle der Gesundheits-
und Fursorgedirektion regelmassig die
erforderlichen Daten zur Verfligung zu
stellen, damit die dem Lastenausgleich
zugefuhrten Aufwendungen der Ge-
meinden Uberprift werden kénnen.

2 Im Bereich der individuellen Sozialhil-
fe liefern die Gemeinden die erforderli-
chen Daten, die eine auf das einzelne
Sozialhilfedossier bezogene Auswer-
tung durch die zustandige Stelle er-
mdoglichen.

3 Die Daten sollen Auswertungen tber
Aufwand, Ertrag und Umfang der Leis-
tungen der Gemeinden ermdglichen.

4 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion stellt si-
cher, dass die Daten pseudonymisiert
elektronisch tUbermittelt werden. Die
Zuordnung des Pseudonyms darf nur
der Gemeinde maoglich sein. Es darf
ausschliesslich in der von der Ge-
sundheits- und Fursorgedirektion ge-
fuhrten Software nach Absatz 5 ver-
wendet werden.

4 Die zustandige Stelle der Gesundheits--,
Sozial- und Firsergedirektion
Integrationsdirektion stellt sicher, dass die
Daten pseudonymisiert elektronisch
Ubermittelt werden. Die Zuordnung des
Pseudonyms darf nur der Gemeinde mog-
lich sein—Es-darf-aussehliesslich-in-der

von-der-Gesundheits—und-Firsorgedirek-

i i Sof hAL 5
verwendet-werden.
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5 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion bearbeitet
die Daten mit einer von ihr betriebenen
Software. Diese dient

a einer risikoorientierten Revision der
Dossiers,

b der Reihenauswertung der erhobe-
nen Daten,

¢ der Durchfuihrung eines Benchmar-
kings,

d der Berechnung der Bonus- und
Malusleistungen der Sozialdienste.

D SR 831.10

42 Die zustandige Stelle der Gesundheits-,
Sozial- und Integrationsdirektion ist be-
rechtigt, die AHV-Versichertennummer
gemass dem Bundesgesetz vom 20. De-
zember 1946 Uber die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG)Y systema-
tisch zu verwenden.

5N

D sndi )
und-FirsorgedirektionSie bearbeitet die

Daten mit einer von ihr betriebenen Soft-
ware. Diese dient

[FR: geandert]
d Aufgehoben.

e der Berechnung der Besoldungsauf-
wendungen.
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rungsrat Il

6 Die Verantwortung fiir den Daten-
schutz im Sinne von Artikel 8 Absatz 2
des Datenschutzgesetzes vom 19.
Februar 1986 (KDSG)V tragt die zu-
stéandige Stelle der Gesundheits- und
Fursorgedirektion.

7

Art. 82

Gemeindeanteile

! Die zustandige Stelle der Finanzdi-
rektion berechnet die von den einzel-
nen Gemeinden zu tragenden Lasten-
anteile nach den Bestimmungen des
FILAG.

2 Die Gesundheits- und Fursorgedirek-
tion ermittelt im Sinne von Artikel 80d
bis 80f die Gemeinden, denen ein
Bonus zusteht oder ein Malus in
Rechnung gestellt wird und verrechnet
den Betrag mit dem Lastenanteil ge-
mass Absatz 3.

3 Der Saldo aus den Bonus- und Ma-
luszahlungen wird in die Lastenaus-
gleichsabrechnung des Folgejahrs mit
einbezogen.

D BSG 152.04

1 Aufgehoben.

2 Aufgehoben.

3 Aufgehoben.
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4 Ist der Lastenanteil einer Gemeinde
kleiner als ihr lastenausgleichsberech-
tigter Aufwand, wird ihr der Differenz-
betrag von der Gesundheits- und Fir-
sorgedirektion vergutet. Ist der Lasten-
anteil einer Gemeinde grésser als ihr
lastenausgleichsberechtigter Aufwand,
hat sie den Differenzbetrag der Ge-
sundheits- und Firsorgedirektion zu
vergiten.V)

5 Die zustandige Stelle der Gesund-
heits- und Fursorgedirektion erdffnet
den Gemeinden die Lastenanteile und
die Differenzbetrage durch Verfi-
gung.?

Art. 85

Strafbestimmung

1 Wer Leistungen oder Beitrage des
Kantons oder der Gemeinden durch
unrichtige oder unvollstédndige Anga-
ben oder durch Verschweigung von
Tatsachen erwirkt, wird mit Busse
bestraft. Fahrlassiges Handeln ist nicht
strafbar.

Art. 85 Aufgehoben.

9

Der Erlass 935.90 Gesetz Uiber das Pros-
titutionsgewerbe vom 07.06.2012 (PGG)

(Stand 01.04.2013) wird wie folgt gean-
dert:

D Die Absétze 4 und 5 entsprechen den bisherigen Absétzen 2 und 3
2 Die Absétze 4 und 5 entsprechen den bisherigen Absétzen 2 und 3



https://www.belex.sites.be.ch/data/935.90/de

-190 -

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |
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Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Art. 11
2. Weitere Pflichten

! Die Bewilligungsinhaberin oder der
Bewilligungsinhaber hat im Rahmen
ihrer oder seiner Tatigkeit geméass
Artikel 5 Absatz 1

a sicherzustellen, dass die Bedingun-
gen fUr die Austibung der Prostitution
nicht den Vorschriften des Schweize-
rischen Strafgesetzbuchs widerspre-
chen, insbesondere, dass alle Per-
sonen, welche die Prostitution ausu-
ben, dies freiwillig und ohne Duldung
irgendeiner Form von Zwang tun,

b sicherzustellen, dass keine minder-
jahrige Person die Prostitution aus-
Ubt,

c sicherzustellen, dass die Raumlich-
keiten den in der Gesetzgebung vor-
gesehenen Anforderungen flr Si-
cherheit, Sauberkeit und Hygiene
genugen,

d sicherzustellen, dass Personen, die
die Prostitution ausuben, auslander-
rechtlich dazu berechtigt sind,

e jeder Uberméssigen Beeintrachtigung
der offentlichen Ruhe und Ordnung
vorzubeugen,
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Mehrheit
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f sicherzustellen, dass die Leistungser-
bringer geméss Artikel 58 Absatz 2
des Gesetzes vom 11. Juni 2001
Uber die offentliche Sozialhilfe (Sozi-
alhilfegesetz, SHG)", die Aufgaben
nach Artikel 71 Buchstabe e SHG
ausfuhren, jederzeit Zutritt zu den
Raumlichkeiten haben, die fur die
Austibung der Prostitution bestimmt
sind oder damit im Zusammenhang
stehen,

g sicherzustellen, dass die zustandigen
Behorden gemass Artikel 18 jeder-
zeit Kontrollen gemass Artikel 12 Ab-
satz 1 durchfuhren kdnnen,

h der Bewilligungsbehérde umgehend
jede Anderung in den personlichen
Voraussetzungen gemass Artikel 8
mitzuteilen,

i bei einer Abwesenheit von mehr als
einem Monat eine geeignete Stellver-
treterin oder einen geeigneten Stell-
vertreter zu bestimmen und deren
oder dessen Personalien der Bewilli-
gungsbehdérde mitzuteilen, wobei sie
oder er fir die Einhaltung aller mas-
sgebenden Bestimmungen verant-
wortlich bleibt,

Y BSG 860.1
2 BSG xx.x

f sicherzustellen, dass die Leistungser-
bringer gemass Artikel 58-Absatz 2 des-
Gesetzes-dem Gesetz vom 11-3Juni-
2001-x.X.20xx Uber die éffentliche-Seozi-
tungsangebote (SLG)?, SHG)-die Auf-
gaben nach Artikel 7372 Absatz 1
Buchstabe e SHGc SLG ausfuhren, je-
derzeit Zutritt zu den Raumlichkeiten
haben, die fur die Ausiibung der Prosti-
tution bestimmt sind oder damit im Zu-
sammenhang stehen,
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k sicherzustellen, dass Personen, die
die Prostitution austiben, Zugang zu
Informationen Gber Angebote nach
Artikel 16 Absatz 1 haben.

Art. 16

Bereitstellung von Angeboten

! Die Gesundheits- und Firsorgedirek-
tion stellt Angebote zur Pravention und
zur gesundheitlichen und sozialen
Betreuung fir Personen bereit, die im
Kanton die Prostitution ausuben.

2 Im Ubrigen gelten die Bestimmungen
des SHG.

2 |lm Ubrigen gelten die Bestimmungen
des SHGSLG.

Art. 17

Information der Personen, welche die Prostitution
ausuben

! Die zustandigen Behdrden und Leis-
tungserbringer gemass Artikel 58 Ab-
satz 2 SHG sorgen dafir, dass die
Personen, welche die Prostitution aus-
Uben, ausreichend tber ihre Rechte
und Pflichten informiert werden.

1 Die zustandigen Behdrden und Leis-
tungserbringer gemass Attikel-58-Absatz-
2SHGSLG sorgen dafir, dass die Perso-
nen, welche die Prostitution ausliben,
ausreichend Uber ihre Rechte und Pflich-
ten informiert werden.

Art. 19

Zusammenarbeit

! Die zustandigen Behdrden und Leis-
tungserbringer gemass Artikel 58 Ab-
satz 2 SHG arbeiten zusammen, um
eine einheitliche Umsetzung dieses
Gesetzes zu gewabhrleisten.

! Die zustandigen Behdrden und Leis-
tungserbringer gemass Artikel-58-Absatz-
2SHGSLG arbeiten zusammen, um eine
einheitliche Umsetzung dieses Gesetzes
zu gewabhrleisten.
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2 Der Regierungsrat kann zu diesem

Zweck eine Kommission als beraten-
des Fachorgan des Kantons und der

Gemeinden einsetzen, der Aufgaben
im Bereich der Evaluation Ubertragen
werden kdnnen.

3 Er regelt die Zusammensetzung und
Arbeitsweise der Kommission durch
Verordnung.

Art. 20

Weitergabe von Informationen
1. Durch Leistungserbringer

I Leistungserbringer gemass Artikel 58
Absatz 2 SHG, die Aufgaben nach
Artikel 71 Buchstabe e SHG ausfiih-
ren, durfen Daten bekannt geben,
soweit das SHG dies vorsieht.

2 Die Befreiung der Leistungserbringer
von der Anzeigepflicht an die Staats-
anwaltschaft gemass Artikel 48 Absatz
1 des Einflihrungsgesetzes vom 11.
Juni 2009 zur Zivilprozessordnung, zur
Strafprozessordnung und zur Jugend-
strafprozessordnung (EG ZSJ)Y richtet
sich sinngeméass nach dem SHG.

D BSG271.1
2 BSG271.1

1 Leistungserbringer gemass Artikel-58-
Absatz 2 SHGSLG, die Aufgaben nach
Artikel 71-72 Absatz 1 Buchstabe e-SHGcC_
SLG ausflihren, dirfen Daten bekannt
geben, soweit das SHGSLG dies vorsieht.

2 Die Befreiung der Leistungserbringer
von der Anzeigepflicht an die Staatsan-
waltschaft gemass Artikel 48 Absatz 1 des
Einfuhrungsgesetzes vom 11. Juni 2009
zur Zivilprozessordnung, zur Strafpro-
zessordnung und zur Jugendstrafpro-
zessordnung (EG ZSJ)? richtet sich sinn-
gemass nach dem SHGSLG.
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Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

3 Die Leistungserbringer sind zur An-
zeige berechtigt, wenn sie im Zusam-
menhang mit ihrer Tatigkeit Wahrneh-
mungen machen, die den Verdacht auf
eine Widerhandlung gegen Artikel 27
Absatz 2 begriinden.

Art. 21
2. Durch Ubrige Behorden

! Die Bekanntgabe von Personendaten
durch die Ubrigen fur den Vollzug die-
ses Gesetzes zustandigen Behdrden
richten sich nach der Gesetzgebung
Uber den Datenschutz.

2 Die ubrigen fur den Vollzug dieses
Gesetzes zustandigen Behorden dir-
fen untereinander im Einzelfall zum
Vollzug dieses Gesetzes bearbeitete
Personendaten einschliesslich beson-
ders schiutzenswerter Personendaten
Uber Bewilligungsinhaberinnen und
Bewilligungsinhaber bekannt geben,
wenn die Daten fir die Empfangerin
oder den Empfanger zur Erfillung ihrer
oder seiner gesetzlichen Aufgabe
zwingend erforderlich sind.
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3 Sie durfen zudem von sich aus im
Einzelfall Personendaten einschliess-
lich besonders schitzenswerter Per-
sonendaten tber Bewilligungsinhabe-
rinnen und Bewilligungsinhaber sowie
Uber Personen, welche die Prostitution
ausliben, an Leistungserbringer ge-
mass Artikel 58 Absatz 2 SHG, die
Aufgaben nach Artikel 71 Buchstabe e
SHG ausfuihren, bekannt geben, wenn
die Daten fur die Empféangerin oder
den Empfanger zur Erfullung ihrer oder
seiner gesetzlichen Aufgabe zwingend
erforderlich sind.

3 Sie durfen zudem von sich aus im Ein-
zelfall Personendaten einschliesslich be-
sonders schitzenswerter Personendaten
Uber Bewilligungsinhaberinnen und Bewil-
ligungsinhaber sowie Uber Personen,
welche die Prostitution ausiiben, an Leis-
tungserbringer gemass Attikel- 58-Absatz-
2SHGSLG, die Aufgaben nach Artikel 71
72 Absatz 1 Buchstabe e SHGc SLG aus-
fuhren, bekannt geben, wenn die Daten
fur die Empfangerin oder den Empfanger
zur Erfillung ihrer oder seiner gesetzli-
chen Aufgabe zwingend erforderlich sind.

Art. 23

Elektronisches Abrufverfahren

1 Die Bewilligungsbehdrde kann die
von ihr nach diesem Gesetz bearbeite-
ten Daten durch ein elektronisches
Abrufverfahren den folgenden Stellen
zuganglich machen:

a der Kantonspolizei,

b der fur den Bereich der Migration
zustandigen Stelle der Polizei- und
Militardirektion,

¢ den zum Vollzug dieses Gesetzes
zustandigen Stellen der Gemeinden,

b der fur den Bereich der Migration zu-
standigen Stelle der Pelizei—und-Militar-
direktionSicherheitsdirektion,
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d den Leistungserbringern gemass
Artikel 58 Absatz 2 SHG, die Aufga-
ben nach Artikel 71 Buchstabe e
SHG ausflhren.

2 Die zum Abruf berechtigten Stellen
durfen die Daten zur Erfullung der
jeweiligen ihnen von diesem Gesetz
zugewiesenen Aufgaben verwenden.
Der Zugriff ist ortlich und sachlich auf
diejenigen Daten zu beschranken, die
zur Aufgabenerfullung erforderlich
sind.

3 Die Bewilligungsbehorde kann der
kantonalen Steuerverwaltung zum
Vollzug dieses Gesetzes bearbeitete
Personendaten tber Bewilligungsin-
haberinnen und Bewilligungsinhaber
sowie Angaben Uber die Aufnahme
und Beendigung einer Tatigkeit nach
Artikel 5 Absatz 1 bekannt geben und
im elektronischen Abrufverfahren zu-
ganglich machen, wenn die Daten fir
die kantonale Steuerverwaltung zur
Erfullung ihrer gesetzlichen Aufgabe
erforderlich sind.

4 Besonders schiitzenswerte Perso-
nendaten dirfen im elektronischen
Abrufverfahren nicht zugéanglich ge-
macht werden.

d den Leistungserbringern geméass Axtikel

58 Absatz 2 SHGSLG, die Aufgaben

nach Artikel Z1-72 Absatz 1 Buchstabe

e-SHGc SLG ausfiihren.

9

Der Erlass XXX Gesetz Uber die zentralen

Personendatensammlungen
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(Personendatensammlungsgesetz,
PDSG) vom 10.03.2020 (PGG) (Stand
XXX) wird wie folgt geéndert:

8 Anhang 1 zu Artikel 5 Absatz 4
Art. Al-1

1 Die Daten, Datenkategorien und
Funktionalitaten nach Artikel 5 Absatz
4 sind

a Konfession,

b Angaben Uber den personlichen
Geheimbereich, insbesondere den
seelischen, geistigen und korperli-
chen Zustand,

¢ Ausweis- und Schriftensperre nach
Artikel 237 Absatz 2 Buchstabe b
StPO,

d Angaben zum Kindes- und Erwach-
senenschutz,

e Angaben zum Haushalt,

f Funktionalitaten nach Artikel 7 Ab-
satz 1 Buchstabe h.

2Bei der Erfullung der Aufgaben ge-

mass den nachfolgenden Gesetzen ist

die Bearbeitung der aufgelisteten Da-
ten, Datenkategorien und Funktionali-
taten zulassig, sofern die Verhaltnis-

massigkeit gewahrt bleibt (Art. 5 Abs. 3

KDSG):
Daten, Daten-
Nr. | Gesetz Kat . -
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Funktionalita-
ten (Abs. 1)
Il. | Gesetze Kanton Bern
Gesetz uber die 6ffentliche
35. [ Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, |d,|e, f
SHG; BSG 860.1)

Keine Aufhebungen.

V.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens.

Bern, 22. April 2020

Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident: Ammann
Der Staatsschreiber: Auer

Bern, 7. Juli 2020

Im Namen der Kommission
Der Prasident: Kohler

Bern, 12. August 2020

Im Namen des Regie-
rungsrates

Der Prasident: Sch-
negg

Der Staatsschreiber:
Auer




	2015.GEF.224-Vortrag-12.08.2020-de
	-2015.GEF.224-anträge-regierung-und-kommission-e

